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Gesuiidheitspolizei.

1.

Prüfung der zur Wiederbelebung
Seheinto d t e r

bestimmten bekanntesten Vorrichtungen,
und Angabe eines neuen zu diesem End¬

zwecke eingerichteten Resnirations-
Instrumentes.

Vom

Herausgeber.

Ü\eltungsanstalten für Scheintodte sind ein Gegen¬
stand von, hoher Wichtigkeit bei der administrati¬
ven Medizinalpolizei. Hin und wieder zwar, wo beb
höchst elenden Verfügungen es noch nie hat glü¬
cken wollen. einem Scheintodten das Leben wieder

zu geben, bricht man wohl den dahin zielenden
Mitteln den Stab, dafs man sich weise dünkt, wenn
man sie für medizinische Spitzfindigkeiten und. er¬
folglose Umständlichkeiten erklärt. Diese seichten
Krittler aber sollte man einen Blick anf die Register der

trefflich oiganisirten Rettungsgesellschaften zuLondon,
A 2
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Amsterdam, Hamburg etc. werfen lassen, um sie
durch die herrlichen Resultate *) jener wohltliäti-

gen , menschenfreundlichen Verbindungen zum
Schweigen zru bringen.

In der mitgetheilten Beschreibung der Meunier-
schen Spritze im vorigen Jahrgange, S. 295 — 509.
versprach ich auf eine von mir erfundene Saug-
und Druckpumpe zur Wiederbelebung, besonders
Ertrunkener, zurückzukommen. Indem ich dieses

thue, halte ich es für zweckmäfsig, eine Darstellung
und Prüfung der am häufigsten gebrauchten In¬
strumente der Art vorausgehen zu lassen. Die bei¬

gefügte Kupfertafel dient zur Erläuterung.
Die Ideen, welche bei der Konstruktion aller fol¬

genden Respirations-Instrumente zur Wiederbelebung
Scheintodter zu Grunde lagen, beruhen auf ver¬

schiedenen physiologischen und anatomisch-patholo¬
gischen Sätzen und Erfahrungen. Vor allen die
wichtige Entdeckung, dafs die atmosphärische Luft

*) Die k. Gesellschaft der Humanität zu London , h^c

seit ihrer Entstehung bis i8o3 2798 Scheintodte geret¬
tet. 1) Nach Pia wurden in Paris vom J. 1772 bis

1785 von 701 Ertrunkenen 599 wieder hergestellt 2).
Die Rettungsanstalt in Hamburg schenkte binnen 14
Jahren 675 Menschen das Leben wieder. 3)

1) J. Frank'« Reise nach Paris, London etc. Wien
*8oS. B. II.

ft) Precis de succes, que la ville de Paris a fait en favetir

des personnes noyees, huitieme partis etc. Par Mr. Pia.
Paris 1789.

S) S. dieses Jahrbuches B. II, S. 428.
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bei dem Ailiemholen in den Lungen eine bedeu¬
tende Veränderung erleidet; ferner, dafs nach den
Beobachtungen HallePs, Champeaiix's und l ai-
solle's, Louis s, Pouteaii's, Gooäivyn's, P/oucqrtel's,
Filitz' s , P ihurg's und nach meinen eigenen *) bei

*) In einer Reihe zahlreicher Versuche fand ich die»

immer bestätigt. Es würde zu weit fuhren , wenn

ich sie alle ausführlich erzählen wollte. Ich begnüge

mich daher mit der gedrängten Darstellung der Re¬

sultate. — Zu den Versuchen wählte ich besonders

Katzen, weil die diesen Thieren eigene, nicht leicht!

zu zerstörende, Lebenskraft es erlaubte, die Erschei¬

nungen beim Ertrinken lange zu beobachten. Die

Thiere' wurden in ganz grofse, mit Flüssigkeit abge¬

füllte und dann oben verschlossene Gläser gebracht.

Um genau wahrzunehmen, ob von der Flüssigkeit etwa»

in die Substanz der Lungen bei dem Ertrinken dränge,

wählte ich ein Liquidum, das sich durch seine sehr

konsistente Farbe auszeichnete. Pieine unverdünnte

Dinte war hierzu das passendste. Zu einigen Versu¬

chen ward auch ein sehr gesättigter Absud der Kur-

kumawurzel benutzt. — So wie man das Thier injda»

mit Wasser angefüllte Glas bringt, sucht es die Ober¬

fläche zu gewinnen , sperrt den Mund auf, es stei¬

gen Luftblasen in die Ilöhe, zuweilen entsteht Bre¬

chen, die Zunge streckt das Thier heraus, endlich

stirbt es unter geringen Zuckungen, nachdem es ei¬

nige Zeit leblos schien. Die letzte Bewegung derRe-

spiiationsorgane ist eine Inspiration. — Beim Oeffnen

der Brust ßnden sich die Lungen stark mit Blut an¬

gefüllt. Das Blut in den Lungen und im Herzen ist
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dem Ertrinken Wasser und viel Schaum in der

Luftröhre und in den Lungen gefunden wird; dafs
die Lungen von Blut stark angefüllt sind und das
Blut in den Lungenvenen und in der linken Herz¬
kammer schwarz ist, da es bei ungehinderter Re¬

spiration roth sich zeigt.
Ertrunkene sterben in der Regel suffokatoriscli.

Die apoplektisclien Erscheinungen, die sich bei eini¬
gen Ertrunkenen zeigen, sind meist nur sekundär und
Folgen jenes Zustandes. Ertrinkenden fehlt die Nah*
rung aus der Luft, die wir nicht lange, ohne um¬
zukommen , entbehren können. Die atmosphäri¬
sche Luft ist durch das umgebende Wasser gehin¬
dert, in die Lungen zu dringen, mithin kann kein
Sauerstoff an das Blut abgegeben werden. Der
Wechsel der. Bestandtheile im organischen Körper,
durch die Aufnahme des OxygenS vorzüglich be¬

gründet, und die damit verbundene Erzeugung der

Schwarzroth. Luftröhre und Lungen enthalten eine

schaumige Flüssigkeit. Aus der Nase (liefst beim Dru¬
cke Schaum. In den meisten Fällen trifft man auch

etwas von der Flüssigkeit, worin das Thier ertrank,
in dem Magen an. Der evidenteste Beweis aber, dafs
die Flüssigkeit, in welcher ein Thier stirbt, in alle
Luftzellcheu der Lungen eingezogen wird , ergibt
sich bei den Versuchen, wenn man die Thiere in Din-

te ertränkt. Die ganze Lunge hat dann eine schwarze
Farbe und die Dinte dringt selbst bis in die ausser"
sten Theile dieses Organs.
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thierischen Wärme müssen stodcen und das Leben

erlischt. — Auf gleiche Weise tödten auch mc-
phitlsche Gasarten, das Erhangen , Erdrosseln , Er¬
würgen. j

Die erste Indikation bei der Behandlung aller auf
diese Weise Verunglückter, in denen man noch ei¬
nen Lebensrest vermuthen kann, bleibt daher die:

jeden Stoff, der dem Athemholen hin¬
derlich und schädlich ist, zu entfernen

und respirabele Luft in die Lungen zu
bringen.

Die ersten rohen Versuche, um dieser Anzeige zu ge¬
nügen, bestanden darin, dafs ein Mensch dem Schein--
todten mit einer Röhre Luft einblies. Allein man be¬

zweckte dadurch nur das Gute, dafs die Lungen aus¬

gedehnt wurden, die eingeblasene Luft selbst aber war
nicht zum Athemholen tauglich, da sie schon in den
Lungen des Einblasenden eine Zersetzung erlitten
hatte, und dann bekanntlich gröfslentlieils aus Stick¬

gas und kohlensaurem Gas besteht. Uebcrciies wurde
bei diesem Verfahren gar nicht auf die sehr wesent¬
liche Bedingung der Entleerung der Lungen von
der darin befindlichen schädlichen Luft, Wasser,

Schaum etc. Rücksicht genommen, diese Stoffe im Ge-

gentheile noch weiter in die Lungenzellchen getrieben.
Diesen letztern Fehler haben auch die Instru¬

mente, Spritzen oder Blasebälge, mit welchen zwar
athembare Luft eingeblasen wird, die aber zum Aus¬
saugen jener Stoffe nicht eingerichtet sind.
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Zu den Eespirttions-Instrumenten, welche vorzüg¬
lich bemerkenswerth sind, gehören die von Good-

wyn , Gorcy, Mannn uud Meunier.

Goodivyns Spritze*) kann zugleich zum Sau¬

gen benutzt werden. Sie besteht aus folgenden
Stücken. (S. Fig. 1.) Eine metallene Spritze (ab)
von 100 Kubikzoll Inhalt hat einen Stempel (de)
vm Holz, der unten mit Leder, zum Anscliliefsen
an die Spritzenröhre, belegt ist. Die Röhre (c)
unteh an der Spritze kann an eine kleinere Röhre,
welche in die Luftwege gebracht wird, befestiget
werden. Oben an der Spritze befinden sich zwei
Oeffnungen (x x) und neben ah der Spritze eine
Oeffnung ( y ). Diese letztere wird bei dem Gebrau¬
che bald mit dem Finger verschlossen, bald unbe¬
deckt gelassen. Erstere (x x) dienen zum Entwei¬
chen der Luft, im Fall der Stempel höher als bis
zur Oeffnung an der Seite (y ) nach oben hingezo¬
gen wird.

Soll Luft in die Lungen gebracht werden, so

wird die kleinere Röhre in eine der zum Eingange
der Luft bestimmten Oeffnungen, in die Nase oder
in den Mund, eingelegt; der Stempel der Spritze

*) The Conncxion of Life with Respiration; or an ex-

perimental Enquiry into Effects of Sübmcrsion, Strangu¬

lation and several Kinds of noxious airs etc. By E J-

mund Goodioyn. TVl. t). Lond. 1788. Üebersetzt
von M i cli « elis. Leipzig.



) 9 (

mufs dann ganz in die Höhe gezogen seyn. Die

Oeffnung an der Seite (y) wird nun mit dem Fin¬

ger verschlossen und der Stempel hinunter gedrückt-

Einige Sekunden nachher wird der Stempel wieder

hinaufgezogen und es tritt dann die in den Lungelt

enthaltene Luft in die Röhre hinein. Jetzt soll

man den Finger von der Seitenöffnung (y) entfernen

und den Stempel wieder hinunter stofsen; die mei¬

ste der hinaufgezogenen Luft würde dann bei die¬

ser Prozedur aus der Spritze durch die Seitenöff¬

nung nach aulsen hin entweichen. Der Stempel

wird nunmehr wieder aufgezogen, wobei aber die

Seitenöffnung (y) unverschlossen bleibt und dadurch

würde die Luft in der Spritze erneuert, die man

dann wieder in die Lungen drückt.

Will man das Goodwyn sehe Instrument als Saug¬

werk anwenden, um Luft und Flüssigkeiten aus

den Lungen zu ziehen, so mufs natürlich erst die

Spritze mit herunter gelassenem Stempel gebraucht

werden. Die kleinere Röhre steckt man dann in

einen der Luftwege und nach des Erlinders Willen

wird nun der Stempel bis an die Seitenöffnung (y)

herauf gezogen. Dringt Wasser bis in die Spritze,

so leert man es aus, indem die Spritzenröhre von

der kleineren Röhre (bei c) abgenommen wird.

Goodwyn bemerkt dabei, es sei.w'ährend dieses Ver¬

fahrens grofse Behutsamkeit nothig, damit die Lun-

gengefäfse nicht verletzt Würden.
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Die Fehler, welche diesem Instrumente eigen sind,
fallen sogleich in die Augen.

1.) Wird die Luft nicht gehörig erneuert. Wenn
man nach dem Einblasen der Luft und wieder

aufgezogenem Stempel den Finger von der
Seitenöffnung wegläfst und den Stempel hinun¬
ter drückt, so dringt, bis der Stempel in der
Mitte der Spritze (wo die Seitenöffnung ange¬
bracht ist) anlangt, eben so viel und wohl noch

mehr von der Luft, die aus den Lungen in
die Spritze gezogen wurde , wieder in die Lun¬
gen hinein, «als zur Seitenöffnung entweicht.
Sobald aber der Stempel den mittlem Theil der
Spritze zurückgelegt hat, so wird dieselbe Luft,
welche die Lungen eben verlassen hat, wieder
in sie hineingetrieben. Also nicht einmal die
meiste Luft — wie Gooäivyn sagt — verläfst die
Spritze durch diese Seitenöffnung, denn die
Wege nach den Lungen sind offner und von
gröfserem Umfange, als die Seitenöffnung der
Spritze, geschweige dafs nachher, da die Sei¬
tenöffnung in der Mitte sich befindet, wenn
der Stempel darüber hinausgedrückt ist, die al¬
te Luft ganz so in die Lungen zum zweiten¬
mal hinabsteigt.

Beim Wiederhinaufziehen des" Stempels und
Oeffnen der Seitenmiindung wird wieder die
Spritze bis zu jener Oeffnung hin, also bis zur
Hälfte mit verdorbener Luft aus den Lungen
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angefüllt und nachher (von der Seitenöffnung

bis an das Ende der Spritze) zum gröbsten Theil.

Denn es wird um' ein geringer Theil Luft durch

die Seitenöffnung eingesogen, indem die Zu¬

gänge aus den Lungen beträchtlicher sind.

Man hat also wieder beinahe dieselbe Luft zum

Eindrücken, die man aus den Lungen empfan¬

gen hat.

2.) Dann ist auch die Spritze zu grofs und treibt

auf einmal zu viel Luft in das zarte Organ der

Lungen. Goodwyn gab seinem Instrumente des¬

wegen diese unbehiilfliehe Gröfse, um Luft in

die entferntesten und kleinsten Luftzellchen zu

treiben. Allein van Marnm wirft mit Recht

dagegen ein, dafs sich das Stickgas und die

kohlensaure Luft, welche sich in den Lun¬

gen eines Ertrunkenen befinden, mit der ein¬

geblasenen- Luft nicht leicht vermischen. Dies

beweisen Versuche, die man anstellte, um ver¬

schiedene Gasarten in engen Röhren zu ver¬

mischen. •—• Ferner, dafs daher eine so grofse

eingetriebene Luftcjuantität, die in den Lungen

enthaltehe, zum Athmen untaugliche Luft in

die feinsten Aestchen der Luftröhre und in die

Luftbläschen fortstofsen wird, wornach dann

die Entleerung der Lungen von diesen schäd¬

lichen Gasarten, durch Aufwärtsziehen des Stem¬

pels nach der ersten Einblasung (wie Good¬

wyn will) desto schwieriger wird. Wollte
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ntari diese verdorbene Lungenluft zuvor durch
das Instrument einsaugen, so wäre dies für die
Lungen gefährlich, weil die Luftverdünnung
darin durch die voluminöse Spritze zu bedeu¬
tend ist, das Saugen zu stark wird, man also
leicht Lungengefäfsclien verletzen könnte. Good-
wyn rieth daher, nicht olme dies zu wissen,
das Auspumpen nur mit Vorsicht zu gebrauchen.

Ein anderes Instrument, das den meisten Beifall
erhielt, ist ein doppelter B 1 a s e b"a 1 g, erfunden
von Herrn Gorcy , Arzt bei dem Militärhospitale
und Physikus zu Neubreisacli, und von Herrn Prof.
Rouland zu Paris verbessert *). Der Zweck ist,
neue respirabele Luft einzublasen und die verdor¬
bene Lungenluft wegzuschaffen. Das Instrument
ist folgendergestalt koristruirt. Es ist aus 2 Blase¬
bälgen zusammengesetzt ( Fig. 4 ). Das Brett, das
zwischen ihnen liegt, gibt beiden keine Kommu¬
nikation. An jeder äusseren Platte ist ein Loch und

ein Ventil befindlich (A. D. Fig- 4 und 5). Der
walzenförmige Theil, durch welchen man bei den
Blasebälgen die Luft zu drücken pflegt, ist in eine
kupferne Büchse (C. B, Fig. 4) eingekiittet und in

derselben sind noch 2 andere Ventile ( c. b. Fig. 4)

*) Journal de Medecine, G r e n's Journal d. Physik B. II.
S. 5 f. f. Hufelan d 's neueste Annalen der franz.

Arzneikunde und Wundarzneikunst. B. I. S. 35g f. f.
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an den Leitungsrohren angebracht. Der Deckel die¬
ser Büchse, den man mit einem zwischenliegenden
ledernen Ringe erst aufschraubt, hat fast die Ge¬
stalt eines Trichters, an dessen Hals ein biegsames
Rohr (E. Fig. 4) vgn gummirtem Taffet, welches
durch einen spiralförmig gedrehten Metalldrath offen
erhalten wird, befestigt ist. Am Ende dieses Rohrs
ist ein kleines elfenbeinernes Röhrchen (x) befind¬
lich. Es ist entweder vorn abgerundet, um es in ein
Nasenloch des Kranken zu stecken, oder platt, im Fal¬
le es in den Mund eingelegt werden soll. Die Venti¬
le sind von Wachstaffet (A. D. Fig. 5; von der Seite
und oben angesehen). Sie sind so angebracht, dals die
übereinstimmenden Ventile der Blasebälge in umge¬
kehrter Ordnung gesetzt sind. Werden nämlich
die beiden Blasebälge aufgezogen, so öffnen sich
zwei Ventile von aussen nach innen. Das eine von
ihnen befindet sich an dem Seitenbrette des einen

Blasebalgs, das andere in der Büchse an der Mün¬
dung der Leitungsröhre des zweiten Blasebalgs.
Durch diese Vorrichtung dringt in beide Blasebilge
zu gleicher Zeit Luft, die bei dem Zusammendrü¬
cken der Blasebälge durch 2 andere Ventile, welche
sich von innen nach aussen öffnen, wieder heraus¬
gedrückt wird. Unter den Ventilen endigen sich bei¬
de Blasebälge in eine einzige Hauptleitungsröhre.
Denn, wenn gleich die Bewegung beider Blasebälge
zugleich geschieht, so wird doch vermöge der er¬
wähnten Einrichtung der Luftstrom, nur abweeh-
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selml ein - oder ausgehen. Denn bei dem Zusam¬
mendrücken beider Blasebälge öffnet sich das eine
der Ventile an der Spitze des Instruments und läfst
Luft durchgehen, während dem sich das andere
dort befindliche schliefst, welches aber nun-beim

Aufziehen der Bälge wieder Luft saugt, indefs das
andere.nebenliegende verschlossen ist.

Soll der Gorcy' sehe Blasebalg gebraucht werden,
so wird das elfenbeinerne Röhrchen in ein Nasen¬

loch oder in den Mund des Scheintodten gebracht.
Geschieht jenes, so wird das andere Nasenloch und
der Mund, und thut man dieses, so werden bei¬
de Nasenlöcher verschlossen. Hat man jetzt die

Blasebälge wirken lassen, so erhält der eine bei dem
Aufziehen atmosphärische Luft, der andere aber
durch das biegsame Rohr mittelst des Ventils einen
Theil der Lungenluft des Scheintodten. Drückt
man die Bälge wieder zusammen, so wird durch
den einen die Lungenluft nach aussen ins Freie,
und durch den andern die atmosphärische Luft in
die Lungen des Kranken getrieben. Dieses Auf¬
ziehen und Niederdrücken wird auf eine passende
Weise, ohne dafs dadurch dem Menschen, bei dem
man es anwendet, Schaden geschehen kann, wie¬
derholt. *)

*) Die Erfindung des doppelten Blasebalgs gehört Hrn.

Gorcy nicht allein. John Hunter rühmt ,,den

Gebrauch eines Blasebalgs , der mit 2 Abteilungen

versehen ist, so dafs bei dessen Aufheben , wenn er
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Will man Sauerstoffgas statt atmosphärischer Luft

anwenden, so schraubt man unter dem einsaugen¬
den Ventile auf dem Brette des einen Blasebalgs ei¬
ne mit Lebensluft gefüllte und mit einem Hahne ver¬
schlossene Blase an. (Fig. 6). Oeffnetman den Hahn

und zieht man nun den Blasebalg auf, so empfängt
er Sauerstoff aus der Blase. Bei dem Zusammendrü¬

cken der Blasebälge dringt dann, diese Luft in die

Lungen. Da die Lebensluft mehrmals eingeatlimet
werden kann, bis* sie ihre Reinheit ganz einbüfst,
so gibt der Erfinder den Rath, das VenLil (D)
durch eine biegsame Röhre mit der Blase zu ver¬
binden, um so die ausgeathmele Luft wieder zu
benutzen.

Gorcy's Blasebalg ist unstreitig mit vielem Scharf¬
sinne erdacht, und würde vollkommen allen Er¬

wartungen entsprechen, wenn er nicht einige Feh¬
ler hätte, die unvermeidlich sind, da sie in dem nicht

abzuändernden Baue des Instruments liegen.

in die Nase oder den Mund des Verunglückten ge¬

llalten wird, die eine Ilöüle mit gemeiner, und die

andere mit aus den Lungen gesogener Luft erfüllt

wird, und bei dessen Zusammendrücken miifste auf

diese Art die gemeine Luft in die Lungen getrieben,

und die aus den Lungen gesogene in das Zimmer

ausgeleert werden." Karl Kite Preis Schrift

über die Wiederherstellung scheinbar

todter Menschen etc. A. d^ Engt- über¬

setzt v. Michaelis, Leipzig i _gO. S. u5.
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1.) Ist der Blasebalg zu lcomplizirt, und wird eben
dadurch theuer.

2.) Ist er dem Verderben zu sehr unterworfen,
als dafs öffentliche Anstalten bei Anschaffung
desselben mit voller Sicherheit auf seinen Nu¬
tzen rechnen können. Das Leder an den Blase¬

bälgen wird sehr leicht mürb, besonders wenn
es feucht wird, was hier nicht zu vermeiden
ist. Hat das Leder nur eine, noch so kleine,

Oeffnung, so versagt sogleich das Instrument
seinen Dienst. Dasselbe gilt von den Wachs-
taffetventilen. Wer mit Luftpumpen, die der¬

gleichen haben , experimentirt hat, weife sehr
wohl,, wie oft diese erneuert werden müssen.
Ich kenne ihre leichte Zerstürbarkeit zu gut,
als dafs ich sie zu einem Instrumente empfeh¬
len möchte , das zur schnellsten Hülfe immer

im fertigsten Stande seyn mufs. Zumal werden
diese Ventile bei einer Iiespirationsmaschine
zur Wiederbelebung Ertrunkener durch die
Feuchtigkeiten, die hier immer mit der durch¬
ziehenden Luft verbunden sind, sehr schnell

mürb werden. Dasselbe gilt von Ventilen aus
Blase. Metallene Ventile können nicht ange¬

wendet werden, weil diese allzeit durch Oel
in brauchbarem Zustande erhalten und von Zeit

zu Zeit, ja fast täglich, in Bewegung gesetzt
werden müssen, wenn das Oel sich nicht ver¬
dicken und.die Oeffnungea verschliefsen soll.

3.)
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3.) Ist gar nicht bei dem Instrumente darauf

Rücksicht genommen, dafs Schaum und Was¬

ser mit der Luft aus den Lungen gezogen wer¬

den kann. Ja dieses ist selbst Für das Werk¬

zeug schädlich. Dringt Flüssigkeit in die vor¬

deren Ventile (und diefs wird leicht geschehen)

so stockt auf einmal der ganze Mechanismus *).

Van Marum erfand 1 eine Spritze**), die er vor¬

züglich zum Einblasen des Sauerstoffgas bestimmte,

wiewohl man sie auch blos mit atmosphärischer

Luft gefüllt angewendet hat. Diese Spritze (Fig.

2.) ist bedeutend kleiner als die Goodivyn'tche.

Sie hat Ijj; Zoll Durchmesser und' ist 9 Zoll zwi¬

schen dem Boden und dem völlig aufgezogenen

Stempel (a) lang. Sie hält 23 Kubikzoll Luft. An

dem Boden hat sie eine kegelförmige Röhre (b),

die in den Hahn eines sehr komplizirt eingerichte¬

ten Rezipienten für Sauerstoffgas pafst, um aus

*) So erzählt Ploucquet einen Fall, wo der Gorcy'-
sclie Blasebalg bei einem Ertrunkenen gebraucht wur¬
de, „allein das ganze Geschäft des Einblasens wollte
nicht recht von statten gehen , weil der Blasebalg

Wasser zog." S. Loders Journal f. d. Chirur¬
gie. B. II. S. 778.

**) Matt, van M ar um's , Beobachtungen und Versu¬
che-über die Rettungsmittel Ertrunkener. Aus dem
Holländischen. Mit einer Vorrede von Heben¬

streit. Leipzig. 1796. S. 17 f. f.

Zter Jahrg. E
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demselben dieses Gas beim Aufziehen des Stempels
der Spritze in dieselbe zu bringen. Ist die Spritze
voll Luft, so nimmt man sie vom Rezipienten weg,
und schliefst ihre Oefihung mit dem Finger. Nun
steckt man auf jene kegelförmige Röhre (b) der
Spritze einen Aufsatz (Fig. 5), der luftdicht an¬
schliefst. An ihm ist eine, der Spritzenröhre ent¬
sprechende, kegelförmige Höhlung (b) und seit¬
wärts Handhaben (c o) angebracht, um ihn an die
gleichen Hervorragungen (Fig. 2 c c) der Spritze fest
anzudrücken. Vorn befindet sich an dem Aufsatze

eine biegsame, aus elastischem Harze verfertigte Röhre
(d e). Durch diese wird die Luft in den Scheintod-

ten gebracht.Sie hat deswegen auch an der Spitze
ein durchbohrtes Stückchen Zinn, von einer solchen
Form, dafs es in einem der Nasenlöcher des Er¬

trunkenen , durch die Zusammendrückung dersel¬
ben luftdicht geschlossen werden kann.

Beim Aussaugen ■—• das v. Maritrh immer vor dem
ersten Einblasen einigemal und nach jedem folgen¬
den zweimaligen Lufteinblasen einmal angewendet
wissen will—- wird die Spritze mit niedergedrücktem
Stempel gebraucht und die Röhre eben so in die
Nase gelegt.

Diese Spritze hat den Nachtheil, dafs jedes¬

mal, so oft der Stempel heraufgezogen wurde und
verdorbene Luft, vielleicht gar Wasser in die Spri¬
tze drang, um diese herauszuschaffen und gute
Luft einzuziehen, die Röhre entweder aus den Luft-
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wegen herausgenommen, oder die Spritzenröhre
von dem Aufsätze abgenommen werden mufs. Die¬
ses verzögert aber die ganze Behandlung. Ueber-
diefs läfst die Spritze Luft fahren, wenn unten die
leonische Spritzenröhre nicht genau in den Aufsatz
eingeschliffen ist, und mit der Hand nicht gut ange¬
drückt wird. Das letztere macht aber das Verfahren

unbequem.

Die Spritze von Meunier ist im zweiten Bande
dieses Jahrbuches beschrieben, abgebildet und be-
urtheilt worden.

Mehrere andere Instrumente kann ich in einer

ausführlichen Beschreibung ganz übergehen , da
sie entweder verdorbene Luft in die Lunge des
Scheintodten bringen, oder nur zum Einbläser),
aber nicht zum Ausziehen der Luft und des Was¬

sers eingerichtet sind. Es gehören dahin Monro's
und Culleh's hölzerne Bohre. Savigiiy*. f elasti¬
sche Bölire, und Shenven's gekrümmte doppel¬
te Röhre für beide Nasenlöcher; endlich Kite's
elastische Röhre mit elfenbeinernen Mundstü¬

cken. Alle diese Rühren sind dazu bestimmt , um
Luft durch den Mund einer andern Person oder

mittelst eines Blasebalgs dem Asphyktischen beizu¬
bringen. S. Kite a. a. O. S. 115 f. f. und 208 f. f.

Allen, an den erwähnten Instrumenten, gerügten

Mängeln zu entgehen, glaubte ich in einer jetzt zu
beschreibenden Saug- und Druckpumpe die Forde-

B 2
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rangen erfüllt zu sehen, welche man an ein Werk¬

zeug der Art haben kann.

Die Spritze, die ich verfertigen liefs, ist auf der

Kupfertafel (Fig. 7 und 8) abgebildet. Sie besteht

1) aus dem Körper; 2) aus dem Hahne, und

3) atis dem Ansatzstücke.

Der Körper (Fig. 7 a a) ist von dem einer ge-

wöhnlichen Spritze nur in der Gröfse verschieden.

Er ist bis an den Hahn (bis zu c) von Zinn und

gut gebohrt. Er hält vom Boden bis zum ganz

aufgezogenen Stempel gegen 25 Kubikzoll (frank¬

furter Mafs) Luft, und ist in dieser Entfernung 6

Zoll lang und im Durchmesser von einer innern

Wand zur andern 2 Zoll 5f Linie breit. Oben ist ein

Schranbendeckel (b), um nach Oeffnung desselben

den Stempel (e) ganz herauszunehmen. Der Stem¬

pel ist von Zinn mit Hanf umwickelt und etwas

mit Seife bestrichen. Stiel und Flandhabe sind

Holz.

Unten an der Spritze (c) laEt sich ein Hahn

(d ) aufschrauben. In diesem befindet sich das Vor¬

züglichste des einfachen Mechanismus des Instru¬

ments , weswegen ich ihn, nach dem an meiner

Spritze befindlichen, in seiner in allen Theilen

wahren Gröfse, besonders abbilden llefs (Fig. 8).—

In den ganz von Messing gedrehten Hahn palst der

ebenfalls messingene Schlüssel ( A A). Dieser ist

unten so verwahrt, dafs er sich nicht herausnehmen

läfst, ohne eine Schraube (d) zu öffnen, die in
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das Ende des Sclilüsäels schliefst und zur Unterla¬

ge und zum Gegendrücke eine runde, innen zur
Aufnahme des Schiiisselendes viereckige, Platte (e)
hat. Es war diese Befestigung nothwgndig, damit
sich der Schlüssel zwar frei herumdrehen, aber
nicht tiefer ein - uud höher hinaufschieben läfst,

um die Richtungen der Oeffnungen im Schlüssel
nicht zu verändern.

Durch den Hahn geht ein Kanal (b b) hori¬
zontal. Beim Anfange desselben ist die obenge¬
dachte Schraube ( a a ) , um den ganzen Hahn an

die Spritze zu befestigen , und am Ende befindet
sich eine Schraube (c c ) , um die elastische Ilöhre
anfügen zu können.

Im Schlüssel sind zwei Kanäle angebracht. Einer,
der horizontal durchzieht (f), und in derselben

Höhe gebohrt ist, dafs, er mit dem Kanäle des Hah¬
nes in einer Fläche liegt, so wie dies bei den ge¬
wöhnlichen Hähnen der Fässer der F"all ist. Der
andere Kanal des Schlüssels lauft senkrecht von

oben und dann schräg nach der Seite (Ii g), wo
er sich so öffnet, dafs er ebenfalls in horizontaler
Linie mit dem Kanäle des Hahnes liegt. Eine Mar¬
ke (x) oben an der Handhabe des Schlüssels zeigt an,
auf welcher Seite die innere Oeffnüng (g) dieses senk¬
rechten Kanals sich befindet. Die iiulsere Oeffnüng
desselben (h) ist mitten in der Handhabe des Schlüs¬
sels. Es ist deutlich, dafs, wenn de/ eine Kanal des
Schlüssels durch's Herumdrehen desselben, völlig
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geschlossen, der andere dann vollkommen geöffnet
ist und so umgekehrt. Durch diesen Wechsel er¬
hält nun die Spritze bald mit der äufseren Luft (das
eben jetzt Inder Zeichnung statt findet), bald mit
den Lungen durch die biegsame Röhre Kommuni¬
kation.

Das Ansatzstück besteht aus einer kurzen

messingenen liöhre (Fig. 7 g), die sich in den
Hahn einschrauben läfst, und in welche eine bieg¬
same Röhre (Fig. 7 f) aus elastischem Harze an-

gekiittet ist. Zwischen der Schraube des Hahns und
der Spritze, so wie des Ansatzstückes, müssen zur
gröfsern Luftdichtheit Ledeiringe liegen. Die bieg¬
same Röhre hat vorn ein kurzes, plattes Röhrstück¬
chen von Zinn (Fig. 7 h), das so geformt ist, dafs
man es bequem in ein Nasenloch bringen, und die
Nase um dasselbe gut schliefsen kann. Von Vor¬
theil ist es, wenn man 2 Ansatzstücke hat, damit

man nicht gestört ist, im Falle das eine sich ver¬
stopfen sollte, was um so leichter geschehen kann ,
da sie nicht theuer sind.

Diese Spritze hat wesentliche Vortheile:
1.) Ist sie dauerhaft. Die Einrichtung ist einfach,

mithin auch nicht so leicht, zerstörbar. Die

Hauptstücke, worauf es ankommt, sind von
Metall, und eine solche Spritze kann nafs wer¬
den und an einem feuchten Orte liegen, ohne

nur im Geringsten an Brauchbarkeit zu ver¬
lieren.
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2.) Ist sie wohlfeil. Die ganze Spritze kostet

bei weitem nicht so viel als Gorcy's Blasebalg;

oder die Meunier sehe Spritze, die sich auf 18

bis 20 fl. belauft. Der'Preis der schön und gut

gearbeiteten Spritze mit iclem elastischen Bohre

ist 10 fl. *) ^

3.) Wird die Lungenluft und das in den Luftwe¬

gen befindliche Wasser so gut ausgesaugt, als

es nur mit einem Saug-lnstrumente möglich ist.

4-) Wird die verdorbene Luft und das eingesoge¬

ne Wasser ohne Unbequemlichkeit aus der Spri¬

tze durch den 'fäufsern Kanal des Schliifsels ge¬

bracht.

5.) Die Luft wird nachher beim AuFziehen des

Stempels durch diesen Kanal vollkommen er¬

neuert, oder die ganze Spritze wird durch die-

' sen Kanal mit atmosphärischer Luft angefüllt.

Man kann also vermittelst der Spritze mit sehr

wenig Umständen, indem man nur den Schlüs¬

sel in eine passende Richtung zu stellen nö-

thig hat — ein Handgriff, welcher dem Unge¬

lehrigsten bald begreiflich wird — einen voll¬

ständigen; Wechsel von guter und verdorbener

Luft hervorbringen.

#) Um diesen Preis fertigt sie unser geschickter Mecha-
nikus Hr. Klau hold dahier. Man kann sich des-

falls mit Bestellungen, die ich gern übernehme , an
mich wenden.
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Wird das Instrument angewandt, um Ertrunkene
oder andere Scheintodte wieder zu beleben, so ge-

-schieht Folgendes.
Man reinigt Mund und Nasenhöhle von Schaum,

Schleim , Schlamm, etc., gibt dem Scheintodten ei¬
ne mit dem Kopfe abwärts hängende Lage, indem
man ihn entweder auf eine schräg gestellte Leiter
legt, oder sich auf eine andere Weise hilft. Jetzt
bringt man das Endstückchen der Röhre in die Na-'
se, hält den Mund und die Nasenlöcher zu, so
dafs das eine um die Röhre anschliefst.

Der Stempel der Spritze war vorher schon hin¬
unter gestofsen, und der Schlüssel so gedreht, dafs sei¬
ne Handhabe in die Quere gegen den Operirenden
stand, mithin ist blos der Kanal in die biegsame
Röhre frei. Jetzt wird der Stempel aufgezogen und
die Spritze dabei abwärts so gehalten, dafs das
Auslaufen der Flüssigkeit, welche ausgesogen wird,
durch ihre Schwere nach der Spritze hin befördert
wird. Nun dreht man den Schlüssel um, dafs-die

Marke am Griffe nach dem Opelirenden gekehrt,
also der Ausgang nach Aufsen geöffnet ist, und
drückt den Stempel hinunter. Auf diese Weise
entweicht die verdorbene Luft und was allenfalls

von Feuchtigkeit in die Spritze gedrungen ist, aus
derselben durch den Schlüssel (Fig. 8 bei h). Remerkt
man, dafs viele Feuchtigkeit, zäher Schleim etc.
in den Luftwegen war, so kann man wieder Nase
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wozu clie schräge Lage behülflich ist. Auch die

elastische Röhre wird während dem chirch's Ausbla¬

sen von der darin etwa noch befindlichen zähen

Flüssigkeit befreit.

Durch .das Aussaugen wird auch die Stimmritze

geöffnet, im Falle sie durcli's Aufliegen der Epiglot-

tis geschlossen seyn sollte.

Das erste Aussaugen geschieht zweimal hinterein¬

ander. Jetzt wird aber der Stempel, bei dem zu¬

letzt angezeigten Stand des Schlüssels und in die

Nase gelegter Röhre, wieder aufgezogen und da¬

durch dringt atmosphärische Luft durch den Schlüs¬

sel in die Spritze, dann gibt man dem Schlüssel

die andere Richtung und stöfst den Stempel hinun¬

ter. Hierdurch erhält der Kranke respirabele Luft.

Bald darauf zieht man wieder atmosphärische Luft

in die Spritze und bläfst sie noch einmal in die

Lungen.aus. Hat man zweimal Luft eingetrieben,

so pumpt man wieder .einmal aus, 1, und auch in der

Folge saugt man immer nach zweimaligem Ein-

blasen einmal aus.

Nach dem Einblasen mufs man einige Sekunden

warten, ehe man auspumpt, um der Luft Zeit zu

lassen, sich in den Lungen zu zersetzen, und da¬

mit sich die zuletzt eingepumpte mit der Lungen¬

luft vermischen kann. Man pnmpt deswegen nicht

soviel Luft aus, als man einbläfst, um die Lunge

immer in einer gewissen Ausdehnung zu erhalten.

Nimmt man bei dem Einblasen ein Erweitern und
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Heben der Rippen wahr, so' schreitet man sogleich
zum Auspumpen. Um das Eindringen der Luft in
die Trachea zu befördern und das Eindringen in
den Magen zu verhindern, lasse, man durch einen
Gehülfen den Kehlkopf sanft in die Höhe und nach
hinten drücken.

Zur Erleichterung des Austretens von' verdorbe¬
ner Luft und Wasser, drücke man bei der abhän¬
gigen Lage den Bauch und die Brust vom Zwerch¬
felle gegen die Luftröhre hin zusammen. Man
kann auch ein Handtuch um den Leib legen und
gelind anziehen. Gut wird es seyn, die Magenge¬
gend zwischendurch nach dem Einblasen deswegen
zu drücken, damit die Luft, die etwa durch den
Schlund in den Magen gedrungen ist, herausge¬
trieben wird.

Das Lufteinblasen darf nicht zu anhaltend fortge¬
setzt werden, sonst kann man, wie die Erfahrung
lehrt, leicht schaden. Man mufs dem Kranken zu¬
weilen Ruhe lassen und deswegen passende Pausen
machen.

Die Nase wähle ich um deswillen lieber zum Ein¬
blasen, weil die Luft leichter durch sie in die Lun¬
gen dringt, als durch den Mund.

Zur Vermeidung des Eindringens der Luft in den
Magen haben Monro, le Cat, Portal u. a. eine gebo¬
gene oder eine elastische Röhre geradezu in die Glot¬
tis zu legen gerathen. Allein dieser Handgriff hat
grofse Schwierigkeiten und gewöhnlich sinkt die
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Bohre in den Schlund, wodurch alles Eindringen
der Luft in die Lungen unmöglich wird*).

Man hat sehr das Einblaseu von Lebens-

luft zur Wiederherstellung Scheintodter empfoh¬
len. Besonders that dies van Marum , der einen
besonderen Apparat dazu beschreibt. So sehr ich
von dem grofsen Nutzen überzeugt bin, den das
Einblasen dieser Luft bei Scheintodten hat, so ist
mir es doch auch gewifs, dafs sie nie eine allgemei¬
ne Anwendbarkeit finden wird. Schon die Berei¬

tung des Gas ist mühsam und kostspielig. Die Auf¬
bewahrung, zumal in grofser Menge, sehr schwierig.
Nun miifsten solche Gasrezipienten doch in alle Ge¬

genden einer grofsen Stadt wie z. B. Amsterdam,
Wien, Hamburg etc. da wo Nothkasten sind, ver-
tlieilt seyn und immer unterhalten werden. Mit

welchen Kosten wäre dies nicht verknüpft und wür¬

den solche, dem Staat gemachte, Vorschläge der guten
Sache nicht schaden? — —Hierzu kommt noch, dafs
überhaupt nur wenige von denen , welchen solche
Nothkasten anvertraut sind, mit Gasarten und den

dazu] erforderlichen Instrumenten umzugehen wis¬
sen. Ich finde daher den allgemeinen Gebrauch des
Sauerstoffgas bei Belebungsversuchen in der Praxis

*) Die von S c Ii e'e 1 angegebene Vorrichtung zur Ver¬
llinderung des Zurücktretens der Luft aus der Luft¬
röhre (s. B. II. S. 4 1® dieses Jahrbuches ) ist

viel zu komplizirt, als dafs sie praktische Brauchbar¬
keit hätte.
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mit zu viel Schwierigkeiten verbunden , als da Ts
er in Ausführung gebracht werden könnte.

Auch meine Spritze kann indefs-, wenn man sich
des Oxygengas bei besondern Gelegenheiten bedie¬
nen will, zur Einblasung desselben benutzt wer¬
den. Es ist dazu nichts nöthig, als dafs man an
der äufseren Oeffnung des Schlüssels eine mit Sauer¬

stoffgas gefüllte Blase anbringt. Beim Aufziehen
des Stempels dringt dann, wenn der Schlüssel rich¬

tig gestellt ist, 'die Lebensluft in die Spritze, und
wird nachher bei veränderter Stellung des Schlüs¬

sels in die Lungen des Kranken getrieben.
Von der Anwendung anderer Mittel, der Wärme,

Reitzmittel auf verschiedene Theile des Korpers etc.
schweige ich, weil sie bekannt ist. Die Hauptriick-
sicht verdient indefs die Wiederherstellung des Ath-
mens, und jene Mittel, wiewohl man sie nicht
übergehen darf, sind nur Beihülfe. Oft wird eine
Aderlafs nöthig, besonders um Lungen und Herz
von der Ueberfüllung mit Blut zu entledigen.

Mehrmals machte ich mit meiner Spritze Versu-
sche an Leichnamen und immer leistete sie die ge¬
wünschte Wirkung vollständig bei der gröfsten Be¬
quemlichkeit in der Anwendung. Um den Effekt
desto deutlicher zu bemerken , schnitt ich die vor¬

dem Theile der Rippen mit dem Brustbeine weg.
Sobald nun die elastische Rohre in die Nase ge¬
bracht, der Muhd, so wie das andere Nasenloch ver-
chlossen waren und der Stempel der Spritze bei
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der queren Stellung des Hahnes aufgezogen wur¬
de , dann fielen auch sogleich beide Lungen zusam¬
men, indem die darin befindliche Luft in die Spritze
drang. Füllte ich die Spritze nach der oben er¬
wähnten Weise mit guter Luft, und stiefs den

Stempel/Hinunter, so dehnten sich die Lungen voll¬
kommen aus. Das Eindringen der Luft in den
Magen wurde immer verhindert, wenn ein Gehülfe
den Kehlkopf etwas in die Höhe und nach hin¬
ten hob.
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2.

Ueb er

F i 11 d e 1 h ä u s e r.

Von

Herrn Hofrath Dr. F. FFurzer in Marburg.

Warum gibt es so wenig Findelhäuser in Deutsch¬

land ? Sind sie etwa, zumal in unsern Tagen, min¬

der nöthig , minder nützlich ? Diefs ist zuverläfsig

der Fall nicht, da aus den Geburtslisten mancher

Jahre erhellt, dafs in einigen Städten Deutschlands

das sechste, ja das vierte Kind auf den Schleichwe¬

gen der Liebe, als Kontrebande in die Gesellschaft

tritt. Oder soll wohl hier und da die' Geistlichkeit

(was früher unstreitig der Fall war) sich gegen sol¬

che Einrichtungen stemmen, und dadurch an man¬

chen Orten, wo es Noth thut, die Gründung sol¬

cher Häuser verhindern? Diefs ist mir nicht wahr¬

scheinlich; einmal, weil die Mehrzahl in diesem

Stande jetzt zu aufgeklärt ist, als dafs sie die Nich¬

tigkeit der von ihren altern Amtsbrüdern vorge¬

brachten Gründe verkeimen könnte; und zweitens

ist die Ueberzeugung überall ,nun sehr lebendig ge¬

worden, dafs es heilige Pflicht ist, den Gefallenen,

Verirrten, (denn lüderliche Dirnen, die ihren Kör.
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per verkaufen, werden nur selten Mütter) wieder
auf den Weg zu helfen, und Mutter und Kind phy¬
sisch und moralisch zu erhalten. Und wer so we¬

nig den Menschen kennt, dafs er die längst verhall¬
te Behauptung unterschreiben könnte: „dafs Findel¬

häuser die Sittenlesigkeit befördern;" dem gebührt,
wie mich dünkt, hierin keine Stimme, denn in
dem kritischen Augenblicke, wo das Mädchen

Mutter wird, denkt es wahrlich so wenig an das
Findelhaus, wie — an die Predigt, die der. Herr
Pfarrer für. die Kirchenbufse etwa schon fix und

fertig hat.
Indessen andere Einwendungen von bedeutender

Art gibt es, und davon ist die erste und Vorzüglich¬
ste, dafs diese Anstalten, im Allgemeinen , durchaus
nicht den Erwartungen entsprochen haben, dafs unter
den Findlingen im Verhältnisse immer nur sehr
wenige- ihr Leben bis zum mannbaren Alter brin¬

gen; und dafs selbst von diesen wenigen die Mehr¬
zahl kränklich, siech und elend ist. Die Sache
selbst ist, leider, nur zu wahr, und dieser Ein¬

wurf würde jede Apologie einer solchen Anstalt un¬
möglich machen, wenn diese grofse Sterblichkeit
nothwendig mit einer solchen Einrichtung ver¬
bunden Ware. Aber zufällig sind die Ursachen,
die dieses traurige Resultat herbei führen, und
daher leicht aus dem Wege zu räumen, wenn
man nur männlichen Muth und ausdaurende Kraft

vereinigt, uin sich den Vorurtheilen entgegen zu
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stemmen, die dem Gedeihen und der Vervoll¬
kommnung eines solches Etablissements in den Weg
treten. Man darf nur solche Häuser einigfermafsen

im Detail angesehen haben, um zu erschrecken
ob der vielen, fast möchte man sagen, sinn¬
reich zusammengehäuften Ursachen., um ,den glück¬

lichen Erfolg solcher Stiftungen zu verkümmern.
Eine fast unübersehbare Menge von Kindern in ei¬
nen verhältnifsmäfsig engen Raum gesperrt mit ei¬
ner bedeutenden Anzahl von (oft sehr schmutzigen)
Weibern, in Verbindung mit Oellampen und Warm¬
kürben, woran' ununterbrochen, wie am heiligen
Feuer der Ve sta, die beschmutzten Windeln ge¬
trocknet werden ; wozu noch im Winter eine
zum Ersticken heifse Stubenlüft 'kommtso dafs

jedem mit einer solchen Atmosphäre nicht Familia-
risirten beim ersten Eintrilte das Athemholen er¬

schwert wird. Dazu nun noch nicht blos Mangel
gn Mutter-, sondern sogar an Ammenmilch; denn
nicht selten trinken ja in diesen Häusern 2 — 5

Und sogar 4 Säuglinge an einer Amme. Und da,
wo man Surrogate fiir Ammenmilch gab, da schau¬
dert dem Menschenfreunde die Haut, wenn er die
Sterbelisten solcher Anstalten erblickt. Man darf

aber nur einigermafsen die Analyse der Frauenmilch
kennen, und sie mit jenen der vorgeschlagenen
Surrogate vergleichen,- um sich zu- überzeugen,
wie wenig sie geeignet sind, Ersatz für die Mutter¬
milch zu leisten.' Ueberhaupt zeigt sich die Kunst

nie
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'ärmer und armseeliger, als beb ihrem kompli-
zirten Streben die Produkte der Natur ergänzen-
zu wollen: und so sehr ich übrigens von der Wahr¬
heit das Satzes überzeugt bin, dafs die Chemie sich
nicht anmafsen darf, die Nichtexislenz dessen, was
sie nicht findet, vor zu demonstriren, und die Na¬
tursphäre des Arztes blos auf das Ponderable zu be¬

schränken : so hat doch die Erfahrung in diesem
Geschäfte die Aussprüche der Chemie nur zu sehr

bestätigt. Der höchst gefährlichen Klippe, woran
das Leben zahlloser Säuglinge in den ersten Wo¬
chen nach der Geburt zu Grunde geht, kann man,
wenn man es mit Ernst will, entgehen, —• die Er¬
fahrungen einiger grofsen Städte beweisen es —
indem man die Kinder 'auf das Land schickt. Ein
zweifacher Vortheil wird dadurch dern Kinde zu

Theil; einmal, es erhält seine eigene Amme,
die sogar zum Theil die Mutter ersetzen wird, in¬

dem allmählig bei ihr sich warme Zuneigung zu
ihrem Säuglinge erzeugt; zweitens geniefst es, statt
einer verpesteten Luft, der gesunden Atmosphäre.
Aufserdem, was in unsern liochbeinigten Zeiten ein
wesentlicher Punkt ist, kostet dies weniger als die
Erziehung im Findelhanse. Rechtschaffene und ge¬
sunde Weiber armer Bürger und Landleute bieten
sich zu diesem Geschäfte selbst an. Kurz zahllose

Schädlichkeiten, die in diesen Entrepöts für das
künftige Leben (denn blose Speditionsorte aus die¬
sem'Jammerthale in Elysiums schöne Felder waren

oher Jalirg , C
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wirklich bis hierher die meisten Anstalten dieser

Art) die Gesundheit dieser Unglücklichen •— nur
zu oft Bilder des Jammers und der- Wollust —•

gleich bei ihrer joyeuse entre'e •— in diese beste
Welt vergiften, fallen dann weg. Man mufs den Kin¬
dern keine Amme (sie sei ledig oder verheirathet)

geben, wenn ihr nicht von der Ortsobrigkeit ein
tadelloses Betragen und von dem Distriktsarzte eine
vollkommene Gesundheit bezeugt wird. Auch die
wirkliche Mutter kann auf diese Weise zuweilen

dem Kinde zur Amme gegeben werden, und offen¬
bar zum Vortheile beider. Die Kinder müssen

nicht weiter von dem Orte, wo sich die Anstalt be¬

findet, geschickt werden, als höchstens eine Tag¬
reise ; theils weil sonst die Kinder auf der Reise zu
viel leiden würden; theils weil die nothwendige

Verbindung zwischen dem Kinde und der Anstalt
zu sehr erschwert werden würde.

Die Amme und das Kind müssen stets unter ge¬

höri ger Aufsicht seyn; und so schwer dies scheint,
so leicht ist es doch zu bewerkstelligen.

Es gibt der guten Menschen noch viele, die weit
beschwerlichere Dinge, z. B. Vormundschaften und
dergl. zum Wohl der Unmündigen gern annehmen;
zumal in kleinen Landschaften findet sich mancher

gutherzige Müssiggänger, der aus Mangel an Be¬
schäftigung so etwas gern übernimmt, wenn ihm
der Staat die Ehre erzeigt, ihn zu bemerken. Das
ganze Geschäft besteht ja nur darin, sich den Find-
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ling ein paarmal in jeder Woche zeigen zu lassen,

und genau darauf zu halten, dafs Alles bestimmt

geschieht, was das Institut vorschreibt.

Nach drei, höchstens vier Jahren, soll das Kind

in das Institut zurück; dann ist die Hauptepoche

vorüber, wo die Sterblichkeit der Kinder in den

Findelhäusern so schauderhaft grofs ist: jetzt wird

das Kind allmählig der gemeinschaftlichen Erzie¬

hung fähig: und da es nicht zu verkennen ist,

dals die Macht des Beispiels unwiderstehlich ist

die Kinder zu verführen, und sie zu schlechten

und elenden Menschen zu machen: so ist es eben

so wenig zu läugnen, dafs die Macht des Beispiels

ausserordentlich viel vermag, sie gutmü.thig,

fleifsig und arbeitsam zu machen. So sehr

ich also dagegen rathe, sie im ersten Zeitpunkte

des Lebens in der vereinigten Anstalt erziehen zu

lassen ; so vevtlieilhaft habe ich es in diesem Zeit¬

punkte gefunden; freilich mufs nicht der Findling

seine ganze Zeit unter immerwährendem Beten,

Singen und zur Schule gehen, zuzubringen ge¬

zwungen werden. Ein zufriedenes, genügliches

Wesen mufs da herrschen, Alles ungezwungene

Heiterkeit, gefälligen Frohsinn athmen; zumal soll

die Bewegung, diese wesentliche Bedingung zur

Gesundheit des Findlings nicht fehlen. Er soll rauh,

das ist gesund, brauchbar für den Staat und für

sich selbst, aber nicht grausam, nicht sklavisch er¬

zogen werden; seine Erziehung soll, in physischer

C 2
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lind moralischer Beziehung, für alle Vater im Lan¬
de züm Muster dienen. —

Ein Haupteinwurf gegen die Findelhäuser (der
ihnen öfters gemacht worden ist) besteht in der
Behauptung, dafs der Staat in denselben viele Kin¬
der von Verlieiratheten würde erziehen müssen,
die, um sich die Last und die Kosten der Erzie¬

himg zu erleichtern, ihre Kinder in die Findlings¬
häuser schicken würden; aber gerade hierin finde ich
einen neuen Beweis für die' Nützlichkeit derselben.

Denn bei Eltern, die 'so tief sanken, dafs sie dies

heilige Band zerrissen, aus Eigennutz oder Gemäch¬
lichkeit zerreifsen konnten , mufs die Menschheit,
der Staat und die Kinder selbst gewinnen, wenn
sie ihre Kinder in das Findelhaus abgeben. Denn

Krüppel, oder Schurken, oder beides zugleich,
konnten sie unter solchen Händen nur werden ; und

bei Armen, die wirklich aus wahrem Mangel un¬
fähig sind, ihre Kinder zu erziehen, kann der
Staat dies dadurch verhüten, dafs er jedem Haus¬
vater, der Beweise seiner Dürftigkeit und Redlich-
keit beibringen kann, für jedes Kind, was er über
eine gewisse Zahl hat, (bei einer Wittwe miifste
die Zahl geringer seyn) bestimmte Zuschüsse er-
theilt. — Gibt man das gefundene Kind geradezu
einer Amme, so kann diese leicht (mit ihrem Man¬
ne und Kindern) angesteckt werden, wenn dasselbe,
was nicht ganz selten, leider! der Fall ist, vene¬
risch wäre. Folgende Vorrichtung, die ich schon
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vor mehreren Jahren (mein Versuch über die

pliys. Erziehung. 2te Aufl. S. 163.) angegeben
habe, scheint mir vollkommene Sicherheit gegen
dies Unglück zu gewähren. Man nimmt ein Glas
mit einem doppelten Hoden, wovon der untere so
konkav ist, dafs die Brust gewissermafsen hinein
pafst. In der Mitte desselben ist eine kleine Oeff-
nung für die Warze; die, beiden Böden stehen 2
Zoll von einander ab. Der andere Boden ist etwas

konvex. Oben, nicht weit vom Rande desselben, ist

die Oeffnung, worin die biegsame Röhre befestigt
wird, die so lang ist, dafs die Amme das Ende in
den Mund nehmen kann. In der Mitte des konve¬

xen Bodens ist eine Oeffnung, nnd in dieser be¬
findet sich eine gebogene gläserne Röhre, die etwa
anderthalb Linien weit ist, und zwischen den bei¬
den Boden beinahe bis an den untern Rand reicht.
An dieser Röhre ist ein durchbohrtes kleines Stück

Elfenbein befestigt, das sich-in einen kleinen Kopf
endigt, der mehrere feine Löcher hat, und mit Le¬
der überzogen ist. Zwischen dieser künstlichen
Warze und dem Glase ist ein kleiner Krahnen,
um die Verbindung mit der Brust herzustellen oder
zu unterbrechen. Soll das Kind trinken, so macht

die Amme den kleinen Krahnen zu, und saugt an
der Rühre, bis Milch genug im Glase ist. Nun
öffnet sie den Krahnen, und Iäfst das Kind trin¬
ken. Hierbei kömmt Amme und Kind nicht in

unmittelbare Berührung. Man lasse jeden Find-
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ling 5 —'6 Wochen durch diese Vorrichtung trin¬
ken. Ist er angesteckt, so mufs ihn nun der Arzt
des Distrikts behandeln; zeigen sich bis dahin kei¬
ne Spuren des Uebels, so kann ihn jetzt die Amme
ohne alle Vorrichtung und alle Gefahr stillen.

Aber woher das Geld zu einer solchen Anstalt

nehmen? Dies ist wohl die Frage, die sich na¬
türlich gleich jedem hierbei aufdringen mufs. In¬
dessen so ganz schwer scheint sie mir eben nicht
zu beantworten; denn eine solche Einrichtung mit
Sachkenntnifs und warmen Eifer von rechtschaffe¬

nen Männern geleitet, kostet wirklich bei weitem
nicht so viel, als es das Ansehen hat.

Graf Rumford hat, wie allgemein bekannt ist,
durch seine tiefen Kenntnisse zuerst ein herzerheben¬

des Beispiel aufgestellt, und bewiesen, was physisch¬
chemische Kenntnisse, auf das praktische Leben an¬
gewandt , vermögen. Zwölf hundert Menschen täg¬
lich zu ernähren, kosteten, nach seiner Anleitung,
in München, jeden Tag, nur etwas über 10§ llthl.
(Kost und Lohn von drei weiblichen und zwei männ¬

lichen Bedienten, Feuerung und sogar die nüthige
Küchenreparation mit eingerechnet) und seitdem er
die Kartoffeln einführen konnte, wurden die Aus¬

gaben fast in dem Verhältnisse von 4 bis 3 geringer.
Die Kost kann wohlfeil und doch zugleich ge¬

s und seyn. Ich glaube, der Vorschlag, den ich schon .
vor vielen Jahren, und zuerst machte, bei Armeen
im Felde, die tahlettes de boiüllon, aus Knochen be-



) 39 {

reitet, einzuführen, würde hier ganz vorzüglich

anwendbar seyn. Ein grofser Theil der "Krankhei¬

ten, von denen die Findlinge heimgesucht, und

nur zu oft weggerafft werden, entsteht dadurch,

dafs sie die Fleischnahrung entweder ganz entbeh¬

ren müssen, oder dafs sie ihnen nur 'allzuspärlich

zu Theil wird. Man wirft so viele Knochen in je¬

der Stadt weg, die gehörig benutzt, nicht nur die

Findlinge, sondern alle Arme desselben Ortes mehr

als hinreichend ernähren könnten. Die tragbare

Stippe, mit der sogenannten Rumford'schen in Ver¬

bindung gesetzt, würde den Kindern das Vergnü¬

gen beim Essen (the pleasure of eating ), worauf

ihnen die Natur so grofse Ansprüche gegeben hat,

in vollem Mafse gewähren, sie kraftvoll und ge¬

sund ernähren, und die Ausgaben auffallend ver¬

mindern. Aber freilich kostet eine solche Anstalt

Geld! Aufser den frommen Vermächtnissen, die

gewifs nicht lange ausbleiben würden, wenn das

Publikum das Gedeihen einer solchen Anstalt vor

Augen hat, mühte der Beutel der Hages to 1 zen

un d — die Hunde die wichtigsten Beiträge lei¬

sten. Was die ersten betrifft, so kann wohl kein

Zweifel obwalten, dafs diesen besonders die Pflicht

aufliegt, die Kinder des Vaterlandes erziehen zu¬

helfen, da sie-keine eigenen Kinder erziehen wol¬

len. Wer mit 35 — 4O Jahren heirathen kann und

nicht will, gehört unter diese Kategorie, und ist

verpflichtet, eine eigene Steuer zu dieser Bestim-
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m.ung, im "Verhältnisse seines Vermögens, zu ent¬
richten. Dieser Stand wächst ohnediefs gerade, wie
die überhandnehmende Zügellosigkeit. ,, TJn celi-
habaire , sägt" Franklin, est un seid tome d'un
ouvrage en denx volumes, qui vaut moins, cjue
la moitie de Pouvrage und wahrlich (in der
Regel) hat er sehr Recht.

Und was die Hunde betrifft, so meine ich aber¬

mals die Steuer, von der ich im lten Jahrgange die¬
ses Werkes (S. 151) schon gesprochen habe. Sie
wird, wenn sie' grofs genug ist, die Zahl dieser
unnützen und gefährlichen Gaste beschränken, und
doch eine bedeutende Summe einbringen.

Um die Findelhäuser zu dem zu machen, was
sie eigentlich seyn sollen, mufs die physische Er¬
ziehung der Findlinge einer Hauptreform unterwor¬
fen werden. Sie müssen nicht auf eine tyrannische
Art von ihren Vorgesetzten bei jedem kleinen ju¬
gendlichen Vergehen mifshandelt, nicht auf eine
zweckwidrige Art gekleidet wercjen; ihre Kleidung
mufs wie Alles, was sie umgibt, höchst reinlich
seyn; sie kann aus einem wohlfeilen Zeuge beste¬
hen; sie mufs aber so eingerichtet seyn, dafs Kopf,
Brust, Arme und Fiifse unbedeckt bleiben. Die

Kinder sollen, unter gehöriger Aufsicht, sich in
einem freien offenen Platze balgen, spielen und
ihre Glieder üben; und bricht denn auch- zuweilen

Einer (was selten geschehen wird) Arm oder Bein,

so ist doch bei weitem der Schaden nicht so grofs,
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als wenn sie alle so erzogen werden, dafs keiner
einen Ami oder Bein zn brauchen weifs.

Lesen und schreiben ist von dein ganzen wissen¬
schaftlichen Krame Alles, was sie zu iwissen 110-

lliig haben. Wenn sie 11 bis 12 Jahre alt sind, so
kann man allmälilig anfangen , sie arbeiten zu las¬
sen. Immer nur die Furcht vor einem grüfsern
Uebel oder die Hoffnung eines angenehmen Ge¬
nusses lockt oder treibt die Menschen an, wenn sie

sich mit anstrengenden Geschäften abgeben, bis end¬
lich die Gewohnheit dieselben angenehm macht, so
mühevoll und beschwerlich sie auch anfänglich wa¬
ren. Diese nicht zu bezweifelnde Wahrheit müssen

die Führer solcher Kinder unablässig vor Augen
halten, wenn sie den Kindern für ihre ganze Le¬
benszeit Lust zur Arbeit beibringen wollen. —

Sie sollen nicht, wie bis hierhin meistens ge¬
schähe, zu ungesunden Handwerken und Fabriken
bestimmt Werden. Dem Bauernstande, dem die na¬

türlichste Beschäftigung des Menschen zu Theil ge¬
worden ist, sollten sie gewidmet werden. Ohne¬
dies nimmt dieser Stand entschieden ab, weil die

Bauern , die (im Vorbeigehen gesagt) auch wahr¬
lich keine arkadische Schäfer mehr sind, gar häu¬
fig von der läppischen Eitelkeit geplagt werden,
ihre Knaben Handwerker oder Gelehrte werden zu

lassen, da im Gegentheile kein anderer Stand seine
Kinder zu Bauern bestimmt. Auch müssen natür¬

lich die Findlinge die ersten seyn, die Soldaten
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thusiasmus für das allgemeine Wohl ist in den
Städten, mitten unter den Künsten, in manchen Ge¬

genden beinahe ganz erloschen. Das, was man¬
chen von diesem unentbehrlichen Stande abschreckt,

ist (nicht selten) mehr sein eigener weicher, ver¬
zärtelter Körper, als Hang zum väterlichen Hause;
dies alles fällt beim Findlinge weg; er ist gesund

erzogen worden, sein Körper ist dauerhaft und
Stark, und seine Eltern sind — das Vaterland.
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5.

Ueber das Verhalten der Schwangeren, Ge¬
bährenden und Wöchnerinnen auf dem

Lande, und ihre Behandlungsart der
Neugebornen und Kinder in den

ersten Lebensjahren.

Von

Herrn Dr. Christian Pfc ufe r , Physikus zu
Schefslitz im Bambergischen.

Der,Mensch, sagt ein beliebter Schriftsteller, wird
nicht gut oder schlecht, moralisch oder verdorben

geboren; alles was er ist, ist er durch Erziehung;
und ich möchte beisetzen: die Natur konnte nie in

ihrem Ursprünge die Menge Abnormitäten nähren,
denen so viele Menschen unterworfen sind. Zwar

mufs der Mensch als so hoch gesteigerte Individua¬
lität leichter und öfter der Gefahr der Abstufung
unterworfen seyn, als die Individuen einer niederen
Stufe der Organisation; aber die Art dieser Abstu¬
fung und ihre sich immer mehr vervielfältigende
Herrschaft führt uns auf weitere Einflüsse, welche

die Menschennatur feindseelig bestimmen r und wo¬
zu ich vor Allen die Macht der Erziehung auf das
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Wohl des Menschen rechnen möchte. Die Rich¬

tung, welche er in seiner Jugend durch sie erhält,
prägt sich tief der Individualitat seines Charakters
ein, und kündiget sich in allen seinen Handlungen
und Verhältnissen oft auffallend genug an. Em¬
pfänglicher für jeden Eindruck nimmt der junge
Mensch das Gute wie das Böse, Falsches und Wah¬

res begierig auf, nähret es sorgfältig in seinem In¬
nern, und ahndet gewöhnlich den Feind nicht, der
ihm ein trauriges Verhängnifs bereitet. Nur hier¬
aus ist der Ursprung der vielen und widersinnigen
Vorurtheile und Mifsbräuche zu erklären, an denen

das Landvolk im allgemeinen, insbesondere aber in
Rücksicht seines körperlichen Wohls klebt. Es ist
nicht in meinem Plane, hier die ganze Reihe der¬
selben durchzugehen; ich beschränke mich dies¬
mal ; blos; auf ^diejenigen, welche ihre schädlichen
Folgen auf den jungen Erdenbürger gleichsam in
dem ersten Momente seines Erwachens äufsern, und
in unserm aufgeklärten Jahrhunderte noch ihre
schädlichen Rechte behaupten.

Die Fälle von Abgehen der Leibesfrucht, von
frühzeitigen, schweren, regellosen'und todten Ge¬

burten , von Verwachsungen der Nachgeburt und
heftigen Blutflüfsen, von Vorfällen und Brüchen,
von Krämpfen, Konvulsionen und hysterischen An¬
fällen sind auf dem Lande keine seltenen Erschei¬

nungen. Oft werden dergleichen Zufälle verheim¬

licht, zuweilen gar nicht für das angesehen, was
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sie sind. Gewöhnlich steht man in dem Wahne,
es liege in der Natur des Weibes, wenn sie nie ein
Kind lebendig -zur Welt bringt, wenn die Geburt
sehr langsam und unter gefährlichen Zufällen er¬
folgt , und mannichfaitige krankhafte Beschwerden
das Weih wochenlang an das Krankenlager fesseln.
Das Schlimmste hierbei ist, dafs man ihren Ur¬

sprung stets verkennt, und sie nie auf Rechnung des
unzweckmäßigen - Verhaltens, der "vielen Vor ur (hei¬
le und Irrtliünierwovon jede Schwangerschaft ei¬
ner Bäuerin eine ganze Gallerie aufstellt, bringen
Will. Man verfällt eher auf die Einwirkung böser
Geister und der Gestirne, oder auf andere Albern¬

heiten, als nur [einen Augenblick an diese feindli¬
chen Einflüsse zu denken, deren Folgen bei ihrer
näheren Betrachtung leicht zu [berechnen sind.

Ich nenne hierunter vor allen das oft gerügte,
aber unter den Landleuten noch in vollem Ansehen
stehende Aderlassen. Ehe noch die Bäuerin von

ihrer Schwangerschaft vollkommen überzeugt ist,
nimmt sie ihre Zuflucht zu dem Äderlafsschnepper,
und hifst sich bei völliger Ueberzeugung während/ ' /
der Schwangerschaft oft in der Regel drei bis vier¬
mal den edlen Saft in bedeutender Portion ab¬

zapfen. Hierdurch glaubt sie am fiigliclisten der
großen Anhäufung des Blutes durch das Zurück¬
bleiben der monatlichen Reinigung zuvorzukom¬
men. Sie hat viel zu verkehrte Begriffe von der
Entwicklung und Ernährung, der Frucht, als dafs
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sie auf den Gedanken kommen könnte, ob der
*

Verlust des Blutes für sie und ihre Frucht 'keine

Folgen haben werde. Noch vielweniger kömmt
ihr in den Sinn, die Umstünde zu berücksichtigen ,
die das Blutlassen, wenn es auch in der Regel wäh¬
rend der Schwangerschaft anwendbar wäre, über¬
flüssig , vielleicht gefährlich machen können. Sie
weifs nicht, dafs ein schwächliches, gebrechliches
Weib eine andere Behandlung bedürfe, als ein ro¬
bustes und säftevolles; sie kennt die Folgen
nicht, die der geringste Blutverlust auf ein schwan¬

geres Weib und ihre Leibesfrucht äufsern mufs, de¬
ren Kräfte durch anstrengende Arbeiten, traurige
häusliche Umstände, durch Mangel an der nüthi-

gen Pflege und den unentbehrlichen Lebensmitteln,
durch Störung in dem Assimilationsgeschäfte, die oft
die ganze Schwangerschaft begleiten, erschöpft sind.

Es ist nicht befremdend, dafs ein Volk, wel¬

ches in seiner Bildung noch so weit zurück ist, sich
nicht so leicht von einer Gewohnheit losreifsen

kann, die von seinen Ureltern geehrt, und von
Betrügern aller Zeiten gehegt wurde; aber unbe¬
greiflich ist es, dals dieselbe so lange unangefoch¬
ten bleibt, und von Seifen der Polizei dem Unwesen

so gleichgültig zugesehen wird. Noch trifft man
in den meisten zivilisirten Staaten kein Gesetz an,
welches den willkülirlichen Gebrauch des Aderlas¬

sens zu beschränken strebt; noch steht es dem ro¬
hen Landbader frei, für einige Groschen den Grund
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zu den mannichfaltigen Beschwerden und Krank¬
heiten zu legen, mit denen so oft die Gebühren¬
den , Wöchnerinnen und Neugebornen zu käm¬
pfen haben. Fast in. jedem Staate ist der unbe¬

dingte Verkauf von Giften und andern heftig wir¬
kenden Arzneien streng verboten; tineingeschränkt
kann aber jedes Weib den edlen Lebenssaft ver¬
schwenden, und sich und andern schmerzhafte Ge¬

brechen, ja selbst den frühen Tod bereiten. Soll¬
te denn der Schaden, der hierdurch in der mensch¬

lichen Gesellschaft angerichtet wird, mit den Ver¬
wüstungen , die Gifte verursachen, nicht in Ver¬
gleich zu stellen seyn ? Sollte nicht vielmehr der
Mifsbrauch des Aderlassens für das allgemeine Wohl
in mancher Rücksicht zerstörender wirken ? Ich

habe gegründete Vermuthung, dafs dasselbe eine
erwünschte Gelegenheit für aufserelielich Schwan¬
gere darbietet, ihren Fehler zu verheimlichen, und
sich auf diu leichteste Weise ihrer Leibesfrucht zu

entledigen; es ist mir sehr wahrscheinlich, dafs bei¬
nahe der dritte Theil von ihnen auf diese Weise

geopfert werde.
Zu diesem Mifsbrauche gesellet sich eine un¬

verzeihliche Sorgerilosigkeit in der Wahl ihrer Ar¬
beiten, Kleidertracht und Nahrungsmittel. Die
Bäuerin verrichtet mit demselben Eifer und Leicht¬

sinne ihre häuslichen Geschäfte im schwangeren Zu¬
stande , wie aufserdem. Sie unternimmt ermüden¬
de Reisen , hebt und trägt schwere Lasten , scheut
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weder Verkühlung^ noch den Wechsel der Wit¬
terung', noch der Temperatur, und verstehet sich
zu Arbeiten, die mit gewaltsamen Bewegungen und
Erschöpfung der Körperkräfte verbunden sind. Oft
wenige Tage vor ihrer Niederkunft sieht man Bäue¬
rinnen auf dem Felde grasen, und unter der schwe¬
ren Last des gesammelten Futters daher keuchen.
Enge Mieder und harte Schnürbrüste erschweren
ihren Athem und lassen sie um so früher zu dem

Aderlafsschnepper ihre Zuflucht nehmen. Ein halb
Dutzend llöcke um die Hüfte und hohe Absätze

an den Schuhen machen ihren Gang schwerfällig
und ttnsicher, und haben zu manchem gefährlichen
Falle Veranlassung gegeben. Statt sich durch Ab¬

legung dieser Harnische zu erleichtern, prefst man
noch überdies mit breiten Binden den Unterleib

zusammen, in der festen Ueberzeugung, das Ge¬
burtsgeschäft zu erleichtern und zu beschleunigen.
Zwar ist die Anlegung einer zweckmäfsigen Leib¬
binde für jede Schwangere rathsam ; die übermäfsi-
ge Ausdehnung des Unterleibes und die Vermin¬
derung der Elastizität der Bauchmuskeln wird
durch sie am -besten verhindert; allein ein unvor¬
sichtiges Zusammenpressen des Unterleibes kann

der Entwicklung und völligen Ausbildung der
Frucht leicht schaden, ihren unzeitigen Abgang
beförd ern, und Ausdehnung und Zerreifsnng der
Gefäfse erzeugen, die schmerzhafte und bedenkli¬

che
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che Extravasate in das Zellgewebe der äufseren
und inneren Gesclilechtstheile zur Folge haben.

Eben so wenig kommt es der Schwangeren auf dem
Lande in den Sinn, etwas vorsichtiger in ihrer diäteti¬
schen Pflege zu seyn, und einen zweckm'äfsigenWech-
sel ihrer Nahrungsmittel zu veranstalten. Bei ge¬
sunden robusten Individuen mag diese Vorsicht im¬
merhin nicht so dringend seyn, bedenkt man aber*
dafs man hierin selbst bei Weibern von schwächli¬

cher Konstitution und schlechter Verdauungskraft
die gröfste Nachlässigkeit bemerkt, dafs oft rohe
Hülsenfrüchte, kraftlose Mehlspeisen, und Wasser
oder schlechtes Bier die einzigen Nahrungsmittel
derselben sind , so verdiente auch dieser Umstand

mehr wie bisher beherziget zu werden. Kommen
hierzu noch Leidenschaften und Gemiithsaffekten,
Sorgen und Kummer, Gleichgültigkeit und Roheit

des Mannes oder der Anverwandten, oder etwa gar-
grobe "Mißhandlungen; so wäre es kein Wunder,
wenn nach und nach auf dem Lande mehr Krüppel
als kraftvolle Menschen geboren, wenn die Zahl
der todtgebornen mit den lebendig gebornen glei¬
chen Schritt hielte. „Wie oft, sagt Knebel *), ver¬
kennt der Mann seine Pflicht. . Statt die schwange¬
re Gattin liebreich zu unterstützen, ihr die Arbei¬

ten zu erleichtern, und die Sorge für ein ehrliches

*) Giundrifs der polizeilich - gerichtlichen .Entbin¬
dungskunde, Breslau 1801.

3ter Jahrg. D
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Durchkommen hauptsächlich auf seine Schultern zu
nehmen, will er vielmehr vom sauer erworbenen
Verdienste der Frau leben, und das durch seine

eigne Hand erworbene zum Behuf seiner Lüste ver¬
wenden ? " Wenn es nur immer bei blösen Wor¬

ten und boshaften Vorwürfen sein Bewenden hätte,
und sich die Roheit nicht an dem Körper eines
schwachen Weibes vergreifen würde; leider gibt es
aber hierzu auf dem Lande noch mancher traurige

Beleg.
Bietet das Verhalten der Bäuerinnen schon wäh¬

rend der Schwangerschaft so viele trübe Seiten dar,
so läfst uns auch dasselbe während der Geburtszeit
kein freundlicheres Gemälde erwarten. in dieser

wichtigen Stunde glaubt man nun nicht thätig ge¬
nug seyn zu können; von einem Zeitpunkte, wo
das Streben der Natur durch die Thätigkeit des Wei¬
hes unterstützt werden mufs, weifs man nichts;

man glaubt vielmehr, dafs jene erst durch diese er¬
regt, dafs von dem Fleisse und der Anstrengung
des Weibes alles abhänge; spannt sie daher nicht
alle Kräfte an, scheint das Geburtsgeschäft sich
wider Erwarten zu verzögern, dann .ist man leicht

geneigt, es auf Rechnung der Ungeschicklichkeit,
der Weichlichkeit und Faulheit der armen Krei¬

senden zu bringen , und sie durch harte Aeufse-
rungen und bittere Vorwürfe zur Beschleunigung
der Arbeit anzuspornen. Es ist unglaublich, wel¬
che Szenen von Muth und Geduld auf der einen,
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von Hartherzigkeit und Dummheit auf der andern
Seite sich bei solchen Gelegenheiten mitunter dar¬
stellen. Während dem dieselbe fast aller Mittel

zur Bequemlichkeit und Erholung beraubt ist, fo-
dert man von ihr volle Zusammenwirkung und
Energie ihrer Kräfte, und glaubt in seiner Blind¬
heit den Trieb der Natur nach Willkühr lenken zu
können. Selten entschliefst man sich überdies das

Geburtsgeschaft auf einem gehörig bereiteten Bette
oder im Gebärstuhle zu vollenden; viel leichter
glaubt man seinen Zweck zu erreichen, wenn man

die Wehen stehend blos auf ein paar Menschen
gestützt, oder sitzend auf dem Schoofse und in
dem Arme eines Mannes verarbeitet. Es läfst sich

wohl denken, wie viel Anstrengung und Schmer¬
zen diese Gewohnheit in den untern Extremitäten'

verursachen müsse, wie viel selbst der Unterleib
und die Geburtstheile dabei leiden. Ich möchte

wenigstens den Grund zu mancherlei leiden, der
Bäuerinnen, unter denen offene Fufsgeschwüre,
rothlaufartige Entzündungen , Blutaderknoten und
Vorfälle nichts ungewöhnliches sind, in dieser
Übeln Gewohnheit aufsuchen.

Ist die Geburt regelwidrig und von krankhaften
Erscheinungen begleitet, so werden gewöhnlich
die unzweckmäfsigsten Versuche gemacht, um jene
zu befördern, und diese zu heben. Im Durch¬
schnitte läfst man es aufs Höchste kommen, und

liat gewifs schon den Rath und die Meinung des
D 2
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ganzen Dorfes vernommen, ehe man nach ordent¬
licher Hülfe eilt. Die Dolgen dieser Verzögerung

sind, wenn auch nicht für die Mutter, doch für
ilire Frucht gewöhnlich gefährlich. Es dauert im¬
mer sehr lange, die Anwesenden von der Not¬

wendigkeit einer Operation zu überzeugen, ja die
Furcht vor dieser ist der Grund, die zweckmäfsige

Hülfe so lange zu vernachlässigen. So kenne ich
einen Fall, wo eine Hebamme, nachdem sie auf
das Beirufen eines Geburtshelfers fruchtlos bestan¬

den hatte, Anstalten -traf, die stark verwachsene,

Nachgeburt . zu lösen. Allein von allen Seiten
setzte man sich der Ausführung ihres Entschlusses

mitden gröbsten Vorwürfen entgegen, gegen alle ih¬
re Vorstellungen setzte man die unsinnige Aeufse-
rung, dafs das Weib bei vier Geburten dieselben
Zufälle gehabt, und immer mehrere Tage mit der
Nachgeburt umgegangen sei, ohne dafs e? ihr nach¬
theilig gewesen wäre; man habe sie nicht rufen
lassen, dasselbe durch unnütze Operationen zu
quälen, und die Natur in ihrem Gange zu stören;
wenn es Zeit wäre, würde diese schon die Nach¬

geburt ausstofsen. Wirklich wurde das Weib un¬
ter dem blinden Vertrauen auf die .Kraft der Na¬

tur ein ppfer des Stumpfsinnes und der Vorurtheile
ihrer Angehörigen. — Melissenkraut, Zimmtman-
deln, Goldschlagblättchen, und das Halten des
Blutsteins in der hohlen Hand, sind übrigens die
Hauptquellen, aus denen man in Blutflüssen,
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Krämpfen, Konvulsionen und Ohnmächten der
Kreisenden, sichere Hülfe zu schöpfen hofft. Sind
entweder die Wehen zu heftig, oder zu gering,
scheint die Kreisende erschöpft und schwach zu
werden, so greift man geschäftig nach der Essen-
tia dulcis und dem Spiritus apopJecticus eines Kö-
nigsseer, und überhäuft dieselbe bis zum Eckel
mit diesen vermeintlichen Wundermitteln, um der

geschwinderen Wirkung versichert zu seyn. Bleibt
ihre Anwendung fruchtlos, so griinet dem Zaghaf¬
ten noch eine Hoffnung in der Anwendung sym¬

pathetischer Mittel und anderer Talismane, die
jeder andern vernünftigen Behandlung gleichsam
den Gnadenstofs versetzen; nur von ihrem Erfol-J *
ge hängt nun die Bestimmung ab, ob man sich
willig der weisen Vorsehung ergeben, oder mit
Sündhaftigkeit den gewählten Weg verfolgen
müsse.

Aehnliche Fehler und Mifsbrauche pflanzen sich
auf die Wochehzeit fort. Es ist bekannt , wie

wichtig während dieser" Zeit ein sorgsames Verhal¬
ten für das Wohl der Neuentbundenen und ihres
Kindes ist. Allein auf dem Lande scheint man we¬

nig von dieser. Wahrheit überzeugt zu seyn. Nie
wird hier 'die Wochenzeit ganz abgewartet, und
dem Körper hinlängliche Erholung vergönnt, wel¬
che für ihn nach einer solchen Anstrengung Be-
dürfnifs ist. Man sieht es als Verzärtelung und
Hochmutli an, sich seinem Zustande gemäfs zu ver-
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halten, und setzt eine Grübe darin, der Natur

Hohn zu sprechen und auf ihre Kraft zu sündigen.

TV'j ahche Bäuerin unterzieht sich noch am nämlichen

Tage, zuweilen wenige Stunden nach der Geburt an¬
strengenden Geschäften, und unternimmt mit ei¬
ner Art Tollkühnheit gerade dasjenige, was sie ih¬
rer gegenwärtigen Konstitution nach nicht unler-
nelimen sollte. So gehurt es zu den nicht seltenen
Erscheinungen auf dem Lande, dafs die Neuentbun¬
dene, während dem ihre Hausleute und Freunde
das Kind zur Taufe begleiten, sich ganz sorgenlos
aus ihrem Bette begibt, und mit der gröfsten Ge¬
schäftigkeit die Speisen zum sogenannten Gevatter-
Schmaüfse bereitet.

Es ist eine grundlose Behauptung, dafs ein sol¬
ches Benehmen ihr und ihrem Kinde nicht schade.

In den pfarrlichen Sterberegistern, und in den
Konskriptionstabellen der Gebrechlichen, findet
man freilich hierüber keine Aufklärung; sie sind
aber auch nicht der Ort hierzu. Durchwandelt

man aber mit dem Arzte die Hütten der Landleute,

sieht ihre mannichfaltigen Leiden und sucht die Ur¬
sache der unverhältnifsmäfsigen Sterblichkeit der
N eügebornen zu erforschen, so wird der gröfste
Theil der Schuld auf die Mifsgriffe fallen, die das
Landvolk hoch häufig zu dieser Zeit macht.

Die Geschichte aller Völker beweist, wie streng
man auf die genaue Beobachtung der Wochenzeit
in den ältesten Zeiten gewacht habe. In den Ge-
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setzbiichern ist ein Zeitraum-bestimmt, binnen wel¬

cher die Wöchnerin sich gewissen Geschäften nicht
unterziehen durfte. Auch in unsern Zeiten verdien¬

ten diese Gesetze hervorgesucht und auf die Beob¬
achtung der Wochenzeit eine gröfsere Aufmerksam¬
keit verwendet zu werden. Bei den Katholiken

könnte nach Aronson's *) richtiger Bemerkung, das

Aussegnen der Wöchnerinnen nach überstandenem
Wochenbette ein herrliches Mittel werden, sie von

allzufrühem Ausgehen abzuhalten, wenn jeder Prie¬
ster verpflichtet würde, keine Wöchnerin vor dem
völligen Verlauf sechs ganzer Wochen, vom Tage
ihrer Niederkunft an gerechnet, auszusegnen. Da¬
durch würde die genaue Obsorge der Wöchnerin
eine religiöse Sanktion erhalten, die bei Weibern ,
vorzüglich der untern Stände, stärker wirkt, als

, der best gemein: e Rath der Aerzte. Wenigstens
wäre che Befolgung dieses religiösen Gesetzes weit
zweckmäfsiger als manches andern , an welches man
oft so fest hält, und welches weder zur Bildung des
Geistes noch zum Wohl des Körpers besonders

beiträgt.

Es ist nun im Voraus zu berechnen, welches An¬

sehen die Behandlung der Neugebornen und der

*) Die Kunst das Leben des schönen Geschlechtes zu

verlängern, seine Schönheit zu erhalten, und es in

seinen eigenthiimlichen Krankheiten vor Mifsgriffen
zu bewahren. Berlin i8o5.
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Kinder in den ersten Lebensjahren haben mag. Lei¬
tet das Geburtsgeschäft eine gebildete und vernünf¬
tige Hebamme, so wird wenigstens unter ihren Au¬
gen das Neugeborne gegen schädliche. Mifsbräuche
ziemlich geschützt; schon in dieser Hinsicht sind
Hebammenanstalten für das platte Land von den
ersprießlichsten Folgen. In ihrer Abwesenheit wird
aber gewöhnlich mit dem ganzen Apparate von
schädlichen Vorurtheilen gegen das schwache Ge¬
schöpf zu Feld gezogen. Das erste Manöver, das
mit ihm vorgenommen wird, besteht in der Un¬
tersuchung, 'ob es nicht beschrieen sei, ob es ge¬
sund bleiben und ein hohes Alter erreichen werde.

Das untrüglichste Zeichen von jenem ist ein sal-
zigter, .etwas pappichter Geschmack, den man bei
Berührung der Stirne desselben auf der Zunge fühlt.
Als sicheren Beweis, dafs es frühzeitig sterben wer¬
de, betrachtet man seine Unruhe und Bewegung
seines Kopfes' nach verschiedenen »Seiten während

der Taufe. (
Auch mit der Nachgeburt treibt man auf dem

Lande grofsen Unfug. Sie wird im. allgemeinen als
schützender Genius betrachtet, die Wöchnerin und
das Neugeborne vor Unglück und bösen Leuten zu
bewahren. Man bindet einzelne Stücke davon an

die Waden der erstem, und reibet ihre Brüste da¬

mit , um auf der einen Seite Blutfliisse zu verhüten,
auf der andern Krankheiten der Brüste zuvorzu¬

kommen. Vorzüglich geschickt soll dieselbe zur
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Vertreibung der -Muttermäler und anderer Verun¬

staltungen seyn; die dabei nothwendige Manipula¬
tion besteht darin, dafs man diese einigemal damit

bestreicht, und die gebrauchten Stücke unter ge¬
wissen Formeln an einem abgelegenen dunkeln
Orte im Hause vergrabt. Man baut hierbei mit
solcher Zuversicht auf den Ausspruch des erfahrnen
Hirtenweibes oder sonst einer alten Familienmatro¬

ne, dafs jeder Versuch, sie eines Bessern zu beleh¬
ren, fruchtlos ist. Dergleichen Thorlieiten und
Mifsbräuche sind zwar, der Gesundheit des Weibes

und Neugebornen nicht unmittelbar nachtheilig;
doch werden sie es mittelbar dadurch, dafs man im

Vertrauen auf sie gegen jeden vernünftigen Vor¬
schlag taub ist, und bei eintretenden Krankheiten
von keinen andern Mitteln Hülfe erwartet; man ist
fest überzeugt, dafs ein Kind, dessen Tod einmal

geweissagt ist, auf keine Art zu retten, dafs jeder

Versuch hierzu ein Eingriff in die Bestimmung des
höchsten Wesens sei.

Von diesem Mannöver wird nun zur Lösung des
Zungenbändchens und zur Auspressung der Milch

aus den Brüsten geschritten- Eben so sorgfältig
sucht man bei anscheinender Engbrüstigkeit des
Neugebornen durch Reiben mit Zwiebeln das Ver¬
wachsen der Brusteingeweide zu verhindern. So
bekannt es ist, dafs das unnütze und unvorsichti-

"" ehe Lösen des * Zungenbandes gefährliche Verblu¬
tungen und unheilbare Fehler in den Sprachorganen.
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leicht nach sich ziehe, dafs das Auspressen der
Milch aus den Brüsten dem schwachen Geschöpfe
unnöthige Schmerzen verursache, oft Verhärtungen
in den Brustdrüsen und fehlerhafte Ausbildung der
Brustwarzen erzeuge, so finden diese Mifsbräuche
dennoch unter den Landleuten die wärmsten An¬

hänger. Am allgemeinsten herrscht aber unter ih¬

nen noch der Wahn, dafs eine gewisse Krankheit
die sie Mitesser nennen, die Nahrungssäfte mit dem
Kinde theile, weswegen dasselbe bei der besten
Pflege nicht zunähme, sondern nach und nach ab¬
zehren müsse. Viele Kinder nämlich sind in der
ersten Zeit ihres Lebens an einzelnen Stellen ihres

Körpers mehr oder wenig behaart. In diese Här¬
chen setzt sich ein klebrichter Schmutz, der entwe¬

der aus Mangel an Beinlichkeit entsteht, oder ein
Ueberbleibsel des sogenannten käsigen Firnisses ist,
womit alle Neugebornen überzogen sind. Diese

zusammengeklebten Härchen nun sieht der alte
Glaube für Mitesser an. Man reibt diese Stellen

Heilig mit warmem Wasser und Waizenmehl, wel¬
ches zum Theil auf der Haut trocken wird, und ei¬

ne schmutzig bräunliche Kruste bildet. Oft ge¬
schieht es, dafs durch das anhaltende Beiben die
Oberhaut verletzt wird, und an dieser Stelle ein
Grind entstehet. In beiden Fällen erscheint nach
dem Abfallen der Kruste und des Grindes die Haut

zarter und reiner, daher die Meinung der Landleu¬
te, dafs die Mitesser sich abschälen müssen. Auch
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kann das Kind durch Unreinlichkeit und Mangel an
Pflege wirklich an Ausschlag leiden, der sich als
Afterorganisation auf Kosten der allgemeinen Re-
produktionsmafse erhalt, und sich selbst überlassen
nach und nach mehrere edlere Gebilde in seine

krankhafte Sphäre zieht, wodurch dem Kinde Kräf¬
te entzogen werden, und seine gehörige Entwick¬
lung und Ausbildung beschränkt wird. Würde das
Vorurtheil seine Eltern nicht blind machen, so

würden sie bald einsehen, dafs die erfolgende Ab¬
zehrung des Kindes nicht einer erträumten Krank¬

heit, den Mitessern, sondern ihrer Nachlässigkeit
und Unwissenheit zuzuschreiben sei.

Die Vorbereitung zur Taufe bietet ebenfalls ge-j
wisse Milsbräuche dar, welche zur Beförderung
des Wohls des Neugebornen eben nicht geeigen-
scliäftet sind. Noch häufig werden von dem Gese¬
tze, diese Handlung zur Winterzeit in den Woh¬
nungen der Wöchnerinnen vorzunehmen , Ausnah¬
men gemacht. In diesen Fällen nun begibt sich das
ganze Personal, welches das Kind vom Dorfe zur

Pfarrkirche begleitet, vor und nach der heiligen
Handlung in ein Wirthshaus. Hier wird das Kind
auf die Ofenbank gelegt, und Gevatterleute und
Hebamme überlassen sich einige Stunden unbeküm¬
mert um das arme Geschöpf frohen Muths dem
Zechgelage. Betrachten wir die innere Beschaffen¬
heit einer solchen Wirthsstube, so werden sich die
Folgen dieser üblen Gewohnheit auf dessen Ge-
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sundheit leicht ergehen. Die Hitze, die gewohn¬
lich in einer solchen Stube herrscht, die Ausdün¬

stung der anwesenden Gäste, womit sich ein ekel¬
hafter Tabaksdampf vermischt, ihr Toben und
Lärmen, der Wechsel "der Temperatur und der At¬
mosphäre , der Aufenthalt in der freien und kalten
Luft, alle diese Einflüsse müssen für einzelne Or_

gäne, auf die sie am direktesten wirken, von be¬
denklichen Folgen seyn. Hierzu kömmt noch zu¬
weilen die Sitte, die Taufzeremonie durch Flinten¬

schüsse anzukündigen. Wenn auch nicht durch
Unvorsichtigkeit einzelne Menschen könnten be¬
schädigt werden, so mufs der Knall an sich auf
Mutter und Kind den widrigsten Eindruck machen,
besonders, wenn die Taufschützen, wie ich schon

Augenzeuge War, sich gerade an die Gegend po-
stiren, wo die Wöchnerin sich befindet, oder so

unvernünftig sind,- durch das offene Fenster ihres-
Zimmers zu feuern.

Fraiik's Bemerkungen über die Gewohnheit des

gemeinen Volkes, die Neugeborneu in das Bett der
Wöchnerin zu legen, sind allerdings beherzens-
werth. Besonders auf dem Lande trifft es sich öf¬

ters, dafs das Bett der Wöchnerin auch die Schlaf¬

stätte des Mannes, zuweilen noch einiger Kinder
ist. Leicht ist es-möglich, dafs das schwache Ge¬
schöpf durch Unvorsichtigkeit und Sorgenlosigkeit
dieser Personen , oder durch die Bettstücke, die
meistens ein ziemliches Gewicht haben, erstickt
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wird. Vor mehreren Jahren soll in der Gegend
meines Wohnortes ein Kind auf diese schreckliche

Weise mn's Leben gekommen, und die Mutter
hierüber fast wahnsinnig geworden seyn. Dessen
ungeachtet soll man hierin nicht zu weit gehen,
und das Gute und Nützliche der Sache über ihren

Mifsbrauch verkennen. Unter der gehörigen Vor¬
sicht scheint mir die Gewohnheit, das Neugeborne
zu seiner Mutter zu legen, nachalimungswerth zu
seyn. An jeder gesunden "Wöchnerin bemerkt man
in der ersten Zeit nach der Entbindung vermehrte
Ausdünstung und Warme, die sich durch einen
spezifischen Geruch ankündigen. Ich halte diese
Ausdünstung, für einen angenehmen und spezifi¬
schen Reiz für die individuelle Konstitution des

Neugebornen und für seinen angemessensten Ueber-
gang aus dem Fruchthälter zur Aufsenwelt. Rech¬
net man hierzu noch die gleichmäfsige Wärme, die
dasselbe in dem Bette seiner Mutter geniefst, die
Aufmerksamkeit, [welche sie auf dessen Reinlich¬

keit, Lage und andere Bedürfnisse haben kann, so
mochte ich diese Gewohnheit vielmehr vertheidi-

gen, als verwerfen.

Eben so ist der Schaden nicht zu verkennen,
welcher aus dem Einwickeln der Kinder in dicke

Kissen entspringt. Die Angabe Leroy's *) dürfte

*) Medec'me matcrndle , ou l'arl: d'elever et de conserver

les enjans,
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auclibei uns gegründet gefunden werden. Man findet
nämlich Kinder in Windeln und Kissen eingewickelt
im Blute baden, obgleich die Nabelschnur gehörig un¬
terbunden ist. Wohl mag dieser Ausflufs aus der
Zusammenpressung durch das Einwickeln herrüh¬
ren , und die Behauptung , dafs Lungenschwind¬
sucht die gewöhnliche Folge davon sei, richtig
seyn. Hierin mag nebstdem die Entstehung der
Nabel- und Leistenbrüche, die auf dem Lande fre-

quent sind, zum Tlieil ihre Erklärung finden.
Eben so unverwerflich ist die Erfahrung, dafs ein¬

gewickelte Kinder viel häufiger hott werden, als
solche, die blos mit einer leichten Decke einge¬
hüllt sind. In diesem Falle wird die Nässe oder die

Ausleerung, in der das eingewickelte Kind, oft
Stunden lang liegen mufs, leichter bemerkt. Auch
ist durch das Wickeln der Luft der Zutritt versagt,
die FTautorgane werden somit immer in einem hö¬
heren Grade der Empfänglichkeit verbleiben. — Er¬

wägt man diese Umstände allein, so mufs man für
die gänzliche Verbannung dieser Gewohnheit stim¬
men. Noch ist aber die Sache nur von einer Seite

betrachtet; sie bietet indessen noch eine andere Seite
dar, die unser Urtheil etwas modifiziren wird. Bei
der gegenwärtigen Einrichtung des Gesindewesens
auf dem Lande und der mangelhaften Wartung der
Kinder ist diese scheinbar üble Gewohnheit nicht

unbedingt aufzuheben. Die Dienste der Kindsmäg¬
de verrichten hier/ gewöhnlich die älteren Geschwi¬

rr
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ster, oder Personen, die zum Feldbau zu schwach
und gebrechlich sind. Hier ist also darauf zu se¬
hen , denselben das Tragen der Kinder soviel mög¬
lich zu erleichtern, und das Drehen, Wanken oder
Uebersclmappen derselben zu verhindern. Es un¬
terliegt keinem Zweifel, dafs dieser Zweck durch
das Einwickeln der Kinder am kürzesten erreicht
werde. Will also die Polizei das Gesindewesen

auf dem Lande nicht einer gänzlichen Reform un¬
terwerfen , so ist es nicht rätblich, diese Sitte abzu¬

schaffen. Sie sehe nur darauf, diese in den gehö¬
rigen Schranken zu halten, und das sinnlose, wirk¬
lich grausame Einpanzern der Kinder in den Wi¬
ckelkissen zu verhindern.

Weit fehlerhafter ist der allgemein herrschende
Gebrauch unter den Landleuten, ihre Kinder öfter
aus dem Schlafe zu wecken, aus Furcht, sie dürf¬

ten sich dumm schlafen, oder bei der geringsten
Unruhe sie zum schlafen zu zwingen; dieses sucht
man durch beständiges unbesonnenes Wiegen,
durch Schwingen und Schütteln , durch Aurf¬
und Abtragen und heftiges Singen zu bewerk¬
stelligen ; Methoden, die eher geeigenschaftet sind,
dieselben noch unruhiger zu machen , höch¬
stens eine vorübergehende Betäubung hervorzubrin¬
gen, welche zur Stupidität und zum Blödsinne die
erste Veranlassung gibt. Ich will gar nicht erin¬
nern , wie leicht durch das Schwingen und Schüt¬
teln eine Verschiebung, Verrenkung und andere
dergleichen Uebel erzeugt werden können.
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Es gehört zu den rühmlichsten Gewohnheiten der
Bäuerinnen, dafs sie ihre Kinder selbst stilierr, uncl

so den vielen Leiden zu entgehen suchen , wodurch
sich die'Natur an denjenigen zu rächen scheint,
die dieses edle Geschäft aus Eitelkeit oder übertrie¬
bener Delikatesse nicht übernehmen. Allein selbst

hieran hängen die Landleute' mit so unbedingter
Festigkeit, dafs diese an sich so löbliche Gewohn¬
heit fiir Mutter und Kind zuweilen nachtheilig wer¬
den kann. Schwächlichkeit oder Krankheit der

Mutter, fehlerhafte Milchabsonderung und krank¬

hafte Konstruktion der Säugungsorgane und ähnli¬
che Umstände können das Selbststillen verbieten.

Allein solche Beweggründe finden unter, ihnen we¬
nig Gehör. Man macht sich die sonderbarste Vor¬
stellung von der Unterlassung des Stillens, und
äufsert offen seinen Unwillen gegen einen solchen

Vorschlag. Die grofse Meinung, die sie von dem
Selbststillen haben, begründet noch einen beson¬
dern Nachtheil für die Gesundheit -und das Leben

des Kindes; dieses ist zuweilen nicht zu bewegen,
seiner Mutter Brust zu nehmen. Um es nun hier¬

zu zu zwingen, so läfst man es fast ohne alle Nah¬
rung, und achtet seines Winseins und Schreiens
nicht, wodurch es wohl nichts anders als seinen

Hunger andeuten will. Die unausbleibliche Folge
hiervon ist Entkräftung, Verdauungsfehler und end- ■
lieh der Tod. Ueberzeugen sich nach und nach die
Eltern von der „Gefahr, die ihr Eigensinn dem Kin¬

de
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de bereitete, so ist gewöhnlich die Hülfe zu spat;
es verträgt weder Nahrang noch Arznei, indem die
Schwäche und Reitzbarkeit in den Assimilationsorga¬
nen zu hoch gestiegen ist; nichts ist im Stande,
dasselbe vom Tode zu retten.

Nicht geringere Aufmerksamkeit verdienen die
Irrthiimer, welche auf dem Lande beim Entwöh¬
nen und Zahnen der Kinder zu bemerken sind.

Begreiflich mufs bei einer neuen Entwicklungspe¬
riode des Korpers ein anderes Verhältnils seiner
Thätigkeit zur Aufsenwelt gesetzt werden. Diesel¬

ben Einflüsse, die zur Restauration des Lebenspro¬
zesses ganz angemessen waren, haben nun unter

entgegengesetzten Umständen ihren spezifischen Cha¬
rakter verloren. Die Erfahrung, der mehrere Aerz-
te beistimmen, dafs zur Zeit des Entwöhnens die

Sterblichkeit der Kinder auf dem Lande zunehme,
mag in der Vernachlässigung dieser Momente ihre
Erklärung finden.

Der erste Fehler, den die Bäuerin in dieser Be¬
ziehung macht, besteht in der Unbestimmtheit der

Zeit des Stillens und in Vernachlässigung des nö-
thigen Zeitpunktes des Entwöhnens. Sie macht

sich hierüber ihre eigenen Gesetze, die hauptsäch¬
lich nach der Ueberzeugung bemessen sind, dafs
sie während dem Stillen nicht empfangen könne.
Sie ahndet daher ihre Schwangerschaft nicht, sieht
nicht darauf, ob sich die monatliche Reinigung
zeigte, ob ihre Milch vollkommen nahrhaft sei, ob
3 ter Jahrg. E '



) 66 (

nicht die Schwächlichkeit des Kindes von der un¬

gesunden Beschaffenheit der Milch, ob nicht ih¬
re Kränklichkeit von dem beständigen Säftever¬
lust durch das Stillen herrühre, ob sie nicht
wechselseitig ihre Krankheiten einander mitthei¬
len können.

Mit dem Zeitpunkte des Entwöhnens erscheinen
wieder neue Feinde für das körperliche Wohl ih¬
res Kindes.. Welche Regeln ihre Urmutter dabei
beobachtete, ist aucb für sie unumstöfsliclies Ge¬

setz. Ob ihr Kind schwächlich oder kräftig, ob
es sich bei seiner Nahrung übel oder wohl befinde,
in seinem Wachsthuine fortschreite, oder an Kräf¬
ten abnehme, ob es gern, oder mit Widerwillen
seine Nahrung geniefse, gleichviel, sie ist von
dem längst gebahnten Wege nicht abzubringen,
und eines Bessern zu belehren.- Wenn alle ihre
Kinder zu dieser Zeit erkranken oder sterben wür¬

den, so kann sie sich nicht von der'Thorheit ihrer Be¬
handlung überzeugen, und ist in den Gedanken

getröstet, dafs es ihre Bestimmung gewesen "sei.
Aehnliche Trostgründe stellen den Landleuten bei

der Periode des Zahnens zu Gebote. Sie ist nicht so¬

wohl wegen der Gefahren merkwürdig, die sie zuwei¬
len mit sich bringt, als wegen dem allgemein verbrei¬
teten Vorurtheile, alle mögliche Kinderkrankheiten
von dem Zahnen herzuleiten, und in solchen Fäl¬

len ruhig des Ausgangs zu harren, in der festen
Meinung, dafs hier die ärztliche Kunst ihre Grenze
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finde. Man überläfst aus diesem Grunde bei¬
nahe alle Kinderkrankheiten der Natur und über¬
liefert so eine bedeutende Zahl von ihnen früh¬

zeitig dem Grabe. So kenne ich einige Fälle , wo
man chronische Augenkrankheiten, die mit dem
Verluste des Sehvermögens endigten, Anschwel¬
lungen von Drüsen, die in Skrofeln ausarteten,

Durchfälle die in tödtliche Rühren übergingen,
der Heilkraft der Natur in der Ueberzeugung über-
liefs , dafs diese Erscheinungen von einem Flusse,
womit das Kind zahne, herrühre. Man sieht auf
dem Lande viele Personen, die steif und hinkend
sind, und all ihr Leiden diesem Vorurtheile ver¬
danken. Weifs sich der Einrichter bei Untersu¬

chung einer Verrenkung nicht mehr zu helfen ,
so bringt er nur das Uebel auf Rechnung eines
solchen Zalmflusses , und überläfst den Kranken,
der durch den Orakelspruch mifstrauisch gegen
alle Hülfe gemacht ist, seinem traurigen Schicksale.

Noch lafst die körperliche Reinlichkeit der Kin¬
der auf dem Lande viele Wünsche unbefriedigt.
Es ist bereits erwähnt worden, dafs man die Neu-
gebornen oft mehrere Stunden in ihrem Unrathe
liegen Uifst; selten nimmt man sich noch über-
diefs die Mühe, die Kissen und das übrige Bett¬
zeug gehörig zu waschen, und austrocknen zu
lassen. Oft ist an einen Wechsel dieses Zeuges
gar nicht zu denken , wo es dann immer mit ei¬
nem schmutzigen Firnisse überkleistert ist. Man

E 2 •
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kann sich vorstellen, welche ekelhafte Ausdün¬

stung, welch kachektisches Aussehen diese bedau-
rungswürdigen Geschöpfe haben werden. Die Er¬
wachsenen unter ihnen trifft manchmal das Loos,

an den nächsten Brunnen oder Bach getragen zu
werden, um sie über den ganzen Körper mit kal¬
tem Wasser abzuwaschen. Man vermifst hierbei

die nöthige Vorsicht in Betreff des schnellen Wechsels
der Temperatur, und sieht nicht darauf, ob das
Kind sich wohl befinde, ob es nicht erhitzt sei,

und die zarten Hautorgane einen so ungewöhnli¬
chen Einflufs ohne Nachtheil vertragen.

Endlich verdient noch jener Mifsbrauch der Land¬

leute, gerügt zu werden, ihre Kinder in ihrem
Wohnhaitse zu verschliefsen, wenn sie Geschäfte
aus ihrem'Hause rufen. Zu diesem Loose sind ge¬
wöhnlich die von der Mutterbrust entwöhnten und

noch älteren Kinder verdammt. Wenn es noch gut

geht, so. wird der etwas ältere Bruder oder die Schwe¬
ster zur Aufsicht mit eingeschlossen. Stunden lang
jammern die verlassenen Geschöpfe nach Freiheit
und dem nöthigen Unterhalte. Es greift das Inner¬
ste an, wenn man vor einem solchen Hause vor¬
über geht. Schon durch das Schreien allein kön¬
nen die Kinder unglücklich werden. Wie leicht
kann es aber geschehen, dafs sie sich selbst über¬
lassen einander beschädigen, und zuletzt noch ihr
Leben verlieren. So verlor vor mehreren Jahren

®in Knabe von drei Jahren in Bamhergschen sein
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Leben auf die Art, dafs fer von Allen verlassen,
im Zimmer eingeschlossen, in ein mit Wasser ge¬
fülltes Gefäfs , womit er wahrscheinlich spielte, mit
dem Kopfe stürzte, und ertrank. Wie abschrek-

kend ist nicht das vor einigen Jahren durch die
Polizeidirektion zu Bamberg bekannt getnachte Bei¬
spiel, wo in einer der Vorstädte Bambergs ein Kind
von zwei Schweinen angefressen, und der Nach-
läfsiglteit seiner Eltern, die es allein zu Hause ge¬
lassen hatten, geopfert wurde? — Es ist wahr, der

Landmann kann, ohne in seinen Verrichtungen ge¬
stört zu werden, unmöglich die Aufsicht auf sei¬
ne Kinder haften, welche ihre individuellen Ver¬
hältnisse fordern. Aber ohne von ihm zu viel zu

verlangen , kann allen hieraus entspringenden Un¬
glücksfällen vorgebeugt werden. Frank macht den
Vorschlag, dafs. von einigen Haushaltungen nach
der grofsern Zahl der unmündigen Kinder die Müt¬
ter sich jedesmal wechselweise dazu verstehen sol¬
len , dafs eine von ihnen, oder Statt ihrer eine er¬

wachsene vernünftige Person ohne Unterlafs auF
die Sicherheit und Pflege der Kinder wachen sollte,
als zu welchen sie auf ihr gegebenes Wort eben so
gebunden seyn mufs, als wenn ihr die Kinder alle
eigen wären. Noch besser dürfte es nach meinem
Dafürhalten seyn , wenn die Kinder in Abwesen¬
heit ihrer Eltern unter die unmittelbare Aufsicht

der Ortspolizei gesetzt würden. Auf keinen Fall
darf hierin etwas der blosen Willkühr überlassen
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werden. Diese hat für die Anstellung einer hin¬

länglichen Zahl von Personen zu dieser Absicht zu
sorgen, und ihnen die nöthigen Entschädigungen
zu sichern. Besoldet ja jede Gemeinde einen Dorf-
und Flurwächter, der auf die verlassenen Wohnun¬

gen und Geräthschaften, auf das Vieh und die
Feldfrüchte zu wachen hat; sollte denm ein un¬

schuldiges menschliches Geschöpf wenigstens nicht
auf gleiche Sorgfalt Anspruch zu machen, und ei¬
nen Wächter für die Erhaltung seiner Gesundheit
und seines Lebens zu erwarten haben?

Unberechenbar sind die Folgen dieser Mifsbrau-
che auf das Wohl der Einzelnen wie des Ganzen;

dafs man sie erkennt habe , wird Niemand wider¬
streiten; um so mehr ist zu verwundern, dafs

man nicht alle Federn in Bewegung setzet, ihnen
vorzubeugen, dafs man das H;;upimittel „Verbesse¬
rung des Erziehungswesens auf dem Lande" immer
noch nicht hinlänglich würdiget, dafs man es höch¬
stens in kleinen und abgebrochenen Dosen reichet.
Immer noch verbreitet sich der Unterricht zu wenig
auf das physische Wohl des Menschen, noch ist
man zu wenig bekümmert, ihn mit sich selbst
und den Gesetzen vertraut zu machen, von denen

das Wohl und die Existenz seines Körpers abhängt.
Der Landmann weifs eher von allem andern als

von seinem Körper zu sprechen! Von der Not¬
wendigkeit, ihn vor seiner Zerstörung zu schützen
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uncl durch angemessene Einflüsse seine Krank¬
heiten zu beseitigen, hat er vollends keinen Be¬
griff; und doch ist dies die Grundbedingung zur
Beseitigung der vielen Vorurtheile und Albernhei¬
ten, an denen er noch so häufig klebet. Es ist fast
unbegreiflich, wie weit er noch in diesem Stücke
zurück ist.

Man darf nicht denken, dafs ein solcher Un¬

terricht überflüssig für ihn sei, indem auf dem
Lande doch immer sehr alte und gesunde Men¬
schen angetroffen werden. Es ist schädlicher Irr-
tlmm, wenn man glaubt, dafs auch die schädlich¬
sten Einflüsse für die Gesundheit der Landleute

keine Nachtheile brächten, und die Krankheiten
unter ihnen seltner wären. Freilich darf ihre

Schädlichkeit sich nicht auf alle gleichmäfsig ver¬
breiten, sonst würde das Menschengeschlecht bald
ausgestorben seyn. Von Jugend auf, sagt man,
wird der Landmann an harte Lebensart und stren¬

ge Einflüsse gewöhnt; sein Körper ist viel zu ab¬
gehärtet, als dafs sie schädliche Folgen für ihn
haben könnten. Es ist wahr, die Gewohnheit be¬
siegt viel, und vermindert wohl in einigen Stiik-
ken den Nachtheil , den die Neuheit eines Ein¬

flusses auf den menschlichen Körper erzeugt. A ber
gegen die Gesetze der Natur lä fs t s ich,
nichts gewöhnen. Der Zusammenfluß von so

vielen schädlichen Potenzen besiegt endlich auch
die gröbste Thätigkeit, und ihr Ruin ist um so
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gewisser, je gröberer Aufwand von Kraft zu ih¬
rer Vertheidigung gefordert wurde. Der Körper
eines robusten Bauern wie der eines verzärtelten

Städters trägt in sich die Möglichkeit, krank zu
werden. Kenntnifs der Mittel, wodurch ihr Ueber-

gang zur Wirklichkeit verhindert wird, ist daher
für beide Bedürfnifs. Die jugendliche Erziehung
bietet zu seiner Befriedigung hinlängliche Gele¬
genheit dar.

Durch sie mufs dem Landmanne der Werth der

Gesundheit tief eingeprägt werden. Sie soll ihn
mit den seinem Stande eigenthümliohen Krankhei¬
ten und den Bedingungen bekannt machen, wo¬
durch sie entstehen. Sie belehre ihn über die

Pflichten gegen sich und die seinigen in entstan¬
denen Krankheiten und schildere ihm die Fol¬

gen , welche Vorurtheile und Aberglauben in die¬
sen Fällen für sein Wohl haben. Sie mufs in

ihm mehr Aufmerksamkeit auf seine körperliche
Reinlichkeit, auf die Temperatur und den nö-
thigen Wechsel der Luft in seiner Wohnung, auf
den Einflufs körperlicher Bewegung, auf die Wahl
der Nahrungsmittel in den verschiedenen Lebens¬
perioden und andere Gegenstände, die von ihm
so wenig beachtet werden, erregen. Freilich müs¬
sen die Vorsteher und Lehrer des Volks von der

Nothwendigkeit eines solchen Unterrichts über¬
zeugt seyn. Es ist zu bedauern, dafs diese Ueber-

zeugung nur Wenigen von ihnen zu Theil ward.
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Häufig trifft man noch auf den Dörfern Lehrer
an, die mit den Unreinlichsten ihrer Zöglinge um
den Vorrang zu streiten Schemen, denen die Ge¬
setze ihres Korpers und seine Einrichtung eiu ewi¬
ges Räthsel bleiben, die dessen Krankheiten als
Werke der Allmacht anstaunen, und nur durch

sie ihre Beseitigung hoffen. So lange noch sol¬
chen Menschen , die oft nur wie jeder andere
Knecht auf eine kurze Zeit gedungen sind, das
wichtige Amt der Erziehung anvertraut ist, so
lange ist von der Beseitigung der erwähnten und
noch so vieler andern Gebrechen keine Rede.

Erst dann, wenn sich der Staat entschliefst, der
tiefgesunkenen guten Sache die Hand zu bieten,
kann von den mancherlei oft genug angepriese¬
nen Mitteln zu ihrer Heilung ein glücklicher Er¬
folg mit Zuversicht erwartet werden.

Hierunter scheint mir der Vorschlag am zweck-
mäfsigsten zrx seyn, Leute, die sich verehelichen
wollen, vorher einem Unterricht und einer Prü¬

fung des Distriktsarztes über das gesundheitsge-
mäfse Verhalten im Ehestande und über die Erzie¬

hung ihrer Kinder zu unterwerfen, und jedem die
priesterliche Einsegnung zu versagen, der sich dar¬
über mit einem ärztlichen Zeugnisse nicht legiti-
miren kann. Dieses Gesetz würde noch den Vor¬

theil gewähren, dafs die Landleute durch diese Un¬
terhaltung mit dem Arzte vertrauter werden, und die¬
ser hierdurch einen Grad von öffentlichem Ansehen
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erhalt, welches ihm zur Erfüllung seiner Pflich¬
ten unentbehrlich ist. Die katholischen Brautpaa¬
re müssen sich einer ähnlichen Prüfung über Re¬
ligion vor ihrer Verehelichung unterziehen; ob
nicht dieselbe auch auf das physische Wohl aus¬
zudehnen seyn dürfte ? Wenigstens würde sie
manchmal bessere Folgen haben , als die Erklärung
der Geheimnisse der Sakramente.
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Ueber die Gefahren des Trödelhandels
und des Verkaufs schon gebrauchter Bet¬

ten, Kleider und Möbel, mit beson¬
derer Rücksicht auf die Lunaren-

Schwindsucht.

Von

Herrn Dr. Schnei de r in Fulda.

TT
Ungeachtet in neueren Zeiten die Polizeiwissen-

schaft sehr kultivirt worden , und die Wohltli'ätig-
keit dieser Kultur durch tägliche Fortschritte und

Verbesserungen allenthalben augenfällig ist, so wird
doch wohl Niemand in Abrede stellen, dafs noch

sehr viele und wichtige Gegenstände , derselben
nicht gehörig erörtert, wenigstens in Hinsicht
der Anwendung schlecht ausgeführt sind. — Ge¬
hen wir die mannichfaltigen Zweige der Ge¬
sundheitspolizei aufmerksam durch, so werden sich
allenthalben Lücken und Fehler oder auch gar
Nachlässigkeiten vorfinden, welche man der Poli¬

zei nothwendig an das Herz legen sollte, und wo-
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durch ctie Gesundheit der Staatsbürger auffallend
gefährdet wird.

Eben dieses war es, was mich bewog, eine Sache
abermals zur Sprache zu bringen, deren Nachtheil
für die Menschheit mehr als einmal von den Aerz-

ten beleuchtet, aber leider auch heut zu Tage noch
nicht von den Polizeibehörden beherziget worden
ist! -— Es sind nämlich die Gefahren des
T r ü d e 1 h a n d e 1 s und der unbeschränkt

erlaubte öffentliche Verkauf schon ge¬
brauchter Betten, Kleider und Möbel
u. s- w.

Die Trödler, Handelsjuden, Kleiderhändler und
Mäkler', welche ohne Ausnahme, sowohl in besonders
errichteten öffentlichen Buden, als auch vermöge
Hausiren aller Sorten alter getragener Kleider, Betten,
manchmal auch Möbel, sie seien von wem sie immer

wollen, kaufen und verkaufen, welche den Versteige¬
rungen der Verlassenschaften Verstorbener, ohne
Rücksicht auf flie gehabte Krankheit, beiwohnen und
alles, was sie nur haben können, zusammen kau¬
fen, welche jedem, der nur etwas von dieser Art
überdrüssig ist, abkaufen und solches wieder absetzen,
•—• sind gewifs ein nicht unbedeutender Gegenstand
der Gesundheitspolizei, und der derselben nöthigen
Sorge gegen ansteckende Krankheiten, besonders da
ohnedies viele, und gerade die gefährlichsten,
Krankheiten ansteckender Art zu seyn pflegen.
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Am gefährlichsten ist gar noch dieser Handel bei
herrschenden Epidemieen.

Dafs aber hierin die Polizei fast an allen Orten

unbegreiflich nachläfsig sei, — und diesen Handel
ohne alle Einschränkung so willkührlich fortführen
lasse, braucht keines Beweises, indem man sich we¬

nigstens weder irgendwo eigentlicher Polizeigesetze,
noch wirklicher in strenge Ausübung gebrachter
Gesundheitseinrichtungen solcher Art zu besinnen
wüfste.

Gegen die gewöhnlichsten und auffallenden
Krankheiten hat man zwar theils von selbst, ent¬
weder durch die Erfahrung oder durch Volkssitte,
theils auch manchen Orts durch Polizei - Befehle

die Vorkehrung getroffen, dafs gebrauchte Kleider,
Betten u. s. w. entweder ohne sorgfältige Reini¬
gung und Lüftung nicht wieder gebraucht, oder
wohl gar verbrannt werden; z. B. die Kleider der
Podagristen, der Krätzigen, und an Krebsschäden
Leidenden, der Venerischen und jener Unglückli¬
chen, die an der Hundswuth verstorben sind, die
Kleider, Betten und Effekten der Pest- und gel¬
ben Fieberkranken u. s. w., aber eine Krankheit
scheint ganz in Vergessenheit der Polizeibehörden
gerathen zu seyn, deren Ansteckung doch nach der
Behauptung der meisten Aerzte evident ist, und
durch deren vernachlässigte Berücksichtigung jähr¬
lich in jedem Staate so viele Menschen zu Grunde
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gehen; es ist (he Lungensucht. +) Erlaube
man mir bei diesem Punkte etwas länger zu verwei¬
len, weil es der eigentliche meiner gegenwärtigen
Abhandlung ist. .

Schon vor 50 Jahren machte der gelehrte hannöve¬
rische Hofmedikus FVichmatin (im hannove¬

rischen Magazine 17S0, 51 St.) durch seine
treffliche Abhandlung: die Schwindsucht,
eine Polizei - Angelegenheit, das Publi¬
kum dringend und mit triftigen Gründen auf die
Ansteckung dieser Krankheit aufmerksam. Zu glei¬
cher Zeit trat der berühmte Frank (System ei¬

ner vollständigen medizinischen Poli¬
zei. 5te Aufl. Wien 1787. S. 757. ff.) in dieser

Sache auf, und erst neuerdings brachten die Ge¬
fuhr der Ansteckung der Lungensucht durch Klei¬
der u. s. w. ScherJ (Archiv der med. Poli¬
zei u. s. w. 1 Band S. 151.), Räber (Sorge des
Staats für die Gesundheit seiner Bür-

*) Die Zahl der an Lnngensucht und Auszehrung Lei¬
denden ist in manchen Städten au (serordentlich

grofs und ergibt sich vorzüglich an; den Sterbeli¬
sten. So ist in Wien nach einem von mir gezoge¬

nen 3 jährigen (1806, 1807 und 1808.) Durchschnit¬
te fast der 4 te Todte ein Lungensiichtiger oder
Auszehrender, in Kopenhagen fast der 5te 1 im J.

1808).
Anm. d. Herausg.
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- ger. Dresden 1806. S. 622 —• 635.) und ande¬
re zur Sprache. Letzterer beklagt sich sehr über
die in Hinsicht dieses Uebels fast unglaubliche Un-
gebülirnisse und Nachlässigkeiten der Polizeibe¬
hörden.

.Aber dem Allem ungeachtet sähe man bis hierher
noch nicht die geringste Wirkung und polizeiliche
Verwendung in dieser Sache, obschon sie sehr drin-"

gend ist, da heut zu Tage wegen des immer stei¬
genden Luxus durch die Schwindsucht noch mehr
Menschen hinweggerafft werden, als soQStund es we¬
nige Krankheiten gibt, die in den Mortalitätslisten
einen so fürchterlichen Platz einnehmen als die

Schwindsucht. *)

Woran mag es aber wohl liegen? -— Nebst an¬
deren Ursachen die aufser der Sphäre meiner Un¬

tersuchung sich befinden, mag wohl eine der vorzüg¬
lichsten seyn: weil die Aerzte selbst noch

*) Nach den ziemlich zuverlässigen Sterbelisten (iu<l,

Sellin z Di/s. de Stanni usu, Tigur. 1770.) war schon

damals der 6te Todte ein Schwindsüchtiger 1 Nehme

man nun einmal heut zu Tage, wo der Luxus in

Speisen, Trank, Tanz u. s. w. so viel gröfser ist?*)

*) Die Aerzte in England klagen über die grofse Zunahme der
Schwindsucht in diesem Staate. Einen grofsen Theil der
Schuld legen sie auf die Kleidung der Frauenzimmer, welche
diesem veränderlichen, meist nafskalten Klima gar nicht an,
gemessen ist. (Vergl. allgem. Zeit. 1807. Nro. ai5-)

Aum- d. Herausg.
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nicht einig über die Ansteckung der

L u n g e n s c h w i n cl s u c h t sind, und sie ei¬

nes Theils bezweifeln, andern Theils aber zu¬

verlässig annehmen.

Ohne mich aber hier in die weitschichtige Lehre

von Kontagien und ihrer Verbreitungsart u. s. w.

einlassen zu können (oder vielmehr dem Plane

dieses Jahrbuchs gemäfs einlassen zu dürfen), glau¬

be ich genug zu thun, wenn ich den Interessenten,

besonders aber den zweifelnden Polizeibehörden,

beide Streitpartheien mit ihren wichtigsten Beweis¬

gründen hinstelle, und sie dann nach meiner kri¬

tischen Beleuchtung selbst beurtheilen lasse. Unter

den Aerzten, welche behaupten, dafs die Schwind¬

sucht ansteckend sei, war PViclimami einer der eif¬

rigsten und eben jener, dem in der Folge die Geg¬

ner am meisten widersprochen haben.

Seine Gründe sind im Auszuge folgende.

Nicht blos exanthematische Krankheiten, oder

solche, wobei man etwas besonders auf der Ober¬

fläche des Körpers entdeckt, sind ansteckend, es

gibt viele, welche es eben so sehr sind, aber lang¬

samer, nicht so leicht, nicht so durch die dritte

Hand als' jene, und dadurch nur ansteckend wur¬

den, wenn man sich lange oder oft dieser Gefahr

aussetzt, 'einige, welche es erst durch eine Vertrau¬

lichkeit, durch Stuben oder Bettgesellschaft mit

den Kranken werden, Gicht, Ruhr, Keuchhusten,

sogar Wechselfieber, andere welche sich durch • den
Hauch
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Hauch, den Schweifs in Betten, Kleidungen u. s. w.
durch Unreinlichkeit, eingeschlossene Luft miitliei-
len; und letzteres wird manchen weniger befrem¬
den , wenn er weifs, dafs selbst die ausgehauch¬
te Luft der gesundesten Menschen in einem einge¬
schlossenen Zimmer eine schädliche Eigenschaft an¬
nimmt. Dies ist nicht nur die Möglichkeit, son¬
dern auch grofse Wahrscheinlichkeit, wie die
Schwindsucht ansteckt, oder, wenn man den Aus¬
druck hasset, sich mittheilt. —

Es bedarf nur einer miftelmafsigen Aufmerksam¬
keit eines beobachtenden erfahrenen Arztes, um
Beweise hierzu von seinen Kranken zu liefern. Ich

wenigstens habe ganze Häuser bis auf Kinder und
Bediente langsam aussterben gesehen, wo sichtbar
der Kranke dem sorglosen Gesunden die wahre
Schwindsucht mitgetheilt hatte , wo Personen von
allen Altern Märtyrer ihrer Geselligkeit und ein
Opfer der Krankheit geworden sind; aber ein De¬
tail von einzelnen Krankengeschichten möchte hier
nicht angebracht seyn. Ich darf hier eben so we¬
nig untersuchen, ob die Mittheilung durch ein spe¬
zifisches Miasma, wie Pocken, Lustseuche u. s. w.
sich fortpflanze, und vielleicht nicht auch noch

einmal die Entdeckung eines eben so spezifischen
Gegengifts möglich sei. Am gewöhnlichsten und
überzeugendsten ist die Ansteckung bei Eheleu¬
ten, und ich bitte die medizinischen Leser nur

auf einige Jahre zurückzugehen, um sich vieler
oter Jahrg. F
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Beispiele zu erinnern, wo der Mann der schwind¬
süchtigen Frau, oder diese jenem zum Grabe in
kurzer Zeit gefolgt ist. —• Wenn Leute, deren Ge¬
schäft sonst nichts weniger als philosophiren ist,
oft'am Krankenbette die Ursache untersuchen und

den Arzt mit Fragen ängstigen: Herr N. N. hatte
ja eine Lunge wie eine Lerche, er konnte im Tan¬
ze und Trepp ensteigen singen, war die Gesund¬
heit zum Malen, wie kommt der auf einmal an
die Schwindsucht? oder Mad. N. N. schien ja bei

der glücklichsten Organisation nicht die geringste
An'age zu dieser Krankheit zu haben, und einer
blühenden Gesundheit zu geniefsen, woher kann
die nun die Schwindsucht bekommen ? so wird ih¬

nen hoffentlich das eben Gesagte die Neugierde be¬

friedigen. Sind aber die Aerzte unter sich über
diese Mittheilung y über das Ansteckende der
Schwindsucht, nicht eins, so mag es (ohne auf den

i
bekannten. Geist des Widerspruchs zu sehen) wegen
des verschiedenen Begriffes von der unerklärbaren
Art dieser Ansteckung geschehen; inzwischen gibt
es der Cochi's und Castellani's (Deila Insvfficien-
za del Contagio tisico. Mant. 1778) nur sehr weni¬
ge gegen eine unzählbare, sich täglich vermehren¬
de Menge genauer Beobachter von ausgebreiteter
Erfahrung, welche diese Art von Fortpflanzung an¬
nehmen. Jene wenige erinnern sich nur nicht, dafs
der in der Medizin und andern Wissenschaften

sonst so nützliche Skeptizismus, den wir in den
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neuern Zeiten dem genauem Beobachtungsgeiste

verdanken, auch zuweilen in eine sträfliche Gleich¬

gültigkeit ausarten könne. Von Galenits bis auf

Mareb 1779 herunter haben viele die Vertraulich¬

keit mit Schwindsüchtigen nicht nur für gefährlich

erklärt, sondern auch öffentlich davor gewarnt.

Van Swieten kannte einen jungen Menschen, der

seine Schwester und Aufwärterin ansteckte ( Com-

vienb . IV. p. 72). Home zählt die Ansteckung un¬

ter die wichtigsten Gelegenheitsursachen ( Princ.

med. p. I04). Morton , einer der klassischen Schrift¬

steller in diesem Fache, beruft sieh ausdrücklich

auf seine grofse Erfahrung, dafs die Schwindsucht

die Beischläfer wie ein bösartiges Fieber anstecke

(Oper. o. p. 27). Mareb hat viele Leute daran ster¬

ben sehen, welche nicht die geringste Anlage zu,

dieser Krankheit zu haben schienen, und Kleidungen

von Schwindsüchtigen getragen hatten, unter an¬

dern hat er drei Exempel aufgezeichnet, wo der Bei¬

schlaf überzeugend ansteckend gewesen (Esprit des

Joumaux 1779. Mars).

Es wäre überflüssig, diese Beweise zu häufen, da,

wie gesagt, nicht nur ein jeder beobachtender Arzt

sondern auch ein jeder anderer ohne grofse Anstren¬

gung des Geistes oder Gedächtnisses dergleichen an¬

geben kann, wenigstens möchte ich aus meiner Er¬

fahrung die Schwindsucht nicht sowohl erblich als

vielmehr ansteckend nennen, ich habe inzwischen

zur gröfseren Lieberzeugung der Ungläubigen un-

F 2
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ten noch mehr Schriftsteller angezeichnet. *) Frei¬
lich ist diese Mittheilung nicht in einem jeden Falle
so entschieden, nicht einem jeden Subjekte.gleich

gefährlich, dafs man sie immer vorhersagen kann,
oder dafs sie sogleich bei dieser chronischen Krank¬
heit, wie bei einer jeden hitzigen nach wenigen Ta¬

gen erfolgt; allein diese geringe Suszeptibilität,
diese glücklich verringerte Empfänglichkeit findet
auch bei Personen in anderen Krankheiten statt;

unzählige Umstände können die Gefahr der Anstek-
kung in diesem individuellen Falle vermindern. —<
Bei Schwindsüchtigen die Kontinenz —• die Leichtig¬
keit sich allein zu betten u. s. w. •—• eine gerin¬

gere Anlage zu dem Uebel u. s. w. Wein sind
nicht Exempel bekannt, dafs selbst Blattern ein
Kind zuweilen verschonen, das man in eine von

Pockenmaterie beschmutzte Wiege gelegt, oder
dem die Pocken ohne Erfolg wiederholt sind ein¬
gepfropft worden ? Ich kenne Personen , welche
eben so von Krätze nichts gelitten haben, und an¬
dere, welche eben so ungestraft sogar der Lustseu¬
che entwischten, wenn sie sich gleich der Anstek-
kung dreist blos gestellt hatten. Die Exempel, wo
die Stuben - und Bettgesellschaft nicht immer bei
der wahren Schwindsucht gefährlich geworden ist,

*) Journal de IVTedecme1777. N. 2. p. 404. Näselt Rede

im hannöv. Magazine übersetzt. 1776. St. 92. Sarcon#
Geschichte der Krankheiten in Neapel. Th. 1. St. 27.
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wo Eheleute oder Verwandte sich nicht allezeit die-

selbe mitgetheilt haben, sind also blos Ausnahmen

von cler allgemeinen Regel, und so wenig-Beweis
wider.das Ansteckende dieses Uebels, als jene bei

Pocken u. s. w., von denen die Ansteckung
durcligehends anerkannt und weniger bezweifelt
Wird.

Aufser den angegebenen Gründen für die Mit¬
theilung der Schwindsucht ist der aus den Gebräu¬

chen und der Erfahrung ganzer Nationen genom¬
mene nicht ganz unwichtig. In Rom und fast ganz
Italien ist man so behutsam, dafs nach einem Po¬

lizeigesetze sogar alles verbrannt wird, was derglei¬
chen Kranke gebraucht haben, und die gröfston
Aerzte dieser Nation, Morgagni (de Canfs. et Se-
dib. morbor. epist . 22, 3.), Valsalva, Sarconc (del
Contagio, del Vajuolo 1770) etc. mieden die Oeff-
nung solcher Leichen aus Furcht vor der An¬

steckung , ja man scheint sogar zu glauben, dafs
die;giftige Materie, so wie beim Aussatze der Ju¬

den , selbst durch die Mauern eines Hauses fortge¬
pflanzt werde, und daher} bleibt ein Haus, worin

ein Schwindsüchtiger gewohnt hat, oft ein ganzes
Jahr unbewohnt. In Portugall vernichtet man eben
so die Betten und Kleidungen u. s. w. aller, die
an dieser Krankheit gestorben sind.

Sclierf (a. a. O.) stimmt JVichmami ganz bei
und erinnert sich eines jungen Arztes, der eine
schwindsüchtige Frau lieb, gewann, und so blühend
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er vorher auch war, doch ^cht Wochen nach dem

Tode seiner kranken Liebhaberin auch an der

Krankheit starb.

Güllen sagt zwar in seinen Anfangsgrün¬

den der" praktischen Ar zn eiw is sen-

sc-haft (Th. II. S. 212.), dafs er unter so vielen

hundert Lungensüchtigen, die ihm in seiner Praxis

vorgekommen, kaum ein Beispiel gesehen, wo die¬

se Krankheit von einer Ansteckung entstanden,

und dals /wahrscheinlicher Weise sich die Wirkung

der Ansteckung in warmen Ländern weit geschwin¬

der zeige, doch führet selbst Cullen zur Bestäti¬

gung der Ansteckungskraft der Lungensucht in der

Gazette salubaire (s. Auszüge aus den be¬

sten französischen periodischen me¬

dizinischen Schriften B. III. S. 5/ß.') ein

Beispiel an, welches ein berühmter Arzt zu Gro¬

ningen als Augenzeuge beobachtet hat. Ein jun¬

ger Mensch, der eine natürliche Anlage zur

Schwindsucht hatte, h'eirathete eine junge Hollän¬

derin von einem sanguinischen Temperamente,

und einer sehr glücklichen Leibesbeschaffenheit. Ei¬

nige Tage nach ihrer Verbindung verlor die Frau

ihre lebhafte Farbe, bekam einen bösen Husten

und einen Monat darnach Bluthusten; sie befolgte

die Warnung nicht, sich von dem Bette ihres

Mannes zu trennen, und starb .6 Monate darnach

an der Auszehrung; auch die Magd, welche die

Frau gewartet, und selbst der Bediente,"ob er sich
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gleich nicht zu häufig in dem Zimmer aufgehalten
hatte, starben an der Schwindsucht.

Allerdings steckt die Schwindsucht in wärmeren
Ländern früher und gewisser an, vielleicht ist auch
bei uns ihr Ansteckungsvermögen vorzüglich als¬
dann erst wirksam, wenn der auszehrende hekti¬
sche Schweifs des Kranken sich eben bei einer hei-
fsen Jahrszeit einstellt.

Auch in Fritze's vortrefflichen medizinischen
Annalen für Aerzte und Gesundheitsliebende (B. L

S. 231.) sind 2 Beispiele von dem Ansteckungsver¬
mögen der Schwindsucht aufgezeichnet, zugleich
warnt der Verf. eifrig gegen die Ehen der Schwind¬

süchtigen und fordert die , Landesväter zur Hinter¬
treibung solcher Ehen flu f.

Hu fei and (in seinem Journale cl. pr. II e i 1 k.
7 Bds. i St. S. 55.) ist der nämlichen Meinung,

da er sagt: „die ansteckende Kraft der Lungen¬
schwindsucht (im letzten Stadium), die ich schon
mehrmals beobachtete, hat sich mir neuerlichst wie¬

der seljr auffallend bestätigt. Ein gesunder Bauer-

junge bekam aus unverständiger Mildthätigkeit die
Hemden und Kleider eines an der Schwindsucht

Verstorbenen geschenkt. Er trägt sie und nach ei¬
nem -halben Jahre bekommt er die Schwindsucht
auch und stirbt." —

Im nämlichen Bande dieser beliebten Zeitschrift

(4 St. S. I40.) erzählt Dr. Holst ein Beispiel von

Lokalansteckung der Phthisis trachealis durch eine
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von dem Kranken sehr oft gebrauchte Tabaks¬
pfeife.

Ganz ausführlich erklärt sich von Hildebrand,

{Hufei. Journ. 8 Bds. 4 8t. S. 16.) für die An¬
steckung der Schwindsucht. Seine Worte sind zu
treffend, als dafs ich sie liier nicht anführen sollte.

„Endlich ist die alltägliche und immer sich mehr
verbreitende Ursache der Schwindsucht die An¬

steckung. Eine Sache, die lange her von so vie¬
len Aerzten gerügt, von den meisten immer be¬
stätigt und aufser Zweifel gesetzt wurde, und ge¬
gen welche man ungeachtet dessen immer noch vor¬
beugende Anstalten zu treffen vernachlässigt-."

Frauk's Worte: „Pits fertilissimum contagiorum
vehiculutn ", sind heilige Worte. Jeder Eiter — und
jeder thierische Schleim — ist zur Verbreitung der
Ansteckung äufserst geschickt (vielleicht einzig da¬
zu geeignet, und darum verdächtig) ; der Eiter der
Schwindsüchtigen aber ist unleugbar ansteckend.
Ich habe hiervon so auffallende Beweise in meiner
Praxis, dafs mir 1— für meinen Theil — diese An¬

steckung so evident, als jene der Lustseuche ist.
Zwischen Eheleuten ist ohnehin diese Ansteckung

einstimmig von den Aerzten gleichsam anerkannt.
Dessen ungeachtet, gegen alle medizinische Polizei,
heirathen die Schwindsüchtigen ungehindert, und be¬
friedigen ungehindert ihre Triebe, bei ihrer allbe¬
kannten Lüsternheit. Wer würde wohl einem Pest¬

verdächtigen , einem Gebissenen vom tollen Kunde



) 89 (

und dergl., das Heirathen erlauben? — Ich habe
mehrere blühende Geschöpfe das Opfer dieser politi¬
schen Nachlässigkeit werden gesehen. Dafs aber nicht
nur Eheleute mit dieser Krankheit sich J anstecken,

habe ich in mehreren Beispielen von angesteckten
Krankenwärtern, rüstigen und baumstarken Bedien¬
ten, selbst von zarten Säuglingen einigemal beob¬
achtet, besonders — wie schon Unzer bemerkte —■
wenn die magern, kranken Armen die üble Ge¬
wohnheit haben, die Kinder mit gekautem Brode
zu stillen, um ihr bischen Milch zu schonen.

Aus den Behauptungen und Erfahrungen dieser hier
angeführten wackeren Gewährsmänner sarnmt ihren
triftigen Gründen, sollte man wohl nicht mein- an
der Ansteckuug der Lungensucht zweifeln, beson¬
ders da sie sich appellando an die Experienz eines
jeden Praktikers berufen; allein dessen allen unge¬
achtet, haben sie ihre geradeswegs widersprechende
Gegner! —• Audiatur ergo et altera pars. —

Um nicht zu weitläuftig zu seyn, will ich unter
den mehreren nur einige der neuesten anführen.

M. Salmade (Disser tation, qui tende a etablir,' qua
la Plitliisie pulmönaire liest pas contagieuse. Pa¬
ris i8o5) sucht in dieser Probeschrift die Nichtan-

steckbarkeit der Lungenschwindsucht folgendermas-
sen zu beweisen: „die Lungenschwindsucht ist nicht
ansteckend, und befällt,<an und für sich nur sol¬
che Subjekte, die entweder von Geburt eine übel

gebaute Brust bekommen haben , oder auch solche,
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deren Respirationsorgane entweder durch lange Aus¬
schweifungen oder zufällige Krankheiren sehr ge¬
litten haben. ■—■ Faulichte Miasmen,, die theils aus

der Brust, theils aus dem Kölker der Lungensüch¬
tigen vor und nach dem Tode ausdünsten, können
zwar denjenigen, die sich ihnen nähern, übel be¬
kommen, und sogar einige Störungen in ihrer Ge¬
sundheit veranlassen, allein diese sind nichts weni¬

ger als im Stande, eine ähnliche Krankheit, wie
diejenige des Individuums war, von dem sie ka¬
men, allein durch ihren Einflufs auf andere Indivi¬
duen hervorzubringen." Es gibt nach ihm folglich
nur in sofern ein besonderes Miasma für die Lun¬

genschwindsucht , als nur Personen, die vorher
diese Art von Phthisis noch nicht hatten, durch

die mittelbare und unmittelbare Berührung davon

angesteckt wurden (?). Die Ursachen der primären
und zufälligen Lungensucht, sagt er, sind allzu
zahlreich, als dafs man sie alle hier aufzählen könn¬
te; wenn man sie alle zusammenfalst, so beziehen
sie sich theils auf jene üble physische Bildung, wo¬
durch das freie Spiel der Lungen gehindert wird,
theils auf die Zartheit der Arterien und auf die

Schwäche der den Cbylus bereitenden Eingeweide,
dessen verhinderter KreifslauF den Lungen naclithei-
lig ist, und woraus Verstopfungen in denselben ent¬
stehen. Wenn das Wächsthum der Gefäfse nicht

verhältnifsmäfsig mit dem des Individuums ist, so
verursacht der Antrieb der Säfte Wallungen des Blu-
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tes, Zerrei'ssungen in den Lungengefäfsen-, woraus
Blutflüsse und Geschwüre entstehen. Wenn man

zu diesen Ursachen noch die Unterdrückung der
gewöhnlichen Ausleerungen, die übermäfsigen Lei¬
denschaften, Ausschweifungen, Nachtwachen, ange¬
strengtes Studiren, Mangel an Bewegung, das Ein-
athmen einerdichten und sumpfigten Luft zahlt, so
wird man leicht urtlieilen, ob diese Ursachen von

der Art sind, da f's sie zu der Erzeugung eines phthi¬
sischen Miasmas mitwirken können. Kann Sich

aber die Zartheit der Gefäfse, die Schwäche der Ein¬

geweide , in denen der Chylus ausgearbeitet wird,
die üble Bildung der Brust, mit einem Worte, das
organische Leiden der Lungen wohl auf eben die
Art, wie die schädlichen Ausdünstungen, mitthei-
len ? Nun sind aber die faulichten Ausflüsse nur

die Wirkung von diesen wesentlichen Ursachen der
Lungensucht, wenn nun die Ursache und Wir¬
kung sich (?) mit einander zugleich einem andern In¬
dividuum mittheilen, so können sie dasselbe nicht
anstecken. —•

Dies die Beweisgründe des Verfassers, dann wirft
er seinen Gegnern Widersprüche und Uneinigkeiten
vor, und beruft sich auf das Stillschweigen der äl¬
teren grofsen Aerzte über diesen Gegenstand.

Dr. A. TVieirhold (Abhan cl Iung über d'ie
Ansteckung der Lungensucht. Heraus¬
gegeben von Dr. J. Chr. Seher f. Bremen
1807) ist in dieser Abhandlung bemüht, CT'ich-
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mann's aufgestellte theoretische und praktische Er-
fahrungssätze zu widerlegen, und stellt daher gegen
diese allerhand Zweifel und Einwurfe auf, die aber
genau genommen gegen die FFichmami sehen und
übrigen Erfahrungen nichts weniger als Stich halten.

Er hält nämlich die fFichtncains cheij. Erfahrungen
für zu einzeln und zu wenig, zu unvollkommen
und zu unbestimmt, und die Schlüsse zu weit aus¬

gedehnt. Kurz er wirft zwar Zweifel gegen die
Ansteckung der Lungenschwindsucht auf, weifs sie
aber selbst nicht zu heben.

Genug die Beweise Salniade's und jene von
FFienhcrld sind schon durch PT'ichmami's Beispiele
sowohl, als auch durch die oben angeführten Erfah¬
rungen eines IJufeland, Hildebrand, Fritze, u s. w.

so hinreichend widerlegt, dafs wohl wenige Prakti¬
ker mit mir die Ansleckbarkeit der Lungenschwind¬
sucht bezweifeln werden, die sich durch das fast

tägliche Beispiel am Krankenbette nur leider zu sehr
überzeugten. Wir nehmen also hier ungeachtet al¬
ler theoretischen Einwendungen, aller Strittigkei¬
ten und Zweifel der Gegner die] reine blose
Erfahrung, welche uns so unendlich vielmal
überzeugt hat und jeden Zweifler täglich noch
überzeugen wird, dafs die Lungenschwindsucht
wirklich anstecke.

Was aber dagegen ithün, wird man den Arzt fra¬
gen ? Sollen die armen Kranken, da sie ihre Um¬

gebenden anstecken, gemieden, wie Verpestete ge-
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flohen und (wie unsere Gegner behaupten) den
furchtsamen Menschen nachtheilige Furcht und
Schrecken gegen diese Krankheit eingeflülst werden?
Verdienen die unglücklichen Lungensüchtigen nicht
mehr Mitleid, und sollen viele Kleider und Bellen

verbrannt und dem ferneren Gebrauche entzogen
werden? — Solche Fragen mögen wohl gemeine
Menschen setzen, und diesen rathe ich, wenn sie.
apprehensiv sind, entweder ganz zu Hause zu blei¬
ben oder wenigstens bei unvermeidlichen Besuchen

eines Lungenschwindsüchtigen sich so zu verhalten,
dafs sie mit dem Kranken nicht in nähere Gemein¬
schaft und Verkehr kommen. —

Eine ganz andere Frage mag aber die Gesund¬

heitspolizei aufwerfen, welcher es streng oblieg!:,
für die Gefahren gegen ansteckende Krankheiten
Sorge zu tragen. — Dafs die Lungenschwindsucht
aber eine ansteckende Krankheit sei, denke ich
hier (wenigstens für Polizeibehörden, denen diese

Abhandlung zunächst gewidmet ist) zur Genüge dar-
gethan zu habeii; denn es bezeugen dieses Männer,
deren Autorität und Wahrheitsliebe nicht wohl in
Zweifel zu ziehen ist. Da nun Autoritäten und so

zu sagen intuitive Erfahrung in diesem Stücke nur
allein dezisiv entscheiden können, und als Bestim¬

mung über diese Sache angenommen werden müs¬
sen , so wollen wir die Ansteckbarkeit der Lungen¬
schwindsucht wenigstens so lange annehmen, bis
uns. das. Gegentheil durch genugsam beweisende

I
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Erfahrungen, die aber nicht durch theoretisches
Raisonnement, sondern durch am Krankenbette ge¬

zogene Beweise dokumentirt sind, gezeigt wird. —•
— •— Es wäre daher Pflicht der Medizinalbehör¬

den, in diesem Stücke genau zu wachen, nach dem
Tode der Schwindsüchtigen die von ihnen zu

letzt gebrauchten Kleider, Betten, Hemden u. s. w.
obrigkeitlich entweder zu zernichten oder diesel¬
ben erst, nachdem sie gehörig gereiniget und fer¬
nerhin unschädlich gemacht worden sind, zu er¬
lauben, das Gehölze vom Schleim und Eiter zu rei¬
nigen , alle Geräthschaften derselben behutsam be¬
nutzen zu lassen, und ihren unbedingten Gebrauch
den Trödlern gänzlich zu untersagen. Sehr leicht
ist alles dieses an Orten ausführbar, wo gesetzliche

Leichenbeschau eingeführt ist, und am bequemsten,
wenn man durch die ärztlichen Leichenbeschauer

entweder mit oder ohne Rücksprache des den Ver¬
storbenen behandelnden Arztes angeben lälst: ob
die von dem verblichenen Lungenkranken benutzten
Betten, Polster, Decken, Matratzen, Wäsche, Klei¬
der, SophaStühle u. s. w> ohne Gefahr im Ge¬
brauche bleiben können, oder einer gewöhnlichen,
wo nicht ganz besonderen Reinigung zu unterwer¬
fen oder wohl gar zu vernichten seien?

Der Handel mit abgelegten Kleidern rnufs, wenn
letztere auch noch so gut beschaffen seyn sollten,
nimmermehr unbedingt gestattet ,• sondern nur ver¬
pflichteten' Menschen erlaubt werden. Letzterem
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mufs es sodann doch noch von Polizei wegen zur
Bedingnifs gemacht seyn, dergleichen durchschwitzte
Kleider, Betten u. s. w. nie ohne Stempel der An¬
steckungsfreiheit zu verkaufen. Dieser Stempel
dürfte sich aber schlechterdings nicht anders, als
nach den mit diesen Sachen angewendeten neuesten

Reinigungsnäetlio den und sicheren Vorkehrungen
adquiriren lassen.

Kein Gastwirth dürfte sich unterfangen, Betten,
in welchen dergleichen Schwindsüchtige gelegen ha¬
ben oder gestorben sind , ohne vorherige Reinigung
andern Gesunden zu geben.

Werden die Lungensüchligen im hohen Grade
der Krankheit und gewöhnlichen zerfliefsenden
Schweifse in allgemeine Krankenhäuser gebracht,
so miifste mim eigentlich dazu bestimmte Sänften,
Tragsessel, oder Betten haben. Auch die in Spitä¬
lern durch Schwindsüchtige verunreinigten Betten,
worin mancher andere Kranke ohne weitere Rück¬

sicht gelegt wird, gehören hierher. *)

*) Hier in Hanau ist die Lungensucht eine der häuilg-
Sien Krankheiten. Oft genug läfst sich die Entste¬

hung durch Ansteckung , zumal durch den Gebranch
der von Kranken durchschwitzten Betten und Klei¬

dungsstücke , nachweisen , und es /sind mir Fälle be¬

kannt , wo mehrere Familienglieder nach einander

auf diese Weise ein Opfer der Krankheit wurden.'
Durch öffentliche, von Zeit-zu Zeit wiederholte War¬

nungen in Volksblättern, Kalendern u. s. w. kann

die Medizinalpolizei schon viel wirken, um mehr
Vorsicht bei dieser Krankheit zu veranlassen.

A. des Herausgebers.



) 9 6 (

5.
Der Staat mufs Rechenschaft über jeden
vorzunehmenden und vorgenommenen

Kaiserschnitt fordern.

Von
Herrn Medizinalrath Dr. TV en iL eis t äd t

zu Ennerich bei Limburg an der Lahn.

33er Kaiserschnitt, eine Erfindung grofser Ent¬
schlossenheit und Geistesgegenwart, wird mifsbraucht,
und seine Anwendung mufs durch Gesetze in ge¬
wisse Schranken gewiesen werden •—> und derglei¬
chen Gesetze existiren nicht! Die lex regia de ex~

sectione foetus gebietet nur, dafs verstorbene
schwangere Mütter unmittelbar nach dem Tode auf¬
geschnitten werden, um den Foetus wegzunehmen,
aber über das Ausschneiden des Foetus aus einer
noch lebenden Mutter ist noch kein Gesetz vor¬
handen.

Alle bestehenden Verordnungen, dafs z. B. Chi¬
rurgen ohne Zuziehung eines Arztes keine wichti¬
ge Operation unternehmen sollen, und dafs ver¬
storbene Kindbetterinnen sezirt werden müssen, sind
zu weit*). Es mufs ein besonderes Gesetz gegeben

wer-

*) Im Beigischen, sind Verordnungen dieses Inhalts
wirklich ergangen. W.
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werden, welches beide, den Wundarzt sowohl, als
auch den Arzt trifft und meint.

Praliminariter sollte jeder Arzt, Wundarzt oder ei¬
gentliche Geburtshelfer darauf beeidiget werden,
bei natürlicher» Geburt der Gebarenden die gröfste
Bequemlichkeit und Erleichterung zu verschaffen,
bei widernatürlicher auf die für Mutter und Kind

unschädlichste Weise zu rechter Zeit zu helfen,
und Erhaltung der Gesundheit, des Lebens und
der Integrität der Mutter und der Frucht

beständig vor Augen zu haben. Dieses wäre ge-
wifs . ein sehr passender Zusatz zu dem obsoleten-
Schwur des Hippokrates.

In praxi selbst sollte dann aber jedem von
Seiten des Staates befohlen werden, namentlich
den Kaiserschnitt *) nur beiv erwiesener N oth-

wendigkeit und Un v er in e i d Ii chke it z u
unternehmen, im Fall aber, dafs eine

M utter nach der Operation stürbe, möge
das Kind auch leb en oder todt s eyn, durch
die von unpartheiischen Sachverständi¬

gen unterrLom-mene Leichenöffnung sich
d u r ch die bewiesene N. o t h w e n d i g k e i t z.u

*) Diesen Wunsch äufserte auch schon Oslander in

seinen neuen Denkwürdigkeiten für Ae rzte und Ge¬
burtshelfer— aber es geschah darauf nichts. — Wird
auch meine Stimme — als wären wir in einer Wü¬
ste — verhallen 1

w.
oter Jahrg. Q
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1 e.g i t i m i r e n , oder kriminell behandelt
zu s e Ii n.

Diese nöthige Strenge sollte aber auch im uni¬
gekehrten Falle keinen von der wirklich manch¬
mal nothwendigen Operation abhalten dürfen. —•
Denn sollte diese durch die Sektion be¬

wiesen werden, wo derKaiserschnitt doch

niclit vollzogen worden ist, so würden
w-e der der 1 ä c h e r 1 i ch e Schaambein-

s chn.it t, noch Zerstückelung undEnthir-
nung des Foetus entschuldigen, ihn un¬
terlassen, zu haben.

Diese Nothwendigkeit ist aber nur dann erwie¬
sen , wenn durch Beibringen der ganzen Fland in's
Becken oder durch Anwendung des Stein' \chen Pel-
vimeters es unwidersprechlich dargethan ist, dafs
die obere Apertur des Beckens durch Verschiebung
in eine unregelmäfsige bretzelförmige Form ausgear¬
tet, oder durch Vorragen der protuberantia ossis
sacri die conjugata, oder durch sonstige abnorme
Exkreszenzen das mittlere Becken, der eigentliche
Raum im knöchernen Becken, so klein und eng
geworden ist, dais er für die normalen Durchmes¬
ser des Kopfes des Foetus (denn grofs und 'klein
müssen nur relativ von dem Kopfe auf's Becken e.
v. v. berechnet werden) unverhiiltnifsmafsig eng
ist und seinen Eintritt in diese unmöglich macht.

Auch ist diese Nothwendigkeit klar, wenn die oj -
sa pubis in ihren untern Enden nach innen gebo-
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gen entweder auf ein steifes ö.r toccygis stofsen,
oder verbogen, sich gegen die Spitze der Ischien
hinbeugen, und dadurch das untere Becken gar
nicht für eine Gehurt geeignet ist. Dafs es der¬
gleichen Abweichungen im Becken gebe, beweist
mir meine .eigene Erfahrung bei mehrmal unter¬
nommenem Kaiserschnitte und eine Menge Literatur,
die ich aber, wie in dieser ganzen Skizze über¬
haupt , gar .nicht berühre.

Etwas enge Becken berechtigen nicht zum Kai¬
seischnitte. Die Goniphosen können durch ge¬
schickte Zangenanwendung oder endlich und .zuletzt
durch Perforation gehoben werden. Kann aber der
erste Zweck des Geburtshelfers,' die Mutter und das

Kind, oder zuletzt die Mutter durch Aufopferung
des Kindes zu reiten, nicht erreicht werden, au.'ser
durch den Schnitt , so mufs dazu geschritten wer¬
den. Uebrigens ist die Verwundung des Uterus
gewisserm'afsen als tödliche Wunde zu betrachten,
indem viele Nebenumstände, als Blutergiefsung in
die Unterleibshöhle, Eintreten vcm Luft in diesel¬

be u. s. w. schon oft letlial geworden sind. Der
Ausgang der Operation ist nie voraus zu sehen,
und sie selbst ein prekäres Mittel. Und wie leicht¬
sinnig greift nicht Mancher zum Messer! Ja es ist

nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dafs der
gemeine Schlag von accouchirenden Mitteldingen
von Arzt und Chirurg, beides sind sie nämlich
nicht, einen Kaiserschnitt für eine Heldenthat- hal-

G 2
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ten, wodurch sie erst Ansprüche auf den Namen eines
Geburtshelfers zu erlangen glauben, eben sowie
ein Jäger nür dann erst ein rechter Jäger zu seyn
glaubt, wenn er seinen Hirsch oder Wolf geschos¬
sen hat! Eben weil es so leicht ist, diesen Schnitt
zu machen, denn Schäfer, Schweinschneider und
Feldscherer machten ihn mit Sukzefs, da er den

gröfsten wissenschaftlichen Geburtshelfern mitunter
mifslarig, eben deswegen wird er als Wägstück so
oft unnöthig gemacht und manches Weib und Kind
geschlachtet. Bekannt sind wohl die Fakta, dafs ei¬
ne Kreisende, welche am nächsten Morgen dieser
Operation unterworfen werden sollte, in der Nacht
von selbst gebar; und bei einer andern Gelegen¬
heit ein rationeller Geburtshelfer da noch ein le¬

bendes Kind einer geretteten Mutter in den Schoos

legte, zu deren Zerstückung schon das Messer von
der Hand - eines Leichtsinnigen gewetzt war. O
Weiber am Ohio, wie viel glücklicher seid ihr!
euch darf, wenn ihr gebäret, kein Mann, also
auch kein solcher, sich nähern.
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Gerichtliche Medizin.

!•

Ueber eine, besonders in gerichtlich - me¬
dizinischer Hinsicht sehr wichtige, Reform

der preufsischen Kriminalverfassung.
Vo n

Herrn Itegierungs- rmcl Medizinalrath
Dr. Ka u seh zu Liegnitz*

Wer es weifs, welcher Uebelstand im Kriminale
aller Nationen bis hierher statt fand, dafs die ge¬
richtlichen Aerzte hei der Beantwortung der Frage
über die Lethalität von ganz etwa« anderem gleich¬
sam redeten, als wornacli die Kriminalisten fragten;
wer dabei bedenkt, dafs es hier den Kopf des Staats¬
bürgers sehr oft gilt, der mufs sich allerdings in
den schönen Enthusiasmus der reinsten Humanität

versetzt fühlen, wenn er Mafsregeln ergriffen sieht,
wodurch für die Zukunft das Beste der Menschheit

in einer so wichtigen Angelegenheit ungleich besser
als bisher gesichert wird. ■

Zuförderst war es schon ein Hauptfehler, dafs
die Physiker nicht auf eine feststehende Eintheilung
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der Lethalität verwiesen waren; der gröfsere Theil
derselben betete dem verdienstvoller! Metzger mach j

ein anderer, der mehr gewohnt war selbst zu prü¬
fen , lieis entweder nach dem unerläfsliclien Gebo¬

te der Logik als allgemeinste Eintbeilung nichts
als absolute und per accidens lebhhl nach Eschea-
bach u. a. stehen; oder er gab'durch die Individua-
litäts-Berücksiclitigmig geleitet, sein Gutachten zwar
in der Art, dafs er mehr als alle seine Kollegen mit
den friiliern Rechtslehrern, mit Qi/iftorp, Graf So-
clen , Klein u. a. einverstanden war; allein eben

desto weniger war vielleicht der letztere konsequent
und mit sich selbst einig. Fast durchgehends schweb¬
te den forensischen Schriftstellern unter den Aerz-

ten eine dunkle Idee—' man kann behaupten, sehr
oft sich selbst unbewufst, der Idealität vör, der sie bald

mehr, bald weniger folgten, gegen die sich manche
sogar ausdrücklich erklärten, von der sich aber keiner
im Praktischen ganz losreifsen konnte. Dies war
selbst bei Metzger der Fall. Denn , sobald man
nur nachgab, dafs irgend eine einzige Besonderheit
der absoluten Lethalität im Stande war in den Weg
zu treten, sobald gestand man auch stillschweigend
ein, dafs jedes andere Akzidens vermögend wäre,
die absolute Lethalität zu kohvelliren; jede Aus¬

nahme und jede Gegenerklärung wurde sofort zu
einer schreienden Inkonsequenz. In diesem Falle
befand sich aller Protestalionen ungeachtet so gut
Metzger als jeder andere Schriftsteller. Bei der
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absoluten Lefbalität war also vom idealgesunden
Menschen irnplicite immer die Rede, ohne zu be¬
denken, dafs dieser nie existirt; ohne darauf Rück¬
sicht zu nehmen, dafs die Hauptfrage des Krimina¬
listen gar nicht dahin geht, ob der idealgesunde
Mensch an.: der in Frage stehenden Wunde drauf
gehen mufs; sondern blos auf die Beantwortung An¬
spruch .macht: ob dieses das Loos des Cajus nach
seiner Individualität- seyn mufste ? Wenn nun das
letztere die Hauptansicht des Kriminalisten .war, wie
man sich aus Klebt's Grundsätzen des gemei¬
nen deutschen p e i nli ch en R e ch t s 2te AuH.

S. 200 u. f., aus ßuißorp's Grunds, des deut¬
schen peinlichen Rechts 5te Aufl. S. 517
u. f., ferner aus Graf. Söden's Geist der pein¬
lichen Gesetzgebung 2t.e Aufl. S. 244 sehr leicht
überzeugen kann'} so springt es in die Augen, dafs
derjenige, wqlcher nach .Metzger recht theoretisch-
konsequent arbeitete und sich mühte, die Indivi¬
dualität hei der absoluten Frage so sehr als möglich
zu verstecken oder aufser Acht zu lassen , und sich

blos an den idealen Zustand hielt, nur selten im
konkreten Falle etwas für den Kriminalisten brauch¬
bares zu leisten iin Stande war. Daher kam es dann

auch, dafs man sich sehr oft gedrungen sähe, in
praxi den theoretischen Standpunkt zu verlassen,
und mit sich selbst uneins zu werden. Graf So¬

den , ein genialer Kriminalist lacht über die Frage:
ob jene Verletzung, welche Daniel (mit Metzger s
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Zustimmung) wegen Mürbheit eines Eingeweides

für zufällig' lethal erklärt , so beschaffen sei,

dafs ein anderer ohne jenen Fehler, nicht den Tod

davon getragen haben würde ? So wertig mag der

Jurist von jenem Ideal wissen, welches jene Au¬

toren zur Begründung der absoluten Lethafität

so nachdrücklich, und wie gesagt, oft sich selbst

fast unbewufst, verlangen; dalier man dieses Ver¬

langen vielmehr implicite als explicite in ihren

Schriften auffindet. Selbst die i n d i v i d u e 11 e Tödf-

lichkeit des hochverdienten Plouequet fand bei

dieser Lage der -Dinge , bei den Kriminalisten

nicht vielen Beifall; ungeachtet er sich ein blei¬

bendes Verdienst dadurch erworben hat, dafs er

der erste war, der den Einflüfs der Individualität

im weitesten Umfange zur Sprache brachte, und

unsere Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand,

mehr als es -bisher geschehen war, hinleitete.

Aber eben dadurch sprang die Einmischung des

idealen-Zustandes, von welchem die Kriminalisten

nichts höien mögen , nur desto mehr hervor. Da¬

mit wollte ich übrigens gar nicht behaupten, dafs

die H. H. Kriminalisten, indem sie das Ideale ganz

und gar überhören, auch die Plouequet'sehe Indi¬

vidualität, weil sie jenes nicht ganz von der Hand

weiset, verwerfen, durchaus auf dem rechten We¬

ge wären; ich bin vielmehr überzeugt, dafs sie,

wenn ich den verdienstvollen Meister ausnehme ■>

bei weitem zu' wenig die grofsen Anstrengungen
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der forensischen Aerzte studirt Und berücksichti¬

get haben. Es ist zwar gewifs, dafs die letzten

mit sich selbst nicht int Reinen waren , vielleicht

auch mit sich selbst nicht ins Reine kommen

konnten, daher die Brauchbarkeit ihrer Arbeiten

für das Kriminale freilich sehr/beschränkt ausfällen

lrmfste: allein ein gröfseres Studium der Schwie¬

rigkeiten auf Seiten der Kriminalisten, welche dem

gerichtlichen Staatsarzte hier in den Weg treten,

würde sie vermuthlich früher auf den einzigen

Ausweg, der nach meinem Ermessen liier statt fin¬

det, geführt haben; sie. würden die fast nicht zu

beseitigenden Konvulsionen, welche die logische

Konsequenz den Systemen der,Gerichtsärztedn der

.Praxis in den Weg wirft, mehr gewürdiget undÄj. ( '

den Knoten, der sich nicht auflösen zu lassen"

scheint, zu zerhauen schon längst versucht haben.

Allein so wie sich die Aerzte meist nur auf ihre

eigene Literatur beschränkten, so war dies in der

Regel auch der Fall bei den Juristen.

Um diese Schwierigkeiten, die sich den Aerzten

in Beziehung auf Konsequenz des Systems entge¬

gen stemmten , den Lesern in ihrem ganzen Umfange

wenigstens bemerklich zu machen, darf ich es nicht

iibergeherts, zu bemerken, däfs dem Idealen, wel¬

ches sie doch nicht ganz aüfser Acht lassen durf¬

ten, auch das Greisenalter, die juvenilis tenera und

dann die Schwangerschaft mächtig in den Weg tra¬

ten. .Diese auch an sich zum Theil wenigstens
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idealen Zustande verhinderten es immer, dafs die

gerichtlichen Staatsärzte nach den bisherigen Syste¬
men nicht mit sich in's Reine kommen konnten,
lind es schien auch fast nicht möglich zu seyn,
ein auch in dieser Beziehung konsequentes System,
welches in der Praxis nie konvöllirt werden könnte,

aufzuführen. Leider, erlaubt es mir gegenwärtig
die Zeit schlechterdings nicht, über diesen Gegen¬
stand mehr ins Detail zu gehen; ich mufs mich
daher sowie in so mancher andern Beziehung auf
den zuletzt von mir hierüber im 5ten Bande von:

Geist und Kritik der medizinischen und chirurgischen
Zeitschriften Deutschlands fiir's neunzehnte Jahr¬

hundert; herausgegeben von Rausch ; Breslau I8O4
bei Georg Hamberge/-, gelieferten Aufsatz (s. S.
197. über Lethalität vom Dr. Rausch) beziehen ;
wo man diesen Gegenstand weitläufiger behandelt
und den Uebelstand, welcher bisher zwischen dem
Crimiuale und der vicdicina legalvs statt fand, um¬
ständlich auseinander gesetzt finden wird. Das
Vorstehende ist überhaupt nur als eine nöthige
Einleitung zu den neuen , so eben zu erzählenden
Veränderungen, die in der Handhabung der medi-
ciua legalis im jsreufsischen Staate eingetreten sind,
anzusehen.

Diesen gedachten Aufsatz eben sendete ich im
Jahre 1805 an den damaligen Grofskanzler Hrn. von
Goldbeck; Se. Exzellenz ertheilten ihm ihren
Beifall und schrieben mir, dafs sie ihn der Ge-
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setzgebungs - Kommission zur Prüfung übergeben
hätten. In diesem Aufsatze behauptete ich, der
unauflösbare Knoten, welcher hier zwischen dem
Kriminale und der meüicina legalis statt findet,
könne nur zerhauen werden, man müsse nicht,
wie bisher geschehen, die Lethälität von clen Phy¬
sikern nach der Individualität ihrer Ansichten und

ihres Systems im konkreten Falle begutachten las¬
sen; man müsse überdem auch Sorge tragen, dafs
ihre Gutachten so abgefafst sind, dafs der Krimi¬

nalist sie gehörig zur Würdigung der Quantität
des Verbrechens brauchen könne; mit einem Wor¬

te , sie miifsten in Zukunft in der Art gearbeitet
werden, dafs das vollkommenste Einverständnifs
zwischen dem gerichtlichen Arzte und dem Rich¬
ter eintreten könne und müsse. Dieses schien mir

indefs auf dem einzigen Wege zu bewerkstelligen
möglich zu seyn, dals die Kriminalisten, deren
Schriften ich in . dieser Beziehung studirt hatte,
den gerichtlichen Aerzten für den Fall einer jeden
Obduktion drei feststehende Fragen vorzulegen liät-

" teil; aus deren Beantwortung, in wiefern es der
Fall erlaubte, allemal bestimmt dasjenige hervor¬
gehen müfste, was man in dieser Beziehung von
Seiten des Richters zu wissen verlangen könne.

Diese drei Fragen aus dem oben angeführten
Aufsatze von I8O4 sind nun durch das allge¬
meine Krirainalreclit für die preufsi-
schenStaaten. (Erster The 11. Kriminal-
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Ordnung. Berlin 1805 bei G. C. JVauk S. 69.)'
wörtlich für den preufsischen Staat in gesetzliche
Kraft gesetzt und das Verfahren in Criminalibus
in dieser Beziehung darauf basirt worden. Es lau¬
tet folgendermafsen der hierher gehörige §. 169.
der Kriminalordnung. „Die Sachverständigen müs¬
sen einen besondern Obduktionsbericht abfassen,
darin die Beschreibungen der innern und äufsern

Verletzungen, der Beschaffenheit der Lebensorgane,
und des Körpers überhaupt, bei neugebornen Kin¬
dern die Wahrnehmungen über die Keife des Kör¬
pers , und über das Leben des Kindes nach oder in
der Geburt, aufnehmen, und ihr Gutachten über

die Tödtliclikeit der Verletzungen und die Ursache
des Todes beifügen, besonders aber folgende drei
Fragen ganz bestimmt beantworten, oder die Grün¬
de , aus welchen es nicht geschehen kann, an¬
geben:"

1) „Ob die Verletzung so beschaffen sei, dafs sie
unbedingt und unter allen Umständen in dem
Alter des Verletzten für sich allein den Tod

zur Folge haben müsse?

2) Ob die Verletzung in dem Alter des Verletzten
nach dessen individuellen Beschaffenheit für

sich allein den Tod zur Folge haben müsse?

3) Ob sie in dem Alter des Verletzten entweder

aus dem Mangel eines zur Heilung erforderli¬
chen Umstandes ( accidens ) oder durch Zutritt
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einer äufsern Schädlichkeit den Tod zur Folge
gehabt habe."

„Wenn eine dieser Fragen nicht ganz bestimmt in
dem Obduktionsberichte entschieden , oder warum
solches nicht angehe, ausgeführt wird, mufs der
Richter- auf eine nachträgliche Erklärung der Obdu-
zenten darüber bestehen."

Wenn mich nicht alles trügt, so scheint durch
diese allerhöchste Festsetzung Einheit" in die Be¬
handlung dieses Gegenstandes gebracht worden zu
seyn, so dafs der Physikus im Preufsischen nicht
mehr nach seiner individuellen Ansicht, oder nach
einem dem Kriminalisten vielleicht ganz fremden
Systeme im Stande- ist zu Werke zu gehen. Der
Kriminalist .und der gerichtliche Arzt können ein¬
ander nicht mehr müsverstehen, denn bisher war

es wirklich, als wenn der eine hebräisch fragte
und der andere griechisch antwortete. Dem Idea¬
len so wie dem Individuellen ist, wenn ich mich

nicht irre, sein rechter Platz angewiesen; die Kon¬
sequenz kommt nirgends mehr in Verlegenheit,
weil immer nur von diesem Alter und von dieser

Individualität die Rede ist. Die Beurtheilung iiber
die Brauchbarkeit dieser Fragen für den Krimina¬
listen liegt zwar etwas aufser meiner Kompetenz;
allein da sie von einer so erleuchteten Gesetzgebung-
angenommen worden, so scheint es, dafs man
hierüber von Seiten der Aerzte kaum mehr zu

zweifeln berechtigt wäre.
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Ich schmeichle mir, clals diese Mit.theilung den

Lesern dieser Jahrbücher um desto angenehmer
seyn mufs, da die Erscheinung des allgemei¬
nen Kr i m ina I r e ch ts fiir die preufsischen Staa¬
ten beinahe in den Zeitraum des Ausbruchs des

letzten Krieges fiel, und dasselbe mithin fast nur in
seiner engsten Sphäre, die es geradezu abgeht, zur
Notiz des Publikums gekommen ist; indem noch

jetzt so mancher Physikus im preufsischen Staate
von diesen neuen Dispositionen nichts weifs. Da¬
her halte ich mich gleichsam verpflichtet, das ärzt¬
liche Publikum hier zugleich mit den übrigen Fest¬

setzungen , die in gerichtlich - medizinischer Hin¬
sicht bei dieser Gelegenheit noch ausserdem erlassen
worden, bekannt zu machen.

Aufser dem Obduktionsbericlite, von dem oben,

im angeführten §. 169. die Rede war, wird noch
über dem im §. 168. ein vollständiges Protokoll über
die Obduktion dem Richter zu führen beföhlet!;

es hat der Richter jeden wesentlichen Schritt der
Sachverständigen im Protokoll zu bezeugen, und
sich dasjenige, was durch die äufsern Sinne wahr¬
genommen werden kann, vorzeigen zu lassen, au¬
fser dem Tliatbestande das Resultat der Obduktion

und das Gutachten der Sachverständigen im Allge¬
meinen zu Protokoll zu bringen, die Gründe des
Gutachtens aber dem Obduktionsberichte vorzube-

haltenj und das Protokoll von ihnen unterschrei¬
ben zu lassen. Diese Disposition ist sehr wichtig,
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es fällt also das gemeinschaftliche Abhalten des Pro¬
tokolls vom Richter und Obduzenten hinweg. Seit
langen Jahren habe ich in den beiden Physika teil,
denen ich vor meiner Versetzung zur Regierung
nach Liegnitz vorstand, immer ein gemeinschaftli¬
ches Protokoll mit dem Richter als Obduzent ge¬
führt, und den Thatbestand, in wie fern er sich
auf die Verletzung bezog, dem Aktuar selbst dik-
tirt. So verfuhr man auch in neueren Zeiten fast

allgemein.
Nach dem §. 170. ist der Obduktionsbericht au-

fser der Unterschrift der Obduzenten noch mit dem

Amtssiegel des Physikus, wenn ein solcher dabei
konkurrirt hat, (welches nach alteren Verordnun¬

gen nicht absolut nöthig ist) zu versehen.

Bei Abweichungen zwischen dem Obduktions¬
berichte und dem-Obduktions-ProtokoHe in wesent¬

lichen Punkten, müssen nach §. 172. die Sachver¬
ständigen zu einer mündlichen oder schriftlichen

Angabe der Gründe dieser Abweichungen aufgefor¬
dert werden. Kann auf diese Art die Differenz

nicht auf eine genügende Weise gehoben, werden,
so sind, wenn von dem befundenen Thatbestande

die Rede ist, nach dem §. 175. die Angaben im Ob-
duktions-Protokolle (also jene, welche der Jurist
aufstellt) für die richtigen anzunehmen. Betrifft
hingegen die Differenz zwischen dem Obduktions¬
berichte und dem .Obduktions- Protokolle das aus

dein befundenen Thatbestande hergeleitete Urtheil,
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so soll, wenn die Differenz auf die Entscheidung
von erheblichem Einflufs ist, das Gutachten des

Collegii medici der Provinz eingeholt werden.
Auch soll "nach dem §. 174- ein solches Gutach¬

ten eingeholt werden:
1) wenn die Obduzenten sich nicht getrauen , ein

bestimmtes sachverständiges Urtheil abzugeben.
2) wenn sie unter einander in diesem Urtlieile

nicht übereinstimmen, und

5) wenn sich in dem erstatteten Obduktionsbe¬
richte solche Dunkelheiten oder Widersprüche
finden, welche sie auf eine befriedigende Wei¬
se nicht zu heben vermögen, und wodurch bei
dem Richter ein gegründeter Zweifel gegen
die Richtigkeit des abgegebenen Gutachtens
entsteht.

Der §. 175. verordnet,, dafs in diesem Falle der
Richter dem Collegio riiedico bestimmte Fragen zur

Beantwortung und zugleich zur vollständigen Ue-
bersicht der Sache die Untersuchungsakten vorzu¬

legen habe. Das Collegium med. ist verbunden,
zufolge dem §. 176. einer solchen Requisition ohne
allen Zeitverlust zu genügen, und ein mit wissen¬
schaftlichen Gründen unterstütztes Gutachten abzu¬

geben. In wichtigen Fällen steht es dem Richter
nach dem §. 177. frei, zu seiner Beruhigung ein
sachverständiges Gutachten "von dem Öberkoilegio
medico in Berlin einzuziehen.

Da die Collegia inedica nun in technische Me-
ilizinal-
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dizinalbehürden übergehen, und von der eigentli¬
chen Administration für die Zukunft, seitdem ein

Medizinalrath als Regierungsrath in jeder Regie¬
rung der Provinz eingesetzt worden, ausgeschlos¬
sen sind; da das Oberkollegium in Berlin eine
ähnliche Reform'erleidet: so versteht es sich vori

selbst, dafs nun andere Anordnungen in dieser Hin¬
sicht eintreten müssen. Es ist zu bemerken, dafs
in Schlesien seit einigen Jahren alle Obduktionen
nebst den Gutachten an die betreffenden Collegia
medica eingesendet werden mufsten, welches laut
obiger Disposition wegfallen würde.

Für minder wichtige Fälle, und für die Fälle,
wo der Schwerverletzte noch lebt, stehen nachfol¬
gende Verordnungen fest. Nach dem §. I4.O mufs

bei, körperlichen Verletzungen das Attest eines ap-
probirten Chirurgus ad acta gebracht werden. In

wichtigen und bedenklichen Fällen, bei lebensge¬
fährlichen oder solchen Verletzungen, die den Ver-
wundeten auf längere Zeit in einen kranken Zustand

versetzen, oder Verstümmelungen des Körpers zu¬
rück lassen können, oder sobald das Attest eines

Wundarztes nach dem Augenscheine des Richters
übertrieben oder auch sonst nur verdächtig zu seyn
scheint, mufs der Richter bei der Besichtigung ei¬
nen Physikus oder einen approbirten Arzt, oder
einen zweiten approbirten Wundarzt zuziehen. Die
Sachverständigen haben gemeinschaftlich, oder bei
obwaltender Differenz jeder insbesondere zu bericli-
3ter Jahrg. H
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ten, untl in je dem Falle Gutachten beizufügen.
Bei der Besichtigung lebender Verwundeten ist

die Gegenwart des Richters nur auf den Fall, dafs 1
eine-zweite Untersuchung erfordert wird , nötliig.

.Nach §• 156 müssen alle Selbstmörder der Sek¬
tion: unterworfen werden.

Der §. 159 setzt fest, wenn die Gerichtsperson
' mit dem Physikus oder dessen Stellvertreter dar¬

über verschiedener Meinung ist: ob es der Sektion
bedürfe, so mufs diese geschehen, wenn auch nur
einer unter" ihnen dafür stimmt. Die Stelle des or¬

dentlichen Physikus kann im Nothfalle durch einen

Regiments - oder Bataillons - Chirurgus , oder durch
- einen besonders zu vereidenden Arzt ersetzt werden,

die Stelle eines Wundarztes kann ein zweiter- Arzt
vertreten.

Nach §. 162 müssen den Sachverstandigen die

vorgefundenen Verletzungswerkzeuge vorgelegt uncl
sie darüber vernommen werden. Allemal sind

S

nach dem §. 165 alle drei Hohlen zu öffnen. Der

§. 166 und 167 setzt fest, was wegen der vorzu¬
nehmenden Lungenprobe und bei Vergiftungen ge¬
setzlich ist.
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s 2.

Die Gesetze im Code Napoleon,

welche mit der Staatsarzneikunde, beson¬

ders mit der gerichtlichen Medizin, in Ver-

bindunsr stehen.ö

Mit Bemerkungen
vom

Herausgehe r.

3Öie Kenntnis von allen Gesetzen, welche sich
mit medizinischen Sätzen verknüpfen, die mithin
Bezug auf die Staatsarzneikunde haben, ist dem
gerichtlichen Arzte von grofsem Nutzen. . Er be¬
tritt hier ein Feld, das ganz au.I'Ser dem Gebiete
der Medizin liegt, und selbst: von dem der gericht¬
lichen Arzneikunde genau gesondert ist. Aber

wenn ihm solche bestehende Gesetze bekannt sind,
so weifs er das in seinen Berichten, Dezisionen,
und in'den Beantwortungen aller der Fragen, die
ihm von Rechtsgelehrten vorgelegt sind, mehr
hervorzuheben, worauf es dem Richter vorzüglich
ankömmt. Damit wird nicht gesagt, dafs der ge¬
richtliche Arzt die Rechte durchaus studiren sollte.

Dieser Dilettantismus wäre eben so unzweckmäßig,
als wenn "der Jurist, wie man gerathen hat, die
gerichtliche Medizin gründlich (?) zu erlernen

H 2
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sich bemüht. Nein, es soll nur in der Darstellung

der gerichtlichen Medizin mehr auf die Gesetze
Rücksicht genommen werden, als dies von neue¬
ren , von Roose , Schmidtmiiller u. s. w. gesche¬
hen ist. Der Zweck ist dabei der, dem Arzte eine
historische Kenntnifs der hier einschlägigen Gesetze
zu verschaffen. Man hat nicht zu fürchten, dabei
in die Inkonyenienz zu fallen, in welche Kaientin,

Plenk , Sikora , Schwaben, Müller, Fahner u. a.

geriethen, indem sie, in einer ungebührlichen Aus¬
dehnung , der gerichtlichen Medizin einen juristi¬
schen Zuschnitt gaben und die Eintheilung der Ma¬
terie von den verschiedenen Zweigen des Rechts
entnahmen.

Die Hinweisung auf die Gesetze wird mit Vor¬
theil in die gerichtlich - medizinischen Lehren ein¬

geflochten. Die älteren forensisch - medizinischen
Schriftsteller sahen dies sehr gut ein, und in
Zachias's, Buhn' s, Teichmeyers , HeieustreiPs ,
Baumer s, Ploucquet's u. a. Werken wird man diese
Rücksicht nicht vermissen. ,

Von vorzüglichem Interesse für den gerichtlichen
Arzt ist ein Auszug der auf die Staatserzneikunde
sich beziehenden Gesetze des Code Napoleon , da
dieses Gesetzbuch auch aufser Frankreich in so vie¬

len Staaten legale Gültigkeit erhalten hat. Indem ich
einen solchen Auszug liefere, will ich das, was frühe¬
re Rechte darüber enthalten, damit verbinden und mit

gerichtlich - medizinischen Bemerkungen begleiten.
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Die Ausgabe des Code, die ich hierbei benutzte,
ist die von Daniels*).

I. Bucli. Ilter Titel.
Von den Akten des Zivilstandes.

81. „Aeufsern sich Zeichen oder Spuren eines ge-
iualcsairie.il Todes, oder andere Umstände, welche
deshalb einen Verdacht erwecken, so darf die Be¬
erdigung nicht eher geschehen, als nachdem ein
Polizeibeamter unter dem Beistände eines Doktors
der Arznei- oder PT undarzneikunst über den Zu¬

stand des Leichnams und über die Um t tände, wel¬
che hierauf Bezug haben , sowie über die Nach¬
richten, die er über die Vornamen, den Geschlechts¬
namen , das Alter, Gewerbe, den Geburts - und

Wuhnorb des Verstorbenen einziehen konnte, einen
V erbalprozefs gefertigt haben wir dl 1

Die römischen Gesetze verlangten in solchen Fäl¬
len nicht bestimmt die ärztlichen Obduktionen.

I. Buch. Vter Titel.
Von der Ehe.

I44. >)Mannspersonen können nicht- heirathen,
ehe, sie das achtzehnte Jahr, Frauenzimmer nicht,

ehe sie das fünfzehnte Jahr zurückgelegt, haben
148- „Ein Sohn, ehe er das fünf und zwanzig¬

ste Jahr seines Alters, ynd eine Tochter, ehe sie
das ein und zwanzigste Jahr ihres Alters zurück-

*) 2te Auflage. Köln , x8o8.
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gelegt hat, Können ohne Bewilligung ihres Vaters
und ihrer Mutter, nicht heirathcn. 1'

Es liegt in dem erst er en dieser Gesetze zugleich
eine polizeiliche Anordnung, die schon Lykurg be¬
achtete, weil, zu frühe Ehen dem Staate durch

kraftlose Nachkommenschaft, und durch die Nach¬
theile für die Gesundheit der Eltern schädlich sind,.
Denn nur die Kinder können zu kraftvollen Men¬

schen erzogen werden, die von Eltern erzeugt sind,
deren Organe, zijmal Geschlechtstheile, sich voll¬
kommen entwickelt und, zur Vollkommenheit ge¬
reift sind.

Das Alter, worin der Mensch im Stande ist, sein
Geschlecht fortzupflanzen, oder der Termin der
Mannbarkeit*) mufste mithin dieses Gesetz begrün¬
den. Da aber dieser von dem Einflüsse des Kli¬

mas, der Erziehung, der Lebensart abhängt, so
mufste fiir ein so ausgedehntes Reich als Frank¬
reich und die Staaten, in welchen der Code Napo¬

leon eingeführt wurde, ein Mittel gezogen werden.
Vorzüglich hat das Klima auf die frühere oder

spätere Pubertät Einflufs. Beginnt sie in Deutsch¬
land gewöhnlich mit dem Schlüsse des löten Jah¬
res bei Mannspersonen und mit dem Anfange' des

- löten Jahres bei Mädchen, so ist dies in südli-

*) Sachrichtiger wäre es, wenn der Ausdruck Mann¬
barkeit nur t'üi's Weibliche Geschlecht, filjr's männ¬

liche aber \V eibbarkeit gebraucht würde.
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cliern Gegenden ganz anders. Die Mädchen in
Asien, Java, Malahar u. s. w. werden oft im 9ten
Jahre schon Mütter, hören aber auch im SOten auf

Kinder zu gebären *); bei den Mädchen in Persien
zeigt sich, die Menstruation bereits im 9ten Jahre.
Schon in Sizilien ist diese Frühreife sehr auffallend,

itnd Hrydtme ^erzählt in seiner Reise, **) dafs sich
die dortigen Frauenzimmer häufig im loten oder
l4ten Jahre verheirathen und oft schon Grofsmütter
vor dem 30ten Jahre sind.

Die Gesetze anderer Länder stimmen mit dem

obigen in Hinsicht des Alters , von welchem an die
Heirath- erlaubt ist, mehr oder weniger überein.
Im Hessen - Darmstädtischen war, nach . einer Ver¬

ordnung von 1751, für Mannspersonen das 25te, im
ehemaligen Hessen-Kasselischen das 20te Jahr be¬
stimmt. Die preufsischen Rechte verlangen für das
männliche Geschlecht 18, für das weibliche I4Jahre;
eine braunscliweigisclie Verordnung für jenes 18,
für dieses 15 Jahre; eben so das neue bayrische Ge¬
setzbuch. Es war bei den römischen Juristen eine

Strittige Frage-, .ob man die Mündigkeit nach den
Jahren oder nach dem Ansehen des Körpers und der
Beschaffenheit der Geschlechtstheile bestimmen soll¬

te, in welchem letztern Falle eine Besichtigung er-

*) H aller element; pliys, corp. ]mm, L. XXVIII- V III,
S. 2. - '

**) B. 2. S. 53.
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forderlich war. Justinian schlug sich auf Seiten
der ersten Parthei und bescliföl's, dafs Mannsperso¬
nen mit I4, Frauenzimmer mit 12 Jahren als mannbar
angesehen werden sollten,*) und für das milde Kli-
liia von Italien und Griechenland, für welche diese
Gesetze konstituirt wurden, waren diese Termine
auch nicht impassend **), Von der südlichen Ab¬
kunft her gilt deswegen noch "bei den Juden eine
Mannsperson im loten und ein Mädchen im 12ten
Jahre für mannbar.

P. Trunk will***), den Frauenzimmern sollte die
Ehe nicht leicht vor dem löten, den Mannsperso-
!nen auf dem Lande nicht vor dem 25ten, und de¬
nen in der Stadt nicht vor dein 22ten Jahre erlaubt
seyn, was wohl ein wenig zu weit hinausgesteckt
seyn dürfte. Auch für Deutschland möchte das
oben im Code bestimmte Alter dasjenige seyn, was
nach physiologischen Gründen als Durchschnitt an¬
genommen werden kann.

*) Höpfner's Kommentar über die H. Institutionen.

Frankfurt a. M. 1798- 6te Autg. S. 126.

**) Nach dem päbstlichen Rechte "(C. 3. C.ji/f. x - de

desponsatione impuberum C. im. $. 1. eod. in p.) war

die Ehe der impuberum erlaubt , wenn Zeugungsfä-

fcigkeit eingetreten war. Boehmer princ. Jur. can. IL.

3. S. 2. T. 2. §. 346.

***) System >d. med. Polizei. B. I. S. 2 )3.

7
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Vor der'Revolution konnten übrigens die Mäd¬

chen schon vom 12ten, die Mannspersonen vom
l/ften Jahre an heiräthen.

208. „Die Frau kann erst zehn Monate nach der

Auflösung der vorherigen Ehe eine neue schliejfen."
Aufser andern, weil sie ein Kind gebären könnte,

von dem es ungewifs wäre, ob sein Vater der ver¬
storbene oder der noch lebende Ehegatte sei. —•
Justinian verordnete 12 Monate für eine Wittwe*).
Die älteren römischen Gesetze wollen 10 Monate.

I. Buch. Viter Titel.
Von der Eltes cheidung.

275. ,, Auf die wechselseitige Einwilligung der
Ehegatten zur, Scheidung wird keine Rücksicht ge¬
nommen , wenn der Mann noch keine fünf und
zwanzig oder die Frau noch keine ein und zwanzig
Jahre alt ist. i(

I. B u ch. Vllter Titel.
Von der Veit er s diuft und der Kind-

s cli äj b.

512. „ Ein Kind, das während der Ehe empfan¬
gen wurde, hat den Ehegatten zum Vater. —• JDie-

ser ist jedoch berechtigt, das Kind für das seini¬
ge nicht anzuerkennen, wenn er beweist, dafs er
in der ganzen 'Zwischenzeit von dem drei hundert¬

sten bis zum hundert achzigsten Tage vor der Ge-

*j Cod. L. V. Tit. IX, L. 2.
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lurt des Kindes , sei es wegen seiner Entfernung

oder durch die Folgen eines Zufalls , sich in dem

Zustande einer physischen Unmöglichkeit befin¬

den hat, seiner Gattin ehelich beizuwohnen,' 1

513. ,,Der Ehegatte, ist nicht berechtigt unter

Angabe seines natürlichen Unvermögens das Kind

zu verläuguen, selbst aus dem Gründe eines von

seiner Ehegattin begangenen Ehebruchs darf er

es nicht verläuguen, es sei denn, dafs ihm die

Geburt -verheimlicht worden , in welchem Falle er

zum Vor trage aller That Sachen zugelassen werden

soll , die dazu geeignet sind, um zu beweisen, clafs

er der Vater des .Kindes nicht sei."

51/i. „ Ein Kind, das vor dem hundert achtzig-

sten Tage der bestehenden Ehe geboren ist, darf

in folgenden Fällen von dem Manne nicht verleug¬

net werden: 1. Wenn ihm die Schwangerschaft

vor der Ehe bekannt war. 2. Wenn er dem Ge-

burtsohle beigeivohut hat und dieser Akt' von ihm

unterzeichnet ist, oder seine Erklärung enthält,

dafs er im Schreiben unerfahren sei. 5. FVenn

das Kind nicht für, lebensfähig erklärt worden.''

515. ,,Die eheliche Geburt eines Kindes, das

dreihundert Tage nach anfgelöfster Ehe geboren

worden , darf man bestreiten.""

Diese vier Gesetze stehen mit den wichtigen Leh¬

ren der gerichtlichen Medizin von den Früh-,und

Spätgeburten und dem männlichen Unvermögen in

Beziehung. *
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Die Fragen über Früh-, und Spatgeburten Iiom u
men vor Gericht öfters in Erbschafts-, Eheschei-

dungs-, Imprägnations - und Alimentationsprozes-
sen vor. Sie unterstellen dann die Fragen über die
wahre Abkunft, die Rechtmäfsigkeit und
Erb sclia f ts f aIiigk ei t solcher Kinder; bei de¬
nen nämlich der scheinbare oder angebliche Bei¬
schlaf- und Konzeptionstermin von der Geburtszeit

mehr oder weniger, als. es die Ilegel mit sich
bringt, entfernt war.

Eine wahre Abkunft hat ein Kind, wenn es

wirklich von den Eltern erzengt ist, die gericht¬
lich angegeben sind. Es bezieht sich dies vorzüg¬
lich auf uneheliche Kinder, zumal in Hinsicht des
Vaters. ■ ~ -

Rechtmafsi'g ist jedes , Kind, das in einer
legitimen Ehe gezeugt und geboren ist. Unrecht-
m.;if,sig kann "es von Seiten des Vaters her seyu ,
wenn -ein anderer erwiesenermäfseii sich die Mühe

nahm , ihn mit einem Erben zu beschenken, und
unrechtmäfsig von Seiten der Mutter, wenn darge-
than ist, dafe sie ein Kind unterschob, ein fremdes
für ihr eigenes ausgab.

Der Ausdruck rechtmäfsig kann nur einen
juristischen Sinn haben, und wenn aufserdem auch

noch von einer medizinischen oder physischen Be¬
deutung gesprochen wird, wo ein rechtmässiges
Kind für ein lebendes reifes und ein unrechlmäfsi-
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ges für ein unreifes *) genommen wird, so ist dies
falsch.

Erbfähig ist ein rechtmäfsiges Kind , wenn es
lebend in einem Alter ,f worin der Erfahrung zu¬
folge, die Fortdauer des Lebens möglich ist, also
mit der durch Alter und Ausbildung gegebenen
Fähigkeit zum fortdauernden Leben **) und endlich
als Mensch, mit einem menschlichen Kopfe gebo¬
ren ist.

Ein Kind-kann rechtmäfsig seyn, ohne Erbfähig¬
keit zu besitzen, wie ein Abortus, ein todtgebornes
Kind, ein Acephalus, eine monströse Geburt
überhaupt. ***)

*) Kannegießer instit. med. leg. Kil. 1777- 5- XXVL —

Schwabens "Anweisung u. s. w. Erfurt 1787. 2ter Bd.

S. 58.

**) Kommt ein Kind in einem Alter zur Welt, indem

nach aller Erfahrung fortdauerndes Leben bestehen ,

oder das Kind zu mannbaren Jahren gelangen kann,

so ist es erbfähig, wenn es auch wirklich kurze

Zeit nach der Geburt stirbt. Denn die Möglichkeit

der Fähigkeit zum fortdauernden Leben einer Früh¬

geburt von solchem Alter ist durch andere Beispiele

erwiesen, wiewohl sie hier nicht zur Wirklichkeit

kam, was aber auf Rechnung von Krankheitszufäilen

zu^ bringen ist.

***) Teichnwyer (Institut, med, leg. Jenae 1751. Ed. /j.

S. 52.) verwechselt die Begriffe von Rechtmäfsigkeit

und Erbfähigkeit.
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Ein unrechtmäfsiges uneheliches Kind kann nach
den Gesetzen in manchen Fällen doch Erbfähig¬
keit haben.

(Wahre oder vorgegebene) Frühgeburten kön¬
nen in folgenden Fällen Gelegenheit zu Rechts¬
streiten geben: wenn die Frau in einer weit
kiirzem Periode, als 4O Wochen nach der Hoch¬
zeit, ein Kind zur Welt bringt, und der Mann es
nicht für das seinige anerkennen will; oder.er des

antizipirten Beischlafs beschuldigt wird ; oder wenn
der Mann abwesend, auf Reisen war ; oder Krank¬

heit ihn zur Beiwohnung untüchtig machte, oder
er sich mit Vorsatz- des Beischlafs enthielt, und die

Frau der Berechnung zufolge zu frühe nach des
Mannes Zutückkunft, oder Wiederherstellung oder
nach Entfernung jenes Vorsatzes niederkommt;
oder eine Wittwe beirathet im ersten Monate nach

des Mannes Absterben, und bringt ein Kind im
7ten, 8ten oder 9ten Monate, vom Tage der zwei¬
ten Verehelichung an gezählt, zur Welt, so kann
die Frage entstehen, ob das Kind den ersten
oder den zweiten Mann zum Vater hat. Endlich
wird die Vaterschaft öfters bei unehelichen Kin¬

dern gelängnet, weil der Zeitraum zwischen dem
geschehenen Beischlafe und der Geburt zu kurz ist. *)

*) Exceptio alibi nennen Öie Juristen, wenn der an¬
gebliche Vater zeigt,' dafs er sich damals wo anders
befand, als der Beischlaf hätte der Zeitrechnung
nach statt linden müssen.
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Dieser Fall und der bei erstgebornen ehelichen Kin-
•der'n ist der häufigste.

(Wahre, gewöhnlich aher vorgeschützte) Spät¬
linse geben Anlafs zu Prozessen : wenn der Mann
verreist'und die Frau kommt während seiner Abwe-<r
senheit oder kurz nach seiner Zuriickkunft zu einer

Zeit nieder, die über 4O Wochen hinaus, von der

Abreise an gezählt, sich erstreckt. Oder die Frau
wird Kindbetterin, der Mann aber war durch
Krankheit impotent, ist es während des Wochen¬

bettes noch, oder seine Genesung trat nicht lange vor
der Geburt der Frau ein — die Dauer der Schwan¬

gerschaft aber ist der Berechnung nach von dem
Tage an, wo-der Mann noch gesund wqr, länger
als gewöhnlich. Oder eine Wittwe erhält einen
Posthum, neun und einen halben, zehn Monate,
kurz in einer spätem Zeit, als die regelmäßige
Schwangerschaft erfordert, nach des Mannes Tod —•
der vielleicht nicht einmal plötzlich starb , sondern
lange bettlägerig war. —• Endlich trifft es sich
denn auch bei Impr'.ignations - Prozessen, dafs we¬

gen der zn grofsen Periode der Schwangerschaft
von der erwiesenen Zeit des Beischlafes an bis zur

erfolgten Geburt eines unehelichen Kindes Ent¬
schuldigungen der Vaterschaft aufgestellt werden.

Die Zeit der regelmäßigen Schwangerschaft be¬
trägt bekanntlich vom Tage der Empfängnifs bis
zur Geburt zwischen 59 bis 40 Wochen, oder in

einer Zahl» 9 Sonnenmonate oder 280' Tage. Die
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Zeit der letzten Menstruation gibt den Anfang der
Rechnung, denn die Geburtszeit fallt gemeiniglich
in die Periode, wo das Monatliche einzutreten

pflegt. Man-zahlt also, mit Ausnahme der Falle,
wo das Monatliche sich in der Schwangerschaft"
zeigt, von der letzten Menstruation 4O Wochen, — -
und in %der iOten vierwöchentlichen Periode zeigt
sich ilie Geburt. Acht bis. vierzehn Tage kann die
Frau früher als eigentlich 4$ Wochen ausmachen
nieder kommen, wenn sie 8 bis I4 Tage-nach .der
letzten Menstruation empfangen hat, und so auch
wohl 8 Tage später, wenn die Konzeption 8 Tage
vor der letzten Menstruation statt fand.

Solche geringe Abweichungen von 8 Tagen und
noch etliche mehr sind nichtsehr auffallend, uncl
die Geburtszeit bleibt doch regelmäfsig. Aber ir¬
regulär ist die Dauer der Schwangerschaft, wenn ein
Kind 1, 2, 5, u. s. w. Monate zu frühe oder an¬
geblich 1, 2 auch wohl noch mehrere Monate zit
spät geboren wird.

Gerichtliche Aerzte von Gewicht wie Säumer,
Metzger, Schmidtmüller u. s. w. halten nur dann
eine Frühgeburt für lebensfähig, wenn sie einen
vollkommenen siebenmonatlichen Aufenthalt im

Uterus, gehabt, weiin sie also 210 Tage erlebt
hat. *) Die Gründe der Physiologie und ärztlichen

*) Wenn die gerichtlichen Mediziner von dem Alter

der lebensfähigen Kinder sprechen, so sollten sie
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Erfahrung hier alle beizubringen, die es glaublich
machen , dafs diese Meinung der Wahrheit am näch¬
sten kommt, ist überflüssig. •— Ein Kind, das

VOr dieser Zeit geboren wird, ist ein Abortus und

kann wohl mehrere Tage, aber nicht andauernd
leben. Es ist mithin nicht lebensfähig, wenn
man darunter die Fähigkeit zu einem geraume
Zeit fortdauernden Leben versteht.

So ist mir ein Fall bekannt, wo ein Kind von

sechs Monaten 5 Nächte und 4 Tage lebte. Die
Mutter hatte schon vorher mehrere gesunde Kinder

geboren, und wurde von diesem nach öfteren Blut¬
flüssen entbunden. Es war männlichen Geschlechts

Iii pariser Zoll lang, 2 Pfund schwer, die Kopf-
durclimesser waren halb so gro.fs als gewöhnlich.
Der ganze Körper war roch und voll Runzeln,
überall mit wollartigen weichen Haaren bedeckt.

Die Nägel waren blos angedeutet. Die Augen
öffnete

dieses Alter immer nach Tagen und nicht nach Mo¬

naten bestimmen. So verstehen einige unter sieben-

monatlicken Kindern solche , die den 7ten Monat

eben angetreten haben, also- eigentlich nur 6 Mo¬

nate oder 180 Tage alt sind. Bei andern sind sie¬

benmonatliche Geburten solche, welche den yteit

Monat durchlebt haben, mithin 210 Tage alt sind.

Schon ia den pseudo - hippokratischen Büchern Ttept

I stTocp^ftf und itspt oxTUur^a finden sich solche

Vnbestim.mtheiten.
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öffnete es nur im Dunkeln. Die Pupille -sehr klein ;
die Stimme schwach und fein. Im Hoderisacke be¬
fanden sich noch keine Testikel und der Penis war

unausgebildet. Oeffnung hatte es täglich 3 — 4
mal, auch urinirte es in ; einem starken Strahle.

Weil es die Warze nicht ergreifen konnte, so brach¬
te man ihm mit Wasser verdünnte Milch über ei¬

nem Stückchen leinen Tuch bei. *)

Nach der oben gegebenen Bestimmung vom er¬
forderlichen cAlter zur Lebensfähigkeit, war dieses
Kind ein zwar rechtmäfsiges, aber nicht lebensfähi¬
ges, also nicht erbfähiges Kind.

Für die Frühgeburten , wenn sie auch lebensfähig
sind, gilt in der gerichtlichen Medizin der Grund¬
satz, dafs sie Zeichen der Unreife, des noch nicht
nach der Regel erforderlichen vollbrachten Aufent¬

halts in dem Fruchthälter —■ an sich tragen. Die¬
ser Grundsatz mufs den Arzt bei allen Verhandlun¬

gen und forensischen Untersuchungen über Spät¬
geburten leiten.

Spätlinge müssen durch die vollkommene R.eife

ihres Körpers, auch wohl durch eine noch gröfsere

*) Einen ähnlichen Fall erzählt Bucholts (Beiträge zur
gerichtl. Arzneigelalirtheit u. s. w. B. II. S. 104.). Ein

Kind, das in der 2ysten Woche der Schwangerschaft

zur Welt kam , i§ Pfund wog und 14 Zoll lang
war, lebte 5o Stunden und wimmerte,

3ter Jalirg. I
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Reife als man zur völligen verlangt, den längeren
Aufenthalt im Fruehtliälter beweisen.

Alles für und gegen die Spätgeburten Vorgetra¬

gene *) beachtend und abgesehen von den Beob¬
achtungen, die .das Gepräge des Betrugs und
der Täuschung nicht verläugnön können, mufs
man annehmen, dafs sich die Geburtszeit nur auf

einige Wochen verspätigen kann.
Die älteren und neueren Gesetze sind indefs im¬

mer, wie clie Juristen sagen, in favorem matrimo-
nii et partus gewesen. Auch die obigen Gesetze
des Code Napoleon sind ungemein zu Gunsten der
Ehe und des Kindes , indem sie noch eine Frühger
burt von 180 und einen Spätling von 5G0 Tagen
für reclitmäfsig und erbfähig erklären. Jedoch mufs
eine Frühgeburt von diesem Alter lebensfähig seyn,
wenn die zum Vortheile derselben gemachte Sehen- I

kung oder ein Testament Gültigkeit haben soll. (S.
Gesetz 906.)

Bei Festsetzung dieser Zeitbestimmungen glaubten

*) Die von. Lentin erzählte sehr zweifelsvolle Geburt
einer Offiziersfrau, die etwas mehr als ein Jahr

schwanger war, miteingeschlossen. S. d. Jahr¬
buchs B. II. S. 547. Glaubhafter ist der von Klein

. in diesem Bande des Jahrbuches erzählte Fall, wo
aber mit dem Ende des gten Monats Wehen eintra¬

ten, und die Schwangere die folgenden 4 Wochen
durch als Kreifsende zu betrachten war.
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die Gesetzgeber, wie sie selbst sagten, der mensch¬
lichen Schwachheit etwas zu gut zu halten. *)

Als diese Gesetze konstituirt werden sollten, leg¬
te Fourcroy dem Staatsrathe eine Uebersicht **) der

wichtigsten Meinungen gerichtlich - medizinischer
Schriftsteller über die Früh - und Spätgeburten vor.
Er wirft darin seinen Blick auf Hippokrates, Ari¬
stoteles, Zacchias 'und Haller (Physiologie). Be¬
sonders verweilt er- bei dem Streite, der bei Gele¬
genheit des famosen Prozesses zu Paris im J. 1765

geführt wurde , und die Legitimität eines Posthums,
den die Frau 10 Monate und 20 Tage nach dem
Tode des (wegen Krankheit /j.0 Tage bettlägerig
gewesenen) Mannes gebar. In der Menge von den
damals erschienenen Dissertationen und Pamphlets

über diesen Gegenstand berücksichtigt er vorzüglich
die Gegner der Legitimität dieses Spätlings Böuvart
und Lords, und den Vertheidiger A. Petit. Ihre
Abhandlungen dienen ihm zu Auszügen und den
Behauptungen der ersteren beipflichtend, geht

Foitrcrcfy nun zu den Meinungen der neuesten
Schriftsteller über. Barnner und Fodere scheinen

*) S. I.ocre esprit du Code Napoleon. Paris i8o5 ff. T

V, p. 56 und 5~. (des reg!es qui fixent l'Epoque de

conception.) ,,Pour rencontre la verite', on a cru a la

faiblesse humaine plutöt qu' a l'interVersion de Vordre

de la nature."'

**) Loere a. a. O.
I 2
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ihm instar omnium zu seyn. Aber hier zeigt sich

vorzüglich Fourcroy's geringe Bekanntschaft mit der
Literatur dieser Materie, und besonders mit den —

unbestritten vorzüglichsten — Schriften darüber,
mit den deutschen. Daher schreibt er auch Low

d'Ersfeld statt Low d'Erlsfeld , *) und deswegen
wird auch der verdienstvolle Buhn, Bqherius **)

genannt. —■ Ich nenne von denen, seit Baumer
hier wichtig gewordenen Gelehrten nur Ploucquet
und Metzger, die bePAerzten und llechtsgelehrten
bekannt sind, Autorität haben "und bei "denen sich
F. über melireres hätte belehren können.

Nach Erwägen von allem dem, was Fourcroy
über Früh- und Spätgeburten kannte, schien ihm

/der äufserste Termin für eine rechtm'äfsige Frühge¬
burt 186 und der für einen legitimen Spätling '286
Tage zu seyn. Diese Termine waren auch im Pro¬
jet de Code civil (an X) angenommen. Der Staats¬
rath glaubte sich indefs an eine solche arithmeti¬
sche Genauigkeit nicht binden zu müssen, er setz¬
te für die Spätlinge •—• wie die obigen Gesetze be¬

sagen —■ 500 Tagep oder 10 Sonnenmonate von
50 Tagen, und für die Frühgeburten 180 Tage,
oder 6 Monate von 30 Tagen. Locre bemerkt: ***)

*) Leere a. a. O■ S. 71. .

**) Locre a. a. O■ S. 76.

***) A. a. O. S. 80.
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„ce changemeiit est favorable a Venfant dans les

d'eux cas. u — Wahr ist dies, und der weiblichen

Schwäche wird dabei mehr nachgesehen, als eine

gesunde gerichtliche Arzneikunde vertheidigen

kann.

Nach dem erwähnten Sitten Gesetze im Code

darb ein Kind, das vor dem 180s tön Tage der be¬

stehenden Ehe geboren ist, von dem Manne unter

andern nicht verläugnet werden, wenn das Kind

nicht für lebensfähig erklärt worden ist. — Im

Staatsrathe entstanden Diskussionen über die Art

und Weise, diese Nichtlebensfähigkeit am be¬

sten darzuthun. f Die Kennzeichen der Nichtlebens¬

fähigkeit eines vor dem ISOsten Tage der bestehenden

Ehe gebornen Kindes — keifst es;' bei Locre *) ■—•

gründen sich auf, die Zeit, welche das Kind nach

der "Geburt lebt und auf das Urtheil der Kunstver¬

ständigen. — Man schlug ( der erste Konsul) im

Staatsrathe vor, einen Termin von 10 Tagen fest¬

zusetzen , welchen ein solches Kind nicht überleben

dürfe, wenn es für nicht lebensfähig, mithin, in

diesem Falle für rechtmäfsig anerkannt'werden müfs-

te. Man versprach sich dadurch einen doppelten

Vortheil. Einmal, dafs der bürgerliche- Zustand des

Kindes nicht von der Unwissenheit eines Hebarz¬

tes abhängig sei, der sich in den Zeichen der Lebens¬

fähigkeit irren könnte. Zweitens, dafs man dem

*) A. a. O. S, 88. f£
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Betrüge entginge, den etwa die Mutler in Verbin¬
dung mit den Kunstverständigen spielen könnte.
Hiergegen wurde aber eingeworfen, dafs man der
Mutter dadurch, im Falle das Kind gegen 10 Tage

lebte, Gelegenheit zu einem Kindermorde gebe,
um der öffentlichen Schande und dem Unwillen

ihres Mannes zu entgehen. Sie würde in die
schreckliche Alternative gesetzt, auf der einen
Seite den Tod ihres"Kindes, und auf der andern

Beschimpfung zu fürchten.
Nach dem p re u fs is ch e n Gesetzbuche wird ein

Kind, das 502 Tage nach dem Tode des Eheman¬

nes geboren ist, für das eheliche desselben angese¬
hen, mithin ist es rechtmäfsig und erbschaftsfähig;
dasselbe gilt auch von einer Zwillingsgeburt. Für
eine uneheliche Spätgeburt sind "irtdefs nur 288 Ta¬

ge bestimmt. •—• Metzger , *) der die Spätlinge
überhaupt nicht gelten läfst, macht dabei die lau¬
nige Bemerkung, im ersten Falle würde in moero-
rem der Wittwe noch etwas mehr zugegeben. Denn
bekmntiich haben Viele Kummer und Traurigkeit
für Ursachen der Verlängerung der Schwangerschaft

gehalten.
Die neueren Gesetze der Schweiz setzen für

das Maximum in der Zeit einer legitimen Spätgeburt
44 Wochen oder 308 Tage **) fest.

*) Gericht!. med. Abhandlungen. I. S. 4 2 -

**) Allgein, Zeit. (Tübingen) i8o5. Nro.,5.
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Das vor kurzem erschienene bayrische Ge¬
setzbuch gibt die Termine für die Früh- und
Spätgeburten ganz so wie der Code.

Die römischen Hechte bestimmen über Früh¬

geburten, Spätlinge und Impotenz Folgendes.
Für eine Frühgeburt ist] ein Termin von 182 Tagen

oder 6 Monaten , und für einen Spätling 10 Monate
(Sonnen-) angeordnet.. Wenn also ein Kind gebo¬
ren wird, da schon 18.1 Tage, aber noch nicht über
10 Monate nach einem gewissen Beischlafe verstri¬
chen sind, so nimmt man an, dafs das Kind aus
diesem Beischlafe erzeugt sei. Gebiert die Frau ein
Kind am I82sten Tage nach der Hochzeit:, so wird
es für ein eheliches gehalten, so lange das Gegen -
theii nicht dargethan ist. Eben so wird ein Kind
noch für eine Erzeugung des verstorbenen Eheman¬
nes gehalten, wenn ] die Wittwe vor Ablauf deS
lOten Monats nach des Mannes Tod es zur Welt

bringt, im Falle'das Gegentheil nicht erwiesen ist. *)

*) Septimo mense nasci perfeclum -partum jam receptum

est propter auctoritatem doctissimi viri Iiippocrat is,

et ideo credendum est , co , qui ex jus Iis ?juptiis septi¬

mo mense natus est, justum filium esse. Digest. L.

I. T i t. V. L, 12. — Fost decem menses mortis natus,

non admittetur ad legitimam liereditatem. De eu autcm,

qui centesimo octogesimo secundo die natus est , Hip -

pocrates scripsit et divus Pius Pontißcibus rescripsit,

justo tempore videri natum, nec videri in servitutem
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Diese Gesetze gründeten sich vorzüglich auf Hip-
pokratische Lehren. *)

Ein Abortus ist nicht erbfähig, weil er nicht Le¬

bensfähigkeit besitzt. **) Es. liegt nichts daran, wenn
er auch einige Tage lebt.

Die römischen Gesetze verlangen, dafs das Kind,
wenn es erbfähig seyn soll, völlig geboren ist; es ist
einerlei, ob es auf dem gewöhnlichen oder auf ei¬
nem regelwidrigen Wege z. B. durch einen Kaiser-

conceptiim.f cum mater ipsius ante centesimum octoge-

simum secundum diem esset manumissa. Digest. I>.

XXXVIII Tit. XVI. L. 5. §. ii und 12. S. aucli

Novell. XXXIX. Gap. z, De muliere quae peperit

undecimo menss, —■

*) Bekanntlich sind aber die Hippokratisclien Bücher

de partu septimestri et octimestri nicht acht , und ha¬

ben wahrscheinlich den Schwiegersohn des Hippo-

hrates den Polybus zum Verfasser. Unter sieben¬

monatlichen Geburten wird darin meist eine von

182 Tagen, zuweilen aber auch eine von 210 Tagen

verstanden,

**) Si mulier, ex qua posthumus aut posthuma sperabatur,

abortum fecerit, nihil impedimento est, scriptis heredi-

bus ad hereditatem adeundam. Instit. I■- II. Tit.

XIII. §. 1. — Uxoris abortu testamentum marili non

solvi ; posthumo vero praeterito , quamvis natus illico

decesserit , non restitui ruptum, juris evidentissimi est.

Cod. L. FI, Tit. XXIX. L. II.
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schnitt zur Welt gekommen ist.*) Dafs es Lebens¬
zeichen — gleichviel welche — von sich gibt; denn
ein Kind, das während der Geburt und noch ehe

es ganz geboren wird, stirbt, ist nicht erbfällig.
Ferner, dafs es keine Mifsgeburt sei. **)

*) Quod dicitur filium natura rumpere testamentum : na-

tum accipe, et si exsecto venire editus sit, nam et lue

rumpit testamentum, scilicet si nascatur in potestate. Quid

tarnen si non integrum animal editum sit, cum spiriiu tarnen:

an adliuc testamentum rumpal? et hoc tauten rumpit.

Digest. L. XXVIII. T. II. L. 12.

**) Ouod certatum est apud veteres nos decidimus. Cum

igitur is , qui in-venire portabatur, praeteritus fucrat,

qui si ad. lucem fuisset redactus, suus heres patri existe-

ret , si non alius eum antecederet et vascendo ruptum

testamentum faceret , si posthumus in hunc quidem orbeut

devolutus est , voce autem non emissa ab bac luce sub-

tractus est, dubitabalur , si is posthumus ruptum facere

testamentum possetl Dt veterum animi turbati sunt,

quid de paterno elogio stalucndum sit. Cumque Sabinia-

ni existimabani:, si vivus nalus esset, et si voccm non

emisit , rumpi testamentum apparetque, quod et si mutus

fucrat, hoc ipsum faciebat: eorum etiam nos laudamus

sententiam : et sahcimus si vivus perfecta nattis est.; li¬

cet illico postquam in ' terram cecidit, vel in mani-

bus obstetricis decessit: niliilominns testamentum rumpi ,

hoc tantummodo rcqüirendo, si vivus ad orbem totus

processit, ad nulluni declinans monstrum, vel prodiginm.

Cod. L. VI Tit. XXIX, L. 5. — Non sunt liberi,

qui contra fqrmam humaui generis converso niore pro-

crcantur; veluti si mulier m'onstrosum aliquid, aul pro-



/) iS8 C

Im 312ten Gesetze des Code heifst es : ,,ein Kind,

das während der Ehe empfangen ist, hat den Ehe¬

gatten zum Vater." So setzen auch die Justiniunei-

scheu Gesetze fest, dafs ein Kind immer für recht-

mäfsig zu halten sei, wenn nicht das Gegentheil

durch Impotenz zur Zeit der Konzeption des Kindes,

oder Nichtein treffung des Termins der Geburt und

des geschehenen Beischlafs des Mannes evident er¬

wiesen ist*). Geradezu unwidersprechlich zu bewei¬

sen , dafs ein Kind von diesem upd von keinem an¬

dern erzeugt ist, kann blos in den seltenen Fallen

geschehen, wenn die Mutter während eines gerau¬

men Zeitraumes, in welchen die Konzeption fällt, nur

mit diesem und [mit keinem andern Manne Ge¬

meinschaft haben konnte z. B. in einem Gefäng¬

nisse u. s. w.

Die Abkunft von einer bestimmten Mutter ist da¬

gegen um so erweislicher, wenn die Geburt, wie es

die römischen Gesetze wollten , in gewissem Falle

in Beiseyn von Zeugen geschähe **). Der Code Na-

digiosum enixa sit. Partus awtem, qui mentbrorum humano-

Tum officio ampliavit, aiiquatenus vfdetur ejfeclus ; et ideo

inter liberos connümerabitur. Cod. I I. Tit. V. L. 14*

*) Digest. L. I. Tit. VI. L. 6. — Cod. L. IV.

Tit. XIX. L. 14.

**) Dig. Lib. XXV. Tit. IV. (De inspiciendo

venire, cusiodiendoqae partu.)
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poleon verlangt*) einen Geburtsakt; „Jede Gehurt
.soll in den ersten drei Tagen nach der Niederkunft
dem Beamten des Zivilstandes des Orts angezeigt

Vierden; das Kind, rriufs ihm vorgezeigt werden.
Die Gehurt des Kindes mufs von dem V'aber oder
in Ermanglung des Vaters von den Doktoren der
Arznei- oder Vnndarziieikunde., den Hebammen,
Gesundheitsbeamten oder von andern Personen, die

bei der Gehurt zugegen gewesen sind, und wenn

die Mutter aujser ihrem PVohnorte niedergekom¬
men ist, von der Person, hei welcher sie geboren
hat, angezeigt werden. Der G burtsakt soll so¬

gleich in Gegenwart zweier Zeugen gefertigt wer¬
den. Er mufs'den Tag, die Stunde und den Ort
der Gehurt, das Geschlecht des Kindes, und die
Vornamen u, s. w. enthaltend 1 —■ Durch solche
Gesetze wird dem Unterschieben eines Kindes zum

Theil ganz, zum Theil einigermafsen vorgebeugt.
Wenn nämlich eine Frau sich schwanger stellt, um
sich einen Erben zu verschaffen, und schiebt ein

fremdes Kind unter; oder sie bat geboren, aber ein
todtesKind, oder eins, das bald nach der Geburt

stirbt, oder eine Mole, eine Mifsgeburt, und sie
verwechselt es mit einem lebenden und wohlgestal¬
teten Kinde; oder sie hat ein Mädchen geboren und
verwechselt es mit einem Sohne. Der gerichtlich-

*) I. B u c Ii II. T i t. Von den Akten des Zivil-
Standes. 55 ff.
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medizinische Arzt kann hier durch eine zirkumspek-
te Semiotik, hei Mutter und Kind angewandt, Licht
verschaffen.

Was die Gesetze des Code in Hinsicht des mann¬

lichen Unvermögens betrifft, so ist nach den römi¬
schen Rechten die Ehe bei absoluter Impotenz gül¬
tig , wenn beide Theile von diesem Mangel beim
Schlüsse der Ehe wufsten. Nichtig ist sie, im
Falle die Untersuchung der Arztes, die bisher un¬
bekannt gewesene Impotenz- offenbart. Scheint das
Unvermögen nicht unheilbar zu seyn , so sind bei¬
de Theile zu einer Probe von 5 Jahren verpflichtet.
Fällt diese üngüiistig aus, so wird die Ehe ge¬
trennt. Ein Unvermögen, das vorübergehend und
heilbar ist, so wie eine nach geschlossener Ehe
entstandene Impotenz kömmt bei Gericht nicht in
Betrachtung *).

Die römischen Rechte untersagen die Heirath mit

*) T h i b a u t's System - des Pandektenrechts.

2te Ausgabe. Jena, i8o5. Sg2. Doch wie man in

protestantischen Ländern ancdogice mehrere Schei-

dungsgriinde annahm, so sind viele protestantische

Rechtslehrer und hierunter L e ys er '(riied, ad Tand. sp.

5i5. med. 4.) der Meinung, dafs eine nach Eingehung

der Ehe entstandene Unfähigkeit, die sich jemand bös¬

lich zugezogen habe, eine Ursache zur Scheidung

sei. So behauptet auch Leyser (l. c. med. X.) ge¬

gen andere , eine kontagiöSe unheilbare Krankheit

gebe ebenfalls einen Scheidungsgrund ab. Bekannt
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einem Kastraten nicht'ganz. Die Ehe war aber
nicht legitim *). In der Folge wurden diese Ehen
verboten. Ein Kastrat durfte auch nicht adoptie¬
ren, aber Spadonen ( Spadones) konnten adopti-
ren. Im Geiste dieses Gesetzes liegt wohl die
Ueberzeugung, dafs mit dem völligen Verluste der
Mannheit auch die Kinderliebe zerstört würde. -—••—

Der Ausdruck S/iado wird im verschiedenen Sinne
bei Aerzten und Piechtsgelelirlen gebraucht. Die
Gesetze verstehen [solche Mannspersonen darunter,
die impotent sind, ohne künstlich verschnitten, wie
die Kastraten, zu seyn. Sie sind' es entweder von
Natur, oder durch Krankheit geworden.**)

ist es-, dafs wegen solchen vor Eingehung der Ehe

vorhandenen, dem andern Ehegenossen unbekannt ge¬

wesenen Krankheiten, die Scheidung erkannt wird.

*) Dig. L. XXIII. Tit. III. L. 5g. §. i.

^?) Einige gerichtliche Aerzte haben die Meinung, S p a-,

donen seien solche, die blos die Testikel verloren

hätten. Diese können den Beischlaf mit "Wollust-

gefiihl feiern und es ergiefst sich der "Sah der Vor¬

steherdrüse. Sie sind zum Zeugen , abtr nicht zum

Beischlafe untüchtig. Kastraten (castratus , eunn-

clius) aber hätten nicht nur die Testikel , sondern

auch den^ Penis eingebiifst , ihnen fehlt also das Ver¬

mögen zur Zeugung und zum Beischlafe. Vergl.

Brendel med. forens. Ed. Meier, jp. 140. Gru¬

ner Pandect. med. Jenae 1800.. p. 54- — Andere
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I. Blieb. Xter Titel.

Von der Minderj ährigkeit, der Vor-

rn und seh u ft un d E'nicihz ipa tio n.

388. ,, Minderjährig ist jeder ohne Unterschied
des Geschlechts , der das Alter von ein und zwan¬
zig Jahren noch nicht zurück gelegt hat."

Die Minderjährigen sind unfähig zu kontrahiren
(112/).. 150/j.); wider sie darf kein Arrest als' Exe-
kutionsmitiel in Zivilsachen erkannt werden (2C64) ;
sie können nicht Testamentsexekutoren werden.

(1050) u. 's. w.

I. Buch. Xlter Titel.

Von der V ol Ij ä Ii rigkei f.

488. ,,TDie Volljährigkeit ist auf das Alter von

ein und zwanzig vollen Jahren festgesetzt. Mit
diesem Alter verlangt man die Fähigkeit zu allen

Handlungen des bürgerlichen Lebens,' jedoch mit
Vorbehalt der unter dem Titel von der Ehe enthal¬

tenen Einschränkung."
Die Minderjährigkeit hörte nach den römischen

Gesetzen auf, wenn man das 25te Jahr zurückgelegt
hatte. Man vermuthet, dafs sich dieses Gesetz auf

gerichtliche Aerzte glauben, die Römer hätten mit

dem Ausdrucke s-pado einen bezeichnet, dem nur ein

T.esdkel ausgeschnitten worden sei. S. Haller 's

Vorlesungen über die gerichtliche Arz¬

nei Wissenschaft. Bern, 1782. B. I. S. 228.
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die Annahme gründe, das höchste menschliche Al¬
ter sei hundert Jahre, wornach das Leben in vier
25jährige Perioden zerfiele. — Der Termin der
Grofs - oder Volljährigkeit war nach dem allen Sacli-
seprechte 21 Jahre, nach den Gesetzen anderer Pro¬
vinzen 16, 10, 20, 22 Jahre. Die Gesetze inPreus-
sen bestimriien 24 Jahre, in Oestreich 20 für das
männliche und 10 für das weibliche Geschlecht.

In den römischen Hechten werden die Minderjäh¬
rigen den Rasenden an die Seite gesetzt und sie
konnten nicht eher die Tutel eines Testaments

übernehmen, bis sie das bestimmte fAller erreicht

hatten*) — Ein Minderjähriger konnte tesliren,
aber kein Unmündiger.

Daselbst;.

4O9. ,, T) •rn Volljährigen , der sich gewöhnlich

in einem Zustande von Gerhiithsschwäche (imbecil-

lite') , FVahnsinn (demente) oder Raserei {fürein)
befindet ^ soll die eigene Verwaltung seines Ver¬
mögens entzogen werden (.Interdiktion) , selbst
wenn er zu Zeiten ganz vernünftig seyn sollte.'''

491. ,,II ider Rasende ist es Pßicht des kctiserl.
Prokurators auf die Interdiktion anzutragen,
wenn weder der Ehegatte, noch die Verwandten

*) Furiosus Tri minor viginti quinque annzs tutor testa-

mento datus , tutor lunc erit, cum compos mentis , aut

major viginti quinque annis fuerit /actus. Inst it. L. I.
Tit. XIV. 5. 2.
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dies bfain; er kann sie ebenfalls wider Blödsinni¬

ge (imbecillite'.) oder JVahnsinnige nachsuchen ,

itenn diese weder einen Ehegatten noch einen be¬

kannten Blutsfreund haben."

493. ,,E)ie Thatsachen, worauf' man auf Ge-

müthsschwäche , Wahnsinn oder-Raserei schliefst,

sollen schriftlich artikulirt werden."

5O4. ,,Nach dem Tode einer Person können die

von ihr geschlossenen Akte aus dem Grunde, dafs

sie wahnsinnig war, nur in so fem angegriffen

werden, als vor ihrem Hinscheiden die Inter¬

dikt ion schon erkannt oder nachgesucht worden

war, es sei denn, dafs der Beweis des TVahu-

sinns sich aus dem angefochtenen /Jkte selbst er¬

gebe."

509. „Der Interdizirte wird in Hinsicht auf

seine Person und sein Vermögen einem Minderjäh¬

rigen gleich geachtet, die Gesetze über die Vor¬

mundschaft der Minderjährigen sind auf die Vor¬

mundschaft der Interdizirfen anwendbar."

510» ,,Die Einkünfte eines Interdizirten sind

wesentlich bestimmt, um zur Erleichterung seines

Schicksals und Beschleunigung seiner PViedergene-

sung verwendet zu werden. Je nachdem seine

Krankheit beschaffen ist, und der Zustand seines

Verrriögetis es leidet, kann der Familienrath ver¬

ordnen, dafs er entweder in seiner Wohnung ge-

pßegt, oder in ein Genesungshaus oder selbst in

ein Spital gebracht werde."

■ 512.
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512. ,, TDie Interdiktion hört mit den Ursachen

auf, wodurch sie veranlafst worden ist. Ihre
Aufhebung wird jedoch nur unter Beobachtung der
Formalitäten erkannt, die vorgeschrieben sind,,
um die Interdiktion zu bewirken und der Filterdi-

zirte kann erst nach erfolgtem Urtheile, das die
Interdiktion zurücknimmt, die Ausübung seiner
Rechte wieder antretend 1

Alle diese Gesetze betreffen die Seelenkranken ,
die dem Heilkünstler eben so interessant, als dun¬
kel in der Natur ihres Uebels und schwierig in sei¬
ner Behandlung sind.

Die bürgerlichen Verhältnisse der Seelenkranken
sind von jeher durch besondere Gesetze bestimmt
worden. Mit zerrüttetem Gemi'ithszustande können

die Folgen der Handlungen nicht eingesehen wer¬
den. Ein Gemüthskranker hat kein Urtheil über
die Moralität seines Handelns und dessen Gemäfsheit

zu den bestehenden Gesetzen. Er ist deswegen
nicht responsabel für das, was er thut und Verbre¬
chen sind ihm nicht zuzurechnen, weil seine Hand¬
lungsweise nicht frei ist.

In den obigen Gesetzen des Code sind deutlich
verschiedene' Arten von Seelenkrankheiten unter¬

schieden ; nämlich Blödsinn, Wahnsinn und
Raserei. Die.Unterscheidungsmerkmale sind nicht
näher angegeben; es mufs dies dem Arzte überlassen
seyn, dem es überhaupt zufällt, über den normalen
oder abnormen Gemüthszustand eines Menschen zu

3ter Jahrg. K
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entscheiden, da der Arzt, vyenn er seine Kunst

ganz erfüllt, praktischer Psycholog ist.
Die römischen Gesetze unterscheiden furiosi Ra¬

sende uncl mente capti oder dementes, die den
%

Verstand verloren haben, sich aber ruhig verhalten.
Sie sollen unter mente captns einen verstanden
haben, der ohne Hoffnung zur Wiederherstellung
verstandlos wurde und keine lichte Zwischenräume

hatte und unter Jnriosus , der lichte Zwischenräu¬
me hatte, oder wahrscheinlich wieder genest.*)

Durch die neuem Untersuchungen der verschie¬
denen Arten der Gemiithskrankheiten sind die spe¬
zifischen Merkmale, wodurch sich ein,e jede charak-

terisirt, genauer bestimmt worden. Eine zweckmäs¬

sige Eintheilung der Seelenkrankheiten, welche in
Hinsicht der Rechtslehre in Betrachtung kommen,

ist die von Hoffbauer.
Sie ist nachstehende:

.1) H e r s t av d e sjchw äch e.
ß) Blödsinn (imbecUIitas) äufsert sich durch

Unvermögen zu urtheilen. Ist in einem
Mangel der Schärfe der Aufmerksamkeit
gegründet.

b) Dummheit ( stupiditas ). Charakteri-
sirt sich durch auffallend falsche Urtheile,
durch Mangel an Ausbreitung der Auf¬
merksamkeit. '

*) S. Höpfnev a. a. O. S. 84.
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2) Ve i rückün g en. l*)as" richtige Verhältnifs

der einzelnen Seelenvermögen ist gestört. Der

Verstand wird durch ein Mifsverhältnifs zwi¬

schen den Sinnen und der Einbildungskraft in

seinen Urtheilen irre geleitet, und der Kranke

hält das für wirkliche Empfindung, was Effekt

seiner Phantasie ist.

a) Ist diese Täuschnng vorübergehend, so

ist es Krankheit eines Phantasten.

b) Ist diese Täuschung permanent, so wird

sie Wahnsinn.

3) Melancholie oder Schwer m u-t h , wenn

sich der Verstand mit einer traurigen Vorstel¬

lung ganz beschäftiget und ztt allem andern

untüchtig: ist.v ~ S

4) Tollheit. Verlust der Herrschaft der Ver¬

nunft über die Handlungen und Begierden,

• so dafs der Kranke zu diesen wider Voisatz

hingerissen wird. — Die Tollheit kann so viel¬

fach seyn, als es Begierden gibt, über welche

die Vernunft nicht Herr seyn kann, z. B. Ju¬

ror uterinusi — Manie ist eine Art der Toll¬

heit, die sich als gewaltthätiger Zorn äufsert.

Oft leidet ein Individuum an mehreren dieser

Krank heitsformen zugleich.

Die römischen Hechte wollen in Hinsicht der Ge-

miithskranken Folgendes. Ein Verrückter kann kei¬

ne Ehe eingehen , weil er so wenig als ein Betrun¬

kener Verträge zu schliefsen vermag. — Blödsinnige

K 2
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und Verrückte erhalten schon nach den Gesetzen

der 12 Tafeln auch gegen ihr Verlangen einen Ku¬
rator. — Ein Blödsinniger oder Wahnsinniger kann
nicht testiren, wenn es nicht in lichten Zwischen¬

zeiten geschieht. Ein Stupider kann ein Testa¬
ment machen und überhaupt rechtliche Handlungen

gültig vornehmen. —• Einem Rasenden , der zur
Tutel eines Testaments ernannt ist, wird so lange
für dieses Geschäft ein Interimsvormund gesetzt,
bis er wieder bei Sinnen ist. — Ob die Kinder von

Rasenden' sich verheirathen dürften, war lange eine

Streitfrage. Man befürchtete wohl die Erblichkeit
des Uebels. Justinian machte dem Kontrovers

durch ein Gesetz*), worin er eine solche Verheira-

thung zugab, ein Ende.
Sehr zweckmäfsig ist die Vorsicht, welche die Ge¬

setze in Preulsen bei der Untersuchung eines zwei¬
felhaften Gemiithszustandes vorschreiben. Die Un¬

tersuchung soll nämlich von zwei Aerz'en ange¬
stellt werden. Der eine wird von dem Gerichte,

der andere von den Anverwandten der in Anfrage
stehenden Person unter Beistand eines Rechtsge¬
lehrten gewählt.

III, Buch. Ilter Titel.
Von Schenkungen und Testamenten.

901. „lfm unter Lebenden zu schenken oder ein

*) Cod. V. Tit. IV. L. 25.
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Testament zu errichten, miifs man hei gesundem
Verstände seyti."

Mithin ist der letzte Wille eines Fieberkranken

mit Delirium ungültig. Hierher gehört ein Gut¬
achten der leipziger Fakultät bei Zit Iniann *), die
ganz derselben Meinung ist,..wiewohl sie in diesem
Falle wegen fehlender ärztlichen Beweise keinen
bestimmten Ausspruch thun konnte. — Ferner bei
Valentin **) unter der Aufschrift: de testamento et
donatione semidelirantis , wo einer von seinem

Bruder, der in der Fieberhitze lag, ein Legat er¬
schlich. Es heifst in dem Gutachten ,, invalida sit
donatio, si donans vel levissime deliraverit—
So wenig als Wahnsinnige Verträge schliefsen, ocler
Testamente gültig errichten können, so wenig kön¬
nen es Betrunkene oder Zornige. Die römischen
Rechte sprechen den Dispositionen derJletztern Gül¬
tigkeit zu , wenn sie sie nachher genehmigen, nicht
aber denen der. Rasenden,, im Falle sie sie nach der

Wiedergenesung gut heifsen. Ein in den lichten
Zwischenräumen gemachtes Testament ist nach den
römischen Gesetzen gültig ***).

Mehrere gerichtliche Aerzte behaupteten, dafs
überhaupt die letzte Willensverordnung eines Ster¬
benden —• wo der Geist am wenigsten stark sei —

*) Medicina forensis. Francof. 3706. Cent. V. Cas. 81.

**) Tandect. med. legal. P. I. S. I CaS. (5.

***) T h i b a u t a. a. O. J. 797.
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keine» Gültigkeit haben sollte. — Bei akuten
Krankheiten dürfte diese Behauptung ,aüch viel für
sich haben.'

Daselbst.

QC5■ „Uin" Minderjähriger, der noch nicht secli-

zehn Jahre alt ist, kann auf keine Weise verord¬

nend''

9O4. „Hat der Minderjährige das Alter von

sechzehn Jahren erreicht, so kann er nicht anders

als du: ch Testament, Und zwar nur bis zum Be¬

trage der Hälfte des Vermögens verordnen , wor¬

über das Gesetz dem Volljährigen z.u verfilmen

erlaubt

906. t,Um fähig zu seyn, etwas durch einen Akt

unter den Lebenden zu erhalten, ist es genug, wenn

man im Au genblicke der Schenkung empfangen ist.

„Um fähig zu seyn, durch ein Testament begün¬

stigt zu werden, ist es genug, wenn man in dem

Zeitpunkte empfangen ist, da der Testirer ver¬

stirbt. " . - " / . . '

„Die Schenkung oder das Testament haben 'je¬

doch nur in sofern ihre Wirkung, als das Kind

lebensfähig geboren worden ist

Obgleich die römischen Gesetze ausdrücklich sa¬
gen, ein Foetus sei noeji kein rechter Mensch*),
so geben sie ihm doch Rechte der Menschen. Em-

*) (puia -partus honduln edilus > homo von recte fulsse

dicitur. Dig. L» XXXV. Tit. II. L. g. §. i.
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bryonen können zu Erben eingesetzt werden, und
sie werden überhaupt als schon geboren angese¬
hen, wenn es ihnen von Vortheil ist.,*) Beiläu¬

fig gesagt wird ausdrücklich schon von Numa P am-
pilius verordnet,, bei einer verstorbenen Schwange¬
ren den Kaiserschnitt zu machen. **)

Daselbst.

909. „Die Doktoren der Arznei • und TVundarz-

neikunde , Gesuudheitsbeamten und Apotheker, die
eine Person wahrend der Krankheit, woran sie ge¬
storben ist, behandelt haben, können keinen Vor¬
theil aus Verordnungen unter Lebenden oder auf

den Todesfall ziehen, die sie zu ihren Gunsten
im Laufe dieser Krankheit gemacht hat. — Aus¬
genommen sind: 1. Verfügungen, welche unter ei¬
nem Partikulartitel und Vergeltii7igswei.se gesche¬
hen sind , mit Hinsicht auf das Vermögen des
Disponenten und auf die geleisteten Dienste. 2.

Universalverjiigiingen im Falle der Verwaiid-
Schaft u. s. w.

936. ,,Ein Taubstummer, der im Schreiben er¬
fahren ist, kann entweder iii Person, oder durch

*) Digest. Lib. I. Tit. P. (De statu hominum.)

**) Nsgat lex regia, midierem, quae praegnavs mor-

tua sit, humari, antequam parlus ei excidatur : qui

contra feceril , spem anim'antis cum gravida peremisse

videtur. Digest. L. XI. Tit. VIIL L: 2- — Nu¬

ma entlehnte dieses Gesetz von den Egyptiern.
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einen Bevollmächtigten Schenkungen annehmen,

Ist er nicht im Schreiben erfahren, so mufs die
Annehmimg .voll einem zu dem Ende ernannten
Kurator geschehen

Der Mangel eines oder mehrerer Sinne mufs die

bürgerlichen Verhältnisse besonders modifiziren und
es müssen eigene Rechtsbestimmungen für solche
Personen vorhanden seyn.

Da ein Taubstummer durch, den mangelnden
Sinn in der Ausbildung seines Verstandes zurück¬
bleibt, so mufs er rechtlich auch in die Klasse der
Blödsinnigen kommen. Diese Ansicht fällt aber
weg, wird wenigstens sehr beschränkt, wenn der
künstliche Unterricht jenen Nachtheil gehoben hat.

Bei Vergleichung der altern, vorzüglich der römi-
mischen Gesetze in dieser Hinsicht, darf daher nicht
übersehen werden, dafs die bewundernswürdige
Kunst, Taubstumme und Blinde zu unterrichten,
damals noch unbekannt war, da sie jetzt durch
Sicard, L'Epec, Eschke, Hauy u. a. und durch
ihre trefflichen Institute so ungemein weit gedie¬
hen ist. Den ' Justinianeischen) Gesetzen zufolge,
konnten Taube und Stumme, wenn sie ihren Wil¬
len zu erklären' im Stande waren, Kontrakte ab-
schliefsen. Kontrakte aber, bei denen Aussprechung
von Worten erforderlich war, z. B. bei solchen die

Stipulationen verlangten , konnten sie nicht sclilies-
sen. Sie waren daher nach 'älteren römischen Rech¬

ten aus der Ursache uicht im Stande Bürgschaft zu
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leisten , weil diese durch Stipulationen (Ausspre¬
chung von Formeln) eingegangen wurde. Als die¬
se abkamen, so durften sie sich verbürgen, im Fal¬
le sie ihre Gedanken auszudrücken vermochten'

Taubstumme konnten so wenig Zeuge bei einem
Testamente seyn, als Blinde, Weiber, Unmündige
oder Wahnwitzige, Auch ist es eins, ob einer
taub oder stumm zugleich, oder nur eins ist. Ein
Taubstummer/ konnte nach dem altern römischen
Rechte ohne Erlaubnifs des Fürsten nicht testiren,
nach den neuern römischen Rechten kann er es,
wenn er seinen Willen mit Worten auszudrücken

im Stande ist, wenn er zu schreiben vermag.
Taubstumme werden übrigens nicht leicht mit

dem Tode bestraft. •

Bei Errichtung des Testaments eines Blinden ver¬
langen die römischen Rechte besondere Feierlich¬
keiten , er mufs aufser den gewöhnlichen 7 Zeugen,
noch einen Notar oder 8 Zeugen zuziehen, sich das
Testament laut vorlesen lassen u. s. w. *).

*) Thibaut a. a. O. §• 7i5.
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Beiträge

zu der Materie von der Untersuchung

todtgefundner neugeborner Kinder.CD

Von

Herrn Hofmedikus u. Oberamtsphysikus

Dr. Elvert zu Cannstadt.

I. Obduktion eines to dt gefundenen Kindes.

Cannstadt den 12ten Februar• 1795. Durch einen

hiesigen Bürger ist gestern Vormittag auf dem hie¬

sigen sogenannten Viehwasen ein todtes Kind auf

dem Boden liegend gefunden, und von ihm hierher

gebracht worden. Das Oberamt hat sogleich die

Legalinspektion und Sektion verordnet, weil aber

der Physikus wegen Besorgung epidemischer Kranker

auf dem Amte abwesend war, so wurde das Kind

vorläufig durch den Chir. jurat. inspizirl, welcher

versichert, dafs das Kind sich heute noch in dem

nämlichen Zustande befinde, in dem er es gestern

gefunden habe.

Bei der heute vorgenommenen Legalinspektion

und Sektion hat sich Folgendes gezeigt.
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Das Kincl weibliclien Geschlechts war mit Schlamm

hin und wieder^ besonders an dem Kopfe besudelt.
Das Oberhäutchen liefs sich überall leicht abstreifen,

daher auch die Kopfhaare und die Nägel an Händen
und Füfsen ganz undeutlich zu bemerken waren.
Die Augen waren zerstört, an der Gegend der Fon¬
tanelle war äufserlich an der Haut eine Dilaz'eration,
die Zunge fehlte, und der linke Hinterbacken war
angefressen ohne Spur einer Blutunterlaufung.

Die Nabelschnur welk, zusammengefallen, ohne
Spur einer Unterbindung in der Länge von 8 pariser
Zollen.

Die Kindslänge betrug 16 -} pariser Zolle.
Das Gewicht 4 Pfuucl weniger ein Loth.
Das Verhältnifs zwischen Kopf, Rumpf und Glied-

mafsen war, wie es bei reifen Kindern zu seyn pflegt.
Die Haut an dem AJnterleibe und dem Rücken

zeigte eine Bleifarbe.
Bei Eröffnung des Unterleibs waren die Gedärme

zusammengefallen, und die dicken Gedärme hatten
ein sphazelöses Aussehen.

Die Unterleibseingeweide schienen nicht ganz blut¬
leer zu seyn, übrigens war alles welk anzufühlen.

Das Zwerchfell war mehr plan als gewölbt, und
mit der vierten obern Rippe parallel.

Bei Eröffnung der Brust war das Herz von den

Lungen fast ganz unbedeckt, da die Lungen in den
Seiientheilen der Brusthöhle versteckt waren.

Das Aussehen der Lungen war hellröthlich, und
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bei clem Befühlen spürte man zwischen den Fin¬

gern ein Knistern.
Man legte die Lungen in Verbindung mit dem

Herzen in eine tiefe, geräumige, ganz mit reinem
Wasser angefüllte Schüssel, das Ganze schwamm
oben.

Man schnitt das Herz von den Lungen ab, das
Herz sank, die Lungen blieben schwimmend.

Auch da man die Lungen in viele kleine Stücke
zerschnitten, und jedes Stückchen stark zwischen
den Fingern ausgepreist hatte, schwamm immer noch
jedes Stückchen von der Lunge.' Das' Herz und die
Leber in viele kleine Stücke zerschnitten, und in

das Wasser gelegt, sanken immer erstere zu Boden.
Das Herz war blutleer.

Da man an der Stelle, wo äufserlich die Haut an
der Fontanelle dilazerirt war, die Haut lostrennte,

zeigte sich unter derselben keine Sugillation, oder
sonstige Spur äufserliqher Verletzung.

Die Länge und die Breite der Fontanelle betrugen
beide % pariser Zoll.

Da man die Hirnschaale öffnete, zerlief das Hirn,

wie ein fauler Brei. Man gieng der Spur, da die
Zunge fehlte, nach, und auch da zeigte sich keine
Blutunterlaufung.

An den Knochen des ganzen Körpers fand man
keine Verletzung.
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Judicium medico - chirurgicmn.

Bei Abfassung desselben müssen wir zum voraus
bekennen, dafs die Thatsachen, die durch die Be¬
sichtigung und Leichenöffnung erörtert werden
konnten, noch immer vielen Zweideutigkeiten PlatzA
lassen; da wegen des ziemlichen Grades der Fäul-
nii's , der sich durch die Bleifarbe der Haut, den

Abgang des Oberhäutchens, die Beschaffenheit„ der
Eingeweide, und besonders des Gehirns an den Tag
legte, die Untersuchung (weil alles unter den Fin¬
gern des Zergliederers gleichsam zerlief) nicht ganz
so genau angestellt werden konnte, als wir gewünscht
hätten. Wir müssen uns daher in diesem Falle öf¬

ters dahin bescheiden, statt entscheidender Aussprü¬
che, mehr oder weniger wahrscheinliche Muthmas-
sungen dem Richter an die Hand geben zu können.

Was nun erstlich den Umstand betrifft, ob das
Mädchen völlig zeitig gewesen, oder nicht, so spricht
die Kindslänge, das Verhältnifs des Kopfs, Rumpfs,
und der Gliedmassen untereinander und besonders

die Beschaffenheit der Fontanelle dafür, dafs es völ-*

lig ausgetragen, zeitig und vollkommen gewesen seyn
möchte. Da aber das Gewicht ungleich kleiner ge¬
wesen, als es bei zeitigen Kindern zu seyn pflegt,
und uns wegen der Fäulnifs die Vergleichung der
Haut, Haare und Nägel mit den übrigen Zeichen
der Zeitigung nicht zu statten kommen konnte,
so hindert uns dieser Umstand, dals wir nicht ka-
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tegorisch entscheiden können. Die fehlende Zunge,
und 'die Zerstörung der Augen und eines Theils
des linken Hinterbäckens mögen wohl etwas zur
Verminderung des Gewichts, können aber unmög¬
lich so v : el dazu beigetragen haben, als an dem
gewöhnlichen Gewichte eines zeitigen Kindes ab¬
ging. Wir bleiben deswegen bei der uns höchst
wahrscheinlichen Mutbmafsung stehen, dafs das
Kind, wo nicht völlig reif, doch der lleife sehr
nahe, und wenigstens ein achtmonatlicher Fötus
gewesen seyn möge.

Für die andre hier eben so wichtige Frage, ob

das Kind lebend zur Welt gekommen, und erst
nach der Geburt um das Leben gekommen sei, ha¬
ben wir für den Bejahungsfall zwei Gründe von
dem Erfolge der Lungenprobe und der Blutleere
des Herzens.

Was nun den ersten betrifft, so könnte man frei¬

lich aus der Fäulnils des Körpers Einwendungen
machen, allein da die Faulnifs gerade in den Lun¬
gen nicht so grofs gewesen, dafs sie hier der Ab¬
fassung eitles Schlusses aus den Erscheinungen bei

der Lungenprobe entgegen stehen könnte, und da
nach sicher angestellten Versuchen diejenige Luft,
die durch Faulnifs in die Lunge eingedrungen,
durch Ausdrücken zwischen den Fingern sich wieder
herauspressen Lifst, und daher eine Lunge, die
blofs aus Faulnifs schwimmt, nach diesem Fland-
griffe wieder zu Boden sinken würde, dieses aber
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liier nicht geschähe; da auch das Aussehen und die
Beschaffenheit der Lunge von der Art war, wie
es bei den Lungen zu seyn pflegt, die durchs Ath-
men Luft in sich bekommen; da ferner hei einem

Kinde, das man auf die Art, wie das vorliegende
findet, die Vermuthung von eingeblasener Luft
gänzlich wegfällt, so steht dem von dem Schwim¬
men der Lunge auf das Leben des Kindes nach der
Geburt zu ziehenden Schlüsse unsers Erachtens in

diesem Falle nichts im Wege. Hingegen erhellt
aus dem Umstände, dafs das Herz von den Lun¬

gen unbedeckt war, und dafs das Zwerchfell mehr

flach als gewölbt und mit der vierten obern Rippe
parallel war, dafs die Respiration noch unvollkom¬
men gewesen.

Dem Grunde für das Leben des Kindes nach der

Geburt aus der Blutleere des Herzens, scheint frei¬
lich der Umstand, dafs -die Eingeweide des Unter¬
leibes nicht ganz blutleer gewesen, im Wege zu
Stehen, allein da wegen der durch die Faulnifs er¬
folgten Alteration dieser Eingeweide keine genaue
Untersuchung derselben möglich war, so ist diese
Bedenklichkeit von nicht grolsem Gewichte. Es
fragt sich nun, gab die Untersuchung eine Spur
an die Hand, wie dieses, nach dem Vorhergehen¬
den zu schliefsen, nach der Geburt lebende Kind
um das Leben gekommen ? —• Die Dilazeration

am linken Hinterbacken, Und der Gegend der
Fontanelle, die Zerstörung-der Augen ujid die feli-
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lende Zunge, leiten hier nicht auf eine dem Kin¬
de noch bei seinem Leben zugefügte Gewaltthat,
da der Erfand von der Art war, dafs sich daraus

ergab, dafs dieses erst am todten Körper vor sich
gegangen, welches besonders aus der Untersuchung
der Fontanelle ersichtlich ist, auch dem Verneh¬
men nach der Knabe, welcher das Kind zuerst ent¬

deckt , einen Piaben von ihm weggescheucht hat.
Der Erfand der Besichtigung und Eröffnung lei¬
tet blos dahin, dafs Verblutung aus der ununter-
bundenen Nabelschnur den Tod des Kindes veran-

lafst, oder wenigstens beschleunigt haben müsse.
Ob das Kind in das Wasser geworfen worden? und

wie lange es etwa darin gelegen haben möge, ehe
es durch das Austreten des Flusses aus seinen

Ufern an das Land geworfen worden?- oder wie das
Kind auf die Stelle gekommen, wo es gefanden
worden? —• wie viele Tage von der Geburt an bis
zur Entdeckung des Kindes verflossen seyn mach¬
ten? — sind Probleme, zu deren Auflösung wir
durch die Thatsachen der Untersuchung keinen
Aufschlufs erhalten konnten.

Herr Professor Kopp sagt im ersten Bande
dieses Jahrbüchs S. 201. „Besonders wird das be¬
liebte Herausgeben von Obduktionsfällen uns
nichts frommen, wenn nicht zugleich die Punkte,
auf die es ankommt, hervorgehoben, Resultate ge¬

zogen, mit Räsonnement begleitet, und für das
System
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System selbst reine Körner geerndtet werden. —
Freilich eignen sich nur wenige PhysikatsFälle da¬
zu, und daher kommt es auch, dafs so viele der

Publizität übergebene eine so frappante Aehn-

lichkeit haben, dafs man nur die Physiognomie
eines zu kennen nöthig hat, um mit ihnen allen
bekannt zu seyn. " Ich halte dieses fiir ein Wort
zu seiner Zeit, geredet, Und eine Obduktion, durch

welche nicht wenigstens' ein noch nicht hinlänglich
bestätigter, und dmxh Induktion zu bestätigender
Punkt der gerichtlichen Arzneiwissenschaft etwas

illustrirt werden kann, der Bekanntmachung un-
wertli. Aber dadurch spreche icli mir selbst gewis-
sermafsen das Verwerfungsurtheil für die liier mit-
getheilte Obduktion, da sie nach meiner jetzigen
Ueberzeugung sehr wesentliche Mängel hat, und
das bei weitem nicht leistet, was sie, wenn sie

vollständiger und besser geführt worden wäre, lei¬
sten könnte und sollte. Wäre einstweilen wenig¬
stens.nur aktenmäfsig erwiesen worden, dafs wirk¬
lich das Kind nach der Geburt gelebt gehabt hat¬
te, so würde soviel daraus hervorgehen, dafs der
Schlufs von der Lungenprobe, durch eine an dem
Kinde bemerkte Fäulnifs keinen Eintrag gelitten ha¬
be , aber man erfuhr schlechterdings nichts von der
Mutter des verstümmelt gefundenen Kindes, und
konnte also keine Inquisition vornehmen. Dieses
fäll,t nun zwar mir nicht zur Last, aber hingegen
das, dafs ich die Beschaffenheit der Lungenblutge-

3ter "Jalirg. , L
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fäfse nicht genauer bemerkt und beschrieben habe,

wodurch mehr als durch das bemerkte Schwimmen

der Lungen allein, der Schlufs auf das wirklich

geschehene Athmen begründet gewesen wäre. Ob

ich nun zwar freilich auch jetzt noch von dem

überzeugt bin, was mich damals zu dem Schlüsse

veranlagte, dafs das Schwimmen der Lungen nicht

der Fäulnifs zuzuschreiben sei, weil auch nach dem

geschehenen Auspressen der zerschnittenen Stück¬

chen zwischen den Fingern, jedes nach wie vor

schwamm, welches nach Mayer ( Dtss. sistens ex-

perimenta de effectibus pubredinis in pulmones

infantum etc. Schlegel Collect, opusc. ad med.

for. spect. Vol. I. p. 263, 26/j,.) nicht erfolgt wä¬

re, wenn das Schwimmen blos Folge der Fäul¬

nifs gewesen, so war es doch ein grofser Unter¬

lassungsfehler , dafs ich wie gesagt, nicht die Aus¬

dehnung oder Nichtausdehriung der Lungenblut-

gefäfse bemerkt habe. In dieser Rücksicht ist also

kein K,o r n nach dem oben angeführten Kopp'scheu

Ausdrucke für das System zu erndten. — Der

Schlufs, dafs bei einem unter den Umständen vor¬

gefundenen Kinde wohl an kein Lufteinblasen ge¬

dacht worden, war zu übereilt, ich kann gegen¬

wärtig, da mir das Ilauptkriterium von der Ent¬

wicklung der Lungenblutgefäfse fehlt, nicht mehr

darüber urtlieilen, nur das einzige Kennzeichen

des hellröthlicheren Aussehens der Lunge spricht

einigermdfsen wirklich für geschehenes Athmen,
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die übrigen Umstände scheinen einem erst neuer¬
lich von mir gemachten, im Verfolge sofort liier
mitzutheilenden Versuche nach eher für geschehe¬
nes Lufteinblasen zu sprechen , da man bei der
Ausdehnung der Lungen, da sie noch gröfstentheils
in die Seitentheile der Brust zurückgezogen waren,
doch den knisternden Ton hörte.

Ein Korn für das System liegt aber denn doch
meines Erachtens in dieser übrigens unvollständi¬
gen und mangelhaften Obduktion , die Bestätigung
nämlich für den von Metzger (System etc. 2 Ausg.
1798. §. 327.) aufgestellten Satz: „dafs unter allen
Eingeweiden die Lungen die letzten sind, die von
der Fäulnifs ergriffen und zerstört werden." Der
hohe Grad der Fäulnifs war an dem Kinde unver¬

kennbar, besonders an der Beschaffenheit des Hirns,

und doch waren die Lungen am wenigsten von der
Fäulnifs ergriffen. In dieser Rücksicht mag sie hier
einen Platz finden und als Seitenstück zu entge¬
gengesetzten Beobachtungen dienen, wo bei äus-
serster Fäulnifs die Lungen von Kindern , die nicht
geathmet, nicht schwammen. Ein solches auffallen¬
des Beispiel ist in HufelancTs Journal der prakt.
Heilkunde 24 Bd. 4 St. aufgestellt. Medizinalrath
D. Frank in Posen liefert zugleich bei dem Arti¬
kel über den Gesundheitszustand des Departements

von Posen im J. I8O4 folgenden merkwürdigen
Fall: „Beb einem wohl etliche Monate lang im

Wasser gelegenen und so sehr in Fäulnifs überge-
L 2
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gangnen Kinde, da Ts die weichen Theile des Ge¬
sichts abfielen — das Gehirn in eine dünne Jauche

aufgelöst und die Gedärme saramt dem Magen
brandig waren ■— füllten die Lungen den Brust¬
kasten nicht aus, und bedeckten das Herz nicht.
Ihre Oberfläche und die des Herzens war voller

Luftblasen. Beide Eingeweide schwammen im
Wasser, und auch das von der Lunge getrennte
Herz, allein so wie man die Blasen öffnete, fielen
die Lungen sowohl ganz, als in Stücken zerrschnit-
ten sogleich zu Boden. Die innere Lungen¬
substanz war von der Fäulnifs nicht be¬

merklich angegriffen, auch hörte man beim
Durchschneiden clen bekannten knisternden Laut

nicht, und die Blutgefäfse waren nicht ausgedehnt.
Das Kind war also todt geboren."

Noch benutze ich diesen Obduktionsfall, um et¬
was in Erinnerung zu bringen, an das vielleicht
nicht jeder gerichtliche Arzt gleich denkt. Es war
mir befremdend, mit den übrigen mir zu Gebot ge¬
standenen Kennzeichen von Reife das Gewicht im

Widerspruche zu finden, ich nahm meine Zuflucht
zu dem gewifs nicht hinreichenden Behelfe, dafs
die Verstümmelung etwas zum mindern Gewichte

könne beigetragen haben, ich wagte deswegen
nicht das Kind für reif anzügeben, sondern er¬
klärte es für ein etwa achtmonatliches. Ich bin

nun überzeugt, dafs es völlig reif gewesen, aber
ich dachte damals noch nicht an den wahren
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Grund des fehlenden Gewichts, der mir erst, da
ich nachher ähnliche Fälle bekam, auffiel. Der
Leichnam des Kindes war gefroren gewesen, und
miiiste erst aufgethaut werden, ehe er der Sektion
unterworfen werden konnte. Ich bin nicht Phy¬
siker genug, um es erklären zu können, und ha¬
be auch von Gelehrten, die in der Physik be¬
wandert sind, keinen mich befriedigenden Auf¬
schluß darüber erhalten körinen, aber es kam mir
nachher noch einigemal vor, dafs die Leich¬

name neugeborner Kinder, die gefro¬
ren waren, bei allen übrigen Zeichen
der Reife das hinlängliche Gewicht
nicht hatten, und von Hauswirthinnen und

Fleischhauern erfuhr ich, dafs es der Erfahrung
gemäfs sei, dafs gefrornes und wieder aufgetliau-
tes Fleisch vom vorigen Gewichte, und zwar ein
Sechszehntheil verliere. Da ich diese triviale Er¬

fahrung noch nirgends auf die gerichtliche Arznei¬
wissenschaft angewendet finde, halte ich es nicht
für überflüssig, ihrer hier zu erwähnen.

Wegen meines Schlusses auf die Todesart des

Kindes von der abgerissenen und nicht unterbunden
gefundenen Nabelschnur, will ich in medizinisch -
forensischer Hinsicht kein Wort verlieren, da ich
glaube, dafs diese Materie ganz im Reinen ist,
und die Fälle völlig bestimmt sind, in welchen
man aus diesem Umstände auf wirklich erfolgten
Tod des Kindes aus dieser Ursache zu schließen
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berechtigt ist. Ich glaube wenigstens nicht, dafs
man bis jetzt dem von Schael (Diss . de fuuiculi
umbilicalis (ieligatione noii absolute necessaria,

in Roederer opusc. med. Gott. 1763. p. /|.65. 4^4*)
desfalls gezogenen Resultate etwas gründliches ent¬
gegensetzen könnte. Aber in staatsbürgerlicher
Hinsicht kann ich eine Herzenserleichterung nicht
unterdrücken. Ich hörte, (wenigstens bei peinli¬
chen Anklagen) schon mehrmals den Satz aufstel¬
len, dafs eine Muter, die es unterläfst. die Nabel¬
schnur zu unter binden, aus der sich dann das Kind

zu todt blutet, wegen dieser Unterlassung eben
sowohl mit der poena ordinaria zu belegen sei,
als eine andre, welche begehungsweise ihrem Kin¬
de eine tödliche Verletzung zugefügt. Nun gibt
es unl'äugbar Fälle, wo ohne Schuld der Gebärerin
die Nabelschnur abgerissen werden und ununterbun-
den bleiben, und das Kind sich tödlich daran ver¬
bluten kann. Wo ein solcher Fall auszumitteln,
findet nun freilich eine solche harte Ansicht nicht

Statt, aber auch selbst mit Beseitigung solcher Fäl¬
le möchte ich behaupten, dafs sogar eine Mutter,
die gewufst, dafs dem neugebornen Kinde die Na¬
belschnur unterbunden werden solle, und clie die¬

se Unterbindung, welche sie hätte bewerkstelligen
können, unterlassen hat;, doch, wenn auch ihr
Kind an der Verblutung gestorben, nach der
Analogie zu streng behandelt würde, wenn sie
schon wegen dieser Unterlassung als
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Kindesmörderin der peinlichen Strafe unterläge.
Vor dem Richterstuhle der Moral hin ich freilich

höchst überzeugt, dafs sie eben s.o sehr Kindesmör¬
derin ist, als eine andre, die ihr Kind erdrosselt,
oder ihm die Hirnschaale eindrückt, aber der

Staat pflegt sonst Unterlassungen
nicht so streng zu bestrafen. Wenn Je¬
mand an einem Flusse vorbeigeht, in welchen ein
Mensch hineingefallen, den der Vorübergehende
durch rasche Entschliefsung hatte retten können,
und dieser es nicht thut, und jener ertrinkt, sö
pflegt man den kalt Vorübergehenden nicht peinlich
zu prözessiren. •— Ich hatte vor ungefähr 25 Jah¬
ren eine gutartige Ruhrepidemie hier , von der die¬
jenigen , die gleich ärztliche Hülfe gesucht, in
kurzer Zeit genasen, da hingegen diejenigen, bei de¬
nen die zeitige Hülfe versäumt worden, unrettbar

dahin starben. Dieses war allgemein be¬
kannt, demungeachtetj kamen mehrere Beispiele
von Gatten und Eitern vor, welche die Hülfe ver¬

säumt , und ihre Angehörigen einen Raub der Seu¬
che werden liefsen, und doch wurde keines pein¬
lich bestraft. Sind nun aber, moralisch betrach¬
tet, die Leute in beiden angeführten Instanzen
nicht eben so sehr Mörder durch Unterlassung, als
es die Mutter ist, die ihrem Kinde die Nabelschnur
nicht unterbindet? Ja bei letzterer können viel¬

leicht (sogar auch die obige Bedingung, dafs sie es
gewufst und hätte thun können, beibehalten) noch
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mehrere Entschuldigungsgründe vorgebracht wer¬
den. In beiden ersten Fällen ermahnt und be¬

lehrt der Staat, straft faber nicht, wenigstens
nicht peinlich , wenn die Ermahnungen und Be¬
lehrungen nicht befolgt werden.

II. Entgegengesetzte Resultate von angestell¬

ter Lungetiprobe bei todtgcbornen Kindern,

welchen man Luft eingeblaseu hat.

1.

Den 29sten Januar 1809 entband ich eine Frau,
bei welcher der Mutterkuchen vor t dem (Muttermun¬
de gelegen, von einem todten Kinde. Das Detail

des Entbindungsmanövers wäre wegen der Haupt¬
absicht, warum ich diesen Fall bekannt mache, von

keinem Interesse, und würde von mir übergangen
werden, wenn nicht ein für die gerichtliche Arznei¬
wissenschaft wichtiger, an dem besichtigten und ge¬
öffneten Kinde bemerkter „Nebenumstand |es mir zur
Nothwendigkeit ( machte, solches ausführlich hier
beizusetzen.

Der Gebärenden war während der Schwanger¬
schaft schon mehrmalen Blut abgegangen , welches
jedesmal auf den Gebrauch kühlender, jgelind ad-
stringirender und mit Opiaten versetzter Mittel nach-
liefs, ohne je ganz aufzuhören, wenn sie sicli gleich
der Ruhe überliefs. An obengemeldetem Tage hör-
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te ich, claTs das Geblüt wieder streng abgegangen,
lind den Tag zuvor schon das Wasser gebrochen
sei, sie hatte aber keine Wehen, und die Hebamme
konnte nibht in den Muttermund hineinkommen.
Ich traf die Kreifsende aufser Bette an und unter¬

suchte sie erst stehend mit einem Finger, mit wel¬
chem ich wohl den Muttermund, der weit oben

und links gegen die Hüfte der Kreifsenden gelegen
war, erreichen, aber nicht in ihn hineindringen
konnte. Ich liefs sie also in das Wendungslager
bringen, und brachte die Hand ein, konnte aber
nicht mit der Hand, sondern nur mit demtZeige-
und Mittelfinger in den knorpelartig anzufühlen¬
den zusammengezogenen Muttermund kommen. Ich
versuchte es einige Minuten lang mit den zwei ein¬
gebrachten Fingern den Muttermund zu erweitern,
und den Ringfinger mit einzubringen. Es ging
aber nicht, der Muttermund zog sich zu sehr um
meine Finger zusammen, und die Kreifsende be¬
zeugte zu viel Schmerzen. Da sie bei guten Kräf¬
ten war, während meines Zufiihlens kein Geblüt ab¬

ging, und der Puls kräftig schlug, so liefs ich jetzt
von weitern Versuchen ab, und liefs sie ruhen.
Ich fand Bei diesem ersten Angriffe gleich, dafs die
Nachgeburt vor dem Muttermunde lag , und hinter,
der Nachgeburt glaubte ich ein Knie des Kinds zu
finden. Nach einer Pause von anderthalb Stunden,
in der ich sie immer beobachtete und nie verliefs,

liefs ich sie wieder in das Wendungslager bringen,
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brachte meine Hand wieder ein, und konnte nun
gleich mit zwei Fingern besser in den Muttermund
eindringen, mit welchen ich ihn nun mit leichterer
Mühe zu erweitern, den dritten und vierten Finger
und bald .die ganze zugespitzte Hand einzubringen
im Stande war. Ich kam nun hinter der Nachgeburt
auf der Gebärenden rechten Seite zu einem Fufse des

Kindes, zog diesen herab, und legte ihn in die
Schlinge. Es war des Kindes linker Fufs mit
über sich stehenden Zehen. Ich kam an diesem hin¬

auf, brachte den andern, quer über den Bauch des
Kinds liegenden Fufs herab, wendete das Kind auf
den Bauch, und zog dann Rumpf, Arme und
Kopf des Kindes heraus in einem Zeitpunkte von
zwei, höchstens drei Minuten.

Da ich das Kind heraus geschafft hatte, bewegte
es gleich einen Arm, schnappte auch nach Luft,
ich bliefs ihm 5 bis 6mal Luft aus voller Brust ein,
und liefs die sonst üblichen Rettungsmittel mit ihm

vornehmen. Es machte noch einige Bewegungen,
und schnappte noch einigemal nach Luft, jedoch
ohne einen Laut von sich zu geben, und
blieb t o d t.

Sechs und dreifsig Stunden nach der Entbindung '
nahm ich die Leichenöffnung des Kindes vor, und

stellte die Lungenprobe an, wobei sich Folgendes
ergab.

„Das Kind war nach Aussage der Eltern noch
nicht ausgetragen , es fehlten noch sechs Wochen
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bis zum völligen Termine. Das Gewicht desselben
war 3 Pfund 20 Loth, die Länge 17 Zoll würtem-
bergisches Duodezimalmafs. Die Hoden waren noch

nicht im Hodensacke, die Nägel an Händen und
Fiifsen sehr zart- und weich, übrigens fast ganz bis
an die Finger - und Zehenspitzen herabreichend.
Die Breite der grofsen obern Fontanelle war f, die
Länge nicht völlig $ Zoll. Die Nabelschnur war
fingerdick, blafs, blutleer. An beiden untern Ex¬
tremitäten waren Sugillationen, besonders stark am
rechten Knie, welche sich durch gemachte
Einschnitte als wahre Sugillationen er¬

probte n."
„Der Thorax war auf beiden Seiten eingedrückt.

Die Kapazität desselben, von beiden Seiten gemes¬
sen, 2^ Zoll. Das Brustbein und die vordere Rippen¬
fläche waren platt."

„Die dünnen Gedärme waren unentwickelt, die
dicken mit grüngelbem Kindspeche angefüllt. Die
Harnblase dick, speckgescbwulstartig, leer. Die
Blutgefäfse des Unterleibes leer. Die Leber und die
herabsteigende Hohlader waren mit Blut angefüllt."

,,Beide Lungen waren in die Winkel der Brust¬
höhle zurückgezogen, besonders die linke, das
Herz von selbiger unbedeckt. Die Farbe der Lun¬
gen war dunkler als blafsroth, wenig marmorirt,
ungefähr der Brustdrüse gleichsehend, ihre Sub¬
stanz kompakt. Die ganze Lunge in Verbindung
mit dem Herzen und der Brustdrüse sank in einem
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geräumigen, mit reinem Wasser angefüllten Ge-
fäfse, zu Boden. Die abgeschnittene Lunge sank,
und jedes einzelne Stückchen , da ich jede Lunge
auf beiden Seiten in 8 bis lo Stückchen zerschnitt,

sank. Bei Durchschneidung der Lungen zischte es
nicht, knirschte vielmehr, wie wenn man einen
dünnen Knorpel durchschneidet. Die lumina der

Lun'genblutgefafse waren alle zusammengezogen,
und hatten ein knorpelartiges Aussehen."

„Der vordere Herzventrikel war voll geklumpten
Blutes, der hintere leer."

Ehe ich über den mir in diesem Falle ganz un¬
erwarteten Erfolg der Lungenprobe meine hiernäclast
auszuführende Gedanken äufsere, s mache ich auf

die vorgefundenen mir liier ebenfalls sehr aufgefal¬
lenen Sugillationen aufmerksam.

Dafs die an den Leichnamen der neugebornen
Kinder vorgefundenen Sugillationen nicht immer ei¬
ne denselben angethane Gewalt beweisen , ist - zwar
schon längst und öfters gesagt worden , und unter
andern das Resultat der Dissertationen von IDe-

lius (De siigillatione quatetius infanticidii indi-
cium. Schlegel Collect, etc. Kol. I. p. 267 sqq.)
und Base (Diss. prior de diagnesi-vitae foetas et
neogeniti ibid. Vol. III. p. 28 sqq.). Besonders

hat auch II aller (Vorlesungen über die ge¬
richtliche Arzneiwissenschaft II. 2. S. 9.)
eine Stelle, die selbst Herrn Metzger äufserst merk¬
würdig ist: „die Sugillation ist eins von den ge-
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fährlichsten Zeichen, wobei ein Arzt sein Gewissen
vorzüglich in Acht zu nehmen hat. Denn fast al¬
le Leichname von Kindern, welche einem anatomi¬
schen Theater überliefert werden, haben derglei¬
chen Blutergiefsungen, besonders am Kopf e."
„Ferner, im Gegentheile aber kann ohne die unmensch¬
lichste Unbilligkeit eine Weibsperson wegen Sugil-
lationen an einem Kinde nie auf den KiAdermord

angeklagt werden. Denn der Weg, durch welchen
die Kinder zur Welt kommen müssen, ist so eng,
dafs beinahe kein Kind geboren werden kann , oh¬
ne sugillirt zu seyn, und dies besonders an der
Fontanelle u. s. w." Aller dieser und anderer

Schriftsteller, welche ich auch anzuführen für über¬

flüssig halte, Meinung ist aber, dafs solche Sugilla-
tionen von schweren Geburten herrühren, weswe¬

gen sie dann auch hauptsächlich der Sugillationen
an dem Kopfe erwähnen. Hier ist aber eine wahre,
nach der, neuerlich wieder von Autenrieth (Anlei¬

tung für gerichtl. Aerzte §. 11. S. 15) ange¬
gebenen Methode untersuchte Sugillation an den un¬
tern Extremitäten, und am stärksten an dem Knie

des nicht zuerst vorgefundenen und in die Schlinge
gelegten Fufses. Die Geburt war nichts weniger
als schwer, und jeder Sachverständige wird aus dem,
der strengsten Wahrheit gemäfs erzählten Detail der
Entbindung abnehmen , dafs eine solche Geburt zu

einer Sugillation keinen Anlafs gehen konnte. Ich
war häufig veranlafst, die Frau während ihrer
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Schwangerschaft zu besuchen, und horte nie etwas
von einer ihr zugestofsenen Verletzung, Fall, Stöfs
an den Unterleib oder dergleichen.

Dafs diese meine Erzählung je eine ausgebreitete
Sensation machen werde, kann ich mir nun freilich
nicht schmeicheln, mich aber wird dieser von mir

zuverlafsig beobachtete Fall in jedem künftigen äus¬
serst vorsichtig machen, über Sugillationen neuge-
borner todtgefundener Kinder nicht anders als sehr
zurückhaltend zu urtheilen.

So viel nun einstweilen über 'diesen meiner Ein¬

sicht nach nicht unmerkwürdigen Inzidentpunkt.
Ich führe nun noch einen mir mitgetheilten Fall von

angestellter Lungenprobe nach eingeblasener Luft
mit dem gleichen, wie bei clenr erzählten, und dann
ferner einen selbst gemachten Versuch mit entge¬
gengesetztem Erfolge an.

2.
Da ich von dem so eben erzählten Resultate ei¬

ner angestellter! Lungenprobe nach eingeblasener
Luft meinen verehrungswürdigen Freund und Gön¬
ner, Herrn Hofmedikus Dr. Klein schriftlich be¬

nachrichtigt hatte, so war er so gütig mir folgenden
Fall aus seiner eigenen Beobachtung mitzuilieilen.
„Im März 1792 wurde ein siebenmonatlicher Foetus
durch den Kaiserschnitt von der Mutter genommen.
Das Herz schlug noch schwach bei dem Kinde, und alle
Belebungsversuche, worunter auch das Luft¬
einblasen vermittelst eines Röhrchens
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(verba Jormalia: ope tubuli) war, blieben vergeb¬
lich. Das Kind wog 1 Pfund 28 Loth 2Quent bür¬
gerlichen Gewichts. Der obere Lappen der rech¬
ten Lunge reichte bis zur vordem Wand des Tho¬
rax hin, die übrigen Lappen der rechten, und die
ganze linke Lunge, welche auch eine sattere Küthe
zeigten, waren gegen den Rücken zurückgezogen,
und bedeckten das Herz gar nicht. In Verbinchmg
mit dem Herzen, der Brustdrüse und den Blutge-
fiifsen sanken die Lungen in einem geräumigen tie¬
fen, mit nicht ganz kaltem Wasser angefüllten Ge-
fäfse zu Boden. Das nämliche erfolgte bei den
Lungen, als man die heterogenen Theile von ihnen
abgeschnitten hatte, —• auch die kleinsten Stück¬
chen, auch die, welche man von den Rändern der
Lungen abschnitt, sanken immer zu Boden. Die
unter dem Wasser zerschnittenen Stückchen der Lun¬

ge zeigten nicht das mindeste Luftbläschen."
„Das Gewicht der Lungen, die da, wo sich die

Luftrohre in zwei Aeste theilt, abgeschnitten wur¬
den , betrug 5 Quent und 22 Gran."

3.

Das entgegengesetzte Resultat gewährte mir fol¬
gender Versuch. Den 27ten April 1809 hatte ich
eine Fufsgeburt, bei der ich aus Versehen der Heb¬

amme, die beinahe drei Stunden lang nach dem
Wassersprunge den vorgefallenen Fufs nicht, und
ihn erst dann merkte, als ihr die Gebärende selbst
die Hand dahin geführt, nach der mühevollsten
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halbstündigen Arbeit, den Verdrufs hatte, das Kind
leblos zur Welt zu bringen. Da ich bei dieser Ent¬
bindungsart jeden Fingerbreit von des Kindes Leibe
mit Anstrengung aller meiner Leibeskräfte, wegen
den stark kramp (igten Zusammenziehungen der Ge¬
bärmutter zu erringen hatte, beide Füfse und Hän¬
de anzufühlen bekam, auch bei der Entwicklung
des Kopfes in den Mund gelangte, so fühlte ich
wahrend der-Geburtsarbeit weder an Händen und

Füfsen, noch an der Zunge eine Bewegung, auch
an der Nabelschnur keinen Eulsschlag. Nachdem
das Kind endlich geboren war, und ich es, bis die
Hebamme die Nabelschnur unterbunden und abge¬
schnitten hatte, auf den Händen hielt, bemerkte ich

ein Schnappen nach Luft, und nachdem die Nabel¬
schnur abgelöst war, noch einmal, ohne jedoch
einen Laut von sich zu geben. Bei den Be¬
lebungsversuchen blies ich dreimal Luft tein. Das
Kind war und blieb todt.

Ich stellte dann noch vor 12 Stunden nach der

Entbindung die' Leichenöffnung des Kindes an.
Seine Länge betrug 22 Zoll würtembergisches Duo-
dezimalmafs. Es zu wiegen, fehlte mir die Gele¬
genheit, es war aber allen äufserlichen Kennzeichen
nach ein ganz vollkommenes und sehr starkes Kind,
auch nach der Mutter Rechnung völlig ausgetragen.
Sie empfand zuerst zu Anfang Dezembers Bewegun¬
gen , und gebar zu Ende Aprils.

Die Dimensionen des Kopfes waren von einem
Schlafe
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Schlafe zum andern 4f Zoll, von der Stirne zum
Hinterhaupte 6 Zoll, Breite und Länge der grofsen
vordem Fontanelle betrug jede 1 Zoll, die kleine
hintere Fontanelle war fast ganz verwachsen. Die
Haut war derb , schön, fleischfarbig. Die Haupt¬
haare fast einen Zoll lang, die Nägel bis an die
Finger und Zehenspitzen hervorragend und kom¬
pakt. Die Hoden im Hodensacke.

Den gewift erfolgten Tod bewiesen die Todten-
kälte und Todtenstarre, die Todtenflecken an der
rechten Seite des Gesichts, der rechten Achsel und
dem rechten Oberarme , an beiden Hüften und
Schulterblättern. An den beiden Hüften waren die

Todtenflecken am stärksten; ich fand durch Einschnit¬

te, dafs es keine Sugillationen waren. Die Wölbung
der Brust von dem Rücken neben dem Rückgrade
bis an die Wölbung der Rippen neben dem Brust¬
beine war nicht völlig 4, von einer Seite zur an¬
dern 5 Zoll. Bei Eröffnung der Brust zeigte sich,
dafs der sehnichte Mittelpunkt des Zwerchfells zwi¬
schen der vierten und fünften Rippe, von oben her¬

abgezählt, hinaufstieg. Die Brustdrüse war sehr
grofs. Das Herz von den Lungen unbedeckt. Die
sehr grofse Leber nahm das ganze epigastrium bis
in die linke Seite herüber ein. Die Farbe der Lun¬

gen war dunkelroth marmorirt, sie waren auf bei¬
den Seiten in die Winkel der Brusthöhle zurück¬

gezogen. Die Lungen schwammen in Verbindtxng
mitj dem Herzen und der Brustdrüse. Die Blutge-
5 ter Jahrg. M



) 173 (

fäfse der Lungen waren unausgedehnt. Beim Durch¬
schneiden der Lunge hörte ich den zischenden Ton.
Ich zerschnitt die Lungen in 26 Stückchen, ' alle
schwammen, auch stark zwischen den Fingern aus¬

gepreist. Das Herz und die Brustdrüse sanken.

Ich will' hier weder der Einwendungen , welche

die Gegner der" Lungenprobe aus der Möglichkeit,
Lungen todtgeborner Kinder durch künstliches Luft¬
einblasen schwimmfäkig zu machen , gegen die Zu-
lässigkeit der Lungenprobe überhaupt machten —
noch der Zweifel, welche berühmte Männer, wor¬

unter selbst ein Piöderer , gegen eine solche Mög¬
lichkeit äufserten •— noch der verschiedenen Resul¬

tate erwähnen*), die man bisher nach angestellter
Lungenprobe an solchen Kindern, denen .man Luft_
eingeblasen, vorfand, sondern nur ganz kurz das
erinnern. Dieser mein zuletzt angeführter, dritter

*) Z. B. Pyl's Fälle (Aufs, und Beob, aus der gerichtl.

Arzneiwissenschaft l. Samml. 17 Fall, S. iö .) f. f. 20 F. S.

182. f. f.), R elifel d's Fall (im a. W. VIII S. S. i55 f. f.),

L oder's Beispiel (welches ich, da ich gegenwärtig sein

Journal für Chirurgie u. s. w. nicht bei Händen ha¬

be, aus Miiller's Entwurf der ger. Arzneiwissen¬

schaft 4 B. S. 5o5 f, f. anführe), meines eigenen ver¬

unglückten Versuchs (Frftr. Med. Wochenbl. 1786

2tes Quart. S. 299 f. f. vergl. Fälle aus der ger. Arz-

neik. S. 49 f, f.) nicht zu erwähnen.
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Fall gab mir die Ueberzeugung, dafs man wenig¬
stens bei reifen Kindern , die nicht geatlimet haben
(denn ich glaube nicht, dafs Jemand das zweimalige
Schnappen nach Luft für etwas anders, als konvul¬
sivische Bewegungen der Kinnlade eines agonisiren-
den Kindes halten werde), wirklich die Lungen durch
künstliches Lufteinblasen dahin bringen könne, dafs
sie durchaus schwimmen, welches Herr Leibarzt
Metzger , der sich unsterbliche Verdienste um die
gerichtliche Arzneikunde erworben, (System u. s. w.

2te Aufl. §. 524. n. a.) noch nicht ganz zugeben
wollte, und dafs man dann selbst auch beim Durch¬

schneiden der Lungenstückchen den zischenden Ton
hören könne, welches gleichfalls Metzger (a. a.
O, §. 520) zu bezweifeln scheint. Aber eben des¬

wegen ist mir dieser Fall um so ■instruktiver, weil

solcher täuschenden Erscheinungen ungeachtet, doch
noch hinlängliche Kriterien übrig bleiben, um die
Beschaffenheit der Lungen, die auf eingeblasene
Luft schwimmen, von denen zu unterscheiden, die
wegen wirklich erfolgten Athmens schwimmen.

Diese Kriterien sind von Herrn Leibarzt Metzger
in eben angeführtem §. 524 sehr lichtvoll darge¬
stellt. Und wenn es nun auch gleich nach meiner
Beobachtung das Ansehen hat, dafs das dort ange¬
führte dritte Kriterium der blos eingeblasenen Luft
das mangelnde Geräusch beim Durchschneiden der
Lunge nicht generalisirt werden dürfte, so sind
doch die andern bestätigt: 1) die unvollkommene

M 2
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Ausdehnung der Lunge, 2) die flache Brust des

Kindes, hauptsächlich aber das 4te, das meines Er¬

achtens sicherste, der blutleere Zustand der Lunge,

die Nichtausdehnung der Lungenblutgefäfse, wel¬

che schon der scharfsinnige und humane Rezensent

meiner Fälle aus der gerichtlichen Arzneikunde in

der jenaer alig. Literaturzeitung v. J. 1793 No. 62

(welches vielleicht aber auch Herr Metzger selbst

gewesen seyn könnte) sehr anschaulich dargestellt

liat. Ob das dunkelrothere Aussehen der Lungen

mit ein Hauptkriterium in solchen Fällen seyn müs¬

se, bezweifle ich aus dem Grunde, weil in dem

Loder'sehen Falle die Stückchen der Lunge, die

geschwommen, auch blässer ausgesehen haben.

Dafs in meinem hier mitgetlieilten ersten Falle die

Lungen nicht geschwommen , war mir zwar im er¬

sten Augenblicke nach dem angestellten Versuche

befremdend, ist es mir nun aber nicht mehr. Ich

schreibe es lediglich der knorpelartigen Beschaffen¬

heit der Lüngensubstanz zu. Ich hatte also eine

kranke, durch Luft nicht ausdehnbare Lunge vor

mir. Mein Freund Klein hielt mir entgegen, mei¬

ne Beobachtung werde dadurch unvollständig und

unbeweisend, dals ich den Kehlkopf nicht unter¬

sucht habe, ob nicht dort ein mechanisches Hinder-

nifs gewesen seyn möchte, wodurch das Eindringen

der eingeblasenen Luft unmöglich geworden wäre.

Ich fand mich von dem Vorwurfe stark betroffen,

und fühlte freilich schon öfters nicht blos in, die-
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ser Privatsektion, sondern leider auch schon bei ge¬

richtlichen Obduktionen das unglückliche Loos, dals

wenn man aus dem Gedränge praktischer Geschäf¬

te sich eine oder etliche Stunden losreifsen mufs,

um eine solche Untersuchung zu j machen, .man

nicht jederzeit im Stande ist, alle die Punkte zu

berücksichtigen, die man auf seiner Studirstube gar

wohl weifs, -dafs sie zu berücksichtigen gewesen

wären, und die man dann in 'der Folge sehr be¬

dauert, aufser Acht gelassen zu haben.

So ist es dann auch bei der Besichtigung dieses

Kindes ein mir jetzt beinahe lächerlich vorkom¬

mender Fehler, dafs ich zwar -die Fontanelle mit

dem Zirkel abgemessen habe, aber nicht auch die

Dimensionen des Kopfes. Dieses Kind hatte nach

Verhältnife offenbar eine zu grofse Fontanelle, und

doch war sie ungleich kleiner, als bei dem letzten

Kinde, das auffallend vollkommen zeitig war.

Doch wieder auf das mechanische Hindernifs im

Kehlkopfe zurückzukommen, so bin {ich geneigt

zu zweifeln, ob ein solches die Lungen schwimm¬

unfähig sollte gemacht haben, weil ich auch durch

den tubulum die Lungenstücke nachher nicht auf¬

blasen konnte.

Dafs in Herrn Klein s hier "angeführtem Falle die

Kindslunge nach dem Einblasen nicht — und in

Herrn Köder's oben in der Note angedeutetem Falle

nur höchst unvollkommen geschwommen, stehe

ich mit Erlaübnifs beider grofser Männer in Versu-
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cliUrig, aus cler Methode des Lufteinblasens mittelst
der Röhrchen zu erklären, indem ich glaube, dafs
wenn man Mund auf Mund aus voller Brust Luft

einbläst, es eindringender seyn mufs, als durch
Röhrchen.

Ob im Klein' sehen Falle die Unreife des Kindes

auf das N ichtschwimmen der Lungen möchte Ein-
flufs gehabt haben, überlasse ich andern zu be-
urtheilen.

Nachtrag.
Den 19ten November 1009 wurde ein Kind durch

die Perforation entbunden, wozu ich auch beru¬
fen wurde. Ich blies ihm sechsmal so Luft ein,
dafs ich Mund auf Mund hielt. Drei Stunden

nach der Entbindung wurde es geöffnet. Die
Mitte der Brust, wo sie am engsten war, betrug
nicht gar vier Zoll (wiirtemb. Duodezimalmafs).

Am untern Rippenbogen 4L Zoll. Die Kapazität
der Brust von vorn nach hinten 2§ Zoll. Die bei¬

den Lungen, besonders die linke, unentwickelt.
Das Herz unbedeckt. Die Wölbung des Zwerch¬
fells zwischen der fünften und sechsten Rippe von

oben herab. Lungen mit Herz und Brustdrüse
schwammen. Herz nnd Brustdrüse allein sanken.

Die Lungen kompakt, die Lungengefäfse unent¬
wickelt. Der Laut beim Durchschneiden der Lun¬

ge zischend.
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Gerichtlich - medizinische Fälle.

Mitgetheilt

von

Herrn Hofrat Ii Dr. Schen ck, Landphysi-
kus im Fürstenthume Siegen.

I. Sektionsgescliichte eines Burschen, der mit

einer Flintenkugel in das Rückenmark geschos-

sen ivorden und erst fünfzehn Tage nach

der Verwundung gestorben war.

Auf Ersuchen des grofsherzoglichen Amtes Siegen

vom 5ten dieses, begaben wir Endesunterzeichnete
uns den nämlichen Tag nach Schneppenkauten, um
den am 19ten des vorigen Monats durch einen Flin-
tenschufs verwundeten und am Aten dieses verstor¬

benen Johannes Patt daselbst zu besichtigen und zu
seziren. Wir unternahmen dieses Geschäfte in Ge¬

genwart des Hm. Amtmanns Diesterweg und des
Hrn. Amtsaktuarius Seel, und machten mit der

äufserlichen Besichtigung den Anfang.
Der Körper dieses 17 jährigen jungen Menschen

war sehr abgezehrt, wir fanden aber an demselben
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keine andere Verletzung, als in der Mitte des rech¬
ten Gesäfses eine runde, durch eine grol'se Flin¬

tenkugel verursachte Wunde, die indessen noch
einige Zolle mit dem Messer erweitert worden war.

Nach Eröffnung der Bauchhöhle zeigte sich der

ganze Darmkanal von Luft aufgetrieben, es war
aber an demselben eben so wenig als an den sämmt-
lichen übrigen Eingeweiden, eine Spur irgend ei¬
ner Verletzung zu bemerken. Auch nachdem man
alle Eingeweide aus der Bauchhöhle gethan hatte,
fand ich zwar der verwundeten Stelle gegenüber et¬

was geronnenes Geblüte, aber doch sonst keine
Oeffnting, wodurch die Kugel in den Unterleib hät¬
te kommen können.

Wir verfolgten nun den Schufskanal von aufsen
und nachdem wir demselben in allen seinen Rich¬

tungen gefolgt waren, offenbarte es sich, dafs die
Kugel unter dem rechten Gesäfsmuskel hindurch ge¬
gangen, den Kamm des rechten Beckenknochens
entzweigeschlagen und von da am zweiten obersten
Lendenwirbelbeine, dessen rechten Seitenfortsatz sie
ebenfalls zerschmettert hatte, in das Rückenmark

gedrungen war, wo sie dann in der Höhle des
obersten Lendenwirbelbeins, die sie fast gänzlich
ausfüllte, gefunden und herausgenommen wurde.
Da wir nun auf diese Weise die Todesart dieses

Menschen hinlänglich ausgemittelt hatten, indem
eine solche Verwundung des Rückenmarks, wo¬
durch seine Verbindung mit dem Gehirne gänzlich
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aufgehoben wird, und also die Eingeweide des
Unterleibes, deren Nerven hauptsächlich aus dem
llückenmarke entspringen, so wie auch die unteren
Extremitäten kein Leben weiter erhalten können,

für schlechterdings tödtlich zu erklären ist; so
schlössen wir unser Sektionsgeschäft, dessen Be¬
schreibung wir zu desto grüfserer Bekräftigung mit
unserer Namen eigenhändiger Unterschrift ver¬
sehen.

Siegen den 5ten Marz 1808.

Anmerkung. Der Verwundete hatte die ersten acht

Tage hindurch kein Fieber, keine sonderliche

Schmerzen, noch etwas Efslust und vollkommene

Gegenwart des Geistes, Unbekannt mit der innern

Beschaffenheit der Verwundung hätte man sich un-

ter diesen Umständen noch wohl Hoffnung zur Ge¬

nesung machen können, wenn nicht die Lähmung

der Beine, die Unthädgkeit der Blase und des Mast¬

darms, wenigstens auf eine sehr beträchtliche Er¬

schütterung des Rückenmarks gedeutet hätten. Die

letzten acht Tage fanden sich häulig epileptische An¬

fälle, kleiner geschwinder Puls, Irrreden und kol-

liquative Schweifsc, die sich mit dem Tode en¬

digten. *)

Dr. Schenk

Landphysikus.

Fuchs

Amtschirurgus.

*) Ueber den Grad der Lethalitat der Verletzungen des Fmk.,
kenmarks sind die gerichtlich - medizinischen Schriftsteller
nicht einerlei Meinung. Ich verweise nur auf Metzger
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II. Besichbigungs - und Sektionsgeschichte ei*

lies heimlich gehornen und todtgefunde-

nen Kindes.

Requisition an

Herrn Hofrath und Lai^dphysikus

S clienck.

Die Elisabeth Maria N. von B. in der Grafschaft

Sayn-Altenkirchen, hat seit dem 21steii Jan. d. J 1
dahier zu Niederschelten als Magd gedient. Sie ist
im Verdachte gewesen, dafs sie schwanger sei, hat
ihre Schwangerschaft beständig geläugnet, endlich
aber.am verflossenen Montage in einem Hauberg ein

Kind heimlich geboren, das Kind nach der Geburt
von der Nachgeburt losgerissen, letztere vergraben
und ersteres an einen anderen entfernten Ort im

Hauberg versteckt. Nach scharfer' Inquisition und
bei Androhung einer Visitation hat sie ihre Geburt
endlich eingestanden, und Ort und Stelle, wo sie
das Kind verborgen hatte, angezeigt. Dieses ist
nun nebst den Exkrementen, die dabei gelegen

hatten, und sammt der Nachgeburt, die vorher
von dem Kuhhirten zufällig [gefunden worden war,
auf die hiesige Kapelle in sichere Verwahrung ge-

(System der gerichtlichen Arznei wiss e li¬

sch aft. 5te Ausgabe §. 132.)» dessen Behauptung in Hrn»

Sciienk's Beobachtung bestätigt wird.

Anm. d* Heransg.
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bracht worden.. Die Inkulpatin sagte aus, dafs sie

vom Kinde nie Bewegung in ihrem Leibe gespürt

habe, und dasselbe todt zur Welt gekommen sei.

Es ist also erforderlich dafs legali modo eine Sek¬

tion vorgenommen werde, und es dürfte auf die

Fragen hauptsächlich ankommen.

1) Ob das Kind für ein völlig ausgetragenes zu

halten sei, und solches im Mutterleibe gelebt

habe.

2) Ob und welche äufsere Verletzungen an dem

Kinde wahrzunehmen ?

3) Ob solches todt oder lebendig zur Welt ge¬

kommen ? und letzteren Falls

4) Ob das Kind eines gewaltsamen oder welch

sonstigen Todes gestorben sei?

Ewr. Wohlgeb. werden also ersucht mit Zuzie¬

hung des Chirurgus Beydick , noch heute in Amts¬

gegenwart die Untersuchung und Sektion vorzu¬

nehmen, und sonächst das visum repertum bald

thunlichst ans Amt ad acta zu senden.

Niederschelten den 22sten August 1805.

Fürst!. Amt Siegen.

Diesterueg .

Visum repertum.

Auf Er-suchen des hiesigen Fiirstl. Amtes vom

22sten d. M., haben wir Endesunterschriebene uns

den nämlichen Mittag nach Niederschelten begeben,

und in der dasigen Kapelle das am löten von der
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Eli sab etil Maria N. von B. in der Grafschaft Sayn-

Altenkirchen in einem benachbarten Hauberg heim¬

lich geborne und von dem Orte, wo man es toclt

gefunden hatte , vorsichtig hierhin gebrachte Rind ,

im Beiseyn des Hrn. Amtmanns JDiestenveg und

des, das Sektionsprotokoll führenden, Hrn. Amts-

aktuarius Seel, auf eine gesetzmäfsige Weise, so¬

wohl äufserlich wie innerlich, besichtiget und un¬

tersuchet.

Bei der äufserlichen Untersuchung fanden wir:

a) dafs das Kind, woran man noch keine Spur

von Fäulnifs wahrnehmen konnte , und wel¬

ches ein frisches Ansehen und eine glatte Haut

hatte, männlichen Geschlechts und von guter

Bildung war. Es wog

b) knapp 7 Pfund, und war 20| rheinl. Zoll'lang.

Der Kopf war mit hinlänglich langen Haaren

besetzt, und Hände und Füfse waren mit den

gehörigen Nägeln versehen. Jedoch konnte

man

c) in dem Hodensacke noch keine Testikeln füh¬

len. An dem Kinde hing noch

d) ein Theil der Nabelschnur, [welcher 7 Zoll

lang, ununterbunden und abgerissen war, und

der noch etwas geronnenes Geblüte enthielt,

übrigens aber seine gehörige Dicke und Stär¬

ke hatte. Ebenfalls war

e) die Nachgeburt von gewöhnlicher Gröfse, es

waren aber die Häute und ein Stück von sei-
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ner Substanz davon abgerissen worden. Bei
näherer Untersuchung des Körpers entdeckten
wir am Kopfe, und zwar

f) am rechten Scheitelbeine eine gequetschte run¬
de Wunde, die einen Zoll im Durchmesser
hatteund wobei in der Mitte die Beinhaut

von der Gröfse eines Kreuzers entblöfst war,
und

g) am unteren Theile der rechten Seite des Hin¬
terhauptsbeins eine ihrer Oberhaut beraubte
Stelle eines Groschens grofs. An dem Gesich¬
te , nämlich

h) mitten auf dem rechten Backen, fanden wir
eine Schnittwunde die einen halben Zoll lang
war, und nur durch die äußere Haut drang.
Auf der nämlichen Seite

i) unten am Kinn war ebenfalls ein Einschnitt

von der Gröfse eines halben Zolls, der sich
aber durch die äufseren Bedeckungen bis auf
die Beinhaut des Unterkiefers erstreckte. Ue-

brigens war noch
k) die ganze linke Seite des Gesichts mehr oder

weniger mit Blut unterlaufen, und desglei¬
chen auch

1) das linke Olir, welches sonst sowie das rechte

seine gehörige Gröfse und Festigkeit hatte, und
von dessen äufseren Bande in der Mitte ein

Stückchen eines halben Zolls grofs abgerissen
war. Wir bemerkten weiter
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m) oben am Halse gleich unter dem rechten Ohre

eine, einen Zoll lange geschrammte Wunde, und

n) gleich daneben, aber etwas mehr nach hinten ,

fing eine Schramme an, die in der Mitte des

Halses die aufsere Haut durchschnitt, und sich

in der Gegend des linken Gelenks des Unter¬

kiefers , in eine f Zoll lange und durch die äu-

fseren Bedeckungen dringende Wunde endigte.

Auch befand sich

0) an der linken Seite des Halses, gleich unter

dem Unterkiefer ebenfalls eine Schnittwunde,

die blos durch die aufsere Haut drang, $ Zoll

lang war, und mit der sub lit i angeführten

Wunde durch eine leichte Schramme in Ver¬

bindung stand. Dabei war.

p) der ganze vordere Tlieil des Halses bis auf

das Brustbein mit Blut unterlaufen. Am übri¬

gen Körper fanden wir nun weiter keine Ver¬

letzungen, als noch

q) am Hodensacke, der unten seiner äußern Haut

beraubt war, und

r) am linken Knie, wo die Oberhaut eines Zolls

in die Breite abgeschunden war.

Wir schritten deshalb zur inneren Untersuchung,

Und nach Abnahme der äufseren Bedeckungen des

Kopfes zeigten sich

1) die hintere Hälfte des rechten Scheitelbeins

und des ganzen Hinterhauptsbeins sehr, der

untere Theil des linken Scheitelbeins aber we-
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niger mit Blut unterlaufen. Nachdem nun die
Knochen des Schädels, welche sämmtlich un¬

versehrt gefunden wurden, sorgfältig abgenom¬
men worden waren, sähe man

2) die Blutgefafse auf der Oberfläche des Gehirns
strotzend mit Blut angefüllt, und es waren
auch während des', Abnehmens der Knochen

wohl einige Efslöffel voll Blut, meistens aus
dem länglichen Blutbehälter geflossen.

3) In den Hirnhöhlen war eine röthlichte Flüs¬

sigkeit enthalten.
4) Auf dem Zelte des kleinen Gehirns fand sich

eine geringe Quantität geronnenen Bluts, und
es waren auch

5) die Blutgefafse des kleinen Gehirns widernatür¬

lich mit Blut angefüllt. Hingegen war im
Grunde des Schädels alles von natürlicher Be¬
schaffenheit.

Nach Entblöfsung des Halses' bemerkte man
6) an der linken Seite desselben in der Mitte

über dem Kehlkopfe und gleich über dem
Brustbeine ausgetretenes Blut. Es war aber

weder im Rachen noch in der Luft- und Spei¬
seröhre etwas Widernatürliches anzutreffen.

letzt öffneten wir die übrigens noch nicht sehr ge¬
wölbte Brusthöhle, und wir fanden

7) dafs die beiden Lungenflügel das Herz zwar
berührten, aber keineswegs bedeckten. Der

rechte Lungenflügel, der etwas gröfser wie der
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ke eine dunkelrothe Farbe. Es wurden nun

8) die Lungen, welche sowie die übrigen Einge-
weide der Brust eine gesunde Beschaffenheit
hatten, sorgfältig aus ihrer Höhle genommen
und zusammen mit dem Herzen in ein Gefäfs,
das einen Fufs tief mit reinem kühlen Flufswas-

ser angefüllt war, gethan, und siehe! die Lun¬
gen sammt dem Herzen schwammen auf der
Oberfläche des Wassers und aus der Substanz

der Lungen entwickelten sich hin und wieder
Luftbläschen. Auch getrennt vom Herzen
schwammen die Lungen im Ganzen und in
Stücken; indessen das Herz für sich allein zu
Boden sank. Bei dein Zerschneiden der Lun¬

gen hörte man
9) ein zischendes Geräusch und die grofsen und

kleinen Blutgefäfse der Lungen, so wie auch

10) Die Höhlen des Herzens wurden mit Blut,
theils mehr, theils weniger angefüllt gefunden,
aber doch ragte

11) das Zwerchfell mit seiner Wölbung in die
Brusthöhle hinein.

Bei Eröffnung der Bauchhöhle zeigten sich

12) die sämmtlichen Eingeweide des Unterleibs
gesund und die Blutgefäfse, besonders die der
Leber und Milz, ziemlich mit Blute angefüllt.
Es war

15)
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13) im Mastdärme noch etwas Kindspech, aber

dagegen

44) m der Urinblase kein Urin.

Aus allem diesem erhellet nun unseres Erachtens

deutlich und klar, dafs nicht allein

I) das Kind nach Lit. a und b vollkommen reif ge¬

wesen , sondern dafs es auch

II) nach No. 8 und 9 zwar lebendig geboren wor¬

den, aber auch nach No. 7, No. 11, und Lit. c.

bald darauf und zwar

III) nach No. 2, 4, 5 und 10 an einem Slick- und

Schlagflusse, der wahrscheinlich nach Lit. p und

No. 6 von einer auf die Luftröhre und auf die

grofsen Blutadern des Halses wirkenden Schäd¬

lichkeit verursacht worden war, gestorben sei.

Dieses unser, auf den richtigsten medizinischen

und chirurgischen Gründen beruhende , Urtheil ver¬

sehen wir zur Steuer der Wahrheit mit der eigen¬

händigen Unterschrift unserer Namen.

Siegen, den 23te'n August 1805.

Dr. Scheuch Beydich

Landphysikus. Amtschirurgus.

Anmerkung. Die Inquisitin gestand endlich, dafs

sie ihr Kind wirklich ermordet habe. Sie sei An¬

fangs Willens gewesen, ihm mit der Hepe (ein

schneidendes Instrument , dessen man sich hier zu.

Lande zum Hauen des Gensters bedient) die Gurgel

abzuschneiden, sie habe auch bereits deshalb einige

Versuche gemacht, da dieses ihr aber nicht ge-

3 ter Jahrg. N
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schwind genug habe gelingen wollen, und auch aus
Furcht, die Mordthat könne dadurch leichter ent¬
deckt werden, habe sie sich eines anderen besonnen
und dem Kinde mit dem Rücken der Hepe den Hais

zugedrückt.

III. Besichtia.un.ss - und Sektionsbericht über
O O

einen plötzlich gestorbenen 56jährigen Mann.

Auf Requisition cles fiirstl. Amtes zu Freuden¬

berg vom 20sten dieses, verfügten wir Endesunter¬

schriebene uns am 21sten des Morgens nach Nie¬

derholzklau, um den Leichnam des in der Nacht

vom 19ten auf den 20sten plötzlich verstorbenen

Hermann K. daselbst zu besichtigen, und auf eine

gesetzmäfsige Art zu seziren.

Wir fanden denselben

1) in dem Bette, wo er verstorben seyn sollte,

liegend und bis auf Kamisol und Hemd aus¬

gekleidet. Kein Blut war daran wahrzuneh¬

men und nur das Hemd war mit Exkrementen,

die ihm wahrscheinlich in agone entgangen

seyn muteten, besudelt.

Nachdem wir ihn nun

2) ganz vorsichtig in ein helleres Zimmer hatten

tragen lassen, so schritten wir im Beiseyn des

Fürstl. Amtes Freudenberg zur eigentlichen

Besichtigung des Körpers, und fanden den¬

selben

a) stark und muskulös und seine derbe und
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wohlgenährte Beschaffenheit bezeugte die
vorherige vollkommene Gesundheit eines un¬
gefähr 3G Jahre alten Mannes.

Es waren zwar

b) auf dem Bücken und Hintertheile der Ober¬

schenkel die gewöhnlichen braunen und
blauen Todenllecken, allein man konnte doch

keine sonstige Spuren irgend einer Gewalt¬
tätigkeit bemerken; dagegen fanden wir
aber

c) das Gesicht aufgetrieben, und bei der gering¬
sten Bewegung Hofs Blut aus dem Munde
und der Nase. Es war

d) am Stirnbeine über dem linken Auge eine
Sugillation, ungefähr eines Secliskreuzers-
stiicks grofs, die sich aber nur auf die äufse-
re Haut einschränkte und

e) an der rechten Seite des Kopfs, in der Ge¬
gend, wo sich der obere Tlieil des Jochbeins
mit dem rechten Stirnbeine verbindet, eine
Kontusion von der Gröfse eines Dreibätzners.
Auch sähe man

f) am hinteren und unteren Theile des rechten
Scheitelbeins eine Schnittwunde, die unge¬
fähr einen Zoll lang war, und mir durch
die äufsersten Bedeckungen drang.

Nachdem nun
N 2
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5) clie aufsere Bedeckung abgenommen worden

war, "zeigte sich

a) zwischen den Schläfenmuskeln und der Bein¬

haut unter der Kontusion N. 2. lit. e unge¬

fähr ein Efslöffel voll geronnenen Bluts, und

da

b) der Schädel an dieser Stelle entblöfst war,

eine Fissur, deren Beschaffenheit aber erst

nach Oeffnung des Kopfs beurtheilt werden

konnte. Während man sich nun

4) hiermit beschäftigte, Hofs aus zwei, von au-

fsen unmerklichen Oeffnungen des oberen mitt¬

leren Theils des linken Scheitelbeins, gegen

ein halber Schoppen Blut, und nachdem

5) die obere Hälfte des Schädels mit aller Vor¬

sicht abgenommen war, erschienen

a) alle Blutgefäfse der harten Hirnhaut stroz-

zend von Blut und nur die sichelförmigen

und Querblutbehälter waren leer, und wahr¬

scheinlich durch die sub Nr. 4 bemerkten

Oeffnungen leer geworden. Dabei war in¬

dessen

b) die halte Hirnhaut ganz unversehrt. Es lag

aber

c) zwischen ihr und dem Schädel auf der rech¬

ten Seite unter der Fissur N. 3 lit. b, etwa

2 Loth geronnenes Blut. Wie nun

6) die harte Hirnhaut vom Gehirne genommen

winde, fand sich
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a) auf der anderen Seite, gerade gegen der Fissur
über zwischen der harten Hirnhaut und dem

Gehirne, überoLotli tljeils geronnenes, theils

flüssiges Blut. Es strotzten

b) die oberflächlichen Gefäfse des Gehirns von
Blut, aber auffallender

c) die der linken, als die der rechten Halbku¬
gel. Auch war zwar

d) die Bindensubstanz der linken Halbkugel
röthlicher anzusehen wie die der rechten —
allein die Marksubstanz überall natürlich.
Dabei enthielten

e) die Hirnhöhlen röthlich gefärbtes Wasser,
und es war auf dem Zelte des kleinen Ge¬
hirns kein Extravasat zu sehen.

f) Das kleine Gehirn war natürlich beschaffen
und man konnte an demselben eben so We¬

nig, wie an dem grofsen Gehirne irgend eine
Verletzung bemerken.

Nachdem nun

7) das Gehirn ganz aus der Höhle des Kopfs ge¬
nommen worden war, so konnte die Grölse
und Beschaffenheit der Fissur N. 3 lit. b mit

mehrerer Genauigkeit untersucht und bestimmt
werden.

Sie nahm nämlich

a) am vorderen Untertheile des rechten Scheitel-
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beins ungefähr einen halben Zoll von seiner
Verbindung mit dem Schlafbeine ihren An¬
fang, ging von da

b) in einer Bogenlinie mitten durch das Schlafbein,

c) durch den rechten grofsen Flügel des Keilbeins,
endigte sich hernach

d) in die obere fisnira orbibalis , die - dieseit»
Knochen bildet, und war überhaupt

e) etwa 5 Zoll lang.

Da nun aus den unter Nr. 3. lit. b. Nr. 5. lit.

c. Nr. 6. lit. a, b , c. angeführten Erscheinungen,
ganz offenbar und unwidersprechlich erhellet, dafs
diese Verletzung als durchaus tödtlich erklärt wei¬
den müsse •— indem ein Extravasat von 5 bis 6

Loth Blut, das auf das Gehirn drückt, verbunden

mit einer Erschütterung, die so grofs war, dafs
durch den blosen Gegenstofs, die Gefafse auf der
anderen Seite des Gehirns zerrissen, die Verrichtungen
dieses edelsten Theils nothwendig augenblicklich un¬
terbrechen mufste, und man daher auch nicht einmal

der Fissur, die,"' ob sie gleich keinen so schleuni¬
gen Tod hervorbringen und bewirken konnte,
doch an und für sich selbst, aus dem Grunde,
weil sie sich auf „drei jKnochen erstreckte und an ei¬
nem Orte war,' der keine Trepanation gestattete,
tödtlich war, zu gedenken braucht; so haben wir
dieses unser, auf medizinischen und chirurgischen
Gründen, beruhende Urtheil, wodurch wir auch
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sofort und ohne die zwei andern Höhlen dieses

Leichnams noch überflüssig öffnen zu müssen, zur

Schließung des Obduktionsgeschäftes bestimmt
wurden, durch die folgende Unterschrift unserer
Namen bekräftigen müssen.

Siegen den 22sten März 1802.

Dr. Scheuch TV'eyidnd

Landphysikus. Amtschirurgus.
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5.
Eine glücklich geheilte Stichwunde, durch

welche ein grofser Theil der Milz ver¬
loren ging.

Von

Herrn Dr. Kraufs, La nd p h y si k us zu
Hünfeld bei Fulda.

A kkenmäjsi ge Geschichte.

Der in dem nachfolgenden Visum repertum ge¬
nannte und näher beschriebene Mann wurde den

20ten Januar 1797 in einer tumultuarischen Schläge¬
rei von einem schwächeren Gegner mit einigen
Messerstichen verwundet. Als er diefs gewahr wird,
ist sein Vulnerator schon in voller Flucht. Er setzt
ihm Rache schnaubend mit der äufsersten Anstren¬

gung einige hundert Schritte weit nach, und nun
wird er auf einmal inne, dafs ihm ein grofses Stück
Eingeweide aus einer Wunde herausgetreten ist.
In dem Augenblicke dieser Entdeckung verwandelt
sich auch sogleich seine Wuth und Rachsucht in
Todesschrecken und Angst. Er wurde darauf ganz
hinfällig und ohnmächtig nach 'Haus und zu Bet¬
te gebracht. Bei der des Tags darauf veranstalteten
gerichtlichen Besichtigung ergab sich folgendes, aus



aus den Akten von Wort zu Wort treulich abge¬
schriebene

Vi sunt Reperbuvi
iiier den durch Messerstiche verwundeten Johannes

Eckardt zu Michelsronibach im fuldaischen
Oberambe Burghain.

Auf gefallige Requisition und in Gegenwart eines
h och fürs tl. Oberamts Burghain untersuchten Unter¬
zeichnete am 21. Jenner 1. J. die Verletzungen des
genannten Vulneraten, eines 35 bis 36jährigen sehr
starken und gesund aussehenden Mannes, den man
in seiner Wohnung zu Michelsrombach zu Bette
liegend antraf. Bei genauerer Visitation fand man:

1) in der linken Seite auf der gröfsten Konvexi¬
tät der Rippen eine Stichwunde, die zwischen
der zweiten und dritten falschen Rippe ein¬
gedrungen zu seyn schien. Aus dieser Wun¬
de war ein fleischigter, etwas weifsroth und
blaulicht aussehender Korper herausgedrun¬
gen, der zunächst der Wunde einen Zoll im
Durchmesser hatte, 5 Zoll lang war, und
piramidenfürmig sich endlich zuspitzte. Die¬
ser ausgetretene Körper war, so weit er her¬
vorragte, ganz unempfindlich.

2) In der nämlichen Seite, aber mehr vorwärts,
in der Höhe der Herzgrube und 5 Zoll neben
derselben, noch eine Stichwunde einen halben
Zoll lang. In diese Wunde konnte man in
keiner Direktion die Sonde über einen hal-
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beü Zoll tief einschieben , und man hielt sie
sofort fiir flach und unbedeutend ; doch
konnte dieselbe auch in einer schiefen und

verdrehten Stellung des Vulneraten versetzt,
und die Richtung der Wunde nun ganz ver¬
schoben worden seyn.

Die Zufälle dabei waren sehr leidlich; beim er¬
sten Anblicke war man nicht im Stande, bestimmt

zu sagen, was der in der Wunde No. 1 hervor¬
ragende und in derselben eingeklemmte Körper für
ein Theil sei; noch weniger konnte man wissen,
ob und welche Eingeweide zugleich mitverletzt
seien; ferner war man auch nicht ganz sicher, dafs
die Wunde No. 2 nicht in die Bauchhöhle einge¬

drungen seyn und Schaden angerichtet haben kön¬
ne. In der Folge aber wurde man ex jimctioni-
bus laesis oder vielmehr ex Maesis bald überzeugt,
dafs weder durch die erste, noch durch die zweite
Wunde ein sehr edler Theil verletzt seyn könne.
Aus den nämlichen Gründen und durch die nähere

Untersuchung der Substauz des ausgetretenen Kör¬

pers wurde auch gewils, dafs derselbe nichts an¬
ders , als eine grofse Portion der Milz seyn könne.

Da nun diese ohnehin schon sehr hart einge¬
klemmt und voll stockenden Blutes war; somit,

auch neben einer an dieser Stelle immer gefährli¬
chen Erweiterung der Wunde, nicht ohne Zerquet-
schung zurückgebracht werden konnte; und da die
Gesundheit des Menschen viel besser ohne Milz
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als bei einer gequetschten, eiternden und verdorbe¬
nen bestehen kann, so war unsere und des von

hoher Landesregierung (auf diesseitiges Ansuchen)
gnädig dazu beorderten Herrn Professors Dorsch ein-

_stimmige Meinung und Votum, die ausgetretene
Milz durch nach und nach angebrachte Unterbin¬
dungen langsam absterben und abfallen zu las¬

sen. Dieses hastig, oder gar geradezu mit dem
Messer zu unternehmen, durfte man nicht (wagen,
weil es eine abscheuliche'Verblutung abgesetzt ha¬
ben würde, und weil dabei nicht zu verhindern
gewesen wäre, dafs das zurückgebliebene Miizstück
sich aus der Wunde zurückgezogen und das Rlut
in die Bauchhöhle ergossen hätte, wobei dann noch
viel mehr zu fürchten gewesen wäre.

Dafs dieser Heilungsplan unternommen , glück¬
lich ausgeführt worden, und-hierauf die Lebensge¬
fahr verschwunden sei, sagt schon [der vorläufige
Bericht vom 51. Jenner 1. J.

Hierauf fing Vulnerat auch an, wieder aufrecht
und meistens aufser dem Bette zu seyn; doch war

die Eiterung so häufig, dafs dieselbe unmöglich
in der nun (nach dem Abfalle des unterbundenen-
Milzstückes) ganz kleinen äüfserlichen Wunde allein
entstehen konnte; somit mufstc man scliliefsen, dafs
der zurückgebliebene und-mit der Wunde verwach¬

sene Milztheil selbst etwas dazu beilrüge und dafs
hieraus ein fistulöses Geschwür entstehen könne.
Zugleich schwollen dem Vulneraten auch die Füfse
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sehr auf, und hauptsächlich der linke. Durch die
Bemühungen des Herrn Professors Dorsch wurde
endlich die starke Eiterung und die Furcht vor ei¬
nem Sackgeschwüre gehoben. Auch die Fufsge-
schwulst hatte bei meinem letzten Besuche am 13-

des v. M. etwas nachgelassen; und da seitdem der
Vulnerat, obsclion man es ihm sehr ernstlich an¬

empfohlen hatte, Nachricht zu geben, wenn die
Fufsgeschwult auf die vorgeschriebenen Mittel nicht
verschwinden würde, keine weitere Hülfe verlangt
hat, so mufs man glauben, dafs auch dieser Um¬
stand gehoben sei.

Bei allem dem hat Vulnerat eine grofse Portion
und vielleicht zwei Drittheile der Milz verloren;

durch die Verwachsung des zurückgebliebenen
Theils derselben mit der Wunde wird nun auch

der Magen mehr nach der linken Seite gezogen und
angehalten; überdies mufste auch durch den Verlust
von beträchtlichen Blutgefäfsen die richtige Zirkulation
im Unterleibc erschwert werden, wenigstens einige

Zeit-— und so lange, bis sich andere kleinere Blut-
gefäfse erweitern und den Verlust der gröfseren er¬
setzen konnten. Hiermit wollen wir zwar, da die

Milz vielleicht das entbehrlichste Eingeweide unter
allen ist, nicht sagen, dafs Vulnerat nun kränklich
seyn und früher sterben werde, doch wird er schwer¬
lich wieder jener vollkommen gesunde, starke und
beschwerdelose Mann werden, der alle Witterung,
alle Anstrengungen und jede Speise so vertragen
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wird wie zuvor. Er wird etwas schwächlicher wer¬

den, manchmal hypochondrische Beschwerden füh¬
len, doch aber dabei ein hohes Alter erreichen
können. Dafs er übrigens viel Schmerzen und so¬

gar wahre Todesangst ausgestanden, auch eine Ver-
säumnifs von 5 bis 6 Wochen gehabt habe, ist sehr

evident. Solches müssen pflichtmäfsig bescheinigen
Hünfeld am 11. März 1797.

Kr aufs, Joh. Georg Schiller,
Physilcus. Zentchirurg.

Der besagte Vulnerat lebt noch. Ich habe ihn seit
den 13 Zwischenjahren mehrmals und erst vor ein

Paar Monaten das Letztemal gesprochen. Er klagt,
aufser einem zwar nicht schmerzlichen, doch hin¬

dernden Spannen in der Gegend seiner Narbe bei

starken Bewegungen und Arbeiten, von allem dem,
was man für ihn fürchtete, gar nichts mehr. Er ist
in seinem 50ten Jahre nun noch so gesund, so ro¬
bust und so wohl genährt als jemals. Auch hat er
nach seiner Heilung noch mehrere Kinder, und
zwar in den nämlichen Zwischenräumen wie vorher

gezeugt.

Nachtrag des H erausgebers.
Diese Beobachtung ist schon um deswillen in¬

teressant, weil sie wieder beweist, dafs die Milz
nicht blos bei Hunden und andern Thieren exstif-
pirt, sondern auch bei Menschen mit Bestand des

Lebens sowohl, als der Gesundheit zum grüfsten



) 2 0Ö (

Theile verloren werden kann. Viele lüugnen dies,
unter andern Buhn, *) Ammann **) und Teich¬

meyer. ***) —■
Beinahe alle Verletzungen der Milz, welche die

gerichtlich - medizinischen Schriftsteller aufgezeich¬
net haben, sind Fälle von tödtlicli abgelaufener
Zerberstung dieses Organs als Folge äulserer Ge¬
walt, zuweilen ohne dal's äufserlich eine Verletzung
sichtbar war. Oefters war die Milz durch ihre Grö-

fse und Miirbigkeit zu einer Ruptur -der Art eher
disponirt, und die Verletzung wurde dann für zu¬
fällig tödtlicli erkannt. Bei Ammami, ZiEtmann,
Alberti, Valentin, Daniel, Pyl u. a., finden sich
solche Obduktion sgeschichten.

Man sieht die Verletzungen der Milz, wenn sie

nicht tief" gehen, für illethal an, dringen sie aber
tiefer bis 'zu den grofsen Gefäfsen, dann werden
sie für absolut, wenigstens für an sich tödtlicli (nach

Metzger ) erklärt ****). Die Verwundungen der

*) De renuncialione vulnerum etc. Lips. 168g. p. 081.

**) Praxis vulner. lethal. Francof. 1690 p, 294.

***) Institut, med. leg. ed. /fia. Jenae iy5i. p. 226.

****) Ammann hält sie gar für eben so loci dich als

die Wunden des Heizens. (A. a. O. p. 356.) — Ei¬

ner geheilten, wahrscheinlich leichten Milzwunde

erwähnt Bohn. (Ä. a. O. p. 38o.) — Von andern

Milzverletzungen, bei denen die Heilung doch er¬

folgte, finden sich Fälle in Richter's cliir. BibJ.

B. VIII. S. 5o3. und im Journal de medecinc continue.
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Milz sind deshalb so leicht tödtlich, weil dann in
diesem so sehr blutreichen Eingeweide eine meist
nicht zu stillende Blutung dem Leben ein Ende
macht. Die obige Beobachtung kann, für die gro-
fse Gefährlichkeit und Lethalität der Milzverletzun¬

gen keinen Gegenbeweis abgeben, denn es war dort
eigentlich die Milz nicht verletzt, sondern Irfos vor¬
gefallen, und eben weil man nun chirurgisch bei¬
kommen, und durch zweckmäfsige Behandlung ei¬

ne Blutung verhindern konnte, so war man im
Stande, dieses Eingeweide ohne tödtliche Folgen
nach und nach gröfstentlieils, wegzunehmen.

Vol. XVI. p. 201. — Lesenswertli ist auch das, was

Sebiz über die Milzwunden sagt. Er ist sehr aus¬
führlich darüber. (Eocam. i miner. singul. hum. corp•

part, Argaü. i63g. P. III. §. 104. f. f.)
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6.
Beiträge

zur gerichtlich - medizinischen Beurthei-

lung der Kopfverletzungen.

Von

Herrn Dr. und Landphysikus EI. zu F.

Da der gerichtliche Arzt bei Kopfverletzungen

rücksichtlich ihrer Erkenntnifs, ihrer Folgen und

ihrer Heilung, wegen so vieler Schwierigkeiten,

die sie darbieten , nicht selten auf einen Scheide¬

weg stöfst, wo er bei aller Gegenwart des Geistes

und Wissens verlegen wird, wohin er sich wenden

soll, um zum richtigen Ziele zu gelangen; so dürf¬

ten nachstehende Beiträge dieser Art, hoffe ich,

nicht unwillkommen seyn.

Eine Kopf - Sehnfsivuiide, die erst am neunten

Tage den Tod herbeiführte.

P. F. ein Schuster aus U. ein Mann von /(,2 Jah¬

ren , von einer seltnen starken Korper-Konstitu¬

tion und durchaus gesund, wurde am '21sten Sep¬

tember 1798 in der Nacht zu R. in dem Augen¬

blicke, als er im Vorübergehen auf eines andern

Eigen thum
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Eigenthum sieh ein paar Zwetsrhen abpflücken woll¬

te, durch einen Schufs auf den Kopf, der mit ei¬

ner weifsen, baumwollenen Mütze bedeckt war,

verwundet, worauf er augenblicklich zu Boden

stürzte. Doch bald nachher war er , vermögend,

von ein Paar sogleich nach dem Schufs herbeige¬

eilten Menschen unterstützt, den Weg nach der

Mühle des I. B., die etwa fünfhundert Schritte von

dem unglücklichen Orte entfernt liegt, zu machen.

Auf die gefällige Requisition des f.. Justizamts

zu Ue. vom 22sten dieses M. eilten wir Unterzeich¬

nete sogleich dem Verwundeten zu Hülfe, und

nahmen an demselben Abende, als sich das zur

legalen Besichtigung nöthige Personal eingefunden

hatte, an ihm in der oben berührten Mühle die

gerichtliche Untersuchung vor, wobei wir fanden:

1) In gerader Richtung einen Zoll über dem rech¬

ten Ohre eine eines Groschenstücks grolse ge¬

zackte Schufswunde, welche durch den Schä¬

delknochen in die Gehirnhöhle eindrang. Au9

dieser Wunde war geronnenes Blut, und Hirn¬

substanz , welches zusammen ein starkes Kaf¬

feelöffelchen voll betrug, hervorgedrungen.

2) Gleich neben dieser Wunde vorwärts eine

kleine runde Schufswunde, welche von einem

Schrotkorne mittlerer Grofse verursacht seyn

mochte, und die in den Schädelknochen drang.

o) Gerade unter dem Ohre dieser Seite eben so

eine kleine runde Schufswunde, wie unter Nr.

3ter Jahrg. O
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2, wo die Schrotkörner in den Unterkiefer¬

knochen eingedrungen waren.

4) Am Hinterhaupte dieser Seite eine Schufswun¬

de von der Gröfse und der Form wie unter

Wo. 2 und 3, durch welche die Sonde schief

aufwärts unter den allgemeinen Bedeckungen

einen Zoll hoch eingebracht werden konnte.

5) Grade oben arit Schädel eine quer über diesen

hinlaufende, durch ein Schrotkorn verursachte

Streifschufswunde, wo die Haut nur verletzt

war.

Der Verwundete hatte auf der Stelle, wo er nach

erhaltenem Schufse niedergefallen war, wie dies der

Augenschein bewies, sehr vieles Blut verloren.

Kurz darauf,, wo er in der Mühle angekommen war,

trat bei ihm ein sehr starker Fieberfrost und mit

diesem ein drei Stunden anhaltendes Erbrechen ein:

hei der gerichtlichen Untersuchung aber nahmen

wir, aufserkaum merkliche^ Fieberbewegungen, ei¬

nem etwas gereitzten Pulse und einer in etwas er¬

höhten Wärme, keine auffeilende krankhafte Er¬

scheinungen an ihm wahr. Der Unglückliche

war, zur Verwunderung aller Umstehenden, sich

seiner ganz bewufst, er sprach vernünftig und er¬

zählte den Hergang der Sache deutlich und zusam¬

menhängend, hob sich selbst, ohne die mindeste

Unterstützung, von seinem Lager auf, und blieb

während der Untersuchung und des Verbandes,

Wohl eine starke halbe Stunde, frei auf einem Stüh-
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Ie, das wir ihm nicht zumuthen wollten, sitzen.

Er führte über keine der oben bezeichneten Wun¬

den eine Beschwerde, dahingegen klagte er jäm¬

merlich über einen unerträglichen Schmerz am lin¬

ken Ohre, wo er das überaus schmerzliche Gefühl

zu haben vorgab, als wollte sich, wie er sich aus¬

drückte, alles, was im Kopfe sei, zu diesem Ohre

herausdrängen. Bei dem leisesten Berühren dieser

Gegend klagte er bitterlich, und konnte, ohne laut

aufzuschreien, den Kopf nicht auf diese Seite legen.

Bei der Untersuchung bot sich hier nicht die min¬

deste Verletzung dar.

Wir berechneten die Gewalt, die bei dem Schufse

durch Erschütterung mächtig auf den Kopf einge-

wirckt haben, die Art der Verwundung, welche

nothwendig — durch die, tief in die Gehirnhöhle

eingedrungenen fremden Körper, als Blei, Knochen¬

stücke, welche wir bei der gerichtlichen Untersu¬

chung nicht einmal auffinden, geschweige auszie¬

hen konnten'—schreckliche Zerstörung der Hirnsub¬

stanz und anderer Theile verursachen müssen, und

gaben daher, ungeachtet der Verwundete gegenwär¬

tig dem Anscheine nach und im Vergleiche gegen

die Verwundung sich auffallend wohl befand, unser

Gutachten dahin zu den Akten : dafs wir die unter

No. 1 aufgeführte Schufswunde, ohne "einmal die

übrigen unter No. 2, 5, 4 und 5 bezeichneten Schufs-

wunden zu berühren, nach den so eben angeführ-

O 2
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ten Gründen als höchst lebensgefährlich
anerkennen müfsten.

Ünsre erste Bemühung war nun, die Wunde No.*!

gehörig zu erweitern, mit möglichster Vorsicht die
fremden Körper in ihr aufzusuchen und auszuzie¬
hen. Es gelang uns auch, zwei Knochensplitter
und zwei ganz zerschmetterte Schrotkörner aus der
Wunde zu entfernen. Den Verwundeten behandel¬

ten wir, da er ein so starker, vollkommen gesun¬
der Mann war, schwächend.

Die Wunde wurde täglich zweimal ganz locker
verbunden, und der Verwundete rnufste stets auf
die rechte Seite, doch so sich legen, dafe der aus-
fliefsenden Feuchtigkeit freier Ausflufs gewährt wur¬
de. Durch diese Lage glaubten wir auch bewir¬
ken zu können, dafe ein oder der andere in " die

Hirnsubstanz eingedrungene fremde Körper sich
nach der äufseren Wunde, als dem niedrigsten Orte,
senken würde, und da leicht herausgenommen wer¬
den könnte: allein bei mehreren Verbänden war je¬

doch nur etwas lose Hirnsubstanz vorgedrungen.

Bei dieser Behandlung befand sich der Verwun¬
dete in den ersten Tagen zum Erstaunen wohl, und
auch nicht ein einziges bedenkliches Zeichen war
eingetreten. Er hatte vollen Gebrauch der Sinne,
sprach stets vernünftig, sehnte sich öfters nach
Hause zu seiner Familie, und seine einzige Klage
blieb fortwährend über das überaus schmerzhafte
Gefühl am linken Ohr. Sein Geruch schien auf-
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fallend erhöht zu seyn, denn sobald Sauerkraut,
oder eine andere Speise, die er liebte, auf den Tisch,
dem er in einiger Entfernung mit dem Rücken zu¬
gewendet lag, gesetzt wurde, so roch er dies als¬
bald, und verlangte jedesmal davon. Bescheiden
schlug man es ihm stets ab, mit der Entschuldi¬
gung, dafs es ihm nicht zuträglich sei; damit liefst
er sich aber nicht immer beruhigen, stand zuweilen
von seinem Lager auf, und befriedigte seine Efslust*

Am 26. d. M. verschlimmerte sich das Befinden

mit einemmale schrecklich. Die Wunde No. 1 gab
übelriechenden blutigen Eiter, es stellte sich Irrere¬
den mit abwechselndem unruhigen Schlummer und
Zuckungen auf der rechten Seite des Gesichts ein.
Die vorher stets und einzig geführte Klage über
den unnennbaren Schmerz am linken Ohre hörte

man von dem Unglücklichen nicht mehr. Er warf
sich unruhig im Bette hin und her, wurde wild,
und sjrrang oft von seinem Lager auf, heulte fürch¬
terlich, schlug und trat nach jedem, der ihm nahe
kam, fafste selbst den Chirurgen einmal sehr un¬
sanft während des Verbandes an, und rifs den Ver¬
band öfters ab. Er verlangte mit Ungestüm, dafs
man ihn nach seinem Dorfe bringen möchte, und
entwischte am 27ten seinen unvorsichtigen Wärtern,
die ihn aber auf einem seinem Dorfe entgegenge¬
setzten Wege der Mühle unfern wieder einholten.
Am 28ten ging der Urin unwillkiihrlich ab, der
Verwundete fiel unter schwerem schnarchendem
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Athmen in einen anhaltenden 1 soporösen Zustand,
in welchem sich am 29ten früh gegen 8 Uhr seine
Leiden endeten.

Am 30ten September 1798 wurde die Leiche des
F. F. gesetzmäfsig obduzirt, wobei sich Folgendes
ergab.

Die Schufswunde, weiche bei der gerichtlichen
Untersuchung unter No. 1 beschrieben wurde, fand
sich nun so erweitert, dafs sie die Gröfse eines
Kronentlialers darbot. Aus ihr war wieder eine
kleine Portion Hirnsubstanz vorgedrungen. Die
Wundränder waren zusammengefallen, sahen" mifs-
färbig aus., und der Geruch, »den die Wunde ver¬
breitete, war faulig. Die unter No. 2, 3 und 4 be¬
zeichneten Wunden sahen besser aus, und hatten gu¬
ten Fiter.

Nach abgenommenen "allgemeinen Bedeckungen
des Kopfs fanden wir oben an dem Schädel, da wo
die unter No. 5 aufgeführte Streifschilfswunde war,
eine mit geronnenem Blute tmterlaufene Stelle. Die
allgemeinen Bedeckungen auf der rechten Seite, die
Schläfenmuskel dieser Seite waren stark mit Blut
unterlaufen, und schwarzblau von Farbe. Die
Schufswunde unter No. 1 war beiläufig in der Mitte
und über dem untern Rande des rechten Schädel¬
beins und- von der Gröfse eines vier und zwanzig
Kreuzerstücks in dem Schädelknochen. Das Schi*ot-
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körn," welches die Wunde No. 2 verursacht hatte ^

steckte in der ersten Knochenlamelle vorwärts dicht

neben der Wunde No. 1. Am Hinterhaupte, wo

die kleine Schufswunde No. 4 aufgefunden wurde,

fand man ungefähr anderthalb Zoll von der äus¬

sern Oeffnung unter den allgemeinen Bedeckungen

ein breitgeschlagenes grobes Schrotkorn. Die Schrot¬

körner, welche die Wunde No. 3 machten, nahm

man auf der Oberfläche des rechten Unterkiefer-

knodhens leicht heraus.

Nach vorsichtig durchgesägtem und abgehobenem

Schädel sah man die Gefäfse der harten Hirnhaut

auf der rechten Seite strotzend voll Blut, diese rings

um die Wunde No. 1 lose und brandig und einen

grofsen Knochensplitter auf der linken Seite der

Wunde, der an der harten Hirnhaut noch fest hing.

Wir legten die harte Hirnhaut zurück, da fanden

sich über den Mündungen des grofsen Gehirns die

Gefäfse stark mit Blut-angelaufen, ttnd beide Halb¬

kugeln, doch mehr die rechte, mit einer gallert¬

ähnlichen blutigen Masse überzogen. In der rech¬

ten grofsen Gehinihöhle war eine kleine Portion

Blutwasser. Man verfolgte vorsichtig den Gang der

Gehirnwunde, welche tief in die hintere Hälfte der

rechten Halbkugel reichte. Hier nahmen wir nun

acht beträchtliche und mehrere ganz kleine Kno¬

chensplitter, ein grobes Schrotkorn und ein Stück

Blei, welches, wie dies aus seiner Form sehr be¬

stimmt erkannt wurde, aus ungefähr acht bis neun
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groben Schrotkörnern in mehreren Punkten zu¬
sammengeschmolzen war, heraus, und übergaben
alle diese fremden Körper gleich den übrigen, vor¬
her schon aufgefundenen, dem Richter, um sie
den Akten beizulegen. Wo die Knochenstücke und
das Blei angetroffen wurden, war das Gehirn ganz
mifsfarbig, und in blutigen, stinkenden Eiter urn¬
geschaffen, so dafs die hintere Hälfte der rechten
Halbkugel gröfstentheils zerstört und verdorben
war. Auf dem Gezelte des kleinen Gehirns fand

sich eine beträchtliche Portion geronnenen Bluts,
und blutigen Eiters, und auf der Grundfläche des
grofsen Gehirns zwei Speiselöffel voll Blutwasser.

Wir schritten , obgleich die Ursache des unver¬
meidlichen Todes ohne Widerrede in der Gehirn¬

höhle aufgefunden war, doch auch zur Oeffnung
der übrigen Höhlen, wo wir bei geöffneter Brust
beide Lungenflügel strotzend voll Blut, doch den
linken am meisten, und schwarz von Farbe, dann

in der Brusthöhle viel ausgetretenes Blut auffanden,
welches vorsichtig aufgefafst zwölf Loth wog. Das
Herz war zusammengefallen und blutleer.

In der Unterleibshöhle fand man die Leber sehr

grofs, jedoch gesund, die Gallenblase verhältnifsmäfsig
klein, Jund wenige, ihrer s Konsistenz und Farbe
nach aber gehörige Galle. Alle übrigen Eingewei¬
de waren hier in einem naturgemäfsen Zustande.

Gutachten.

Auffallend ist uns die Erscheinung an den Lun-
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gen des Verstorbenen, indem sich an ihm weder

vorher, noch während der Zeit der Verwundung ■—

den letzten Tag seines Lebens ausgenommen —• ir¬

gend ein Zeichen des\ gestörten Respirationsgeschäfts

darbot. Auffallender aber noch bleibt uns die enor-I»

me Blutansammlung in der Brusthöhle. Da wir nun

weder die Ursache derselben gehörig ausmitteln,

noch bei der fleifsigsten und genauesten Nachfor¬

schung die Quelle, woher sich das Blut ergossen

hatte, auffinden konnten; so wagen wir hierüber

auch nicht unsere Meinung — die doch immer nur

Vermuthung bleiben würde — niederzuschreiben,

und geben vielmehr unser auf unwiderlegbare That-

sache gestütztes, pflichtmäfsiges Gutachten dahin

zu den Akten: dafs die bei der gerichtlichen Un¬

tersuchung unter No. 1 aufgeführte, von uns als

höchst lebensgefährlich angegebene Schufs-

wunde, da sie, wie es die Sektion überzeugend

beweist, einen zum Leben höchst nöthigen Theil

so gänzlich zerstörte, dafs es unter so traurigen

Verhältnissen der Kunst, die unglücklichen Folgen

abzuwenden, und die zerrütteten Theile wieder her¬

zustellen, unmöglich bleibt, als unbedingt tödt-

lich anerkannt werden mufs.

F. am 2ten Oktober 1798.

Tl. A . u. Z. Physikus.

S. A. u. Z. Chirurg.
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Eine Kopfwunde durch einen Schlag mit einer

Mistgabel verursacht.

Auf die heute früh gegen 7 Uhr an mich gekom¬
mene Requisition des f. Justizamts zu S. vom ersten
des M. den durch einen Schlag auf den Kopf schwer
verwundeten J. Z. in H. zu untersuchen, und den

Befund dem Amte zu berichten, reisten Unterzeich¬
nete auf der Stelle dahin ab.

Wir fanden den gedachten J. Z., der ein bleicher
hagrer Junge von 20 Jahren ist, im Bette liegen.
Durch die Erzählung der Umstehenden brachten wir
in Erfahrung : dafs dieser junge Mensch Tags vor¬
her, wo er eben an der Oeffnung eines Wehrs, vor¬
wärts gebückt, gearbeitet habe, nach einem Schlage
mit einer Mistgabel auf den Kopf augenblicklich in
den Bach gestürzt sei, aus weichem man ihn bald
darauf scheintodt herausgenommen, und nach Hause
gebracht habe, wo er jedoch bald wieder zu sich ge¬
kommen sei, und man an seinem Kopfe eine sehr

stark blutende Wunde wahrgenommen habe. Man
erzählte ferner; dafs er sich bald nachher meh-

reremale heftig erbrochen habe, wobei viel Wasser
und etwas blutiger Schleim ausgeleert worden sei.
Auch sei dieses Erbrechen heute früh gegen acht Uhr
noch erfolgt.

Der Mifshandelte war sich gegenwärtig, nur sah
er äusserst bleich aus. Sein Puls war schwach, mas¬

sig geschwind. Er fühlte sich sehr ermattet, jedoch
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konnte er sich frei bewegen, und von seinem Lager,

welches in der etwas düstren, engen Nebenkammer

war, aufstehn, und zur Untersuchung in die daran

stofsende helle Wohnstube gehen.

Nach abrasirten Kopfhaaren fanden wir an ihm

Folgendes. Auf dem mittleren, oberen Theile de3

Hinterhaupts eine zwei Zoll lange, leicht gequetschte,

querlaufende Wunde mit einem starken Querbruche

des Hinterhauptbeins in der Mitte, dessen oberer

Rand links beträchtlich über den. unteren in die

Höhe ragte.

Wir verbanden diese Wunde trocken, legten kalte

Ueberschlage auf den Kopf, empfahlen dem Ver¬

wundeten äufserste Ruhe, und beschlossen, dem

f. Justizamte zu S. die Nothwendigkeit der ohne

Verzug zu unternehmenden legalen Untersuchung zu

eröffnen. Diefs geschah durch folgendes Schreiben.

„Obgleich noch keine dringende,'keine solche Zu¬

fälle bei J. Z. in H. eingetreten sind , welche bestimmt

auf Verletzung innerer edlen Theile des Kopfs zeugen ;

so ist uns doch die Art der Verwundung, der Sitz

der Wunde, und die zu,befürchtende Folge wichtig

genug, den Verwundeten legal untersuchen zu las¬

sen, und uns die Gegenwart des Herrn Professor^,

aus F., um uns gemeinschaftlich berathen zu können,

auszubitten. Der Zent-Chirurg bleibt zur Pflege des

Verwundeten auf der Stelle, ich aber mufs wegen

einiger andern dringenden Kranken wieder nach
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Hause. Ich erscheine morgen früh bei guter Zeit,

um der legalen Untersuchung beizuwohnen, unA

im möglichen Falle in Gesellschaft des Herrn Prof.

A. aus F. H. am 2ten Dezemb. 1807."

H. A. u. Z. Ph.

S, A . u. Z. Ch.

Am 3ten d. M. Vormittag wurde in Beiseyn des

erforderlichen Zent-Personals und der Gegenwart des

Herrn Prof. A. aus F. an dem durch einen Schlag

mit der Mistgabel auf den Kopf verwundeten J. Z.

20 Jahre alt, ledigen Standes aus H. die gerichtliche

Untersuchung von Unterzeichneten vorgenommen,

wobei sich fand.

Auf dem mittleren, oberen Theile des Hin¬

terhaupts eine ['zwei Zoll lange, leicht ge¬

quetschte, querlaufende Wunde mit einem

starken Querbruche des Hinterhauptbeins

in ihrer Mitte. Der obere Rand des Kno¬

chenbruchs ragte auf der linken Seite be¬

trächtlich über den unteren in die Höhe.

Das Erbrechen, welches bald nach erhaltenem

Schlage erfolgt war, und noch am zweiten Tage früh

anhielt, erfolgte von daher, bis zur legalen Untersu¬

chung, nicht wieder: wohl aber spürte der Verwun¬

dete zuweilen noch Neigung dazu. Er fühlte sich

nach einer etwas unruhigen Nacht, die gegen den

Morgen hin mit einem leichten, doch bald vorüber

I
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gehenden Irrereden, wobei er sehr hastig sprach ,
vergesellschaftet war, matt, klagte über Kopfweh um
die Stirn, gähnte öfters, und sah äusserst bleich aus.
Sein Puls war weich, und sehr ^langsam. Die Ab¬
sonderung des Urins und Stuhls war natürlich, die
Bewegung seiner Glieder ungehindert, so dafs er von
seinem Lager auch heute wieder in die Wohnstube,
wo die gerichtliche Untersuchung, vorgenommen
wurde, gehen konnte.

Gutachten.
Obschon Knochenbrüche des Hirnschädels für

sich keine tödtliclie Gewalt haben, und bei dem
Verwundeten bis daher noch keine dringende
krankhafte Erscheinungen, als Folge von Druck
und Reitz, oder beiden zugleich,, auf innere
edle Theile des Kopfs, eingetreten sind; so müs¬
sen wir doch bei der richtigen Schätzung der
auf das gebrochene Hinterhaupt nothwendig gewürk-
ten grofsen Gewalt, des Sitzes des Knochenbruchs,
wodurch die darunter liegenden grofsen Blutbehälter,
welches bei der wirklich erfolgten starken Blutung
aus dem Munde sehr wahrscheinlich ist, verletzt seyn
können, der zu befürchtenden späteren Zufälle, als
Entzündung und Eiterung der Hirnhäute, als oft
unabwendbare Folgen der erlittenen Gewalt, die
leider meist den unvermeidlichen Tod herbeifüh¬

ren, und der geringen Hoffnung, welche uns die
Trepanation des Hinterhauptbeins in Fällen, wo sie
zur möglichen Hülfeleistung auch ganz bestimmt an-
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gezeigt ist, zu einem guten Erfolge übrig lafst,
obige Verwundung als gefahrvoll erklären.

F. am 4ten Dezemb. 1807.
A. Professor aus F.
//. A. u. Z. Phys.
S. A. u. Z. Ch.

In Gemäfsheit des von F. H. Fl. J. T). erhalte¬
nen Auftrags soll ich von Euer Wohlgeboren in
der Verwundungssache des J. Z. von H. über fol¬
gende Punkte noch Aufschlufs einholen.

1) Aus welcher Ursache der H. Prof. A. aus
F. der Visitation des Vulneraten beigewohnt
habe? Und

2) durch welches Instrument die Kopfwunde
des Vulneraten wahrscheinlich versetzt wor¬
den sei, und ob solche nicht auch von
einem Sturze des Vulneraten in das Was¬
ser herrühren könne?

Haben Sie daher die Giite, mir hierüber ihre Be¬
merkungen bald gefällig mitzutheilen.

S. am 12- Jänner 1808.
F. M.

ereebenster Dr.£5

S. Amtsvogt.

Die von einem f. Justizamte zu S. auf Befehl des
f. hohen Regierungs J. D. mir vorgelegte Frage:
warum der H. .Prof. A. aus F. der Visitation des
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Vulneraten J. Z. aus H. beigewohnt habe? wird
von mir dahin beantwortet: weil die Wichtigkeit
der Verwundung es erheischte, mich mit einem Man¬
ne von chirurgischen Kenntnissen und Geschicklich¬
keit, die ich bei den in hiesiger Gegend mir beige¬
setzten fZent-Chirurgen schlechterdings vermisse, dar¬
über zu berathen.

Dem Staate kann es durchaus nicht unbekannt
seyn, dafs die mir in hiesiger Gegend zugetheilten
Zent-Chirurgen zur niedern Klasse gehören, wor¬
über ich schon am 20ten Dezbr. 1803 auf höheren
Befehl ein freimüthiges Urtheil eingereicht habe.
Mit diesen kann ich mich also in schweren Ver¬

wundungssachen unmöglich berathen, ihnen am
wenigsten einen Fall, wo eine Operation, die eine
geschickte und geübte Hand erfodert, nothwendig
werden könnte, allein überlassen. Ihnen fehlt es
nicht nur an den erfoderlichen Instrumenten, son¬
dern, was noch weit schlimmer ist, an der dazu nö-
thigen Technik. Dies ist leider die reine Wahrheit!

Für jeden unglücklichen Ausgang bleiben nicht
diese, sondern der Physikus stets verantwortlich.
Ich würde daher meine Pflicht verletzen, wenn ich
in einem schweren chirurgischen Falle, wo eine
wichtige Operation nothwendig werden fkönnte,
nicht einen, dem Fache gewachsenen, Mann, und
zwar zeitlich genug, ehe noch die dringendsten
Zufälle eingetreten sind, wo oft jede Hülfe zu spät
kömmt, dazu bitten würde. Ich habe also hier
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nuv meine Pflicht erfüllt, und werde ihr auch künf¬

tighin , indem ich mich in jedem ähnlichen Falle
mit einem Manne, auf dessen chirurgische Kennt¬
nisse und Geschi cklichkeit ich volles 'Vertrauen

setze — setzen mufs, zum Besten der Verwunde¬

ten berathen werde, nach Möglichkeit zu entspre¬
chen mich bemühen. Ich hoffe, dafs man mich

nun in der Folge deshalb nicht mehr zur Rechtferti¬

gung auffodern wird, sonst kann ich mich nicht
enthalten, dem Staate den schon öfters geäufserten,
bis daher aber immer noch unerfüllt gebliebenen,

Wunsch — dem so sehr in dieser Hinsicht verges¬
senen Landmanne doch einmal bessere Chirurgen,
deren Hülfe er so nöthig hat, zu geben — etwas nä¬
her an das Herz zu legen. Um jeder Rechtferti¬

gung für die Zukunft auszuweichen, mich aber auch
zugleich vor aller Verantwortung sicher zu stel¬
len; so erwarte ich eine bestimmte hohe Entschei¬

dung: ob ich unter Verhältnissen, wo die ge¬
wöhnliche Routine der gedachten Zent - Chirurgen
nicht hinreicht, einen wissenschaftlich gebildeten

und geschickten Chirurgen der höheren Klasse zu
Rath ziehen;darf, oder nicht? Dieser bestimmten

Entscheidung sehe ich sehnlichst entgegen. Ihre
Wörtliche Befolgung soll dann für mich ein Ge¬
setz seyn!

Fl- am 19ten Jenner 1808.
H. Ph.

Ein
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Ein ziueites abgefodert.es Gutachten in der

JZerwundungssache des J. Z. aus H.

Unterzeichnete erfüllen hierdurch den, von einem

f. Justizamte unter dem 12ten d. M. an sie ausge¬

fertigten Auftrag, indem sie die von einem f. ho¬

hen Regierungs J. D. ihnen in der Verwundungs¬

sache des J. Z. in H. vorgelegte Frage:

„durch welches Instrument die Kopfwun¬

de des Vulneraten wahrscheinlich versetzt

worden -sei , und ob solche nicht auch von

einem Sturze des "Vulneraten in das Was¬

ser herrühren könne ?"

nach ihrer besten Ueberzeugung dahin beantworten:

clafs die Kopfwunde des J. Z. aus H. nothwendig

durch ein scharfkantiges, zugleich schweres Instru¬

ment und einer nicht geringen Gewalt verursacht

worden ist, und dafs diese schlechterdings unter den

bestehenden Verhältnissen nicht von dem Sturze

des Vulneraten irrs Wasser herrühren kann.

Die lederne Deckelmütze, womit des Vulneraten

Kopf, als erden Schlag erhielt, bedeckt war, wel¬

che auf der Stelle, wo sie die Wunde berührte, ei¬

nen Querspalt hatte, der sich beinahe so darstellte,

als sei er mit einem schneidenden Instrumente verur¬

sacht worden, die Wunde selbst, die in ihren Umge¬

bungen nur leicht gequetscht war, zeugen dafür, dafs

das sie verursachende Instrument scharfkantig —• und

der starke Querknochenbruch im Hinterhauptsbeine,

der nur durch ein sshweres, mit Gewalt geführtes

Zter Jahrg. P
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Instrument bewirkt werden konnte, spricht dafür,

dafs das Instrument zugleich auch schwer gewesen,

seyn mufs. Uns ist es daher höchst wahrscheinlich,

dafs die Wunde des J. Z, wirklich mit einer, in

den Akten angegebenen, Mistgabel, in welcher bei¬

de Eigenschaften sich vereinigen, verursacht, und

der Schlag, nach dem Sitze der Wunde zu urthei-

len, in einer vorwärts gebogenen Stellung dem

Vuineraten angebracht seyn mufs.

Dafs die Wunde von dem Sturze des Vuineraten

in das Wasser herrühren könne, dies halten wir,

dem Orte der Verwundung und den übrigen Verhält¬

nissen zu Folge, für unmöglich. Der Vulnerat

stürzte, wo er bei erhaltenem Schlage eben in einer

vorwärts gebückten Stellung das Wehr öffnen woll¬

te, von einer sehr unbeträchtlichen, höchstens ein

paar Schuh betragenden Höhe, also mit keiner gros¬

sen Gewalt mit dem Kopfe vorwärts in das, an die¬

ser Stelle wenigstens vier Schuh tiefe, Wasser. Ge¬

setzt nun, er sei auch mit dem vorliegenden Thei-

le des Kopfes, auf einen am Grunde des Wassers

liegenden Stein, oder einen andern festen Körper

aufgestofsen , und habe sich dadurch eine" Verlez-

zung zugezogen; so hätte man diese doch wohl am

obern oder vordem Theile des Kopfs auffinden müs¬

sen. Berechnen wir vollends noch , wie sehr die

Gewalt des Körpers, die ohne das hier nicht grofs

war, bei einem Sturze in das Wasser, von diesem,

besonders bei einer beträchtlichen Tiefe desselben,
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gebrochen wird; so ist es nicht leicht möglich eine

Verletzung dieser Art sich dabei zuzuziehen, am

wenigsten, unter den bestehenden Verhältnissen, eine

Wunde mit einem starken Querbnochenbruche am

Hinterhaupte.

Nach diesem geht also unser pflichtmäfsiges Gut¬

achten dahin: dafs dem J. Z. in H. seine Kopf¬

wunde durch einen gewaltsamen Schlag mit einem

scharfkantigen, zugleich schweren Instrumente,

höchst wahrscheinlich mit einer Mistgabel, in vor¬

wärts gebückter Stellung versetzt wurde — schlech¬

terdings aber nicht durch des Vulneraten Sturz in

das Wasser herrühren kann.

Fl. am löten Jänner 1808.

H. A. u. Z, Ph.

S. A. u. Z. Ch.

Dieser junge Mensch genafs ohne besondere Bei¬

hülfe von Seiten der chirurgischen Kunst vollkom¬

men und befindet sich bis daher fortwährend wohl.

In den Eindruck, der am Hinterhaupte zurück

blieb, kann man gegenwärtig noGh füglich die Spiz-

ze eines Fingers einlegen.

P 2
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Ueber Hypospadiäen und ihre Zeugungs¬
fähigkeit, nebst einer hierher gehörigen

merkwürdigen neuen Beobachtung.
Vom

H er aus gebet-.

Die Untersuchung des angezeigten Gegenstandes
gehört mit unter die wichtigem der gerichtlichen
Medizin, weil Hypospadiäen so gar selten nicht
sind, es mithin oft vor Gericht zur Frage kommt:

ob sie fähig sind Kinder zu zeugen? Ueberdiefs
sind die gerichtlich-medizinischen Schriftsteller hier¬
über gar nicht einig und in foro gelten doch Auk-
toritäten soviel, daher auch mit Recht unsere Fund¬

scheine gewöhnlich nicht arm an Allegaten, beson¬
ders bei strittigen Sätzen sind.

Diejenigen, deren Penis nicht normal, vom an
der Spitze der Eichel, sondern unten an einem an¬
dern Orte geöffnet ist, nennt man Hypospadiaci
(von vttoaTcaa) subtraho, subdiico )*)• In den meisten

*) Atreti, unter welchem Namen sie auch bei einigen
vorkommen, sind doch wohl nur die zu nennen,

WO das orificium znxthrae ganz fehlt.
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Fällen ist die Oeffnung gleich unten am Halse der
Eichel, am Bändchen. Seltener ist die Mündung der
Harnröhre an einer andern Stelle des Penis;*)- an
seiner Wurzel oder im Damme**.) Am seltensten

befindet-sich die Oeffnung am Rücken des männli¬
chen Gliedes , und solche Menschen nannte man
auch wohl Anaspadiaei. Eben so selten ist es, dafs
zwei oder gar drei Mündungen der Harnröhre im
Penis vorhanden sind. —< Die Oeffnung mag seyn.

wo sie will, so dringt durch sie Harn und Samen. ***)

*) S cliweick'h a ld undZandt irren, wenn sie glatt-«

ben (Hufeland's Journal d- pr. Arzneikun¬

de. B. 17. S. 42), nur der sei ein Ilypospadiäus, "bei

dem sich die Oeffnung der Harnröhre am Eichelban-
de befände. Sie kann auch in der Mitte und an der

Wurzel der Iluthe unten seyn und ein solcher Keifst:

der Etymologie und dem Gebrauche der Autoren *)

gemäfs Hypospadiätis.
*) Teiclimeycr inst. med. leg. Cap- XV. Q. 5. — IVIetz-

g e r's System der ger. Arzneivr. 3te Ausgabe. §.'4St. — Fa¬
sel. dement, med. leg. de. Kickmann. 4. f. as5.
No. 4- etc. >.

**) Schon Aristoteles (Je animal. generat. Venet.

i5z6. L, IK. C. 4. ) gibt Nachricht von Knaben, de-
ren Ruthe" nach unten durchbohrt sei.

***) Die Schriften, worin Beobachtungen der Art an-

getroffen werden, sind, aufser den noch anzuführen¬

den , vorzüglich folgende. Ephem. nat.' cur. Dec I.

ann. IX. et X. obsSrv. 1 o5 ; ibid. Dec. II. ann. K1I.

dbserv. 8. Cent. IX. observ. 58 et 72. — A- Vall is-

V - *
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Bas Uebel ist gewöhnlich augeboren. Ob es ge¬
heilt werden kann und auf welche Art, gehört nicht
hierher. Es fragt sich hier nur, ob in Hinsicht
auf gerichtliche Arznei kun de Hypospa-
diäen zum Kind erzeugen geschickt oder
es nicht sind.

'

Diese Frage kann besonders in folgenden Fällen
Gegenstand einer Rechtssache werden. 1. Ent¬
weder ist der Hypospadiäus wegen
Schwängrung angeklagt und er will sich
von der Beschuldigung durch seine Un¬
fähigkeit dazu, vermöge des besondern
Baues seines männlichen Gliedes be-

neri opere fisico mediche. Venezia 3753. T. III. p.
336. — J. Sellerich observaliones med. rarae novae

etc. Francof. 1600. L. III. — F. Plater observat. L.

III. Basil. 1641. p. 844 et 84®- — -4. de Hey de

experimenta circa sanguinis missionem etc. acc. 2g obser¬
vat. med. Amstelod. 1686. No. 27. — F. A. Weitz

neue Auszüge aus Dissertationen für Wundärzte.

Frankf. und Leipzig. 1774. B. I. S. 32. — Gardane
Gazette de Sante' etc. Paris, 3775. S 78. — Hufe-
1 a n d's neueste Annalen der franz. Heilkunde. B. II

S. 117. — A. V. Hall er elem. pliysiol. corp. hum.
Lausann. 1778. Ed. sec. T. VII. Lib. XXVII sect. I.
§. 00 wo noch mehrere Schriften erwähnt sind. —

Pinel in memoircs de la.socie'te med. d'e'mulation. An.

IV. p. 333. (Die Harnröhre hatte hier 2 Oeffnungen
nach unten). —
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freien. 2. Oder ein, von einem Hypo-
spadiäus b es chl a fe n e s , ,der Schwanger¬
schaft, oder schon erfolgter Geburt we¬
gen verd'ächtigesMädchen sucht sich mit
dem fehlerhaften Baue dessen, mit dem
sie zu thun hatte, .von dem Verdachte zu
entledigen, o. Oder die Rechtmafsigkeit,
der Kinder wird bestritten, weil der an¬

gebliche V ater ein Hypospadiaus ist. 4.
Oder es wird auf Scheidung wegen Impo¬

tenz geklagt, weil der Mann ein Hypo-
spädiäusist. In allen diesen Fallen ist die Be¬
sichtigung und das Urlheil eines gerichtlichen Arz¬
tes erfoderlich.

Die Meinungen, welche man in den forensisch¬
medizinischen Schriften und in andern -über die
Zeugungsfähigkeit der Hypospadiaen aufgestellt fin¬
det, sind sehr verschieden.

Zaccldas , der seine Materie mit so grofsem Auf¬
wände von Gelehrsamkeit behandelt, verweilt sich
bei dieser auch ziemlich lang.*) Mit Recht unter¬
scheidet er, ob die Oeffnung unter dem Rande der
Eichel, oder in der Mitte des Penis, oder an der
Wurzel desselben sei. ,, Conveiiiinib autem Docto-

res — sagt Zacchias weiter — <juod qiiandocini-

que foramen virgae in suo naburali loco non ap•

*) S. Zacchias quaest. med. legal.

16881 Lib. IX. Tit. 5. quaest. 6.

Francof. ad M.
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paret, impediatur omniriö generatiö eb rationem

ajjüsrunt evidentem , quae ea est, quia non pbtest
seinen recta ad uteri internum osculum pervenire,

sed ad latera , vel ad posteriorem parietem ejjrwi~
ditnr , quin addam ego, ipsa pencs glans ad id
impedimentoest, etiam si ergo uterus insigni at-
tractione dotebur et virile seinen attrahendi avi-

dissimus, tarnen ob illud ipsum impedimentum non
ante illud attrahere potest, quam Spiritus evanes-
cant, et semen rejrigeretur, uiide seinen omnino
et undequaque infoecundum evadit ." hidefs setzt
er doch hinzu, es würde bei denen, wo die Oeff-
nung nicht zu weit von der Eichel entfernt sei, die

Zeugung nicht so sehr gehindert. Er begleitet dies
mit einer Erfahrung, die er selbst machte. Er ha¬

be einen sonst starken und feurigen Mann an Nie¬
renstein-Beschwerden behandelt, der eine unperforir-
te Eichel hatte und Vater mehrerer Sohne war. Die

Oeffnung befand sich unter dem Rande der Eichel.

Eschenbach zählt die regelwidrige Oeffnung der
Harnröhre zu der Gattung von Impotenz, die durch
kein Mittel gehoben werden könne.*)

Teichmeyer , dessen Buch lange das Kanon für
Gerichtsärzte war, führt die innormale Durchboh¬

rung des Penis, gleichviel ob die Oeffnung am
Bändchen oder in derh mittleren Theile des Glie-

*) C. E. Eschenbach medicina legalis. Rostock.

2o 5.
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des, oder in der Nähe des Hodensacks ist, unter

den Ursachen der ifnpotentia gensraiidi auf. ,, Tu

tali morbo , sagt er, coitus quidem perßcitur, ast

an ejusmodi vir coitum ßoecundum exercere, ab-

que adeo ad matrimouium admitti possit, dispu-

tant autores ." *) Er schliefst mit der falschen Be¬

hauptung, die Erfahrung bewiese] die Sterilität der

Hypospadiäen.

Bei Faselius **) werden die Hypospadiäen zu de¬

nen gezählt, die an einer Impotenz leiden, welche

durch die Kunst nicht zu heben ist.

Hebenstreit ***). bringt Männer, welche dieses

Uebel haben, geradezu unter die, welche zum Ehe¬

stande untauglich sind. Er drückt sich darüber so

aus: „Alii, qui pactum matrimoniale subsistere

noji sinvnb , sexuales virorum morbi , ejus virgam

attinent,' si perßorata ad gl andern haud est, sed

sub ßrenulo urinis via patet, Hypospadiaeis Ulis

nomen est etc. li

Ludewig ****) behauptet ebenfalls, dafs, wenn die

*) Fr- T ei eh me-y er institütiones medicinae legalis. Je¬

nas. 1762. Cap. XV- Q. 5.

"*) Element, med. forens. Ed. C. Rickmann. Jenae, 1767.
(J. 225.

***) Anthropologin forensis etc. Lips. 1701. S. II. Menibr.

III. cap. I. §. 6.

) Institütiones medicinae forensis. Ed. sec. cur, Rose.

Lips. 1774. §. 402.
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Oeffnung der Harnrohre nicht an der Eichel, son¬
dern an einem andern Orte statt fände, ein wahrer

Grund zur Scheidung da sei; wiewohl er nicht ge¬
radezu von einem angebornen solchen Fehler, son¬
dern von dem durch venerische Geschwüre entstan¬

denen spricht.
jBaumer *) setzt diese Krankheit unter die blei¬

benden Ursachen der Impotenz, doch spricht er den
damit Behafteten nicht ganz die Zeugungskraft ah,
indem er sagt: ,,Hypospadiaei, quibus 11011 in
glande, sed sub frennlo Urethra pabeb, uxores ra.ro
im praegnanb.

Auch Kauuegiefser **) hält die Ilypospadiäen für
impotent und das Üebel für eine impoientia ex va-
sorum coarctabionis vibio. Er äufsert sich darüber

folgendergestalt: „ Coarcbationis vero praebernatu-
ralis vibio , seminis ad uberum direcbio conturba-

tur, atque hihc inde posterior seu Joecundandi im-
pobentia producitur, penis si vel plane imperfora-
tus, vel loco insolibo, velnon rede perforatus de-

prehcndibur . ll
Sikora ***) hat einen ganz falschen Begriff von

Hypospadiäa. Er verwechselt, diesen Fehler mit der

*) Medic. forens. Francof. et Lips. 1778. cap. \K. §, 3.

**) Institut, med. legal. Kil. 1777. §• i63.

***) Conspeclus med. legal, etc. Frag. 17S0. Pars III-

cap. 11. 25.
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Krümmung der Küthe wegen eines zu kurzen Bünd¬
chens. Uebrigens zählt er eine von der Regel ab¬
weichende Oeffnung der Harnröhre im männlichen

Gliede zu den Ursachen der männlichen Impotenz.*)
Bei Haller **) wird die nicht durchlöcherte Ei¬

chel als eine Ursache der Impotenz aufgeführt.
Behutsamer in ihrer Meinung über die Zeugungs¬

fähigkeit der Hypospadiaen sind die neuern gericht¬
lich-medizinischen Schriftsteller. Metzger halt es
bis jetzt noch für unentschieden ***), ob er sich
gleich mehr für, als gegen erklärt. In einem Pa-
rere über die Frage, ob ein Hypospadiäus Vater
seyn könnte, entschied sich daher Metzger beja¬
hend. *+**) Die Oeffnung, durch welche in die¬
sem Falle Urin und Same drangen, war ein Fin¬
ger breit hinter der Eichel an der unteren Seite.

Metzger s Urtheil ging dahin, dafs der Hypospadiäus
Vater zu dem Kinde sei, das ein von demselben

mehrmals beschlafenes Mädchen geboren hatte und
das mumienartig vertrocknet bei ihr gefunden
Wurde. Die Mutter behauptete, er könne we-

*) L. c. §. i3 und 18. ,

**) Dessen Vorlesungen über die gerichtliche Arznei¬

wissenschaft. Bern. 3782. B. I. S. 238, ,256 und 409.

***) System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 3te

Ausgabe. Königsberg und Leipzig. j8o 5. §. 481.

****) Dessen vermischte medizinische Schriften. Kö¬

nigsberg. ,3702. B. I. S. 395 f. f. •
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gen dieses Fehlers nicht zeugungsfähig, also nicht
ihr Schwängerer gewesen seyn. Die Motive, wel¬
che Metzger für seine Meinung anführt, sind: dals
es in manchen Fällen schon hinlänglich sei, dafs
der Same nur in die Scheide gebracht würde, in¬
dem die Gebärmutter eine samenanziehende Kraft

während des Beischlafs hatte, so dafs schon eine

Konzeption erfolgen könne, wenn der Same am
Eingange der Scheide ergossen würde. — Tode wi¬
dersprach diesem Gutachten. Seine Gründe, die wenig
für sich haben dürften, sind mir aber nicht bekannt.

. Müller stimmt mit Metzger wie gewöhnlich
überein *)

Der mühsame Fcilnier irrt sich, wenn er glaubt,

gemeinlich sei die Oeffnung bei den Hyppspadiäen
im Mittelfleische, denn gewöhnlich ist sie unten
gleich ^hinter der Eichel. Er meint übrigens noch,
sie m-üfsten auf die Zeugung Verzicht tliun und sie
seien untaugliche Kandidaten zum Ehestarjde *)..

Pioose .laugnet ihnen aber das Fortpflanzungsver¬
mögen nicht. Weder der Mangel eines Hoden, sagt
er, noch das Bück bleiben beider im Unterleibe und
die am unrechten Orte befindliche Oeffnung der
Harnröhre, wenn diese nicht gar zu sehr von der

*) J- v. MüIIer's-Entwurf der gerichtl.Arzneiwissen¬
schaft'. Frankfurt. 1796. B. I. S. z5o.

**) F. J. C. F ahne r's vollstand. System der gerichtl.
Arzneikunde. Stendal. 1795. 5ter Band. S. 114*
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Unvermögens zur Zeugung anzusehen. *) Sclunidt-
milller **) folgt in seiner Meinung auch hierin
fast wörtlich Roose.

Nicht zu vergessen sind einige Bemerkungen
und Beobachtungen in medizinischen Schriften, die
nicht in das Gebiet der gerichtlichen Arzneikunde
einschlagen.

Paulus von Aegina sagt über diesen Gegenstand,
es gäbe viele, die von Geburt an eine undurch-
bohrte Eichel hätten, aber die Oeffnung sei unter
dem Bändchen, an der Kommissur der Eichel. Sie
könnten daher weder in einem geraden Strahle uri-
niren, noch zeugen, weil sie nicht den Samen in
gerader Richtung gegen die Gebärmutter hin zu er-
giel'sen im Stande wären***).

Gruner stimmt ihm bei****).

F. Plater erzählt, er sei von einem Manne kon-
sulirt worden, ob er zum Ehestande tüchtig sei, da
er aufser der, wie gewöhnlich gebildeten, vordere»
Oeffnung, noch eine andere unten an dem Halse

*) Th. G. A.Ro ose's Grundrifs med. gerichtl. Vorlesurr
gen. Frankfurt am Main. 3802. §. 86.

**) Handbuch der Staatsarzneikunde. Landshut. i8of.
§. S22.

***) Paul Aegineta de re medica. Colon. i53/j. L,
VI. C. 54.

****) Gruner Pandect. med. Jenae. 1800. S, 3o.
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der Eichel hatte, durchweiche beide Samen und

Urin drängen. Wenn sich dieser; Mann nicht vor¬
sähe, so beschmutzte er sich beim Uriniren. Pia-
ter rieth ihm vom Heirathen ab.' Er verehelichte

sich indefs doch, zeugte aber - keine Kinder, und
wurde wegen Impotenz geschieden*)

Börellus **) beobachtete ebenfalls zwei Ausgänge
der Harnröhre. Harn und Samen theilten sich beim

Durchgange. Vesal ***) bemerkte dasselbe bei ei¬
nem jungen Edelmanne, und Fabrizius von Hil'
deii ****) bei einem Knaben.

Desgenettes erwähnt den Fall eines Hypospadiaen,
der, weil er keinen Testikel im Skrotum hatte,

bis in sein 17tes Jahr für ein Frauenzimmer ge¬
halten , und weiblich erzogen wurde. Zu dieser
Zeit aufserten sich aber die Zeichen der Pubertät
durch Stimme und Bart. In den Weichen er¬

schien eine Geschwulst, und als diese stark ge¬
drückt wurde, stiegen die Testikel in das Skro¬
tum herab. Jetzt mufste er erst Mannskleider an¬

legen. In der Folge verheirathete er sich nach ver¬
schiedenen vorausgegangenen Untersuchungen und
erhaltener Erlaubnifs des Konsistoriums. Ob er

Kinder zeugte, ist nicht bemerkt. Die Oeffnung

F- Fiater observat. Basil 1641. Lib. III. p. m. 8/('[.
**) Observ. med. cent. IV. obs. i3.

***) De humani corp. fabrica. Venet. i568. L. V. C.

*♦**) Observ• chir- cent, I. Observ. 76,
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der Harnröhre war unter der Eichel des, im erlgir-
ten Zustande /{-§ Zoll langen, Penis *).

In seinen Bemerkungen über Bruchoperationen
theilt Michaelis **) die Geschichte eines 60jährigen
Mannes mit, der an einem operirten grofsen inka'rze-
rirten Bruche starb. Bei der Sektion fand sich's, dafs
die Harnröhre- Mündung hinter und unter der Eichel
war. Dieser Mann hat nie Kinder gezeugt. Zu er¬
innern ist aber, dafs bei der Sektion der eine Hode

fast ganz geschwunden und der andere sehr verklei¬
nert angetroffen wurde- Diese möchten wohl von
Jugend auf dürftig und also mehr hier das Unver¬
mögen zu suchen gewesen seyn.

Ich gehe nun zu einer von mir gemachten Beob¬
achtung über, die sowohl in medizinisch - gerichtli¬
cher, als physiologischer Hinsicht interessant ist. Vor
einigen Monaten befragte mich Georg M., ein Bauer
aus Ober-Issigheim im Fürstenthume Hanau, wegen
seiner Steinbeschwerden um Ilath. Der Mann war

sonst immer gesund , brach aber vor einigen Jahren
ein Bein und durch die lange Rückenlage während
der Kur bildeten sich steinige Konkretionen, die
dem Kranken viele Schmerzen verursachten und öf¬

ters in Stückchen durch das Uriniren abgingen. Beim
Examiniren des Patienten erfuhr ich, dafs er ein be¬
sonders gebautes männliches Glied habe und bei

*) Journal de medecine. Juill. 1791.

**) L oder's Journal f. Chirurgie u. s. w. B. 5. S- 100.
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näherer Untersuchung zeigte es sich, da Ts der Mann

ein Hypospadiäus war. Der, im nicht erigirten Zu¬
stande befindliche, Penis ist 5^ rheinl. Zoll lang und

von gewöhnlicher Dicke. Die Eichel ist breit, platter
als Im normalen Zustande und undurchbohrt. An

der unteren Seite steht die Eichel über dem Orte,

WO sonst das Bändclien zu seyn pflegt, weit mehr

vor, als es gemeinhin der Fall ist. Die Hügelchen der
Eichel (collicuUglandis) sind stark, sowie überhaupt
der Rand ( corona ) der Eichel. Die Furche zwischen
den Hiigelclien ist tiefer und breiter als gewöhnlich.
Das Bändchen fehlt oder vielmehr es sind ihrer zwei,
wenn man das Anhängen der Vorhaut nach jeder
Seite den Hügelchen hinauf so nennen darf. Die
Eichel ist beständig unbedeckt und die Vorhaut sonst
im normalen Zustande. In der Furche unter dem

Halse der Eichel, 8 rheinl. Linien von der Spitze der¬
selben, befindet sich eine runde Oeffnüng (S. die
Kupfertafel S. 20. Fig. 10. a.), die aber, wie die
Untersuchung und die Versicherung des Mannes er¬

gab , blind ist und eigentlich nur ein Grübchen dar¬
stellt. Etwas weiter unten, 11 § Linie von der Spi tze
der Eichel aber ist eine andere runde, 1 Linie breite

Oeffnung (S. Fig. 10. b.), die eigentliche Mündung
der Harnröhre. Sie war früher, ehe der Mann noch

nicht am Steine litt, kleiner, durch das Abgehen von
grobem Gries hat sie sich erweitert.

In Absicht des Hodensacks und der Testikel fand
sich nichts Abweichendes.

Ich
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Ich konnte mehrmals untersuchen und eine Ab¬

bildung von dem Penis dieses Hypospadiiius machen

lassen. Fig. 10 und 9 zeigen den fehlerhaften Bau

des Gliedes von vorn und im Profile.

Dieser Hypospadiiius ist 37 Jahre alt, aufser seinen

Steinbeschwerden ein gesunder Mann und von star¬

ker Konstitution. Die eigenthiimliche Struktur seines

mannlichen Gliedes hindert ihn, wie er sagt, bei

der Vollziehung des Beischlafs gar nicht. Er ist

seit 11 Jahren verheirathet, hat fünf le¬

bende Kinder, mit dem sechsten geht

seineFrau jetzt schwanger. Die Söhne glei¬

chen dem Vater in der Gesichtsbildung, haben aber

den fehlerhaften Bau der Geschlechtstheile nicht.

In physiologischer Rücksicht ist diese Beobachtung

deswegen merkwürdig, da sie beweist, dafs es zur

Konzeption nicht erforderlich ist, dafs der dickere

Theil des Samens vom Uterus aufgenommen werde.

Schon die Aura seminalis , der Samenduft ist hin¬

reichend zur Befruchtung. Denn in dem angeführ¬

ten Falle ist das Eindringen des fixem Theils des

Samens nicht möglich, weil einmal die Stärke im

Ejakuliren, durch die veränderte Richtung gebro¬

chen wird, also mehr ein Hervorsprudeln statt fin¬

det; weil zweitens der Same nach der Seite zu hin¬

geführt wird, mithin nur in die Scheide gelangt,

und weil drittens auch das Ueberhangende, gleich¬

sam ein Vordach Bildende der Eichel (s. Fig. 9) je¬

des Weiterdringen des Samens nach dem Munde

3ter Juhrg, Q
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des Fruchthälters verhindert. Der Samenduft ist

es, der das Ei befruchtet, das durch die Nerven¬

erregung während des Orgasmus venereus schon zur
Empfängniis vorbereitet ist und dann durch die
Befruchtung selbst in ein gesteigertes, individuelle¬
res Leben eintritt, seine Stelle in der Folge ver-
läfst, und die Stufen der Entwicklung durchläuft.

So sehr einige auch, selbst unter den neuesten
Zeugungstheoretikern, die Aufnahme des konsisten¬
teren Samens in die Gebärmutter für nöthig halten,
so scheint mir jene Ansicht, der erzählten Beobach¬

tung wegen und aus andern Gründen, die meiste
Wahrscheinlichkeit für sich zu haben*). Der Re-
sorbtion des Samens durch die Scheide steht vieles

entgegen. Die erste Bedingung zur Empfängnifs
müfste hiernach ein vollkommen gesunder Zustand
dieses Organs seyn, und doch sieht man so oft das

Gegentheil. Krankheiten der Scheide, weifser Flufs
u. s. w. schliefsen Fruchtbarkeit nicht aus. Dann

kommt noch der längere Weg, den der Same durch
die einsaugenden Gefäfse zu machen hätte, seine

*) Man vergleiche die ausführlichen Gründe für und
wider die Aufnahme des Samens in den Uterus bei

Haller (Element, physiol. c'ürp. hum , Lausann. 1778.
4. Th. VIII. L. XXIX. S.I. §.n.), wo indefs
keine Erwähnung von fruchtbaren Ilypospadiäen ge¬

schieht, über deren Zeugungskraft Hall er über¬
haupt nicht entscheidet.
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Vermischung mit andern Säften u. s. w. in Be¬

trachtung.

Vollkommen mit jener Beobachtung lassen sich

die Erfahrungen vereinigen, wo Konzeption statt

fand, der Same aber nur an der Oeffnung der

Scheide ergossen und gar nicht in diese gebracht

wurde. Bei Hallet- *) finden sich viele solcher Bälle

von Empfängnifs bei fast ganz und halb verschlos¬

senen Scheiden, wo das Hymen noch bei der Ge¬

burt so vollkommen war, dafs man durch seine

Oeffnung kaum einen Finger durchbringen konnte

u. s. w. Hierher gehören auch die Oslander scheu

Fälle**) von Schwängerungen mit unverletztem Hy¬

men sine colis immissione. Es ist dies ein Ge¬

genstand von Wichtigkeit für gerichtliche Medizin,

da öfters Prozesse vorkommen, in welchen der Arzt

entscheiden soll, ob ein befruchtender Coitus ohne

Einbringung des Gliedes möglich sei***).

Viele Aehnlichkeit mit meiner Beobachtung hat

die, welche Fliehe erzählt. Der hier beschriebene

Hypospadiäus konnte ungehindert den Beischlaf

feiern , und war Vater von sechs Kindern.

*) A. a. O.

**) Denkwürdigkeiten. B. II. S. l f. f.

***) Pyl's Aufsätze und Beobachtungen a. d. gerichtl.
Arzneiwiss ensehaft, ß. V, S 146 f. f. B. VIII. S, 204 f-f.

Q 2
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Hier die eigenen Worte von Triebe *): „?iov£

virum, qui omnino aptus, imo aptissimus ad ge¬

lier andos proles, ex cujus lumbis sex prodiere li-

beri, ei tarnen gl andern non recte farmatatn, mul-

to minus perforatam habet. Glans et principiujn

penis paululum est incurvatum et penis in inferio-

ri parte perfaratus. In superiori parte glans

non subrotunda et turbinata, uti in aliis viris,

sed lata et pavllulum depressa. — Penis extra

erectionem digiti longitudinem non attingit, qui

erectus in mamis uniüs longitudinem excrescit. li

Dieser deformirte Penis wird durch Abbildungen

verdeutlicht. — Auch die Beobachtung, deren

Schenk**) erwähnt, scheint hierher zu gehören. Er

kannte nämlich zu Hagenau eine Familie, in der

die meisten Söhne Hypospadiäen waren. Das Uebel

dürfte hier erblich gewesen seyn.

Mehrere hierher gehörige wichtige Erfahrungen hat

Hr. Dr. Simeons zu Offenbach zu machen Gelegen¬

heit gehabt. Er versprach mir sie in einen Aufsatz

für das Jahrbuch niederzulegen und schrieb mir vor¬

läufig darüber Folgendes. „Meine Beobachtungen

betreffen übrigens nicht einen Hypospadiäus, son¬

dern 8, wovon No*. 1 und 2 verheirathet ist. Beide

*) EpJiem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. 3, Obs. 98.

**) A. a. O. observ. 333.
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leben seit vielen Jahren unter meinen Augen, ersterer
hat 6, letzterer hat 4 Kinder gezeugt. — [Beide unter
seltenen Verhältnissen, die gewifs beweisen, dafs
sie Väter dieser Kinder sind. •—• No. 3 und 4 sind
2 Brüder. No. 5 und 6 Kinder von No. 1. — No.

7 wird durch den Fall besonders merkwürdig, dafs
man einen berühmten Arzt um seine Meinung in
Hinsicht der Fruchtbarkeit desselben befragte, indem
man auf diese üble Bildung eine Ehescheidungs¬
klage gründep wollte. No. 8 ist ein Kind. •— Bei
No. 1 ist das orißcium iiretlirae. gewifs 5 Linien
hinter der Eichel, und gewifs mehr als einen Zoll
von der gewöhnlichen Stelle des orif. u. ent¬
fernt. Die glans penis gespalten, oder wenn Sie
wollen, die eigentliche Urethra , die so lange wie die
Glaus ist, wie aufgeschnitten — dann gehet sie in
einen ganz feinen Kanal über, der sich bis zum
widernatürlichen Orißc. erstreckt und unter der
Stelle fortläuft, wo sich sonst das ßrertulum] und
praeputium befindet, aber er erstreckt sich noch
weiter unter der cutis , die ihn bilden hilft •— so
wie dieselbe auch die widernatürlich konstruirte

Urethra bilden hilft. Die nähere Beschreibung,
vielleicht auch einige Abbildungen, erhalten Sie ge¬
wifs, sobald es mir nur möglich seyn wird. Nur
will ich noch erwähnen, dafs bei allen von [mir ge¬
sehenen Fällen, das widernatürliche orif. ureth.
nicht in der Eichel, sondern hinter der Befestigung
der Vorhaut in der Linie der Harnröhre sich befindet."
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Endlich ist auch das von Scliweihhard*) erzählte

Faktum merkwürdig genug, um hier eine Stelle
zu finden. Eine 49jährige Person im Badischen,
die als Mädchen getauft und erzogen wurde und
weibliche Kleidung trug, gab sich als Schwange¬
rer eines Mädchens an. Bei der Untersuchung er¬

gab sicli's, dafs diese Person wirklich männlichen
Geschlechts War. Der Penis war im erschlafften Zu¬

stande nicht gar zwei Zoll lang, und nicht ganz
so dick als gewöhnlich. Die Eichel war unperfo-
rirt und durch das starke Bändchen nach unten re-
klinirt. Unten war keine Harnröhre an der Ruthe,

an deren Stelle eine Furche. Die Oeffnung der
Harnröhre befand sich zwischen den Wurzeln der

schwammigen Körper und der vordem und ober»
Hodensacksfläche. Die Oeffnung hatte eine hori¬
zontale Richtung und Urin und Same drangen durch
sie in einem horizontalen Strahle längs der .Ruthe
hin. Der Same konnte also in die Scheide beim

Beischlafe gelangen. In dem Hodensacke war ein
Hode, der andere schien in der Bauchhöhle verbor¬
gen zu liegen. — Das Ehegericht entschied dahin,
dafs diese Person das von ihr geschwängerte Mäd¬
chen heirathen dürfe. (Nach den vorhandenen Da¬

ten war es ihr gar nicht Streitig zu machen, ob
gleich dieses in einem ärztlichen Gutachten, worin

*) Ilufelajid's Journal d. pr. Heilkunde- B. 17. St.
1. S. g.
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aber die Sucht zu widersprechen nicht zu verken¬
nen ist, geschähe.) Die Person legte nunmehr
männliche Kleider an, verwechselte den Namen
und zeugte aufser dem unehelichen noch zwei an¬
dere Kinder. Alle waren weiblichen Geschlechts.

Nach solchen Erfahrungen ergibt sich es, was da¬
von zu halten ist, wenn es in einer der neuesten
Schriften über die Zeugung, der darin aufgestell¬
ten Theorie zu Gefallen, heilst: ,,Die ungewöhnli¬
che Durchbohrung wie z. B. bei den Hypo- und
Anaspadiaen, wo die Mündung an einem andern
Orte als in der Spitze der Eichel vorhanden ist, ver¬
statten zwar einen Coibus mit allem möglichen Wol¬
lustgefühle, aber Befruchtung, kann nicht
erfolgen, da der Same nicht in den Uterus ge¬
langt"*).

Es ist vielmehr nach genauer Erwä¬
gung der über diese Sache vorhande¬
nen Erfahrungen anzunehmen, dafs ei¬
nem Hypo S]Da d iä us, bei dem die übri¬
gen Zeichen der Mannheit nicht fehlen,
und dessen männliches Glied so durch¬

bohrt ist, dafs die Oeffnung, mithin
auch der Same, beim Coitus noch in die

*) C. P. Schneegafs Uber die Erzeugung u. S. w.

Jena und Leipzig. 1802. S. 147.
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Scheide kommt, die Zeugungskraft nicht

abgesprochen werden kann.*)

*) Zu den oben (S. 235 f. f.) erwähnten Meinungen .

neuerer gerichtlich - medizinischer Schriftsteller gehö«

ren auch noch folgende.

Bei Schwabe (Anweisung zu den Pflichten und

Geschäften eines Stadt- und Ländphysikus. Erfurt

1787. B. II. S. 24t und 242.) findet sich ein visunc

repertum, worin der Physikus nach vorgenommener

Besichtigung einen Hypospadiäus für tauglich zum

Kinderzeugen erklärte. Seine seit zwei Jahren ver-

heirathete Trau klagte, ihr Mann sei zur Zeugung

untüchtig. Dieser war jung, gesund, robust und

zum Beischlafe oft aufgelegt. Die Oeffnung der Harn¬

röhre war einen halben Zoll von der Spitze der Ei¬

chel entfernt und zwar auf der Oberfläche derselben.

Der Urin strömte rechtwinklich aufwärts. Die Mei¬

nung des Berichterstatters motivirt er dadurch, dafs

obgleich die Hypospadiäen für nothwendig unvermö¬

gende Mannspersonen beurtheilt werden wollten, so

glaube er dennoch , dafs bei dergleichen Fällen wie

gegenwärtiger allerdings eine Ausnahme statt finden

könne und müsse. Nur der geistige Dunst des Sa¬

mens befruchte, die Oeffnung der Harnröhre sei

nicht sehr entfernt von der Spitze der Eichel u. s. w.

Loder (Anfangsgründe der medizinischen An¬

thropologie und Staatsarzneikunde. 2te Ausg. Jena.

1795- 5- ^29. ) bringt die, deren Harnröhrenöffnung
unter der Eichel oder am Bändchen der Vorhaut sei,

in eine Klasse mit den Kastraten und mit denen,
welche krankhafte Hoden oder Samenbläschen, oder

unkräftigen Samen hätten. Sie könnten den Bei¬

schlaf wohl feiern , aber nicht zeugen.
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8.
Beobachtung einer auffallend sonderbaren

S e lb s t e n t mannu 11 g.

V o m

Herausgeber.

ISIicht zu den Seltenheiten sind gerade die Fälle von

Selbstentmannung zu rechnen *). Gewöhnlich wa-

*) Folgende Schriften, erwähnen Beispiele des Art:
H. Smetii miscellanea medica. Francof■ 1611. S. 524.

— Wl. S ebiz examen vuhierum singulärium etc. Argent.

i65g. p. III. §. 157. — St. Blanca'rd collectanea me-
dico- pliysica. Amstel. 1680. c. IV. Observ. 40- —E.

Gockel GaUicitiium medico -practicum. Ulm. 1700.

f. II. Nro. 68. — Ephem. Nat. Cor. Dcc. II. Ann. IV.

Observ. 7. — Ephem, Nat. Cur. Cent. IX. Observ. 67.

«— Seltene k Observat. med. rar. L. I, p. i52. Obs. 5.

<„Pistoris> nt retnlerniiti cum suspectam de adulterio uxorem

snam haberet, tametsi pudicam et'probam, nec eam in stnpro

deprehendere posset , testes sibi amputavit, ratnt» si lUa forte

titernm gereret, nou ex se, «t qni ab ademta genitalia gene-

rando ineptus esset» sed ex alio concepisse certo sciret.'O
— B enive niu s de abdilis morborum causis. Cap. 68. —

C. C. Büttner's aufrichtiger Unterricht für neuan-

geheilde Aerzte und Wundärzte, wie sie sich vor, in

und nach den legalen Besichtigungen etc, Königsberg
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ren es frömmelnde Schwärmer, fanatische Mönche

u. s. "w., die dadurch der Lust im Fleische auf ein¬

mal zuvorkommen wollten. *) Aber die Beobach¬

tung eines Autokastraten unter 'den Umständen

von Verwundung-, wie die nachstehende, gehört

gewifs unter die höchst seltenen.

Ich erhielt von dem benachbarten Offenbach ein

u. Leipz. 1769. §. 56 u. 67. Nro. 40- — AT. F. AI ix

cbservata chirurgica. Altenb. 1774. Fase. IV. p. 19.—
K Uli 11 Comm. de melancliol. genital, sibi praecidente.

Fips. — Frey t a g epist. Lips. 1779. — Montaigne
Essays F. II. c. 2g.— G iiyon Fecoiis T. I, p, lß.ff. —
Salzburg, med. chir. Zeitung, 1790. B. I, S. 4 19- —
Medical Communications. Fond . 1790. V". II. N. 7. —
Medical Facts and observations, Fond. 1796. T. VII.
Nro- 6. — Journal de med. T- VIII. p. 288. u. 5äi.

T. IX. p. 255. — Knape's u. He ck er s krit. Jahr¬
bücher der Staatsarzneikunde f. d. igte Jahrhundert.
£ter B. S. 3i4. f. f. — Geschichte der durch M. Fovat

an sich selbst vollzogenen Kreuzigung. Bekannt ge¬
macht von Ruggieri, übersetzt von Schlegel (s. dieses
Jahrb. d. Staatsarzneik. B. I. S. 449) — S p azier's

Entmannung aus Religionsschwärmerei- Berlin. 1796.

*) Viele mag die biblische Stelle dazu verführt haben,
wo es heifst, „denn es sind etliche verschnitten,

die sind aus Mutterleibe also geboren, und sind et¬
liche verschnitten , die von Menschen verschnitten
sind, und sind etliche verschnitten, die
stielt selbst verschnitten haben um des

Himmelreichs willen." Matthäus 19. v. 12.
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Präparat in Spiritus, das in den Genitalien eines

Mannes bestand. Es wurde dabei bemerkt, der

Mann habe sich diese Theile, durch die stets quä¬

lende Eifersucht seiner Frau dazu gebracht, selbst

abgeschnitten und sie seiner Ehehälfte vor die Fü-

fse geworfen. Die Sache schien mir eine nähere

Untersuchung in den darüber vorhandenen gericht¬

lichen Akten zu verdienen. Ich erhielt diese end¬

lich und fand darin folgende Daten.

Am 28ten April 1786 wurde der Ghirurgus J. D.

Rösch in die Behausung des Herrn Ott zu Offen-

bach gerufen. Nachdem man den Wundarzt in das

Hintergebäude geführt hatte, fand er dort einen

Mann, der sich selbst eine Wunde beigebracht hatte.

Er hiefs Justus Hartmann Barle , war 4I Jahr alt,

und als Kolonist für Rufsland angenommen. Der

untersuchende Chirurgus fand den Vulneraten ste¬

hend, völlig angezogen, aber mit blutigen Beinklei¬

dern und unter dem Ausrufe: „ „ach Gott was

habe ich getlxan!"" Nach der Entkleidung fand

sich bei genauer Untersuchung folgende Verwun¬

dung. Der Hodensack mit beiden Testikeln waren

völlig und so abgeschnitten, dafs noch 1 Zoll lang

Samenstrang auf der Seite an den Testikeln lüng.

Der Schnitt drang von unten gegen den Penis, der

an seiner Wurzel einige Einschnitte hatte. Das

männliche Glied war von seinen Integumenten ent-

blöfst, diese waren nämlich mit dem Skrotum und

den Testikeln über den Penis bis an die Eichel des-
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selben gezogen, und so die Haut ohne Länge¬

schnitt abgestreift worden. An der Wurzel der

Eichel war das Ganze abgeschnitten , und diese hing

noch vollkommen an der Haut des Penis, das

durch's Messer getrennte Stück bestand mithin aus

der Eichel, und den daran hängenden übergestülp¬

ten Bedeckungen des Penis, dem Hodensacke und

den Testikeln. Vom männlichen Gliede behielt al¬

so B. nur noch die Corpora cavemosa und einen

Theil der Harnröhre.

Die That geschähe um 4 Uhr Morgens mit ei¬

nem Scheermesser.

Der Stumpf überzog sich mit Haut und im Juli,

mithin gegen 10 Wochen nach der Verwundung,

wurde B. geheilt entlassen. Er zog nachher mit

seiner Frau in's russische Polen.

Vierzehn Tage lang vor dieser Verstümmelung

war B. tiefsinnig. Einige Zeit vor der Verwun¬

dung hatte er eine abgeschiedene Fi au geheirath'et,

die sich damals mit seinen Kindern unter den rus¬

sischen Kolonisten zu Frankfurt a. M. befand.

Während der Kur nahm die Melancholie des Kran¬

ken zu", wiewohl man keine Ursache hatte, eine

Selbstentleibung zu befürchten. Wegen dieses fort¬

dauernden gemüthskranken Zustandes konnte der

Verwundete nicht über die Motive zu dieser Selbst-

kastrirung gerichtlich vernommen werden. Selbst

die Personen, die wegen seiner Pflege und Kur be¬

ständig tun ihn waren, vermogten nicht, aller au-
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gewandten Mühe ungeachtet, nur einige Worte
über die Veranlassungen ihm tu entlocken. Was
man also von besondern Bewegungsgründen wissen
will, sind blose Muthmafsungen.

So weit diese aktenmäfsige Geschichte. Was mir
am auffallendsten dabei ist und was dieses Faktum

merkwürdig macht, ist, daTs der Autokastrat sich
nicht den Penis geradezu an der Wurzel weg¬
schnitt wie Beispiele vorhanden sind, sondern dafs
er erst das Skrotum und die Testikeln ablöste,
und dann mit Besonnenheit die Haut des mannli-

' chen Gliedes gleichsam abpräparirte, wie ein Hand¬
schuh überstülpte und an der Eichel abschnitt. Da
die Hautschnitte bekanntlich die schmerzhaftesten

sind, so mufste es diese Operation um so mehr
seyn, weil sie ein so nervenreiches und empfind¬
liches Organ betraf. Die Genitalien dieses Mannes,
die ich in Spiritus aufbewahrt vor mir habe, zei¬
gen von vorn her betrachtet nichts als einen voll¬
kommenen Penis von gewöhnlicher Gröfse, mit
daran hängendem Hodensacke. Von hinten ange¬
sehen erblickt man das durch den Schnitt geöff¬
nete Skrotum mit den darin enthaltenen Testikeln

und ansitzenden Stücken der Samenstränge. An
der Wurzel des Penis, an dem noch ein Theil

der Haut des Venusberges befindlich ist, bemerkt
man aber Baumwolle und stülpt man die Haut
über, so findet man, dafs die ganze Länge bis
Unten an die Eichel, um die Form hervorzubrin-



) =54 (

gen, mit Baumwolle ausgestopft ist. Die Eichel,
ist genau über dem Ende der schwammigen Kör¬
per abgetrennt.

Wahrscheinlich war 73. Anfangs willens, sich den
Penis imten völlig abzuschneiden , im Zweifel aber,
ob ihm dieses nicht vielleicht für das Uriniren un¬

tauglich machen würde, versetzte er sich nur hier
einige Schnitte (s. oben) und änderte daher die
Operation dahin ab, dafs er nun noch die Integu-
mente des Gliedes und die Eichel abtrennte, und
sich so für hinlänglich impotent hielt.

UebrigenS beweist auch dieser Fall, wo die Hei¬

lung , wie bei vielen andern, welche aufgezeich¬
net sind, ohne grofse und bedeutende Schwierig¬
keiten gelang, *) dafs man Einschnitte und selbst

*) Bald waren die Hoden und der Penis, bald erste-
re nur allein eingebiifst. Um nur einige Schriften
von vielen anzurühren, vergl. Büttner a. a. O.

S.' 42. u. 45. u. salzb. med, cliir. Zeit. a. a. O. — —
Mir selbst ist ein Fall der Art bekannt. Eine
Frau schnitt aus Eifersucht ihrem Manne das

Zeugungsglied ab , und dieser wurde geheilt. Man
erinnere sich an Ori genes, der im Anfange des
3ten Jahrhunderts lebte, und sich, um den Verfüh¬

rungen des Geschlechtstriebes zu entgehen, selbst ent¬
mannte; an Combabus, an Abälard, der geheilt
wurde , an den Kislar Aga und die übrigen schwar¬
zen Verschnittenen im Innern des Serails des türki¬

schen Kaisers , denen nicht allein die Hoden, son-



) »55 (

tlas völlige Abschneiden der mannlichen Geburts-

theile, bei tödtlichem Ausgange mit Recht unter
die zufallig tödtlichen Verletzungen *) gezählt hat,
im Falle das Abschneiden so geschehen ist, dafs die
dadurch geöffneten Blutgefäfse noch zu unterbin¬
den waren.

dein auch das männliche Glied geraubt ist. Lovat,

der sich alle Zeugungstheile nahm, wurde geheilt.
Eben so erfolgte Genesung in dem Falle einer dop¬
pelten Entmannung bei Knape (a. a. O.), wo ein
Prediger im religiösen Wahnsinne nicht allein sich,
sondern auch seinem siebenjährigen Sohne Hoden,
Hodensack und Glied mit der Idee wegschnitt, das
männliche Glied sei der Baum der Erkenntnifs im

Paradiese, der ausgerottet werden miifste.

*) Vergl. Metzger's System der gerichtl.

Arzneiwissen schaff. 3te Ausgabe. Königsberg
und Leipzig. i8o5. §. 148. Metzger setzt hinzu:
„solche Verstümmelungen sind übrigens nicht allein
nach ihrer Lethalität zu beurtheilen , sondern auch

die unangenehmen Folgen für den Verwundeten,

wenn er auch geheilt wird, in Ansehung seiner
physischen und Zivil - Existenz in Anschlag zu
bringen."
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Mi'S zelle ii.

Ein Wundarzt in den kais. österreichischen Staaten
hatte seine Frau bei ihrer ersten Schwangerschaft,
als die Niederkunft derselben nicht gehörig erfol¬

gen wollte, durch den Kaiserschnitt glücklich ent¬
bunden , so dafs sie von dieser Operation, nur eine

Heruia abdominalis zurückbehielt.

Er erhielt wegen des glücklichen Erfolgs einer so
bedeutenden Operation mehrere ehrenvolle Aus¬
zeichnungen.

Nach mehreren Jahren wurde seine Frau zum

zweitenmale schwanger. Die Besorgnifs einer 'ahn¬
lichen Operation trieb sie in das grofse Gebärhaus
zu Wien, wo sie von dem Direktor derselben Hrn.

Boer glücklich durch die Zange entbunden wurde.
Dieser Vorfall hatte die Folge, dafs der berühmte

Operateur, wegen seiner glücklich verrichteten Ope¬
ration, zur Verantwortung gezogen und nach dem
Grade seiner Schuld bestraft-wurde.

Die Frau war etwa 30 Jahre alt und befand sich

in den Jahren I8ö2 und 1803 noch in Wien. (Von
Herrn Medizinalrath Ff r 'endelstudk eiu-

gesandt.)

Aller-
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Allerdings sind von jeher häufig skandalöse Ge¬
schichten undlieclitsfälle über früh-und spätreife Ge¬
burten ventilirt worden, da oft Fakultäten und ein¬

zelne Doktoren dem Vorgeben nach in favoreni
matrimojiii gar zu liberal entschieden haben.
Aber auch auf der andern Seite kann man meines Er¬

achtens den Unglauben zu weit treiben. So äu-
fsert sich z. B. der verehrungswürdige Metzger:
(System der ger. Arzneiw. Königsb. und Leipzig.
1798. §. 286. not. a). ,,Ob eine verspätete Geburt
jemalen bei bestehender Ehe beobachtet worden,
ist mir unbekannt. Wenigstens finde ich nirgends
einige Nachricht davon, so wichtig die Sache an
sich wäre." Ich habe nun zwar selbst diesfalls kei¬

ne zuverlässige Erfahrung aus meinem eignen Wir¬
kungskreise anzuführen, bin aber doch im Stande,
hierüber ganz unbezweifelte Thatsaclien an die
Hand zu geben. Von Herrn Hofmedikus Klein

(dem nämlichen , der als Lithotom so allgemein be¬
rühmt ist) war es mir bekannt, dafs er bei seiner

eignen Gattin eine solche Erfahrung gemacht, und
auf meine Anfrage war er dann so gütig mir fol¬
gende Auskunft hierüber zu ertheilen: „Meine
Frau hatte 4 Wochen alle Tage Wehen, da wir
ausgerechnet hatten. Der Muttermund verstrich,
Öffnete sich langsam, jeden Tag erwartete Ich die
Entbindung, welche alsdann sehr schnell erfolgte.
Das Kind wog anderthalb Pfund schwerer, als mei¬

ne anderen , es war 2 Zoll länger, alle Kopfdurch-
3 tur Jahrg. B.
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messer waren einen Zoll gröfser, die Fontanellen ver¬
schlossen. Auch von der Frau Gräfin von X. weif9
ich es ganz bestimmt , dafs sie zuverlässig vier Wo¬
chen länger schwanger war. Auch hier waren die
Fontanellen ganz verwachsen." So weit Herr Klein.
Dafs übrigens aus solchen zuverlässigen Erfahrun¬
gen für die Javol enen und Konsorten sich doch
weiter nichts Tröstliches argumentiren lasse, erhellt
von selbst. (Voj'n Herrn Hofmedikus Elvert
in Cannstatt.)

Bei Erstgebärenden ist es einer mir öfters vor¬
gekommenen Erfahrung zufolge häufig der Fall ,
dafs sie nicht völlig neun Monate schwanger sind,
sicherlich aus keiner andern Ursache, als weil bei
der ersten Schwangerschaft die Gebärmutter sich
nicht so vollkommen ausdehnen läfst, als es zu
einem völlig neunmonatlichen Kinde erforderlich
ist. In meinem eignen Ehestandsleben, da ich
wirklich die dritte Frau habe, machte ich die Er¬
fahrung, dafs meine beiden letzten Frauen jede mit
ihrem Kinde l4Tage, und meine erste Frau mit
unserm Erstgebornen 5 Wochen vor der normalen
Geburtszeit bei sicherlich ganz richtig angestellter
Rechnung über den Zeitpunkt der Schwangerschaft
entbunden wurden. Da meine Kinder kein Ge¬
genstand gerichtlich-medizinischer Untersuchungen
waren, und immerhin bei solchen Gelegenheiten
sonst Zerstreuungen in meinem Hause vorfielen, so
wurden sie nicht gemessen, gewogen u. s. w. Das
Leben haben sie aber Gottlob alle noch, und blos
von meinem Erstgebornen ist es mir erinnerlich,
dafs er Zeichen der Frühreife, die Wollhaare im

, Gesicht hatte. Um übrigens allen frivolen Anmer¬
kungen vorzubeugen, bemerke ich zugleich , dafs
meine erste Frau im eilfl.en Monate, meine zweite
2 Jahre, und meine dritte drittehalb Jahr nach der
Trauung entbunden wurden.

(Von demselben.)



II.
U eb' ersieht

der Fortschritte, Veränderangen und Ent¬
deckungen in der Staatsarzpeikunde im
Jahre 1809, sowie überhaupt alles dessen,

was für diese Wissenschaft im erwähn¬

ten Jahre geschehen ist.

S.

R 2
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Gesundheitspolizei.

U

Oeffentliclie Gebär- und Erziehungsanstal¬

ten, Findelhäuser, Institute für Blinde

und Taubstumme u. s. w.

Die grobe Mortalität, die gewöhnlich in Findel-

und Waisenhäusern herrscht, ist leider bekannt ge¬

nug. Indefs gibt es auch hinreichende Beweise für

die Behauptung, dafs durch die verbesserte Ein¬

richtung dieser Anstalten die Sterblichkeit um vie¬

les vermindert werden kann.*) So waren im Jahre

1808 in dem Waisenhause zu Köln 228 Kin¬

der, von ihnen starben 6, mithin starb nur das

38ste. Während 7 Jahren rifs noch keine beson¬

ders bösartige Krankheit unter den Kindern ein,

was man als eine Folge des geräumigen Lokals, der

gesunden Lage, der äufserst grofsen Reinlichkeit, der

guten Ordnung, der zweckmäfsigen Nahrungsmit¬

tel und der nicht übertriebenen Arbeit ansehen

mufs. Skropheln sind gar nicht mehr im Hause

*) Vergl. d. Jahrb. B. II. S. 35i f. f.
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anzutreffen. — Die Kranken werden sogleich i« ein
anderes Gebäude gebracht.

Im Findel hause zu Brünn*) wurden 151

Findlinge im Jahre 1808 verpflegt. Von ihnen star¬
ben in der Provinzialversorgung nur 15 , in dem
Hause selbst aber 71, theils an der Abzehrung,
theils am Friesel.

In dem Findelhause zu Wien waren mit
Ende des Jahres 1808 162 im Hause, 1,052 in den
Vorstädten und 515 auf dem Lande, zusammen

1,529 Kinder geblieben. Im Verlaufe des Jahres 1808
wurden 5,026 Kinder aufgenommen, 214 wurden
entlassen, 2,080 starben im Hause, 655 in den Vor¬
städten, 96 auf dem Lande, in allem 2,851. Mit
Ende 1808 blieben im Hause 196, in den Vorstäd¬

ten 996, auf dem Lande 320; zusammen 1,512. Es
sind demnach von 100 Kindern 62;-gestorben**).

Es sind in den kaiserl. k. österreichischen Staaten
zwei Taubstummeninstitute. Das eine ist

zu Wien***) (errichtet 1779), das andere zuWaitzen

in Ungarn (errichtet 1802). Es sind in diesen Staa¬
ten, Ungarn ausgenommen, 2,000 Taubstumme und
1,107 haben das zur Aufnahme gehörige Alter. Die

*) S. d. Jahrb. 2ten Bd. 33o.
.**) V. a a. O.
***) Vergl. d. Jahrb. E. I. S. 35i.
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Anstalt zu Wien erhält jetzt ein schöneres und ge¬
sünderes Lokal. Sechs bis 8 Jahre erhalten die Zög¬

linge darin Unterricht. Es steht ihnen frei, welche
Kunst oder welches Handwerk sie wählen wollen.

Die weiblichen Zöglinge werden in allen weiblichen
Arbeiten unterrichtet. 45 Taubstumme werden auf
Kosten des Staates verpflegt und unterrichtet. An¬
dere für 150 fl. jährlich aufgenommen.

Das Taub Stummeninstitut zu Leipzig
steht unter der Oberaufsicht der Universität und

unter der speziellen der Herren Dr. Tittmann und
Roserimüller. Die Anstalt zählte im Jahr 1809 23

Zöglinge. Der Unterricht wird schon §eit 19 Jahren
von der Wittwe des Stifters Herrn Heinicke und

von Herrn Pebsclike gegeben.

Das Taubstummeninstitut zu Kopenha¬
gen beging am oOsten Januar 1809 seihe dritte Jah¬
resfeier. In der Einladungsschrift des Herrn Profess.
Castberg handelte er von Jder Zeichen - oder Geber¬
den - Sprache mit Hinsicht auf ihren Gebrauch von
Taubstummen und ihre Anwendung beim Unter¬
richte der Taubstummen. Am ersten Tage des Exa¬
mens hielt der Direktor eine Rede über den Werth
des Täubstummen - Unterrichts für die Menschheit.
Am 5ten erzählte er zum Schlüsse die Geschichte
seiner Anstalt im verflossenen Jahre und nannte die

Männer, welche sich um sie verdient machten.

Vier Eleven erhielten Aufmunterungs-Medaillen. —
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Herr Professor Castberg hat einen Bericht vpn dem

Fortgänge dieses Instituts vom 28sten Januar- 1808

bis dahin 1809 der Kanzlei eingereicht, welcher

dem Könige vorgelegt wurde, der dem Professor

seine Zufriedenheit über den guten Fortgang der

Anstalt zu erkennen gab. — Dieses Taubstummen¬

institut steht unter Direktion des Dr. Castberg

und hat nach ihm noch zwei Lehrer. Es ist für

/jO Eleven, von beiden Geschlechtern , eingerichtet.

Sie sind in drei Klassen getheilt und ihr Unterricht

soll in 5 Jahren vollendet seyn. Nach dem Aus¬

tritte aus dem Institute bleiben die Knaben bis zu

ihren Lehrjahren und die Mädchen bis zur Verhei-

rathung unter Aufsicht und Kuratel des Direktors.

Wohlhabende Zöglinge zahlen jährlich 70 fithlr.

Die übrigen Kosten werden vom Könige und aus

Kirchenkollekten bestritten *).

Das Taubstummeninstitut zu Kiel**), das

durch die Unterstützung des Königs seit 10 Jahren

besteht, hatte im Jahre 1808 28 Zöglinge. Im Jahre

1809 war die Zahl derselben 4O. — Das Institut

wird nunmehr nach Schlefswig verlegt und es ist

ein angemessenes Lokal dazu angekauft worden.

Der Kaiser von Oesterreich hat Hrn. Klein ***) zu

*) Vei-gl. Jahrb. B. II. S. 555.

**) Vergl. d. Jahrb. B. I. S. 555.

***) S. d. Jahrb. B. II. S. 410.
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Prag, Unternehmer der dortigen Anstalt Für
Blind e, einen Gehalt von 1,000 fl. und znr Anschaf¬

fung des Unterrichts-Apparats 600 fl. angewiesen.
Ueberdiefs erhält der Kaiser drei arme Blinde in der

Anstalt und zahlt für jeden jährlich 300 fl.

Zu Amsterdam wird ein Privatlehrinati-
tut für Blinde errichtet.

Die Hülfsgesellschaft in Zürich hat die
zehnte Rechenschaft von ihren wohlthätigen Verrich¬
tungen abgelegt. Sie hegleitet sie mit einer Einla¬
dung, zur Theilnahme an Errichtung eines Erzie¬
hung s i n s t i t u t s für arme Blinde. Die Auf¬
zunehmenden müssen Fähigkeiten besitzen, und
werden unentgeltlich unterrichtet. Wohlhabende fin¬
den gegen Bezahlung eine Stelle. ■— Die Anzahl der
Blinden im Kantone ist 261. (Allgem. Zeit. 1809.
Beil. No. 29.)

Auch ein Taubstummeninstitut wird un¬

ter Leitung des bekannten geschickten Taubstum-
menlehrers Ulrich angelegt. In den verschiedenen
Gemeinden des Kantons fanden sich 159 Taubstum¬

me, von denen 46 Anlage zur Bildung zeige».

Das Institut für arme Augenkianke
und Blinde zu Erfurt*) macht bei geringer

*) S. d. Jaluh. 2ten Bd. S. 533 und 534.
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Unterstützung gute Fortschritte. Im Jahre 1808 wur¬
den 70 arme Augerikranke, unter welchen 4 Blinde
sich befanden, unentgeltlich verpflegt und behan¬
delt. 30,davon wurden geheilt.

In dem Entbindungsinstitute zu Got¬

tingen fielen im Jahre 1807 70 Geburten vor. Hier¬
unter waren 35 künstliche. Im Jahre 1808 wären der

Geburten 79, und unter ihnen 48 durch die Kunst
beendigt. Im Jahre 1809 sind 85 Mütter entbunden

worden.

Im Entbindungsinstitute zu Würzburg l
zahlte man im]Jahre 1808 119 Geburten, worunter

17 künstliche. '

In der Entbindungsanstalt zu Marburg
wurden im Jahre 1808 87 Personen unterhalten und

81 entbunden. Die Ausgaben der Anstalt beliefen
sich auf 810f Rthlr.
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2.

Sorge für gesunde Luft.O o

Der Bau des Reifs es verlangt, dafs die Felder,
worauf man diese Pflanze zieht, lange unter Was¬

ser gesetzt werden, hierdurch erzeugen sich dann
alle die Nachtheile der stehenden Wasser und

Sümpfe für die Gesundheit der Einwohner. Des¬
wegen leiden die Länder, wo man den Reifs stark,
haut, so sehr an Krankheiten, wie Egypten, Ka¬

rolina in Amerika, mehrere Provinzen im König¬
reiche Italien u. s. w. So sterben im Mailändi¬

schen die Bauersleute, welche Reifs bauen, meist

im Zysten Jahre an der Wassersucht. Vermöge ei¬
nes lcönigl. Dekrets vom 3ten Febr. 1809, welches
das mailändische Amtsblatt liefert, darf nun künf¬

tig im Königreiche Italien kein Reifs fehl ohne
besondere Erlaubnifs des Departementspräfekten an¬
gelegt werden. Es sollen die Reifs Felder wenigstens
8,000 Meter von der Hauptstadt, 5,000 von Städten
der ersten Klasse, 2,000 von Gemeinden der zwei¬
ten, und 500 von Gemeinden der dritten Klasse

entlegen seyn. Alle Reifsfelder, welche der Haupt¬
stadt näher, als 8,000 Meter liegen, müssen binnen
3 Jahren bei Strafe des doppelten Jajireseftrags zu
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anderen Pflanzungen umgeschaffen werden, die
Gemeinden der 3 genannten Klassen können zwar
ihre Reifspflanzungen vor der Hand noch beibehal¬
ten, sollen sie aber unter keinemVorwande er¬
weitern. Auch Wässerungswiesen dürfen nur
1,000 Meter von Mailand und 600 von andern.

Ortschaften und andern Gemeinden angetroffen
werden. Durch diese weise Verordnung wird die
ältere, diesen Gegenstand betreffende, theils er¬
gänzt, theils schärfer bestimmt. Der Reifsbau wird
dadurch eingeschränkt, das Produkt theurer, die

Luft dieser Gegenden aber dafür gesunder.

Durch ein königl. Dekret wurden die Begräb¬
nisse in den Kirchen zu Madrit verboten,

dagegen sind 3 grofse Begräbnifsplätze aufserhalb
der Stadt angeordnet worden. — Aehnliche Ver¬
fügungen sind in Neapel und Rom getroffen
worden.
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ö»

Polizei Verfügungen zur Entfernung ende¬

mischer, epidemischer und kontagiö-

ser Krankheiten.

Gfuyton Morveau hat bekanntlich eine neue Mi¬

schung und einen Apparat erfunden, um salzsaure

Räucherungen in jedem Krankenzimmer in

der . Geschwindigkeit zu machen. Guyton nennt

seine Flaschen fiacons preservatijs et desin-

fectans. Grindel gibt zu diesen Räucherungen

eine andere Verfahrungsart an, wodurch die Unan¬

nehmlichkeiten verhütet werden, die durch die im¬

merwährende Gasentwicklung in den Guy ton s chen

Apparaten entstehen können. Grindel will, man

soll 3 Theile konzentrirte Salzsäure ( spiritus salis

fumans ), 1 Theil Wasser und If Tlieil Braun¬

steinoxyd mit einander vermischen. Diese Zusam¬

mensetzung wirkt bei mittlerer Temperatur fast gar

nicht. Die Wirkung fängt bei 60 —• 70° R. an,

und dauert bei abnehmender Temperatur mehrere

Minuten ununterbrochen fort. Zur Anwendung'

der erwähnten Mischung wird folgender Apparat

empfohlen. Zu einem Glase mit eingeriebenem
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Stöpsel wird eine Biiclise von Eisenblech oder

Messingblech so gemacht, dafs das Glas genau hin¬

ein pafst. Der Deckel der Büchse wird mit einer

Schraube oder mit einem Hacken versehen, wel¬

cher in einen Hing eingreift, so dafs bei dem Zu¬

drehen des Deckels der Stöpsel noch zurückgehal¬

ten wird. Beim Gebrauche setzt man die Büchse,

ohne das Glas heraus zu nehmen , nachdem man

den Deckel der Büchse und den Stöpsel des Gla¬

ses geöffnet hat, bis zur Hälfte in eine tiefe Pfan¬

ne mit heifsein Sande. Seine Temperatur darf die

des siedenden Wassers nur wenig übersteigen. So¬

bald man in dem Glase ein Zischen hört, hebt

man die Büchse aus dem Sande, und läfst sie auf

demselben so lange stehen, bis der Geruch im

ganzen Zimmer bemerklich ist. Ist das Gefäls wie¬

der erkaltet, so kann man es mit dem Stöpsel

und Deckel verschliefsen, und die darin befindli¬

che Mischung kann mehreremal auf ähnliche Art

angewandt werden. Bei nachlassender Wirkung

ist es gut, eine Drachme Braunstein zuzusetzen,

um die Temperatur etwas zu erhöhen. Das Glas

darf nicht über die Hälfte mit der Mischung an¬

gefüllt seyn. ( Grindels russ. Jahrbuch f.d.

Pharmazie. B. VI. S. 2/j5. ff.)

Paroisse fand als Resultate seiner Untersuchun¬

gen über die im Jahre 1800 zu M a 11 a g a herr-
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sehend gewesene Epidemie: 1. dafs diese Seu¬
che wahrscheinlich nicht durch fremde Schiffe nach

Mallaga gebracht worden ist; 2. dafs die Krank¬
heit zu Mallaga nicht das gelbe Fieber war; 5. dafs
die Guyton Morveausehen sauren Räucherungen,
von denen gerühmt wurde, sie hätten die endli¬
che Zerstörung der Seuche bewirkt, erst nach ih¬
rer von selbst geschehenen Endigung angewandt
wurden. ( Ojjuscules de Chirurgie, suivis dünne
notice sur l'epidemie qui a regne' dans VAndalusie
en 1800, par J. B, Paroisse. Paris 1806.)

Auf einem von der Insel St. Thomas, nach einer

Fahrt von 29 Tagen, am 23sten Sept. 1809 zu
Falmouth angekommenen Paketboot ist das gel¬
be Fieber ausgebrochen. Der Kapitän und 11
Mann starben daran. Das Schiff wurde in strenge

Quarantäne gelegt. Nach den letzten Nachrichten
aus Amerika starben zu Philadelphia täglich
gegen 60 Menschen am gelben Fieber.

Vom 5ten August bis 5ten September 1808 raff¬
te eine bösartige Masernepidemie auf der In¬
sel M a d e r a 5,000 Menschen weg.

Hr. Dr. Sauter , Landschaftsphysikus zu Kon¬
stanz gibt Vorschläge, welche Polizeimafsregeln zu



) 2 7 2 (

ergreifen sind, um, wenn Menschen von einem
verdächtigen Hunde gebissen wurden, bestimmt
zu erfahren, ob der in Anfrage stehende Hund
wüthend gewesen ist oder nicht. Er macht
vorzüglich darauf aufmerksam, dafs wenn man
einen solchen Hund sogleich tödte, die Gebis¬
senen in steter Furcht bleiben, und sich oft in der

Ungewifsheit, ohne dafs der Hund wüthend war,
einer schmerzhaften Kur unterwerfen müssen. Man

sollte deswegen verordnen, dafs jeder Hundsinha¬
ber seinen nur einigermafsen kränklichen Hund in
sichere Verwahrung bringe, dafs jedesmal davon
eine Anzeige bei den Sanitätsbeamten gemacht wer¬
de ; dafs man nie einen der Wuth verdächtigen
Hund tödten soll, sobald er in Verwahrung ge¬
bracht ist oder gebracht werden kann, bis die
Krankheit sich entscheidend erklärt hat; dafs

von dem Speichel eines getödteten verdächtigen
Hundes einem andern inokulirt und dieser 6 Mo¬

nate verwahrt werde u. s. w. (S. d. ausführt. Ab¬

handlung in der salzb. med. chir. Zeit. 1809.
Nro. 73. u. 740

Am 6ten Juli 1809 ist ein k. General-Reskript für
das Königreich Wirte mberg erschienen, wor-
nach auf jeden Hund jährlich eine Taxe von
2 fl. gelegt wird. (Die ausführliche, sehr scharfe
Verordnung s. im allgem. Ka meral - Korre¬

spondent. 1809. Nr. 85.)
" ' So
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So wurde auch in den sachs.' ko burgischen
Landen in einer ausführlichen Verordnung (vom
19ten Mai 180S) eine jährliche Abgabe von i Thlr.
8 gr. für einen Hund, und von 20 gr. für eine Hün¬
din festgesetzt. Häufige gefahrvolle Beispiele von
wüthenden Hunden bestimmten diese Verfügung.
Auch der ganze erste Wurf einer Hündin mufs bei
3 Thaler Strafe ersäuft werden. (S. diese Ver¬

ordnung im allgem. Kamerai - Korrespon¬
denten. 1809. Nro. 68.)

Zu den Zeiten Cook's und Forster's zählte Ota-
heiti 150,000 Einwohner; den letzten Nachrichten

zufolge ist diese Zahl auf 4,000 herabgekommen.
Die Ursache - von dieser ungeheuren Verminderung
binnen 50 Jahren ist die Lustseuche, welche

den Einwohnern durch die Europäer gebracht
wurde.

In Kopenhagen ist auf königl. Befehl eine
Kommission (worunter sich Callisen, Castberg,
Scheel u. s. w. befinden) zusammengetreten, um
über einen von Dr. Castberg eingegebenen Vor¬
schlag, der Ausbreitung der venerischen
Seuche vorzubeugen, Bericht abzustatten.

Schutzpockenimpfung.
Heim lieferte einen lesenswerthen Aufsatz über

die Diagnostik der falsch en P ocken (uu-
oter Jalirg. S
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ricella ) uncl zeigte, dafs die von einigen engli¬

schen und deutschen Aerzten mitgetheilten Fälle

von dem Erscheinen ächter Menschenpocken nach

vorhergegangener vollständiger Vakzination irrig

so angesehen wurden, indem man gemeiniglich

falsche Menschenpocken für ächte hielt, oder die

vorhergegangene Schutzpockenimpfung fehl schlug ,

mithin nicht schützend war. Heim hält vorzüglich

den Unterschied der Eigenthümlichkeiten der Nar¬

ben , welche wahre und falsche Pocken hinterlas¬

sen, für wichtig bei der Diagnose beider Krank¬

heiten. Ueberjiaupt glaubt er, dafs ein Indivi¬

duum , das einmal ächte wahre Pocken , oder äch¬

te eingeimpfte, oder ächte Kuhpocken gehabt hat,

mit den achten Pocken nicht zum zweitenmal

befallen wird. In vorgegebenen Fällen hätte man

falsche für wahre angesehen. (Floriis n. Archiv. S. 10.)

Im Grofsherzogthume Würzburg waren die

Fortschritte der Schutzpockenimpfung ganz den

dafür verfügten Mafsregeln entsprechend. Seit dem

J. 1803 bis zu Ende 1807 sind 17,210 Kinder geimpft

worden. Hierbei sind die nicht mitgezählt, welche

in den vorhergehenden Jahren vakzinirt wurden.

Im November 1807 wurde eine Generalimpfung im

Grofsherzogthume verordnet, die in der ersten

Hälfte des Jahrs 1808 so beendigt wurde, dafs in

allen Distrikten nur die inzwischen Neugebornen

und einige wenige Kränkliche für die Fortsetzung
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der Impfung zurück sind. Vom lsten Jan. bis
Ende Juni 1808 wurden 23,131 Kinder (11,471 männl.
und 11,660 weibl. Geschlechts) geimpft. —• 508 wur¬
den von den Menschenpocken befallen, von ihnen
starben 31. Die Menschenpocken zeigten sich seit
Einführung der Impfung nur in einzelnen Orten,
Wie im Jahre 1807. Die zweckmäfsigen Mafsregeln
bewirkten es *), dafs nie eine Epidemie entstand,
die sich auf mehrere beisammen liegende Orte zu¬
gleich verbreitet hätte. Die in mehreren Orten
verfügte Sperre war ein so ernstes Beispiel, dafs

eine jede Gemeinde dringend um baldige Impfung
ihrer Kinder bat. Während so in benachbarten

fremden Gebieten viele Ortschaften ungemein durch
die Pocken litten , wurden im Würzburgischen nur
hier und da einige wenige Kinder, welche noch
nicht geimpft waren, von den Pocken befallen.
Der Erfolg der beim Erscheinen der Menschenpok-
ken ergriffenen Mafsregeln bewies evident, dafs
die weitere Verbreitung der Ansteckung durch
strenge Sperren und durch Impfung der pocken¬
fähigen Jugend gänzlich gehemmt werden kann. •—•
Als Resultate der bisherigen Impfungen kann man
überhaupt annehmen, dafs binnen 6 Jahren mehr

als 40,594 Kinder geimpft wurden; 471 Impfungen
davon hafteten nicht. Ueberall bewährte sich der

Werth und die Sicherheit der Schutzpocken. Wur-

*) S. Jahrb. B. II. S. 36g. ff.
S 2
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den Falle angezeigt , in welchen die Menschenpok-
ken nach der Impfung doch erschienen wären, so
fand sich es bei sorgfältiger Untersuchung meist,
dafs falsche Pocken für Menschenblattern gehalten

wurden. Einige wenige Kinder bekamen nicht lange
Zeit nach der Impfung die Menschenpocken. Die
Untersuchungsakten ergaben aber, dafs die Kinder
zwar geimpft worden waren, dafs aber die Impf¬
ärzte nicht nachgesehen hatten, ob die Impfung
wirklich angeschlagen habe, oder ob ächte Schutz¬

pocken entstanden. Den Aussagen und Angaben
der Eltern zufolge, zeigte es sich im Gegentheile,
dals diese Schutzpocken. nicht acht waren. Man
fand sich deshalb veranlafst, 130 Kinder, welche von.

einem hierin nachlässigen Arzte geimpft waren,
wieder inokuliren zu lassen. Bei 15 derselben

schlug die Impfung an, und die Pocken hatten ih¬
ren charakteristischen Verlauf. Die dritte Impfung
hielt man bei den übrigen für überflüssig, weil
atlch von den ersten Impfstellen die eigenthiimli-
chen Narben vorhanden waren. (Aus dem würzbur-

gischen R e gie ru n gs b 1 a 11 e ausgezogen, wo
zugleich auch das ganze Personale von Aerzten >
Chirurgen, Polizeibeamten, Pfarrern u. s.w., wel¬
che für die Impfung ausgezeichnet thätig waren,
namentlich enthalten und belobt ist. Als An¬

hang ist beigefügt ein tabellarisches Verzeichnifs
über die - in der ersten Hälfte des Jahrs 18C8 im

GrofsherzogthumeWürzburg vorgenommenen Schutz-
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Pockenimpfungen und beobachteten Menschenblat¬
tern, sowie ein Verzeichnis der Namen und
Wohnorte der zur Impfung mit Schutzpocken be¬
rechtigten Aerzte im Grofsherzogthurne mit bemerk¬
ter Zahl der von einem jeden in der ersten Hälfte
des Jahrs 1808 Geimpften.)

Die Zahl der Geburten im Rhein- und Mo¬

seldepartement belauft sich vom lsten Ian.
1801 bis dahin 1809 auf 80,128. Von diesen Ge¬
hörnen starben 30,570; es leben noch /j.9,558. Un¬
ter diesen 49,558 Kindern , die am lsten Jan. 1809

die ganze Summe, der von 80.128 Geburten, die
seit 1801 gezählt werden, noch lebenden Kinder
ausmachen, hatten die Menschenpocken 16,578;

geimpft wurden vor 1806 5,643, im J. 1806 2,985,
1807 5,358, 1808 22,572. Schliefst man 1,051 Neu-

geborne des letzten Trimesters von 1808 mit ein,
die, der Verordnung zufolge, erst im ersten Tri¬
mester 1809 geimpft werden, so ist die ganze Mas¬
se der Generation des gegenwärtigen Sekulums den
Menschenpocken entzogen, und überdies noch
2,629, die zur Generation des vorigen Jahrhunderts
gehören. Schon in den ersten 6 Monaten des J.
1808 kam die Zahl der Impfungen des ersten hal¬
ben 'Jahrs fast derjenigen gleich, welche die Im¬
pfungen von den letzten 8 Jahren zusammengenom¬
men ausmachen. Erstere belief sich auf 10,000.
Die Zahl cles zweiten Semesters war noch bedeu-
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tender , weil theils die neue Organisation sich mehr
verbreitete, theils die Hindernisse sich verminder¬

ten. 12/794 Kinder, welche noch zu impfen übrig
waren, wurden im zweiten Semester geimpft, und
100,000 würden, im Falle sie noch impffähig ge¬
wesen wären, eben so geimpft worden seyn. Die
gänzliche Sicherstellung vor den Pocken der in diesem
Jahrhunderte gebornen Generation ist das grofse Re¬
sultat des Jahrs 1809. Das Rhein- und Moselde¬

partement mit seiner Bevölkerung von 246,000 See¬
len , ist also höchst wahrscheinlich nicht nur das

erste, sondern auch das einzige Land, welches sei¬
ne Bewohner alle gegen Blattern geschützt sieht.
Es wurden Kinder vom zartesten Alter und Perso¬

nen von 18 , 25, 48 Jahren geimpft (das eilfte In¬
dividuum der ganzen Bevölkerung). Was nirgends
ein Souverain , selbst nicht durch Zwangsmittel er¬
reichen konnte, wurde hier durch weise Mafsregeln
bewirkt. Am Ende des laufenden Jahres wird die

Zahl der Geimpften gieicli seyn der Zahl aller Impf¬
fähigen in dem Departement. Das nämliche Re¬
sultat wird fortdauernd eben so günstig ausfal¬
len. — Ein herrliches Beispiel zur Nachahmung
für viele andere Staaten, wo die Impfung^ immer
noch von der Medizinalpolizei vernachlässigt wird.
(H and buch für die Bewohner des Rhein-

und Mo s el de par tern en t ä für das J. 1809).
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Ueber den Zustand und Fortgang der Vakzination

im Departement des Niederrheins sind
in französischer und deutscher Sprache 2 Berichte
zu Strasburg erschienen, *) aus denen hier das
Merkwürdigste Folgt.

Vom Monate Thermidor J. IX. bis zum lsten Ja¬

nuar 1806, ergab sich aus den Berichten eine Sum¬
me von 2,279 Vakzinirten. Hierzu kommen noch

63 Geimpfte des medizinischen Ausschusses und 100
des medizinischen Vakzine - Ausschusses. Jene Be¬
richte waren nur von 13 Aerzten und Wundärzten

eingeschickt. Es sind ihrer aber 4OO im Departe¬
ment, die sich alle mehr oder weniger mit der Im¬
pfung beschäftigen, und man kann daher leicht
auf die beträchtliche Anzahl der Geimpften schlie-

fsen. Der Präfekt des Departements war aber auch

vorzüglich besorgt, die Impfung allgemeiner zu ma«

*) Ich verdanke sie der gütigen Mittheilung de* Herrn
Dr. Reifseisen zu Strasburg. Schade ist es, dafs
kein Kunstverständiger, sondern ein Laie in der
Medizin diese Berichte konzipirt hat. So mufste
denn natürlich manche triviale Bemerkung mit ein¬
laufen und manche erwähnenswerthe mag wegge¬
blieben seyn. Nicht zu übersehen ist, dafs auch
schon um deswillen nicht alle Vakzinirte angegeben
sind, weil die von Hebammen Geimpften nicht auf¬
genommen wurden.

A. d. Herausg.
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chen. Es wurde eine Impfungs- Komite errichtet,
Aufforderungen und Ermunterungen in öffentli¬
chen Blättern und von der Kanzel erlassen

u. s. w. — Die Summe der Geimpften vom lsten
Jan. 1806 bis den lsten Januar 1808 war 10,471. —
In Strasburg allein starben im J. 1806 an den Pok-

ken 64, im J. 1807 aber 284 Kinder. Ungefähr
der vierte Theil der Kranken starb. —• Alle Aerz-

te und Wundärzte in beiden Berichten bestätigen
nur den grofsen Werth der Impfung. — Dem er¬
sten Berichte ist ein praktischer Unterricht über die
Vakzination vom verstorbenen Direktor der mediz.

Schule zu Strasburg, Hrn. Noel verfafst, angehängt.
Im Jahre 1808 wurden nach den eingelaufenen

Berichten 6,640 Kinder geimpft. Dies sind aber
bei weitem nicht alle Geimpfte, da kaum die Hälf¬
te der Aerzte und Wundärzte des Departements Be¬
richt einsandte ; wozu überdies noch kommt, dafs
die Meisten die Aufzeichnung der Vakzinationen
der ersten Monate des J. 1808 versäumten. Zu dieser

Summe die oben angegebene von 10,471 gezählt, macht
für die Jahre 1806, 1807 u. 1808 die bekannte An¬

zahl von 17,120 Geimpften. Diese ist aber so weit
unter der wahrscheinlichen Zahl, dafs man ohne zu
übertreiben und indem man zuverläfsig unter der
Wahrheit stehen bleibt, dieselbe auf das Doppelte
ansetzen kann, welches 04,240 ausmachen würde.

— Die Zahl der Geburten beläuft sich gewöhnlich
im Departement auf 18 bis 21,000. — Nimmt man
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für das Jalir 1803 19,000 Gehörne an und vergleicht
man damit nur die bekannte (nicht die wahrschein¬
liche) Anzahl (6,649) der Vakzinirten dieses Jahres,

so resultirt, dafs mehr als das Drittheil der gebor-
nen Kinder in demselben Jahre geimpft wurde.
Obgleich dieses bei weitem das wahret Verhältnifs
noch nicht ist, so ist es doch vortheilhafter als das,
welches aus der Vergleichung hervorgeht, 'die von
dem in Paris errichteten Schutzpocken-Zentral-Aus-
schusse in dessen Bericht von 1806 und 1807 zwi¬
schen den Geburten und den Vakzinirten des Reichs

gezogen .worden ist. Dieses liefert nämlich nur ein
Viertheil von Vakzinirten im Verhältnisse zu den

Gebornen. Diesem zweiten Berichte folgt als An¬
hang die Tabelle der Jenner'sehen Gesellschaft mit
den Vergleichungen der Menschen - , eingeimpften
uud Schutzpocken, ferner einige französische Ver¬
ordnungen , welche wir unten liefern.

In Mannheim wurden im Jahre 1308 2 ,446 Kin¬
der va kzinirt. Die dortige Population belief sich in
diesem Jahre auf 18,143. Ungeimpft wären damals
479. 402 waren zur Impfung geneigt, 777 nicht.
(Oeffentliclie Rechenschaft der grofs-
herzogt, badischen Polizeikommission
zu Mannheim von ihrer Geschäftsfüh¬

rung im Jahre 1808.)

Die Summe aller an den Kuhpocken Geimpften
betrug für das Jahr 1809 im liegnitzsehen Re-
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gierungsdepartement von Schlesien 9/411- Es sind
nun noch mancherlei neue Aufforderungen, zur
Beförderung der Vakzine erlassen, und namentlich den
Stiftern, welche Güter besitzen, anbefohlen worden,
General-Impfungen vornehmen zu lassen. Den Wi¬
derspenstigen ist bedeutet worden, dafs bei Aus¬
bruch von natürlichen Blattern ihre Häuser, und
im schlimmem Falle der Ort selbst, sowie in der

Viehpest, gesperrt werden sollen. Durch Pri-
vatschreiben hat Regierangs - und Medizinalrath
Rausch alle Physiker dringend aufgefodert, alle ge¬
setzlichen Mittel aufzubieten, um General-Inrpfun-

gen in so viel Dörfern, als es sich thun läfst, zu
bewerkstelligen, die Aerzte und Chirurgen im Kr eise
zur thätigsten Mitwirkung anzuspornen, und allent¬
halben dafür zu sorgen, dafs beständig Impfstoff
vorhanden ist; damit dem Medizinalpersonale da¬
durch sein Geschäft in dieser Beziehung erleichtert
werde. Diesem zufolge hat die Impfung in diesem

Departement einen so lebhaften Betrieb erhalten,
dafs man vom laufenden Jahre eine grofse Beute an

Geimpften sich zu versprechen berechtiget ist. (Von
Hrn. R. R. Rausch zu Liegnitz eingesandt.)

Dr. Caillan zu Bordeaux legte der dortigen So-
cie'te de medecine einen Bericht über die Fort¬

schritte der Schutzpockenimpfung in
den verschiedenen Welttheilen vor. Sei¬
ne Resultate sind nachstehende. In Deutsch-
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Iand ist die Schutzpockenimpfung allgemein ange¬
nommen. Authentischen Nachrichten zufolge, wur¬
den im Jalye 1306 in Bayern über 20,000 Kinder
geimpft, in Böhmen 13,500, in Oestreich über
4.5,000, in Schweden 25,000, in Dänemark

20,000. Kopenhagen, das inr Jahre 1802 durch die
Menschenpocken 5,517 Kinder einbüfste, verlor im
Jahre 1806 nicht ein einziges durch diese Krankheit.
In Schlesien starben vor der Verbreitung der
Vakzine jährlich 9 bis 10,000 Kinder an den Men¬
schenblattern, jetzt hört man nichts mehr vonBlat-
temtodten. In London werden reiche und arme

Kinder vakzinirt. In Italien hat die Impfung, seit¬
dem die Prinzessin von Lukka ihr Kind hat impfen
lassen, den besten Fortgang. Aus Spanien und

Portugall hat man hierüber keine verläfsigen
Nachrichten. Man weifs aber, dafs der letzte König
von Spanien zur Verbreitung der Inokulation sehr
aufmunterte und mehrere Aerzte zu dem Endzwecke
nach den beiden Indien sandte. Nach einer
Nachricht des Dr. Carro zu Wien sind in Asien

im J. 1806 über 880,000 Personen vakzinirt worden.

In Frankreich ist die Begierung bemüht, diese
wohlthätige Erfindung aus allen Kräften zu verbrei¬
ten und die verschiedenen Konriteen des Reichs

wetteifern, die wohlthätige Absicht möglichst zu
befördern.

/

Am 8. Dezember 1808 erschien ein k. k. öster-
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reichisches Publikandum in Betreff der

Schutzpockenimpfung, dem eine ausführliche

Vorschrift zur allgemeinen Leitung und
Ausübung der Kuh pockenimpfung*) bei¬
gelegt ist. Alle Verordnungen, die diesen Nor¬
malvorschriften nicht widersprechen , vielmehr mit
ihnen im Zusammenhange stehen , bleiben in ihrer

bisherigen Kraft, so die jährlichen Prämien, **)
stempelfreie Ausfertigung der Impfscheine, ***) Be¬
streitung der Vakzinationsauslagen ex camerali,
unentgeltliche Impfungen im Impf - Institute zu

Wien.

■Unter dem löten November 1808 erschien eine

grofsherzogl. b a d e n s c h e Verordnung, die gröfsere
Verbreitung der Schutzpockenimpfung betreffend.
Zufolge derselben darf kein Eingeborner bei Gym¬
nasien, Lyzeen, Universitäten, sowie bei Gewerben
und Handwerken aufgenommen werden, wenn er
nicht durch ein Zeugnifs darthun kann, dafs er die
Menschenblattern gehabt, oder vakzinirt worden ist.
Alle in Staatsversorgungshäusern, Waisenanstalten
y. s. w. befindliche, Findlinge u. s. w. sollen geimpft
werden. Es istjdie Einrichtung getroffen, dafs die
Kinder der Armen ^unentgeltlich geimpft werden.

*) S. dies. Jahrb. 2ten Bd. S. 584-
*») Das. S. 366.

***) Das. S. 38i und 382.
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Eltern, die der Staat unterstützt erhalten diese

Unterstützung nur dann fort, wenn sie darthun

können, dafs ihre Kinder, die die Menschenpo¬

cken noch nicht hatten, vakzinirt worden sind.

Ortsvorstände und Physiker müssen alle drei Mo¬

nate anzeigen, wie viele vakzinirt worden sind,

welches der Erfolg der Impfung war, wie viele an

Menschenpocken krank waren, und wie viele an

diesen gestorben sind. Hieraus bildet die General¬

sanitätskommission eine Generalübersicht u. s. w.

(Die ausführliche Verordnung hat die allgemeine

Zeitung No. 17. 1809.)

Durch ein königl. b a y er is che s Ministerialre-

skript am 19ten März 1809 ist beschlossen worden,

dafs die Geschäfte aller vormaligen Provinzial-Impf-

ärzte einstweilen durch den Dr. Giel zu München

versehen werden sollen, an welchen sich daher

sämmtliche Impfärzte des Königreichs wegen Ueber.

Sendung frischen Impfstoffs zu wenden haben.

Die Leichtigkeit, womit das Schutzpockengesetz

im verflossenen Etatsjahre in allen Gegenden und.

unter allen Ständen des Königreichs Bayern aus¬

geführt wurde, veranlafste die Verfügung, statt der

angeordneten zwei allgemeinen jährlichen öffentli¬

chen Impfungen eine für hinreichend zu erklären.

Durch ein Ministerialreskript vom 17ten April 1809

Wurde daher verordnet, dafs in dem laufenden
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Etatsjahre die öffentliche HerbstimpFung unterblei¬
ben und nur die öffentliche allgemeine Frühjahrs-

impfung, welche vor dem lten Juli beendigt seyn
xnuis, vorgenommen werden soll.

Die k. k. Landesregierung zu Salzburg erliefs
im Jahre 1808 in Betreff der Schutzpockenimpfung
eine Publikation, welche nähere Bestimmungen frü¬
herer Verordnungen enthält. Die Physiker sollen
die Wundärzte, die zum Impfen tüchtig sind, ih¬
ren Gerichten und dem Protomedilcat namhaft ma¬
chen und das letztere wird der Landesstelle hierüber

ein Verzeichnifs vorlegen. — Die Seelsorger müssen
Tabellen über die Blatternfähigen und mit unäch-
ten Schutzpocken befallen gewesenen Kinder, so¬
wie halbjährig die Verzeichnisse aller neugebornen
noch lebenden Kinder ihren respektiven Gerichten
einsenden, welches diese Tabellen vor der ersten

Generalimpfung dem Physiker übergibt.— In jedem

Pfleggerichte werden jährlich (im Mai und Septem,
ber) zwei Generalimpfungen an hierzu bestimmten
Versammlungsörtern angestellt, wobei Reiche und
Arme unentgeltlich Theil nehmen können. Die

zunächst wohnenden Chirurgen haben 7 bis 8 Tage
nach der Impfung bei den Impflingen nachzusehen.
Schlug die Inokulation fehl, oder sind falsche Pok-
ken zum Vorschein gekommen, so wird von Neuem

geimpft. — Aufser diesen beiden Hauptimpfungen
sollen die Aerzte und Wundärzte soviel wie mög-
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lieh ununterbrochen impfen , damit guter Impfstoff
erhalten wird. Um aber den Impfstoff immer ge-
wifs vorräthig zu haben, müssen alle unehelichen
Kinder mit 8 Monaten bei dem Protomedikus ange¬

zeigt werden, der sie dann zu jenem Behufe impfen
läfst. —• Bei den Generalimpfungen erhält der Phy-
sikus ex camer all täglich 5 fi. und Fuhrkosten, der
Wundarzt täglich 2 fi. 30 kr. Dagegen dürfen sie
für diese allgemeine Impfungen, die Nachbesichti¬

gung ausgenommen, nichts begehren. Für diese
kann er bei Bemittelten 15 1er. verlangen. —• Aufser
der Generalimpfung gebühren dem Arzte und Wund¬

arzte für eine Impfung und Nachbesichtigung im
Wohnorte oder in der Nachbarschaft 30 kr. Bei
Armen sind 15 kr. ex camerali anzurechnen er¬

laubt. Geschehen die Impfungen in gröfserer Ent¬

fernung aufser dem Wohnorte des Arztes oder
Wundarztes, so dürfen sie auch nur 30 kr. anrech¬
nen, wenn die Zahl der an einem Tage vorgenom¬
menen Impfungen sich auf 5 oder-mehr beläuft,
ist dies nicht, so werden 45 kr. gefordert, ex came¬
rali aber30kr. vergütet. (Aus führ 1. in d. salzb.
m. chir. Zeit. 1809. Beil. zu N o. 7.)— Als im

J. 1809 mehrere Kinder an den Blattern starben,
wurden in einer erlassenen Bekanntmachung die
obigen Verfügungen auf's Neue eingeschärft.
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Für das Fürstentimm Bayreuth Ist unter dem
6ten Oktober 1808 ein neues Reglement *) in Hin¬
sicht der Schutzpo cken i mp tun g ergangen , das schon
seine wohlthätige Folgen zu verbreiten anfängt. Das
Wesentliche dieser Verordnung betrifft Folgendes.—•

Erwählung von Bezirksimpfärzten. — Festsetzung
allgemeiner Impfungen, zu denen die Einwohner
durch die Prediger und Magistratspersonen vorberei¬
tet werden. (Auf dem platten Lande geschieht die
Generalimpfung im Mai, Juli und Oktober, in den
Städten im Februar, April, Juli-und September).—
Jedes geimpfte Kind mufs ein Impfattest erhalten.—
Die Geistlichen fuhren eigne Register über flie zur
Impfung Gebrachten und bemerken in der Liste, ob
die Impfung gelungen ist. Der Impfarzt und 2 Zeu¬
gen unterschreiben die Liste. — Die Medizinaldepu¬
tation erhält zum Behuf der allgem. Jahres - Impf-
Tabelle Auszüge aus den Listen der Geistlichen durch
die Kreisdirektoren und Magistrate. — In den Tauf¬
scheinen mufs auch der Impfung erwähnt werden, —
Ohne Zeugnirs der Impfung oder der überstandenen
Menschenblattern kann kein Kind in Schulen, in die
Lehre, zur Konfirmation etc. kommen. Die schon

Aufgenommenen müssen das Zeugnifs nachbringen.
Auf ein Armuthsattest geschieht die Impfung unent¬
geltlich. Der Impfarzt erhält dafür aus der Staats-

—— kasse

*) Vergl. d. Jahrb. B. II. S. 3g6. Die hier angeführte Ver¬

ordnung wird in' der obigen aufs neue eingeschärft.
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kssse 30 kr. Eben soviel gehört ihm bei den öffent¬
lichen lrnpiiuig.cn von den Eltern, die bezahlen kön¬
nen. Für eine' Inokulation und Revision aufser den

Öffentlichen Impfungen sind dem Arzte 1 fl. 40 kr.
angesetzt. Nächstdem noch Reisekosten.-—Die Me¬
dizinalpersonen müfsen über ihre Privatimpfungen
Tabellen einreichen. — Zwei angestellte Chirurgen
Borgen, dafs der Impfstoff nie ausgeht. (Ausführlich
in den allgem. Justiz - und Polizeiblät¬
tern. 1809. Nro. 10 und 11.)

Unter dem 16ten Marz 1809 wurde im Pallaste der

Tuillerien folgender Beschlufs gefafst. Napoleon,
Kaiser der Franzosen etc etc. Auf den Bericht
unseres Ministers des Innern haben wir dekretirt und

dekretiren was folgt. [. Von dem Jahrgange 1810
an soll dem Minister des Innern ein Kredit von

100,000 Franken jährlich eröffnet werden, der dazu
bestimmt seyn soll, die Ausgaben zu bestreiten,
welche sich auf die Verbreitung der Schutzpocken¬
impfung beziehen. II. Der Ausgaben-Vorschlag soll
uns durch unsern Minister des Innern auf den lsten

November d. J. vorgelegt werden. III. Es sollen im
Umfange desReicbs 25 Vakzine - Erhaltungs - Depots
errichtet werden. Diese Anstalten sollen bei den

bürgerlichen Hospitien und besonders bei denen er¬
richtet werden, woselbst sich Waisen- oder Findel¬
kinder befinden. IV. Schutzpocken- Ausschüfse sol¬
len bei diesen Anstalten ihren Sitz haben. Sie sollen

Oter Jahrg. T
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mit dem Zentral- Ausschusse von Paris korrespondi-

reu. Die Verrichtungen der Mitglieder des Aus¬

schusses sollen unentgeltlich statt liaben. V. Unser

Minister des Innern soll über die Mafsregeln er¬

kennen, welche ihm von dem Zentral- Ausschusse

von Paris werden vorgeschlagen werden, um durch

alle mögliche Mittel die Verbreitung der Schutzpok-

kenimpfung zu beschleunigen. VI. Unsere Minister

des Innern, der Finanzen und des öffentlichen Schaz-

zes sind mit der Vollziehung des gegenwärtigen De¬

krets beauftragt. Unterzeichnet Napoleon. —

Auf Befehl des Kaisers: der Minister Staatssekretär,

unterzeichnet II. B. Mar et. Die Ampliation be¬

scheinigt der Minister des Innern, Reichsgraf, unter¬

zeichnet Cretet.

Im Nassau-Usingschen hat die Vakzination

immer noch nicht den erwünschten Fortgang. So

brach noch am Ende des Jahres 1808 eine gefährliche

Blatternepid emie aus. Der Ort Breckenheim,

wo am Slsten Dez. jenes Jahrs 52 Blatternkinder

sich befanden, wurde daher mit einem Militärkom¬

mandoumgeben und die Geistlichen unter d. 17. Jan.

1809 aufgefordert, die Vorurtheile, die gegen die

Schutzpockenimpfung herrschen, zu bekämpfen.

In den k. bayerischen vorarlbergischen

Landgerichten Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, In-

nerbregenzerwald, Montafon, Sonnenberg und Wei-
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ler, so wie in den Landgerichten Lindau, Tettnang
und Leutkirch starben 1,516 Kinder im J. 1806
und 1807 an den Menschenpocken. Die
Krankheit wiithete schon einige Monatelang, ehe
die Landesdirektion eine Anzeige erhielt. Erst im
April 1807 bekam sie durch die eingeschickten Ster-
belisten davon Nachricht. Es wurde sogleich eine
Kontumaz und eine allgemeine Schutzpockenim-
pfung durch die Physiker verfügt. Bei genauer .
Vollziehung dieser Verfügungen waren binnen 2 bis
3 Wochen alle pockenfähige Kinder geimpft, und
die Blaiternseuche nahm ein Ende.

In der ganzen k. bayer. Provinz in Schwaben
wurden während der Jahre 1806, 1807 und 1808
bis den Isten Oktober 84/503 Kinder vakzinirt. An
dens Menschenpockeu starben während der Jahre
I8O4 bis 1808 (den lsten Oktober) 1,979 Kinder.
(Wetz ler über das Medizinalwesen in
d. vormal. k. b. Provinz in Schwaben
u. 5. w. S. 125. ff.)

Unter den .337 Verstorbenen zu Heilbronn
des Jahres 1808 waren 3-4 Blatterntodte, mit¬
hin war der 9-J Mensch schon ein Opfer die¬
ser Seuche.

Die Menschenblattern tüdteten im Jahre
4808 zu Berlin 455 Menschen, (252 Knaben und-
201 Mädchen, eine erwachsene Manns » und eine

T 2
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erwachsene Frauensperson *). Im J. 1809 zahlte
man 388 Pockentodte; es starben in einer Woche
im Monate Augu9t 24 Kinder (! !) Auch in K ö-
nigsberg starben ungewöhnlich viele Kinder an
den Blattern. — Dringende Aufforderungen an
die Staatsverwaltung, nach dem Beispiele anderer
Länder mit durchgreifenderen Mafsregeln die Vor-
urtbeile zu zerstreuen und der verderblichen Krank¬

heit Einhalt zu thun. — Auf dem Lande, zumal
in Litthauen, macht die Impfung bessere Fortschrit¬

te. So impfte im J. 1806 allein der Stadtchixurgus
Schmahl zu Memel 1,181 Kinder.

Bei der Pockenepidemie, welche im Jahre

1809 in Kopenhagen herrschte, hat die Vakzi¬
nation vollkommen ihre Schutzkraft bewiesen. — —

Von 159 Kranken, welche in dem Pockenhospi¬
tale daselbst waren, starben 33.

Dr. Harke hält, mit so vielen andern, die Ein-
führung der gesetzlichen Vakzination
für höchst nothwendig, um dadurch den

Verheerungen der Menschenpocken Einhalt zu
thun, und sie endlich auszurotten. In seinem Phy-
sikate starben noch kürzlich über 1,000 Menschen

an dieser Pest. — In einem Anhange tritt Hufe-

*) Vergl, Jahrb. isten Bd. S. 104, und fiten Bd. S. 5g4 .
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lancL der Meinung Harke's bei. Als Grundsatz
nimmt er dabei an : die Schutzpocken sind das ein¬
zige Mittel um die Menschenpocken unmöglich zu
machen. Jeder Staatsbürger ist schon für andere
verbunden sich vakziniren zu lassen, und wer noch
aus Vernachlässigung der Vakzination Menschen¬
pocken bekommt, ist .strafbar, er ist zugleich wie
einer zu betrachten , der verbotene Waaren einführt.

Nach dieser Ansicht müfste Folgendes geschehen:
Jährlich 2 mal allgemeine Impfungen vom Physi-
kus unter Mitwirkung der Geistlichen ui s. w. —-
Nur Sachverständige dürfen impfen. Der Geimpfte
erhält einen Schein. •— Kein Mensch kann in's öf¬

fentliche Leben eintreten, ohne die Schutzpoeken
gehabt zu haben. Kein Kind wird in die Schule,
kein Lehrling in ein Handwerk, kein Rekrut,un¬
ter die Soldaten, kein Mensch zur Konfirmation

aufgenommen , der nicht einen Impfschein aufwei¬
sen kann. — Zeigen sich die Menschenpocken, so
werden sie wie die Pest behandelt und die Kranken

von der menschlichen Gesellschaft abgesondert. — Der
mit den Menschenpocken befallene, oder seine El¬
tern, oder Vormünder werden bestraft. Stirbt ein

Kind an den Menschenpocken, so werden die El¬
tern oder Vormünder öffentlich als diq Ursache

seines Todes bekannt gemacht. (Hufeland's und
Himly's Journal der prakt. Heilkunde.
1809. B. I. S. 16. ff.)
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Zu Münster wurde ein allgemeines Institut

für Schutzpockenimpfung zur Beförderung der¬
selben und zur beständigen Unterhaltung von fri¬
schem Impfstoffe angelegt. Unbemittelte zahlen
nichts für die Impfung. Direktor ist der Stadtphy-
sikus Hr. Dr Sentrup.

Die Gesellschaft zur Ausrottung der
Pocken in Frankreich durch Verbrei¬

tung der Kuhpocken zu Paris besteht un¬
ter dem Präsidium des Ministers des Innern aus an¬

gesehenen und einsichtsvollen Beamten und aus
Aerzten, die das vormalige Zentralkomite der
Schutzpockenimpfung ausmachten. Die Gesell¬
schaft ist durch einen .Beschlufs des Ministers des

Innern im J. 18<Vf gestiftet worden. Im Innern
dieser Gesellschaft befindet sich eine Zentralko¬

mite der Schutzpockenimpfung, die sich jeden Frei¬
tag in der Sphutzpockehanstalt versammelt, mit al¬
len Komitees der Vakzine und den Aerzten der De¬

partements korrespondirt, und der Gesellschaft,
sowie auch jede Woche dem Minister Bericht ab¬

stattet. Die Gesuche um Lymphe müssen an den Se¬
kretär der Komite, Hrn. Husson gerichtet seyn *).

Zu London ist ein Nationalinstitut für die

*) Vergl. Jahrb. B. II. S. 3Go.
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Schutzpockenirnpfung errichtet worden. Jenner ist

Mitglied desselben.

Bis zum Jahre 1807 sind die Resultate aus den

dem Sanitätskollegium zu Zürich eingeschickten

Berichten folgende. . Von 4,018 Kindern, die vak-

zinirt wurden, bekamen 3,863 Kinder ächte Schutz¬

pocken, 76 unächte, 3 wurden nachher von den

natürlichen befallen. Bei 82 Kindern haftete die

Impfung gar nicht. 23 geimpfte Kinder sollen die

Menschenpocken bekommen haben. Hierbei sind

aber viele Irrthümer mit unter gelaufen. Denn es

ist bei den meisten nicht erwiesen, ob die Schutz¬

pocken bei ihnen, oder die Menschenblattern acht

waren. Von diesen fehlgeschlagenen Impfungen

fielen überdies nur 13 bei Aerzten vor. Endlich

waren 2 Kinder schon vor der Impfung von den

Menschenpocken angesteckt und von allen 23 Blat¬

ternkranken starb keiner. Zu derselben Zeit grassir-

ten im Kantone Zürich die Menschenpocken. Die da¬

rüber eingesandten Berichte ergeben, dafs von 2,171

Kindern, die damit befallen wurden, 1,716 genasen

und 455 starben.

Im Mailändischen macht die Vakzine die

gröfsten Fortschritte und die Bemühungen der Re¬

gierung werden überall von den Eltern unterstützt.

Im Kantone St. Gallen wurden im Jahre I8O8

853 Kinder geimpft.
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In G a 11 i z i e n *) betrug die Summe der im J. .
1806 mit den Zeichen der ächten Kuhpocken Geimpf¬
ten 57,010, ungeachtet in diesem Jahre die mörde¬
rische Epidemie **) daselbst wütbete. Die Einfüh¬
rung der Jmpfung hatte grofse Schwierigkeiten. Gu-
bernialrath und Protomedikus Neukauser und Kreis«

physikus Mitscha impften zuerst. —> Die Impfungs¬
anstalt in Gallizien hat die beste Ordnung. Die

Hauptdirektion ist in Lemberg. Hr. Neuhausar steht
dem Ganzen vor. Jeder Kreis hat 5 — 6 besoldete

Impfärzte, die sich vom Frühjahre bis Herbst allein
mit der Impfung beschäftigen. Der Kreisarzt selbst
impft nur in den Wintermonaten zur Erhaltung des
Impfstoffes; in den übrigen bereist er, sowie esseine
Geschäfte erlauben, die Impfdistrikte. Jedes mit
Erfolg geimpfte Kind erhält einZeugnifs, jedes Do¬
minium ein Verzeichnifs der auf seinem Territorium

geimpften Kinder. Die Geistlichen und die Rabbi-
nen belehren das Volk über die Impfung in den Kir¬

chen und Synagogen. Jährlich werden Prämien an
Impfärzte ertheilt.

Die Schutzpockenimpfung fand in ihrem Fort¬
gange in Holland viele Schwierigkeiten ***). Un¬
geachtet der König die Impfung sehr begünstigt,

'FS. d. Jahrb. B, II. S. 38a.
**) Das. B. 354.
***) S. Jahrb. B. II. S. 400.
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so benutzte sie doch die groTse Menge der Juden am

wenigsten. Gegenwärtig aber suchte der jüdische
Arzt Goldsmith die Impfung mehr zu heben, und
schon hat er allein 1700 Judenkinder geimpft.

Unter dem 25sten Nov. 1808 erschien ein k ö n i g 1.
Dekret in 17 Artikeln wegen Einführung der

Schutzpockenimpfung. Nach demselben müssen
alle Soldaten, welche die Pocken noch nicht hatten,
3 Monate nach Erlassung des Dekrets vakzinirt
werden. Arme oder deren Kinder, die Unterstiiz-

zung erhalten, verlieren sie, wenn sie sich nicht
impfen lassen. Alle Häuser, in welchen Men¬
schenpocken - Kranke sich befinden, werden mit
der Inschrift „Kinderziekte" versehen. 3 goldne
Medaillen werden jährlich zur Belohnung der Aerz-
te vertheilt, die die meisten Armen - Kinder vakzi¬
nirt haben. —• Der Burgermeister zu Botterdam
verordnete, dafs die Schulmeister kein Kind in die
Schule aufnehmen dürfen, das die Pocken nicht
gehabt hat.

In Rufsland verbreitet sich die Schutzpocken¬
impfung immer mehr, selbst auch in den Provin¬
zen, in welche die Sorgfalt der menschenfreundli¬

chen Regierung, die zu Petersburg und Moskau
für diesen Zweck so thätig ist, nicht unmittelbar
zu wirken vermag. Der Pfarrer Hiemer zu Lesney

Karamitsch im Gouvernement Saratow impfte mit
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zweien seiner Amtsbrüder mehrere tausend Kinder.

Jeder von ihnen erhielt deswegen eine goldne Dose

vom Kaiser. Der Vakzination stehen in Rufsland

nicht so viele Vorurtheile beim Volke entgegen,

als selbst in Deutschland. Ein Beispiel wirkt auf

Hunderte. Auch die Gutsbesitzer sind thätig

dafür. '

G. Staunton , der sich theils zu London, theils zu

Macao aufhielt, hat ein Werk über die Schutzpok-

kenimpfung in die chinesische Sprache über¬

setzt.

In Persien raffen die Pocken eine ungeheure

Menge Menschen weg. Dr. Salvatori , Arzt bei

der französischen Gesandtschaft, versuchte die Vak¬

zination einzuführen, allein ein mehrmaliger Ver¬

such schlug fehl, weil die Lymphe untauglich war.

Die Schutzpockenimpfung hat unter den Jaku¬

ten einen guten Fortgang. Herr Hofrath Dr.

Röfslein zu Jakuzk, der sich vorzügliche Ver¬

dienste um die Verbreitung der Impfung daselbst

erwarb, ist deshalb vom Kaiser von llufsland zum

Kollegienrath ernannt, und ihm eine Besoldungs¬

verbesserung ertheilt worden.

Die Wilden der 5 Nationen in Nordame¬

rika dankten dem Dr. Jenner schriftlich im Nafnea
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des grofsen Geistes für die Erfindung der Sehutz-
pockenimpfung. Am Schlüsse des Briefes heifst es.
„Wir schicken dir einen Gürtel und ein Halsband
von WanjDun (kleine Körner von Glas oder andern
Stoffen) als ein Unterpfand unserer Dankbarkeit
für dein kostbares Geschenk, und wir beschweren

den grofsen Geist in dieser Welt auf der Erde der
Geister, Sorge für dich zutragen." *)

*) Vergl. Jahrb. B. II. S. 400.
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Kranken- und Rettungsanstalten.

Zweien erschienenen Berichten über die Einnahmen

und Ausgaben der Hospitäler und übrigen
Arm e n ans t a 11 e n zu Paris in den Jahren XII

und XIII zufolge waren die bestimmten und unbe¬
stimmten Einkünfte aller dieser Etablissements im

J. XII 2,932,195 Franken, im J. XIII 2,977,517 Fr.

Das vom Gouvernement angewiesene Supplement
betrug im J. XII 5,532,700, im J. XIII 5,424,000 Fr.
Die Ausgaben beliefen sich im J. XII auf 8,037,561
und im J. XIII auf 8,442,763 Fr. Die in den Invali¬
den und Krankenspitälern aufgenommenen Unterstütz¬
ten beliefen sich im J.» XII auf 45,737, und es wur¬

den 51,666 besorgt, wenn man 322 Wahnsinnige in
Charenton, 15/|. Kranke in der klinischen Schule,
125 kranke Kinder im Vakzinations-Institute und 4,328
auf dem Lande untergebrachte Kinder mitzählt. Im
J. XIII besorgte man nur 50,563- Der unterstützten
Hausarmen waren in beiden Jahren 86,936, so dafs in
diesen beiden Jahren jährlich wieder 137 bis 138,00O
Menschen Unterstützung erhalten haben. Diese Zahl
ist ungemein grofs für eine Bevölkerung von 600,000
Seelen; allein es ziehen sich viele fremde Arme aus

den Departements nach Paris. Die tägliche Unter-
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haltung jedes Einzelnen betrug 1 Fr. I4 Cent, im
J. XII und 1 Fr. 20 Cent, im J. XIII. Jeder Arme

in den Spitälern kostete 4I Fr. 9 Cent, im J. XII
im J. XIII weit mehr, nämlich 73 Fr. 80 Cent. Die
mittlere Zahl der Mortalität in den Spitälern war im
J. XII = 1 : 5-^5^- im J. XIII=1 : 6^^; in den
Invalidenhäusern = 1 : (>toö und 1 : im

Hotel Dieu ist die Mortalität im J. XII wie 1 : 4,
im J. XIII — 1: gewesen. Im Hospitale St. Louis,
wo sich die Exanthematischen befinden , im J. XII =

1 : 11im J. XIII = 1 : 13. Im Hospitale der
Venerischen im J. XII = 1:91 /5%, im J. XIII — 1:59.)
Die mittlere Dauer des Aufenthalts in den Hospitälern
ist im J. XII 4I ~s Tage, im J. XIII 4.5Tage ge¬
wesen. Die Unterstützung der etwa 86,000 Hausar-
inen kostete im J. XII 1,361,934, im J. XIII 1,391,903
Fr. Die Kosten für die Findelkinder beliefen sich auf

721,340 Fr. im J. XII, und auf 872,508 im J. XIII.
Im ersteren Jahre wurden von 4,520 etwa 3,539 auf's
Land geschickt, im Jahre XIII 3,366 von 4,453, Die
Sterblichkeit war ungefähr wie 1: 5•§ *.) ( Coinptes

gene'raux des Höpitaux etc. Paris 1808 et 1809.)

(In den deutschen Hospitälern ist das Verhältnils un¬
gemein vortheilhafter. Z. B. in der Krankenanstalt
der Frauen Elisabethinerinnen zu München wie 1:11

bis 12 **), in den Krankenanstai te n zu Wien wie 1:11

*) Vergl d. Jahrb. 2ten Bd. 325 ff.

**) S. dieses Jaln-buclies 2ten B, S. 4°9-
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bis I4*) in der Charite zu Berlin, wo jährlich 3 bis
4OOO Personen verpflegt werden, — 1 : 10**), im
Krankenhause zu Bamberg nach einem 3•§ jährigen
Durchschnitte =1:18***).

In der Versammlung der philantr öpis ch en
Gesellschaft zu Paris, die in einem der Säle
der Polizeipräfektur statt fand, wurden folgende
B.esultate der Gesellschaft bekannt gemacht. Im J.
180(1 wurden 180,000 Portionen Suppe ausgetheilt.
Die Zahl ist deswegen nicht so gro'fs, als die im vor¬
hergehenden Jahre ****), weil der Winter weniger
streng war und mehr Menschen Arbeit hatten. 1,265
Personen wurden in den genannten Jahren auf Kosten
der Gesellschaft mit Arzneien versorgt. Auf 27 Kranke
kam in diesen Jahren 1 To dter. Die Kosten für einen
Kranken beliefen sich jetzt nur noch auf 16 Fr. 86
Cent. Es sind in Paris 50 Hülfsgesellschaften der Art,
die zusammen gegen 4,000 Familien unterstützen.

In den verschiedenen Hospitälern und öffent¬
lichen Krankenanstalten zu Paris wird an

») -S. dies. Jahrb. isten Bd. S. 3^5 u. 2ten Bd. S. 410.

**) S. dies. Jahrb. isteil Bd. 54Ö.

***) S. Marcus s Magazin für spezielle Therapie etc. xsten:

B. istes St. S. 3 u. 2ten B. 2tes St. S. 33o. (Man ver¬

gleiche auch die nachstehenden Notizen über Spitäler
in diesem Bde. d. Jahrbuches.)

*♦»*) Veral. dies. Jahrb. aten Ed. S. 522.
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Fleisch zur Speisung der Kranken etc. 2,130/000
Pfund gebraucht. Eine öffentliche Feilbietung 2ur
Lieferung an den Wenigstfordernden ergab dieses.

Im J. 1808 wurden in den verschiedenen Kranken-

instituten des grofsherzogl. Juliushospitals zu
Würz bürg 1/298 Kranke behandelt und verpflegt.
Hiervon waren 202 vom J. 1807 aTs krank geblieben
und 1,096 kamen im J. 1808 noch hinzu. — 1,050
wurden medizinisch, 268 chirurgisch behandelt. —
Von den 1,298 Kranken wurden 868 vollkommen

geheilt, 90 gebessert und 29 als unheilbar entlassen;
96 starben und 215 blieben in der Kur zurück.

Nach den Jahresberichten der Kranken - und

Versorgungsanstalten zu Wien ist der

Stand in denselben im Jahre 1808 folgender gewe¬
sen *).

Allgemeines Kranken ha us. Mit Ende des
Jah rs 1807 blieben in den Krankensälen 751 Kranke,
im Gebärhause /j7 Mütter mit 7 Kindern, im Ir¬
renhause 275 Wahnsinnige. Im Laufe des Jahres
wurden aufgenommen in die Kranlcensäle 6,848
Männer, 4,781 Weiber, zusammen 11,129 Kranke.

In das Gebärhaus wurden aufgenommen 85.5
Schwangere, und 877 Kinder wurden daselbst ge«

*) S. Jahrb. B. II. S. 409
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boren. In das Tollhans .kamen 95 Männer und 97

Weiber, zusammen 192. Gesund entlassen wurden
aus den Krankensälen 4,957 Männer und 3,446 Wei¬

ber, zusammen 8,403. Ungeheilt wurden in ein
Siechenhaus abgegeben 215 Kranke, und nach Hau¬
se entlassen 703. Das Gebärhaus verliefsen 851

Mütter und 802 Kinder; das Tollhaus 60 Männer
und 87 Weiber, zusammen 147 Genesene. Es star¬
ben in den Krankensälen 867 Männer und 811 Wei¬

ber, zusammen 1,678. Im Gebärhause starben 7
Mütter und 72 Kinder, im Irrenhause 04 Männer
und 16 Weiber, zusammen 50. Es starben dem¬
nach in den Krankensälen von 100 Kranken I4*,
im Gebärhause von 1,000 fast 7, von 100 Kin¬

dern daselbst 8j und im Tollhause starben 10| von
100. Mit Ende des Jahres 1807 blieben zur fer¬

neren Behandlung in den Krankensälen 464 Män¬
ner und 417 Weiber, im Gebärhause 64 Weiber
und 10 Kinder, im Tollhause I43 Männer und 127
Weiber. In der Bezirkskrankenanstalt

waren mit Ende des Jahres 1807 geblieben 4.03
Kranke. Im Laufe des Jahres 1808 wurden darin

11,888 Kranke aufgenommen. Von diesen wurden

gesund entlassen 11,527, ungeheilt 332, und 195
in ein Spital überbracht; 261 starben und 176
blieben mit Ende des Jahres in der Heilung. Es
Starben daher von 100 Kranken 12£. Im Spi-
tale der Barmherzigen blieben mit Ende
des vorletzten Jahres 127 Kranke, aufgenommen

wurden
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wurden 2,536 Kranke; davon genasen 2203,
320 starben und 13/j. blieben in der Heilung. Ea
starben daher von 100 Kranken 12g%. Im S p i-
tale der Eli-sabethinerinnen blieben mit

Ende des vorigen Jahres 46 Kranke. Während des
Jahres 1808 wurden /|95 Kranke aufgenommen,
437 wurden geheilt entlassen, IO4 starben, und 49
blieben am Ende des Iahres in der Behandlung.
Es starben daher 19^ von 100. Im Arrestan-
tenspitale blieben am Ende des Jahres 100
Kranke. Während des Jahres 1808 wurden darin

1,631 Kranke aufgenommen, 1,575 wurden ge¬
sund entlassen, 56 starben und 100 blieben in der

Heilung. Es starben daher von 100 Kranken 3$.
In dem Judenspitale blieben 11 Kranke am
Ende des Jahres, II4 wurden im Jahre 1808 darin
aufgenommen, 7 starben, und 6 blieben in der
Heilung. Es starben demnach von 100 Kranken
5f. In den Krankenzimmern des Bür¬
gerspitals zu St. Marx waren mit Ende De¬
zembers 1807 22 Kranke, 712 wurden während des

Jahres 1808 aufgenommen, 651 genasen-, 48 star¬
ben, 35 blieben in der Heilung. Es starben
demnach von 100 Kranken 6J. Im Versor¬
gungshause am Alsterbache waren mit

Ende des Jahres 59 Kranke geblieben, 4II Kranke
wurden im J. 1808 aufgenommen , 225 genasen , 26
wurden in ein anderes Spital gebracht, 116 starben
Und 105 blieben in der Behandlung. Folglich star-

5ter Jahrg. {j
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ben von 100 Kranken 24f. — Im Versorgungs¬
hause in der Wärnigergasse waren 263
Kranke geblieben, 593 wurden aufgenommen, 25
ungeheilt entlassen, 44- ein anderes Spital ge¬
bracht, 100 starben und 105 blieben in der Be¬
handlung. Es starben demnach von 100 Kranken
16§. — In den Krankenzimmern des Ver¬
sorgungshauses zu Mau er b a ch blieben
mit Ende des Jahres 51 Kranke, 2,701 Kranke

wurden im J. 1808 darin aufgenommen, 2,584 ge¬
nasen , 60 starben, 64 blieben in der Heilung.

Folglich starben von 100 Kranken 2f. — In der
Behandlung des Armen - Augenarztes
waren 355 Augenkranke. Von diesen wurden ge¬
heilt 258, ungeheilt 4I entlassen, 34 blieben.aus,
und 25 blieben zur ferneren Heilung in der Anstalt,

37 wurden an verschiedenen Augenübeln geheilt,
und zwar 50 mit glücklichem Erfolge.

In dem Kinderkranken - Institute zu

Wien empfingen vom Isten Febr. 1794 bis Ende
Okt. 1808 60,390 kranke Kinder ärztliche Hülfe.

Die Armen in Wien erhalten in dieser Anstalt, nach
Aufweisung eines Armenzeugnisses, für ihre Kin¬
der unentgeltlich Arzneien. Herr Gölis , Arzt und
Vorsteher des Instituts, erwirbt sich grofse Verdien¬
ste um die Erhaltung und Erweiterung der An¬
stalt.
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Der Orden der barmherzigen Brüder nahm
vom lsten Nov. 1808 bis zum Slsten Okt. 1809 in

seinen sämmtlichen Spitälern im österreichi¬
schen Kaiserstaate 16,517 Kranke auf. Hier¬
von starben (mit Einschlufs von 118 Personen , die
sterbend überbracht wurden) 1,864 Personen, am
Leben wurden erhalten 14,453.

Dem Hospitale der E Iis a b e th i neri n nen
zu Wie 11 schenkte der k. k. Leibarzt Freiherr von

puarin 1,000 fl. Schon mehrere Wohlthätigkeits-
anstalten hat er unterstützt.

Die Anstalten zu Brünn *) sind fortdauernd
in ihrer wohlbringenden Thätigkeit. Im J. 1808
wurden im Krankenhause 1,472 Personen von
beiden Geschlechtern aufgenommen und verpflegt.
201 davon starben, 1,155 (unter welchen 155 Sy¬
philitische waren) genasen, 13 kamen in das Sie¬
chenhaus, und 103 blieben in dem Krankenhause
zurück. — Im Tollhause wurden 53 Wahn¬
sinnige (51 männl. und §2 weibl.) behandelt. 15
wurden geheilt; 7 starben. — Im Gebärhau-
s e nahm man 91 Schwangere auf. Es starb keine
und nur 10 blieben in der Anstalt zurück.

Die Kranken - Armenverpfleguns zu

Vergl. d. Jahrb. 2ten B. S. 407.
V 2
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Berlin hat eine neue Organisation erhalten. Die
Stadt wurde in 20 Medizinal - Bezirke eingetheilt,
das Ganze aber in die innere und äufsere Stadt.

Für jeden Distrikt ist ein eigner Arzt angestellt.
Die Aerzte der innern Stadt übernehmen die Besor¬

gung unentgeltlich.' Zur äufsern Stadt und den Vor¬
städten werden 6 Armenärzte erwählt, diese erhal¬

ten aber wegen des gröfsern Aufwands an . Zeit
u. s. w. eine Besoldung von 200 Thlr. jährl. Die
Zahl der Armenchirurgen wird vermehrt. Jeder er¬
hält 100 Thlr. Besoldung, und jeder hat einen Vi-
karius. Auch sind Armenhebammen bestellt, denen

aber ihre Bemühung aus der Armenkasse bezahlt
wiid. Die Arzneien können in jeder Apotheke
vsrschrieben w erden, die Apotheker lassen die Arz¬
neien für die Armen mit Babatt ab. Alle Mo¬
nate reichen die Armenärzte Tabellen über ihre

Kranken bei dem Armendirektorium ein. In jedem
Monate versammeln sich die Armenärzte zur Be-

rathung über das Wohl der Anstalt. In den Jah¬
ren 1807 und 18tj8 wurden in derselben 18,254
Kranke behandelt. Von diesen starben 1,086, folg¬
lich von 18 derselben starb 1. Die Kosten für an¬

gewandte Arzneien betrugen 28,994 Thlr., es kam
also auf die Kur eines Kranken nicht ganz !■§■ Thlr =
(1 bis 1-j- Thlr. nimmt Hufelaiid überhaupt alä
Durchschnitts-Summe des Betrags für die Kur ei¬
nes Kranken rücksichtlich der Arzneien in klini¬

schen Anstalten an.) Hujeland hat für das Insti-
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tut eine Armenpharmakopöe entworfen. (S. des¬
sen und Himly's Journal d. p. H. 1809. D e-
zemberstück. S. 1.)

Der Herzog von Anhalt Bernbttrg hat zu B a 1-
lenstedt am Harz ein Krankenhaus mit: [1/^
Betten errichten lassen. Die Einrichtung hatte Hr.
Hofrath Gräfe zu besorgen, dem nacher die Di¬
rektion übertragen worden ist. Im J. 1808 wur¬
den 72 Kranke aufgenommen. 3 davon starben,
1 Kranker wurde ungeheilt, und 68 meist schwere

Kranke £ »heilt entlassen. Die innere Einrichtung
dieses Spitals ist empfehlungswerth. Die Opera¬
tionsstube erhält ihr Licht von oben. Bei Augen¬
operationen kann das Licht von der Seite eingelas¬
sen werden. Die Krankenstuben haben Luftreini-

gungsapparate, es sind die notwendigsten chirur¬
gischen Instrumente und Maschinen, eine Badean¬
stalt u. s. w. da. Auf Reinlichkeit wird beson¬

ders gesehen, und deswegen hat man auch, um die
Verbreitung der Gerüche aus den Nachtstühlen zu

vermeiden, diese so eingerichtet, dafs der Deckel
in eine mit Wasser gefüllte Rinne des Topfes ein¬
greift. Die Liberalität des Herzogs setzt die An¬
stalt in den Stand, alles für die Kranken zu thun,
was zur Genesung beitragen kann.

Die Gesellschaft zur Beförderung und Auf¬
munterung des Guten und Gemeinnützigen zu JBa-
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sei empfing im Jahre 1308 zum Besten hülfloser
Kranken 5,509 fl., und liefs 20,272 Portionen

Rumford' sehe Suppe austlieilen.

In dem Krankenspitale der geistlichen Jung¬
frauen des Elisabeth in er - Ordens zu Breslau
sind vom lsten Oktober 1807 bis dahin 1808 865

Kranke aufgenommen worden. Es sind nur 50

davon gestorben.

Die fünf Maurerlogen zu Hamburg haben ein
Hospitium für kranke Dienstboten er-
r chtet. ' Das zur Aufnahme derselben bestimmte

n;u aufgeführte grofse Gebäude befindet sich in
dem Garten der Hauptloge. Von 221 Personen,
die im Jahre 1808 darin aufgenommen wurden,

genasen 169. Die Unkosten beliefen sich auf 7,800
Mark. Aerzte, die Freimaurer sind , besorgten die

Behandlung unentgeltlich.

Im Jahre 1808 waren in der Krankenpflege zu
Mannheim 498 Kranke, von ihnen genasen 365
und 50 starben.

Die Wo h I thätig ke its - G esells chaf t zu
Marseille hat seit ihrer Gründung 4 (''4/44f Por¬

tionen Rumforcl'scher Suppe ausgetheilt, 3,542
kranke Familien unterstützt, 600 Mütter entbun-
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den, und von 26 behandelten Verunglückten 8 ge¬

rettet.

Im Jahre 1808 wurden zu Kopenhagen 1,726

Personen, die an der Lustseuche litten, auf öf¬

fentliche Kosten behandelt. In dem allgemeinen

Hospitale bedient man sich bei der Kur der Salpe¬

ter- und Salzsaure statt des Merkurs.

In Neapel wurden 9 Stiftungen vom Kö¬

nige errichtet, von denen eine jede eine andere

Bestimmung hat. Es sind nämlich besondere Spi¬

täler für die Alten und Kinder, für die Fieber¬

kranke, für die Unheilbaren, für die chronischen

Krankheiten, für die Genesenden und für die Ver¬

rückten. Die Zahl der Individuen, welche diese

mit den Stiftungen für das Jahr 1810 aufzunehmen

berechtigt sind, beläuft sich auf 4,200, und der

jährliche Betrag auf 280,000 Silberdukaten.

Vom vormaligen Professor Thomann findet sich

eine Skizze einer zweckmäfsigen Anlage

und Einrichtung Öffentlicher Irren¬

anstalten in den allgem. Justiz - und Po¬

lizeiblättern. (1809 Nr. 118 ff.)

In S a r a t o w in P<ufsland ist ein Spital und

eine Rettungsanstalt für Ertrunkene errichtet

worden.
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Am 6ten Mai 1809 hielt die hamburgische

Gesellschaft zur Beförderung der Kün¬
ste und nützlichen Gewerbe ihre öffentli¬

che Versammlung. 46 Rettungsfälle wurden bei
der Rettungsanstalt für Ertrunkene und Erstickte
gemeldet. 15 Verunglückte wurden durch schnel¬
les Herausziehen au3 dem Wasser gerettet, 19
durch chirurgische Hiilfsmittel hergestellt, und an
12 die Wiederbelebungsversuche vergeblich ange¬
wandt. Zur Ertheiiung der grofsen Rettungsprämie
eignete sich kein Fall; die permanente Preisauf¬
gabe *) wurde wieder bekannt gemacht. Zur Be¬
lehrung angehender Wundärzte im Rettungsgeschäf¬
te ist eine Zirkulation der in der Bibliothek der

Gesellschaft befindlichen vorzüglichsten Anweisun¬

gen und Rettungsschriften bei den Wundärzten zu
Hamburg veranstaltet, und zu eben diesem Zwecke
eine aus Aerzten und Wundärzten zu vereinigende

Rettungsgesellschaft vorgeschlagen worden. Dieser
Vorschlag wurde einem Ausschusse zur Prüfung über¬
geben. Zur Erhaltung der Badeanstalt auf der Al¬
ster, mittelst Erbauung eines neuen Badeschiffes,
ist die Eröffnung einer abermaligen Unterzeichnung
von Aktien dem Publikum von der Gesellschaft

empfohlen worden. Die Errichtung einer Schwimm¬
schule kam dabei wieder in Vorschlag. Die bevor¬
stehende Bezeichnung sicherer Badeplätze in der

*) S. d. Jahrb. B. I. S, '356 u. 35;;. u. B. II. S. 426. ff.
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Elbe von Seifen der Behörde, ward als eine, zur
Verhütung vieler Unglücksfälle, von der Gesell¬
schaft schon mehrmals in Antrag gebrachte nützli¬
che Polizeieinrichtung erwähnt. Von" den 45 Ab¬
handlungen über die vorjährige Preisaufgabe *)
entsprach keine den Forderungen der Gesellschaft
ganz. Der Preis wurde daher vermehrt, und unter
sieben Bewerbern vertheilt. (Allgem. Anz. d.
Deutschen. 1809. Nro. 1S5.)

Der von Trechard angegebene Rettungsap¬
parat bei Feuersbrünsten wurde schon
mehrmals in Paris mit Vortheil gebraucht. An dem
höchsten Punkte der Häuser wird ein Flaschenzug
neben einem Fenster angebracht. Durch die Rolle
läuft ein Dvath herab, dessen untere Enden, um
des möglichen Mifsbrauchs willen, in einer Büchse
verschlossen werden. An dem Hacken des einen

Endes befestigt man dann bei Feuersgefahr eine
Strickleiter. Diese wird durch den Flaschenzug in
die Höhe gezogen, und an ihm vermittelst einer
eisernen Krampe nothwendig befestigt. Dann steigt
jemand von aufsen hinauf und zieht eine kupferne
Rolle nach sich, die vermöge ihres Beschlags auf der
Stelle an der Fenstermauer befestigt werden kann,

Und stark genug ist, eine korbförmige Gondel auc

•) S. Jahrb. B. iL S. 43 i .
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und nieder zu ziehen. Durch diese können nun,
wenn Treppen unzugänglich seyn sollten, Men¬
schen und Sachen gerettet werden. Die Gondel,
in welcher alles Strickwerk u. s. w. aufbewahrt

wird, kann auf einem kleinen Wagen, der die
Spritze begleitet, leicht an Ort und Stelle gebracht
werden. Ein daran befindlicher Strick, der sich
wohl am besten, um das Schwanken zu verhüten,
an beiden Enden befestigen liefse, dient dazu, sie
von der Mauer abzuziehen, damit sie nicht an das
Gesimse stofse nnd umstürze.

Am 17ten Febr. 1809 wurde von Seiten der pri¬
matischen Regierung eine Verordnung in
Betreff des zu frühen Begrabe ns der Ju¬
den erlassen, nach welcher verboten wird, eine

Leiche vor 24 Stunden im Sommer in den heifse-
sten Tagen, und vor 50 Stunden in den minder hei-
fsen Tagen zu beerdigen. In den Wintermonaten
aber dürfen jene, welche ohne vorhergegangene
Krankheit oder empfangene Wunden plötzlich ster¬
ben, Schlagflüssige, Hysterische, Hypochondristen
u. s. w. nicht vor 48 Stunden, im Sommer nicht

vor 36 bis 4O Stunden begraben werden.

Kraft einer nassau-usingischen Verord¬

nung vom Slsten Aug. 1808, darf kein T o d t e r,
er sei Christ oder Jude, Einheimischer oder Frem-
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der, vor Ablauf von 48 Stunden nach seinem To¬

de beerdigt werden. Nur bei ansteckenden Krank¬

heiten oder allzugrofser Hitze, darf auf das Zeug-

nifs eines Arztes eine Ausnahme der Verordnung

eintreten. Plötzlich . Verstorbene oder Verunglück¬

te sollen nicht einmal nach Verlauf von .48 Stun¬

den, sondern erst nach wirklich eingetretener Fäul-

nifs begraben werden.

Von 1803 bis 1807 sind in Kopenhagen 368

Menschen im Wasser verunglückt, und 85 Prämien

für Rettungen ausgezahlt worden.
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5.
Medizinalwesen.

Üine königl. bayerische Verordnung vom
8ten Dez. 1808 betrifft die Organisation der
Medizinalkomiteen zu München, Bam¬
berg und T'rient. Jedes derselben soll aus ei¬
nem Vorstande und mehreren vom Könige ernann¬
ten Mitgliedern bestehen, welche entweder Medizi-
nalrätlie oder Assessoren sind. Zwischen beiden

ist in ihren Funktionen kein Unterschied, nur er¬
halten die Letztern keine Besoldung aus der Staats¬
kasse, sondern theilen sich in den Ertrag der Exa-
minationsgebühren. Die Medizinalkomiteen selbst
bilden eigne, dem Ministerium des Innern zunächst
untergeordnete Stellen, welche in allen ihren Ge¬
schäften die, Kollegialform beobachten müssen. In
ihren Wirkungskreis gehören vorzüglich die Prü¬
fungen der Aerzte, die hier musterhaft und
zweckmäfsig vorgezeichnet sind. Sie sind von zwei¬
facher Art, nämlich die sogenannten Proberela¬

tionen, wodurch der Arzt, nach zurückgelegten
Studien, erhaltenen Würden und darauf gefolg-
ter zweijähriger praktischer Uebung , unter der ,Lei-
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tung eines älteren Arztes, seine Tüchtigkeit zur
freien praktischen Ausübung darthut, und die
K o n ku r s p r ii f u n g, wodurch derselbe seine Vor¬
züglichkeit vor andern zum Eintritte in den Staats¬
dienst beurkundet. Die Vollendung der erstere»
ist unabänderliches Bedingnifs zum Zutritte zur
zweiten. Die Proberelation zerfällt in einen schrift¬

lichen (in latein. Sprache), 'praktischen und münd¬
lichen (öffentlich in lat. Sprache) Theil. Nebst dem
liegt den Medizinalkomiteen die Prüfung der

Apotheker ob. Diese ist ebenfalls schriftlich^
praktisch und mündlich. Uebrigens soll für die
Proberelationen -der Aerzte und Apotheker ein ver-
hältnifsmäfsiges Honorar den Mitgliedern der Me¬
dizinalkomiteen entrichtet werden. Endlich werden

an die Medizinalkomiteen von den Appellationsge¬
richten die dort anhängigen gerichtlichen und
peinlichen Fälle gebracht, über welche eine
medizinisch - wissenschaftliche Entscheidung noth-
wendig ist. (S. das Ausführlichere dieser Verord¬
nung in den allgem. Justiz - und Polizei¬
blättern. 1809. Nro. 3 und salzb. med. chir.

Zeit. 1809. Nro. 16.)
Ebenfalls unter dem 8ten Dezember 1808 er¬

schien eine königl.^ b ay eris che Verordnung,
die Prüfungen der mediz. Kandidaten
auf Universitäten und ihre Promotio¬
nen betreffend. Jeder inländische Kandidat

tvird am Ende eines jeden Semesters von dem ein-
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schlägigen Professor geprüft, und erhält ein Zeug-
rtifs. Der Kandidat mufs das Kollegium noch ein¬
mal hören, im Falle er nicht bestanden hat. —

Die Ertheilung des Titels eines Doktors der Arz-
neiwissenschafl: als Ehrentitel ist verboten. — Nur

der Kandidat wird zu einer Endprüfung gelassen,
der Zeugnisse über alle zur Medizin gehörigen Fä¬
cher beibringen kann. Die Prüfung ist schriftlich,
mündlich (öffentlich), praktisch, ferner ist damit
die Ausarbeitung einer Dissertation und eine öffent¬
liche Disputation verbunden. Die lateinische Spra¬
che wird überall vorgezogen. Die Promotionen

geschehen mit den vorgeschriebenen Feierlichkei¬
ten. (Ausführl. in der salzb. Zeit. 1809. Nro.

16. Beilage.)

Zufolge eines k. bayerischen Ministeria 1-

reskripts vom löten März 1809 ist die Eröff¬
nung der Schulen für Landärzte *) bis auf
weitere Entschließung verschoben worden. Bis da¬
hin bestehen die chirurgischen Schulen unter den

(in der Verordnung vom 29sten Juni 1808) bekannt
gemachten Restriktionen für diejenigen Wundärzte
fort, die vor dem Isten Juni 1808 in dieselben auf¬

genommen worden sind.
Am ltjlen Dezember 1809 aber wurden diese

Schulen zu München und Bamberg wirklich eröff-

*) Vergl, d. Jahrbuchs üter Bd. S 18. ff. und tfiG ff.
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net. An der erstem wurden 7, an der letztern 9

Lehrer angestellt.

In einer zu Düsseldorf am 5ten Dezember 1803

erschienenen grofsherzoglich bergischen Ver¬
ordnung wird den Materialisten der der»
Apothekern unter gewisser Einschränkung allein
zustehende Handverkauf wirklicher Arzneimittel

an Nicht - Apotheker streng untersagt. Es wird
ihnen geboten , die Arzneien nach dem der Ver¬

ordnung beigefügten Verzeichnisse zu verkaufen,
mithin die in demselben benannten Waaren entwe¬

der gar nicht, oder nur an die darin benannten

Personen , und nicht unter der beigesetzten Quan¬
tität verabfolgen zu lassen. Ferner ist den Mate¬
rialisten sowohl die Selbstbereitung, als aller Han¬
del mit Essenzen und Tinkturen, mit allen Ex¬
trakten , allen Pflastern und Salben, allen ätheri¬

schen Liquoren und Naphthen, sowie mit allen
Merkurial - und Antimonialpräparaten, von den
letztern die in der Liste ausgenommen, untersagt.
Es dürfen dergleichen Präparate fernerhin weder
in den Preiskuranten aufgeführt, noch auf dem La¬

ger vorräthig gefunden werden. Die Apotheker,
Welche solche Präparate nicht selbst bereiten, müs¬
sen sie bei einem andern approbirten und konzes-
sionirten Apotheker im Grofsherzogthume einkau¬
fen. In Hinsicht der Aufbewahrung und Verabfol¬
gung der Gifte sind die Materialisten den närali-
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chen Gesetzen und Verordnungen unterworfen,
Welche desfalls für die Apotheker erlassen sind.
Auch sollen die Waarenlager der Materialisten von
den zur Visitation der Apotheken bestellten Ge¬
sundheitsbeamten eben so wie die Apotheken un¬
tersucht, und darüber gleichmäßig Bericht-erstattet
werden. — Ein Verzeichnifs, welches dieser Ver¬

ordnung beigefügt ist, enthält die Namen von 109
Artikeln, mit der Bestimmung, ob dieselben an
niemand oder nur an gewisse Personen z. B. Apo¬
theker, Fabrikanten, Künstler u.'s. w., und in
welcher Menge von den Materialisten verkauft wer¬
den dürfen.

Nach einem am 28sten Febr. 1809 ergangenen k.
bayerischen Dekret wird das nürnberger
Medizinalgewicht, da dieses ohnehin schon in
den meisten Apotheken des Königreichs angenom¬
men ist, vom lsten Jan. 1810 an als das allein gelten¬
de in allen Apotheken des Königreichs Bayern er¬
klärt.

Nach einer k. dänischen Verordnung vom
lOte n Jan. 1809 darf in den Apotheken kein B.e-
zept angenommen werden, das nicht von einem
autorisirten Arzte unterschrieben ist-

Im Königreiche Wiirtemberg wurde am Irrten
Juni 1809 eine Verordnung erlassen, um den

un vor-
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unvorsichtigen Gebrauch der Arznei¬
mittel und der Pfuscherei zu steuern.

Sie betrifft die Form der Rezepte, den Verkauf
der Apotliekerwaaren und die Gifte. — Ein je¬
des Rezept (das deutlich geschrieben werden mufs)
soll mit dem Orte, Datum, Namensunterschrift

des Arztes oder Wundarztes und Benennung der
Person, für welche die Arznei bestimmt ist, verse¬
hen sepn. Die Strafe der Nichtbefolgung bei Aerz-

ten und Wundärzten ist Gelderlegung und steigt
im vierten Uebertretungsfalle bis zum Verluste der
Praxis und der Stelle. — Die Apotheker dürfen

ohne ein Rezept, aufser den in der Verordnung
benannten, beim Mifsbrauche ungefährlicher Mittel,

weder innere, noch äufsere Arzneien verabfolgen
lassen.. Im ersten Uebertretungsfalle ist Geldstrafe
die Folge, die bis zum oten und 4ten sich in Ve-
stungsarrest, Konfiskation der Apotheke, und Ver¬
lust des Privilegiums vermehrt. —- Gifte dürfen

nur auf Anweisung und Unterschrift eines appro-
birten Arztes oder Wundarztes verabfolgt werden.

Dieser Verordnung folgte am Isten Juli eine
andere, das unbefugte Medika striren un d
Quacksalbern der Apotheker, Barbierer., Heb¬
ammen u. s. w. betreffend. Es wird bei Gefäng-
niisstrale untersagt, die im Wiederbetretungsfalle
sich in Vestungs- und Zuchthausstrafe, oder Ver¬
lust des Privilegiums u. s.w. ändert. (Natio-
3ter Jahrg. X
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der Deu tschen. 1809. 29stes

Auf Befehl des Kaisers von Oesterreich sind 5

medizinische Preis f ragen in Betreff inländischer
Surrogate für wirksam e indische Heil-
körper*) bekannt gemacht worden. Für Kampfer,
oder wie dieser Stoff ausunsern kampferhaltigen Pflan¬
zen zu ziehen sei; für Perurinde (Arsenik ausgenom¬
men) ; für Sennesblätter, für Jalappe (aufser Gratiola) ;

für Ipekakuanhe (aufser Mineralkörper); für Opium,
oder wie wäre die Opiumpflanze zu nationalisi-
ren. Für die einer jeden Frage genügende Ant¬
wort ist ein Preis von 5C0 Dukaten in Gold ge¬
setzt. Der Termin der Einsendung ist bis Ende
des Jahres 1810 offen. (Ausführl. s. salzb.
med. chir. Zeit. 1809. Nro. 7.)

Planche macht auf die Verfälschung der
gelben China mit Rofskastanienrinde aufmerk¬
sam. Aufser andern Mitteln ist diese Verfälschung
leicht zu entdecken, wenn man eine kleine Par¬

tie der verdächtigen Rinde mit Wasser auskocht,
und den Absud mit vielem Wasser verdünnt. Das

Dekokt schillert bei der Verdünnung sehr stark iu'a
Himmelblaue, im Falle die China Rofskastanien-

*) S. d. Jahrb. B. IX. S. 477.
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rinde enthielt. (Trommsdorfj^s Journal d*

P lia rm a zi e. lBten Bds. Istes St. S. 565.)

Zu Rom wurden im Sommer 1009 auf Befehl

der Polizei 2 Kisten verfälschter Arznei¬

mittel, die man für Chinarinde ausgab, öffent¬

lich verbrannt.

Auf Befehl des Kaisers erhielten eine Anzahl

von Städten in Frankreich Vorräthe von Chi¬

narinde.

Um keinen Mangel an den nothwendigen in d i-

schen Arzneien einreifsen zu lassen, ist für

Dänemark und für die Herzogthiimer verfügt wor¬

den, dafs alle solche Medizinalwaaren in öffentliche

Niederlagen, die unter Aufsicht der Sanitätskolle¬

gien stehen, abgeliefert werden. Bei Strafe der

Konfiskation darf niemand etwas weiter davon ver¬

kaufen, und die Apotheker dürfen von ihren Vor-

räthen nur für die vorschriftsmäfsig begehrten Arz¬

neien Gebrauch machen. Die Eigenthümer der

Waaren erhalten dagegen diese mit 10 p. Cent, über

den allgemeinen Marktpreis zu der Zeit bezahlt, da

die Ausfuhr an Medizinalwaaren aus den k. Staaten

nach fremden Orten verboten war. Aus de» Nie¬

derlagen erhalten die Apotheker künftig was sie

bedürfen , nach Anweisung der vorgesetzten Behör¬

de , und zu angemessenen, näher zu bestimmen-

X 2
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den Preisen. Zu diesen Waaren werden ihrer 23 ge¬

zählt. Außerdem ist eine Auswahl von andern aus¬

ländischen, aber vom festen Lande herkommen¬

den Arzneien getroffen worden, wie CanlhariJ.,

fol. Senn, etc ,, die eben so wie jene, auf den dä¬

nischen Inseln in Requisition gesetzt worden sind.

In Jütland und den Herzogtümern ist der Ver¬

kehr mit den letztern Waaren aber nicht unter¬

sagt, doch müssen die Apotheken stets mit einem

Vorrathe versehen seyn.

Da sich eine Perarinde unter dem Namen China

liova eingeschlichen hat, diese indefs nicht nur

unwirksam, sondern auch schädlich ist, so wur¬

de in Dänemark unter dem 25sten April 1801)

verordnet, dafe aller Chinavorrath von Sachver¬

ständigen nachgesehen und sortirt werden, alle

tinächte Rinde aber versiegelt werden soll. Der

Handel mit der China nova ist bei schwerer Strafe

verboten.

Der kaiserliche Medi zin alra t h in St. Pe¬

tersburg hat auf's Neue durch einen Refehl an

die Apotheker auf die schädliche Eigenschaft der

A ngus t u r a r i n d e aufmerksam gemacht.

Der Verkauf der ostindischen oder unächten An-

gusturarinde ist gegenwärtig in Dänemark
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gänzlich verboten, weil man giftartige Eigenscliaf-
tne an ihr entdeckt hat. *)

Das Grofsherzogthum Baden ist nach der
neuesten Organisation in Hinsicht des Sanitäts¬
wesens iri 8 Kreise getheilt. Jeder Kreis hat we¬
nigstens 8, alle zusammen enthalten 84 Pkysikate.
Für jeden Kreis ist ein besonderer Oberhebarzt an¬
gestellt. Er unterrichtet sämmtliche Hebammen des

Kreises, examinirt sie und auch in der Folge jähr¬
lich einmal in Beiseyn des Physikus, er hat zu¬
gleich die Aufsicht über alles, das Hebammenwe¬
sen seines Kreises Betreffende, worüber er jährlich
einen Bericht an die Sanitätskoinmission einschickt.

Ausserdem sind in den Physikaten besoldete Bezirks¬
hebärzte und andere examinirte Geburtshelfer. **)

Nach einem zu Königsberg unter dem 16ten
Dezember I808 erschienenen Publikandum, betref¬

fend die veränderte Verfassung der obersten Staats¬
behörden der preufsischen Monarchie in Be¬
ziehung auf die innere Landes- und Finanzver¬
waltung, werden die Medizinalsachen mei¬

ner besondern Abtheilung des Depa-tements des
Innern bearbeitet. Diese Abtheilung für das Medizi¬
nalwesen wird, je nachdem die Sachen dazu geeig-

*) Vergl. Jahrbuch. R. II. S. 4g3.
**) Vergl. Jahrb. E. II. S. 498.
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net sind, entweder von dem Minister des Innern

unmittelbar, oder von einem besonderen Dirigen¬

ten unter solchem geleitet. Sie hat die ganze Me¬

dizinalpolizei mir allen Anstalten des Staates für

die Gesundheitspflege zum Ressort. Sie hat femer

die oberste Aufsicht auf die Qualifikation des Me¬

dizinalpersonals und dessen Bestellung im Staate,

auch , unter Mitwirkung der Sektion für die allge¬

meine Polizei, die oberste Leitung aller Kranken¬

anstalten. Ihr gebührt ferner eine Theilnahme an

d m Militär - Medizinalwesen, welche jedoch näher

d irch eine besondere Verordnung bestimmt werden

Wird. Vorläufig wird indef3 festgesetzt, dafs die¬

selbe bei den Bildungsanstalten des Militär-Medi-

z nalwesens und bei Prüfung der Qualifikation der

Subjekte mitwirkt. — Dieser Abtheilung -sind

unmittelbar untergeordnet: 1) die zu errichtende

wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwe¬

sen. Sie besorgt den wissenschaftlichen Theil des

Medizinalwesens , prüft die darin gemachten Fort¬

schritte, theilt sie zur Anwendung in polizeilicher

Hinsicht der Abtheilung mit., und unterstützt die-

sell ■ ii mit ihrem Gutachten über Gegenstände, wo¬

bei es auf kunstverständige und wissenschaftliche

Kenntnisse ankommt. Sie bildet in den Provinzen

ähnliche Deputationen, durch welche sie die nö-

thigen Nachrichten einzieht, und mit denen sie in

fortwährender Verbindung steht. Sie vertritt künf¬

tig die Stelle des Ober - Collegii medici et Sani-
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tatis , und erhalt durch eine besondere Verordnung
ihre Organisation. 2) Die allgemeinen Bildungsan¬
stalten für das Medizinalwesen. 5) Die gröfsern
Krankenanstalten in „jden Hauptstädten, so weit sie
eigne Direktionen haben und nicht der Kam¬
mer untergeordnet sind. (All gm. Zeit. 1809.
Nro. 12. ff.) — Die Collegia medica erhielten
auch wirklich vor kurzem eine andere Gestalt. Für
das Medizinische wurden technische und wissen¬

schaftliche Deputationen gebildet, und zu jeder
Landesregierung tritt für die Administration ein
Arzt als Regierungs - und Medizinalrath.

Im Grofsherzegthume Würzburg wurde der
Anfang mit der Organisation der Landphy-
sikate gemacht. Vorläufig wurden für das ganz©
Grofsherzogthum 26 Physikate bestimmt. Als Be¬
soldung erhält jeder Physikus jährlich 550 fl. rh.,
von denen 100 Thlr. ihm als Pferdeiation ange¬
rechnet sind. Jn Hinsicht der Wittwen und Wai¬

sen verstorbener Physiker sollen künftig beson¬
dere wohlthätige Verfügungen für ihre Versorgung
getroffen werden. Die weitere Organisation de
Physikate, sowie die Anstellung und Vertheih^g
der Landwundärzte und Geburtshelfer wird erw? tet *

Um so schnell wie möglich von allen-Vo Fällen,
die Verfügungen der G e s u n d h ei t s p o 1 i - e * ver "
langen, Nachricht zu erhalten, Verordne® ^ as Sa-



) 3sS C

ni tätskollegium zu Zürich, dafs alle Aerzte und
Wundärzte dem sie betreffenden Bezirksarzte (der

dann an das Sanitäcskollegium einen Bericht macht)

sogleich und ausführlich berichten, wenn sie in
Erfahrung bringen , dafs eine Epidemie, oder Epi-
zootie ausgebrochen, dafs eine Wasserscheu durch
den Bifs eines wüthenden Hundes entstanden ist,

dafs etwas gegen die bestehende Medizinal - uncl
Sanitätsverordnung gefehlt worden, wegen Pfu¬
scher u. s. w. Schliefslich wünscht das Sanitätskol¬

legiuni von den Aerzten und Wundärzten jährliche
tabellarische Verzeichnisse der ihnen im verflosse¬

nen Jahre verstorbenen Personen mit Bemerkung
der Krankheit, Geschlecht, Alter und Geschäft,
sowie einen kurzen Bericht über merkwürdige P alla
ihrer Praxis zu haben. Ein jeder Arzt und Wund¬
arzt mufs «ine Pockentäbelle nach einem gedruck¬
ten Scheine einschicken. In dieser Tabelle wird

sowohl übe; die ^enschenblattern - Kranke, als

über die jmi; Schutzpocken Geimpften einer jeden
Medizinalperson ausführlich berichtet. Wer nichts
zu berichten hat, soll es wenigstens anzeigen.

k'e Sozietät der Wissenschaften zu Güttingen
hat t 1f £ien Nov. 1810 die Preisfrage gesetzt:
„wie -ann das Medizinalwesen für Flecken und

Dörfer , c]er f;i r ' s platte Land am besten einge¬
richtet werten ?"
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In einer Bekanntmachung vom 2/fSten Mai
18 09 warnt das Ober- Sanitätskollegium zu Braun¬

schweig das Publikum vor den ^ Fi eher¬
tropf en, welche Afterärzte gegen die im J- 1808
und 1809 dort häufig gewesenen Wechselfieber ver¬
kauften. Sie enthielten eine bedeutende Menge
Arsenik, sind also in der Hand des Laien höchst

gefährliche Mittel. Es wurden Mafsregeln getrof¬
fen, den weitern Debit dieser TrojDfen, die eine
dunkelbraune Farbe hatten pnd in länglich vierecki¬

gen Gläsern verkauft wurden, zu verhindern.
(Nationalzeitung der Deutschen. 1809.

St. 29.)

Zur Ermunterung des Fleifseä der in der Heb¬
ammenschule zu Würz bürg unterrichte¬
ten Hebammen vom Lande, werden künftig drei
Preise in Geld am Tage der öffentlichen Prüfung
im Hörsäle der Entbindungsanstalt, und in Bei-
seyn der Medizinalräthe unter die Schülerinen ver¬
theilt, welche sich auszeichnen.

Im Februar 1809 sind in den Schweizer-Kanto¬
nen Zürich und Luzern Zentral - Heb¬

ammenanstalten von den Regierungen ange¬
ordnet worden. Im erstem Kantone soll der Heb¬

ammenlehrer vom Staate besoldet, und vom Sani-

tätsrathe gewählt werden. Den sechs wöchentlichen
Kurs, den er jährlich für theoretischen und prak-
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tischen Unterricht bestimmt, müssen alle angehen¬
de Hebammen, die examinirt und patentirt wer¬
den wollen, besucht haben. Die Gemeinden die->
ser letztern zahlen die Unterhaltungskosten wäh¬
rend des Lehrkurses. —■ Im Kantone Luzern wird
der Lehrer auf den Vorschlag des Sanitätsrathes
vom kleinen Rathe gewählt. Der Unterricht soll
3 Monate dauern, und. der Lehrer täglich 2 Stun¬
den Unterricht ertheilen. Jede Gemeinde, die ei¬
ne angehende Hebamme in die Anstalt sendet, be¬
zahlt für den Unterricht 48 Schweizer - Franken.
Unentgeltlich wird derselbe patentirten Hebam¬
men angeboten, die ihre Kenntnisse zu erwei¬
tern wünschen.

Im Kantone St. Gallen sind 87 Aerzte, 45 Chi¬
rurgen , 3 Dentisten , 10 Apotheker, 95 Thierärzte
und 214 Hebammen.

Wegen des langsamen und unsichern Postengangs
zwischen Dänemark und Norwegen ist für
das letztere Königreich unter d. 27sten Juni 1809 ein
eignes Sanitätskoliegium verfügt worden*
Der Sitz davon ist Christiania.

Das Medizinalwesen zu St. Petersburg
administriren, unter Oberaufsicht des Leibarztes
T'Vylic , zwei Stabschirurgen Medizinalräthe Ges-
ling und Ruscong und ein Apotheker. Der er-
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Ste hat die Aufsicht über die stehenden, der zweite
über die Regiments-Hospitäler. In den Kranken¬
anstalten bemerkt man grofse Ordnung und Rein¬
lichkeit.

Einem kaiserl. Befehle v. 7ten Okt. 1807 zufolge
sind die Apotheker des russischen Reichs
zum gelehrten Stande gezählt. Zugleich haben sie
Freiheit von den Bürgergilden, so dafs sie Arznei-
waaren, ohne Kaufleute zu seyn, selbst verschrei¬
ben dürfen.

Ueber Spaniens Medizinalzustand gibt
Laborde Nachricht. Es sind der Aerzte viele in

Spanien, und Madrit hat deren 155 bei 160,000 Ein¬
wohnern. ( Ilujelaiid's und Himly's, Journal
d. pr. H. Ister Bd. St. IV. S. 65. ff.)
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6.
Medizinische Statistik und Geo¬

graphie.

Eine medizinische Topographie der Stadt

Mallaga lieferte Paroisse in einem gröfsern Wer¬
ke (dessen Opuscules de Chirurgie suivis d'une no-
tice, sur l'epidetniequi a regne' dans VAndalusie
en 18C0. Paris 1806. S. 310 — 522).

Ueber die Todesarten in Paris. Ein Sittenge-
snälde. Unter dieser Aufschrift findet sich im po¬
litischen Journale (Jahrgang 1309. April. S. 323 —
354) ein nicht uninteressanter Beitrag- zur me-
diz. Topographie jener Hauptstadt. Er ist
keines vollständigen Auszuges fähig. Die gewöhn¬
lichen Selbstmorde in Paris sind das Ertrinken,
Erschiefsen und das Hinausstürzen auf die Strafse.

Selten ist das Erhängen, und noch seltner Selbst¬

vergiftungen.

Die Uebersetzung von Des - Essarkz's Versuch
einer medizinischen Topographie des
Kantons von Paris findet siclfi in der m e d.
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chir. Zeit. 1809. Nro. 35. Am Schlüsse sagt
der Verf., es gäbe wenig so gesunde und vortheil-
hafte Gegenden, als die des Kantons zu Paris.

Die von der k. k. med. chirurg. Josephs-Aka¬
demie zu Wien im J. 1806 und bis 1807 für die

österr. Feldärzte bekannt gemachte P reis auf ga-
b e „m edizinische Topographien von ir¬
gend einer Vestung, oder von was immer für ei¬
nem Standquartiere eines Infanterie- oder Kavalle¬
rieregiments zu liefern" veranlafste 8 Topographien,
2 von der Festung Josephstadt, 1 von Olmütz, 1
von Kavlsburg, 1 von Pettau, 1 von Steyermark,
1 von Westgallizien, und 1 von Slavonien und
Syrmien. Eine erhielt den Preis und eine das Ak-
zessit.

England (ohne Wales, Schottland und Ir¬
land) hat jetzt eine Bevölkerung von 8/331,434
Menschen, und unter diesen 455,918 Jünglinge von
19 — 26 Jahren. — Ganz Grofsbrittanien

(ohne Irland) zählt gegenwärtig 10,472,048 Men¬
schen , und unter diesen 574<456 Jünglinge. — Seit
100 Jahren hat England 4 Millionen Menschen,
Schottland nur 750,000 gewonnen.

Dänemark und die Herzogthümer zählten im
J. 1769 zusammen 1,315,807 Men&hen. Von ih¬

nen lebten 222,261 in Städten und 1,093,546 auf
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dem Lande. Im J. 1801 aber war die Bevölkerung
1,528,452 und es lebteij davon 295,212 in Städten,
und 1,233,220 auf dem Lande. Die Population hat
sich mithin in den erwähnten" Jahren um 212,000

Menschen, d.i. beinahe um £ vermehrt. Auf die
Quadratmeile kamen im ersten Jahre 1,565, im zwei¬
ten 1,585 Seelen. —■ Norwegen hatte im Jahre
1769 überhaupt 722,979 Menschen; nämlich 65,197
in Städten und 657,782 auf dem Lande, Im J. 1801
hatte es 881,912; nämlich 77,215 in den Städten

und 804,697 auf dem Lande. Mithin stieg die
Volksmenge in dieser Periode um 158,953 oder
über J. —• Dänemark und Norwegen hatten also
zusammen im J. 1769 2,058,786, im J. 1801 aber
2,410,344 Menschen. Island, das gegen 48,(00
Seelen hat, ist nicht in dieser Zahl mitgerechnet. —
Das gegenwärtige Schweden (Finnland nicht
mitgezählt)- besafs im J. 1769 überhaupt 2,018,120
Menschen, im J. 1801 aber 2,547,501. Die Ver¬

mehrung der Population in Dänemark und Schwe¬
den hält also beinahe gleichen Schritt.

Der französische Moniteur liefert unter der Auf¬

schrift Tarbes vom 20sten Oktober 1809 Folgendes.
• „Der Bevölkerungsstand des Ober - Py¬

renäen -Departements vom Jahre 1808 lie¬
fert zufolge einer, mit der'gröfsten Genauigkeit ver¬
fertigten, Aufzählung nachstehendes Resultat: 1,4-15
Ehen, 2,495 Gestorbene, und 5,984 Gehobne. Die
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Menge der Gehörnen übersteigt mithin die Zahl der
Todten um 1000 mehr als das Doppelte. Eis exi-
stirt vielleicht kein Land, es möchten denn
einige Distrikte der nordamerikanischen Staaten

seyn, wo die Bevölkerung so schnell zunimmt.
Mit Erstaunen wird man erfahren, dafs von jener
Zahl der Verstorbenen zehn Einwohner das lOOste

Jahr erreicht und überlebt haben. Wenn überhaupt,

den Vergleichungstabellen zu Folge, di e Büffon
anführt, von 6/000 Personen , die in einem Lande
sterben, nur eine 100 Jahre alt wird , so findet sich
in diesem. Departement e i n 100 j'aliriger unter 250
Verstorbenen. Mithin sind in diesem Lande nach

dem angegebenen Verhältnisse ungefähr 30 Hun¬
dertjährige, wenn andere Länder einen haben. Ue-

berhaupt finden sich die gröbsten und zahlreichsten
Beispiele hohen Alters in den Pyrenäen. Die fri¬
sche Luft, die man dort athmet, eine gesunde und
sparsame Nahrung, Milch und Mais, ein Hirten¬
leben , wo man mit Ruhe fhätig ist, die glückliche
Gemüthsrulie der Bewohner und die Mäfsiguiig
beim Vergnügen und beim Kummer tragen in die¬
sen hochgelegenen Ländern sehr wirksam bei, das
Lebensziel weit hinaus zu setzen. Zwei Brüder,
Namens Salles , die auf den Anhöhen von Gavar-
nin wohnten, sind der eine zu einem Alter von

106, der andere von 116 Jahren gelangt. Die
Gattin des älteren , welche noch lebt, ist mehr als

100 Jahre alt. Sie waren lange für die Fremden,
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welche alle Jahre den schönen Zirkus und den.
Wasserfall zu bewundern hierher kommen, ein

Gegenstand des Interesse und des Staunens."

Pas Fürstenthum Neuen bürg mit Einschlufs
von Vallengin hatte am Ende des Jahres 1808
eine Bevölkerung von /(.8,411 Seelen. Geboren
wurden in diesem Jahre 1,546 (7/(8 m. und 598 w.
Geschlechts), unter welchen 28 uneheliche und 28
Todtgeborne sich befanden. Gestorben sind 1,005
(510 m. u. 495 w. G-). Mehr geb. 343. — Im
Frühjahre starben 352, im Sommer 188, im Herb¬
ste 207 und im Winter 281. *) — 268 erlebten,
das erste Jahr nicht, 55 überlebten 80 Jahre und
8 das 9Cste Jahr. 16 Kinder starben am Keuchhu¬

sten, kein's an den Pocken. Faul-und Gallenfie¬
ber tödteten 61 Personen, Brustkraukheiten 80,

Wassersucht 96, Schlagflufs'28, Ruhr 5. 15 Wei¬
ber starben im Kindbette, und 1?4 Personen an Al¬
tersschwache. Selbstmörder waren 13; unter ihnen

befanden sich 12 Mannspersonen und eine Weibs¬

person.— 355 Paare wurden getraut und 5 Ehen
geschieden.

Im Eisakkreise (einem Theile von T 7r o 1) wurden
im J. 1808 geb. 5,795 (unter welchen 157 uneheli-
— — che

*) Auch hier bestätige sich die Regel, claTs die meisten
Menschen im Frühjahre sterben. Vergl. d. Jahrb.
atsn Ed. S, 5x5.
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che waren) 4/574 starben und 1,178 Paare wurden
getraut. Unter den Gestorbenen waren "2,371 Kin¬
der von 5 bis 10 J. Nach dem Faulfieber,
an welchen 52/j Menschen starben, hatten
die Mens chen blattern clie meisten, n »m-
licli 502 weggerafft. Ohne ärztlichen Bei¬
stand starben ö23 Menschen. (K. bayer. II eg.
Blatt. 1809., v. f 4ten M ä r z.)

Nachtrag zu der im 2tcn Sande dieses" Jahrbuches
(Seite 512. ff.) gelieferten Uebersicht der Anga¬
ben der Gebornen , Gestorbenen u. s. w. in den
vorzüglichsten Städten und einiger Länder vom
J. 18Ö8.

Städte u. Länder

Anhalt Bernbargi¬
sche Lande . .

Anhalt Köthensche

Lande l)
Berlin 2) .
Haag ....
Stadt St. Gallen

St. Petersburg
Utrecht . . . .
Wolfenbtiitel .

3)

Geborne. Gestorb.
Getraute

Paare.

1,232 V49 271

b 197 i,o3a 193
5 ,701 8,644—

1,414 484
214 227 77

7, 812 14,604 1,45°—
1 ,140

194 256 46

Mehr gtbo¬
ren od. ge¬

storben.

geb. 83

geb. i65
gest. 2,943

gest. i5
gest. 6,692

geb. 62

1) (Anhalt Köthensche Lande). Die Population

war nach einer im J. 1807 vorgenommenen Zählung
28,842 Seelen.

2)"(Berlin). Das 17t« Kind kam todt zur Welt. Da»
6te war ein uneheliches. Das höchste Lebensalter'
erreichte eine Frau, welche io5 J. alt wurde. Der'
Bevölkerungsstand betrug im J. 1808 mit Ausschluß
der Garnison und deren Weiber und Kinder 143,941
Seelen (9,766 weniger als im J. i 8 o 5). Männer, die
ein eignes Hauswesen führen, werden 28,764 gezählt
(624 weniger als i8o5). Hierunter sind 4 ,70/ Unver-
heirathete und Wittwer. Die Zahl der Kinder be¬
lauft sich auf 55,588 , mithin über ein Drittheil der
Population.

3) (St. Petersburg). 676 kamen auf dem unehelichen
Wege zur Welt. Unter den Gestorbenen befanden sieb
26, die sich zu Tode tranken.

Zter Jahrg. J
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Ueh er sieht der Angaben der 1 Geh., Gestorb■ etc.
der vorzüglichsten Städte und einiger Länder
vom Jahre 1809.

Städte u. Länder. Geborne.

Stadt Aärau
Altona . .
Arnstadt .

Augsburg .
Stadt Basel .
Kt Basel ohne d.St.
Berlin i ) . . ■
Stadt Bern . . .

Braunschweig
Breslau .....
Frankfurt a. M
Fulda .....
Gotha

Hamburg ....
Hanau 2) . . . .
Keiibronn . . .
Jena
Karlsruhe . . .
Xtassel ......
Konstanz ....

Königsberg . .
Leipzig
Lübeck
Mannheim . . .
Herzth. Mecklen¬

burg Schwerin 3)
München . . ' .

Neuenburg in der
Schweiz . .

Nürnberg , .
Regensburg .
Sondershausen
Stralsund

Stuttgart
Torgau .
Ulm*. . .
Weimar

Wien 4) . .
Wiesbaden .

Wittenberg

9»
79 2
342
997
4O3
9-9

4 ,67b

58g
Qi7

1,429

1,220
3o8
385

4» '44
3bg

278lOO
5 52

870
148

2,2iD
i,2qo
1,076

548

12,524
2,125

ig5
771
601

85

469
771
23O
55o
223

12 ,266
i3o

28g

Gestorb.
Getraate

Paare

40 —

604 161
12 b 62

'fi
6o 9 _ —

8,9° 7
—

604 —

1,208 221

1,972 4 6 9
1,183 177

_ o8 9
79
78

3,792 994
872 97
234 53
i33 3 7
256 117

759 3o3

> 154
20

2,5I5 7^°
1 ,463 5i8

9 11 232

63g i35

9» 99° 3,471
2,483 665

118
889 i3q
81g 9 ä

58 i5

454 n3 -
688 177
2Ö2 35
686 107
äöj 100

20,218 i,5i 7
150 3 7

73

Vlehr gebo¬
ren od. ge¬

storben.

geb 58
geb. 128
geb. 16
gest. 462
geb. 45
geb. 32 o
gest. 23 i
gest. n5
gest. 2S1
gest. 543
geb. 3 7
geb.
gest.

%
4

geb. 352
gest. 3
geb.
gest.
gest.
geb.
geb.

4
in

i4
gest. 299
gest. 17a
geb. i65
gest. 91

geb 2,334
gest. 358

gest. 25
gest. 118
gest. 218
geb. 25
geb. 35
geb. 83
gest. 22
gest- i36
gest. 14
gest.7,952
gest. 2
gest, 3
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Anmerkungen zu vorstehender Uehersicht.
In den meisten Städten ist der Ueberschufs auf

Seiten der Verstorbenen, vorzüglich ist dies der
Fall bei Augsburg, Braunschweig, Berlin, Bern,
Breslau, Königsberg, Leipzig, München, Regens¬
burg, Ulm u. s. w., hauptsächlich aber in Wien,
als Folge des mörderischen Krieges.

Die Zahl der unehelichen Geburten war in Arn¬

stadt 16, in Berlin 899, in Braunschweig I40, in
Gotha 58, in Hamburg 570, in Hanau 25, in Karls¬
ruhe 39, in Königsberg 351, in Leipzig 281, im
Herzogthnme Mecklenburg Schwerin 921, in Mün¬
chen 653, in Stuttgart ICO, in Weimar 23, mithin
waren die meisten unehelichen Geburten in Mün¬

chen (wo beinahe das dritte Kind ein uneheliches

war), in Leipzig (fast das /j.te) und Berlin (beina¬
he das 5te).

Der Unterschied in dieser Hinsicht zwischen jetzt
und vordem ergibt sich besonders, wenn man eine

grofse .Stadt zur Vergleichimg wählt, so war zu
Hamburg im I. 1770 das 12te Kind ein uneheliches,
im J. 1808 dagegen schon das 6te ein solches.

Die Menge der Todtgebornen war in Gotha 20*),
in Hamburg 351, in Leipzig 76, im Herzogthumc
Mecklenburg - Schwerin 557, in Stuttgart 40, in
Torgau 9, in Weimar 12, in Wien 421. (Man

*) Im J. 1808 war hier gar das nte ein todtgebornes

Kind., was sehr auffallend ist.
y 2
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rechnet hier im Burclishnitte 3 Todtgeborne nuf

1G0 Geb.

1) (Berlin). Unter den Geb. sind 2,471 Söhne
und 2,205 Töchter; unter den Verstorbenen waren
3,7/j.9 Erwachsene und 3,158 Kinder. —■ Seit Okto¬
ber 1806 hat sich die Bevölkerung um 18,000 Men¬
schen vermindert.

2) (Hanau). Unter den Geb. befanden sich 181
Söhne und 188 Töchter; 5 Paar Zwillinge; unter
den Gestorbenen waren 179 vom m. und 193 vom

weibl. Geschl. Ueber die meteorologischen Verhält¬
nisse und die Krankheiten, welche im 1. 1809 in

Hanau herrschten, geben nachstehende Tabellen *)
Auskunft.

*) In dieser Tabelle sowohl, als in der des vorigen

Jahrganges (S. 5i3) bedürfen die Barometer-

Beobachtungen einer Korrektur. Obgleich nämlich

der dazu benutzte Barometer von Ciarcy verfertigt

und sonst sehr trefflich ist|, so zog sicii doch durch

die Länge der Zeit das Holz, worauf der Barome¬

ter befestigt ist, zusammen und verkürzte dadurch

nothwendig die Skala. Alle die Barometerstände
sind daher zu hoch. IndeTs schadet dieses ihrer

Brauchbarkeit nicht , da das Instrument aufserdem

gut ist, und ich nach angestellten vergleichenden
Versuchen mit einem Loos "sehen Heberbarome-

ter gefunden habe, dafs im Mittel jene Barometer¬

stände immer um anderthalb Linien zu hoch sind ,

man also nur so viel abzuziehen braucht, um den

Wahren Barometerstand zu erhalten. Alles dies, gilt
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3) (M. Schwerin.) Dieses Jahr ist weit vor-

tlieilhafter als die beiden vorhergegangenen. Der

damalige Bevoikerungsstand war (ohne Juden)

290,109 Seelen. Unter den Verstorbenen sind 268

Pockentodte.

Als Supplement zu den Angaben des J. 3808 in

Hinsicht dieses Landes (s. d. Jahrb. B. /i. S. 514-)

dient Folgendes. Unter den dort angezeigten Ge-

auch von den Barometerständen, die ich in meiner

medizinischen Topographie von Hanau

angab, indem die in diesem Jahrbuche aufgenommenen

meteorol.Beobacht, alsFortsetzungen zu betrachten sind.

Sie müssen durch einen gleichen Abzug rektifizirt

werden, weil sie mit demselben Instrument gemacht

wurden.- Die wahre mittlere Barometerhöhe von

Hanau ist also in runder Zahl 27 Zoll, 9 Linien

8 Dezimalen (par. Maas) und nicht 27 Z. 11 L. 2^

D., wie in jener Schrift (S. 57.) bemerkt ist. Nimmt

man mit von Lindenau*) die Höhe am Meere zu

28",2'",2 an, so liegt Hanau nach T. Meyers

Formel berechnet 56,873 Toisen oder 341,238 pariser

Fufs über der MeeresflUch.e. Hanau liegt al° g e g e n

100 Fufs höher als Hannover und gegen 2' 1 • höher

als Wittenberg. Die Lage von Fulda 3t 5i2 Fufs

über Hanau, die dortige mittlere B i0me,:cr ' l ölie»

Heller's neuestenBeobachtungen zufol e > zu 27",3'",3

angenommen.

*) Nach Beobachtungen von C hira in F 0) Toaldo»
Fleuriati de B el! e vue, Sli u ck ,ou r S etc. berechnet.

S. von Lindenau"» Table» barome 'ique». Gotha 1809.
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bortien sind 7,010 Knaben und 6,645 Mädchen ge¬
wesen. Gegen 18 Mädchen wurden immer 19 Kna¬
ben geboren, unter ihnen war eine Drillingsgeburt.
Gegen 62f einfache Kindbetten zählte man eine
Zwillingsgeburt und von 23 kam wenigstens 1 todt
zur Welt. Unter den Gestorbenen waren 6,189
männl. und 6250 weibl. Geschlechts. Die 42ste
von allen Leichen war eine Kindbetterin.

Die Blattern verschonten keine einzige Gegend
des Landes. Von 15 Leichen, ohne Unterschied
des Alters, kamen 2 auf Rechnung der Blattern.
2 Personen wurden 100 Jahre alt, eine erreichte ein
.Alter von 101, 2 von 102 und 1 von 103 J. Das
Resultat der damaligen Volkszählung lieferte 289,402
Einwohner. — Vom J. 1799 bis 1809 wurden im

Mecklenburgischen 41,049 Menschen mehr geboren.

4) (W i e n.) Es bezieht sich diese Angabe auf die

Stadt und Vorstädte, mit Inbegriff der Spitäler und
Krankenhäuser. — Unter den Geb. sind 6,247 Kna¬
ben lnci 6,019 Mädchen. —■ Die meisten Menschen
starben f )n August, nämlich 2,462, die wenigste»
im Febuar, nämlich 1,249. (Der Krieg brachte
hier eine Regelwidrigkeit hervor. *) — Die Ver¬
storbenen enthielten 60 Personen von 90 •— 100 J. #

*) In Rotten. m zählten im J. 1808 die Monate Ja¬

nuar, rebru- j Marz, April und Dezember die mei¬
sten Todesfälle Vergl. d. Jahrb. B. II. S. 5i5. Note.
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eine von 100, 2 von 101, eine von 103, eine
von 105, eine von 108 und eine von 117 Jahren. —
An den Pocken starben 123 Menschen. Venerische
Kranke nahmen sehr zu. Fast die Hälfte der Ge¬
hörnen stirbt gewöhnlich unter einem Jahre, meist
an Konvulsionen. — Die grofse Zahl der Verstor¬
benen in neueren Jahren gründet sich auch zum
Theil auf die häufigen Truppen - Durchmärsche und
Rekruten - Transporte.

Zu Neapel wurden vom lsten Jan. bis letzten
Sept. 1809 10,324 (5,104 Knaben und 5,160 Mäd¬
chen) Menschen geboren; es starben 8,946, es wur¬
den mithin 1,378 mehr geboren. Unter den Ge¬
storbehen sind 4 hundertjährige Frauenspersonen
und nur eine Mannsperson erreichte das 90ste Jahr.
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V eter in ä r polizei.

JJesonders bemerklich macht sich hier die in vielen

Staaten herrschend gewesene Epizootie der Maul¬
seuche (Mundschwämme, Pestblatter, Zungen¬
krebs , Mundfäule, Glossatithrax, CTiarbon) , mit
der sich gewöhnlich die Klauenseuche ver¬
band. — Nachstehend folgen die Verfügungen,
welche zur allgemeinem Publizität kamen.

Unter dem lOten Juni 1809 erschien zu Bam¬

berg vdm-k. bayerischen General - Kommissariat
des Mainkreises eine Publikation, welche die an
mehreren Orten des Mainkreises ausgebrochene
Maul- und Klauenseuche betrifft. Es wird darin

ein Bild der Krankheit geliefert, der Charakter der¬
selben dargestellt, wobei die Krankheit für nicht
ansteckend erklärt, aber doch die Absonderung des
kranken Viehes und das tiefe Vergraben mit ■der
Haut des gestorbenen verordnet wird. Die ursäch¬
lichen Momente werden ferner entwickelt, Vor-

bauungs - und Sicherheitsmafsregeln, sowie Hei¬
lungsvorschriften gegeben. — Im nördlichen
Franken zeigte sich ebenfalls diese Seuche unter
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dem Rind- und Schafvieh , und in den angrenzenden
sachse n-gothaischen Orten wurden deshalb die
nöthigen Polizeianstalten getroffen.— Zu Ansbach
wurde von Seiten des k. bayerischen General-Kom¬
missariats ausdrücklich verboten, die Milch des an der
Maul - und Klauenseuche ericrankten Viehes zu
geniefsen. — Unter dem 28sten Juni 1809 ward
in Würzburg eine besondere Verordnung von
der Landesdirektion daselbst rücksichtlich dieser
Seuche erlassen. Es heilst darin, sie sei nicht an¬
steckend und gegenwärtig gutartig. Die Zufälle
der Krankheit werden beschrieben und die Hei¬
lungsmittel angegeben. (Das Aufkratzen der "Blat¬
tern sei schädlich.) 1—1

Eine Verordnung , welche am 17ten Julius 1809
zu Koburg publizirt wurde, äufsert sich über
nachstehende Punkte. Zeichen der Krankheit. Heil¬

mittel, Verhinderungs- und Vorbauungsmittel we¬
gen der Ansteckung (Anzeige des erkrankten Vie¬
hes; Visitation der Ställe, Absonderung, Einschar¬
rung des verstorbenen Viehes mit der Haut, Ab¬
haltung der Leute vom gesunden Vieh, welche mit
kranken umgehen, Sperre gegen infiszirte Orte.,
Bäucherung der Ställe mit Essig, Eingeben vom
Wacholderbeeren unter dem Futter, Verbot des
Treibens, Verbot des Verkaufs der Milch oder But¬

ter vom kranken Vieh.) (All gem. Anzeiger
der Deutschen. 1809. Kr. 203.)

Unter dem lsten Juli 1809 erschien zu Augsburg
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von Seiten des k. bayerischen General - Kommissa¬
riats eine Verordnung, die herschende Maul- und
Klauenseuche betreffend. Die Seuche grassirte in
den Landgerichten Schrobenhausen, Aichach, Fried¬
berg und Göggingen, auf beiden Seiten des Lechs
im Königreiche Bayern. Meist war mit der
Maulseuche auch die Klauenseuche verbunden. Ge¬
wöhnlich war die Krankheit nicht tödtlich. Sie

verbreitete sich sehr schnell durch Ansteckung und

that deswegen schon dadurch grofsen Schaden, dafs
die Kühe 2 — 5 Wochen keine Milch gaben und
die Ochsen nicht zur Arbeit gebraucht werden konn¬
ten. In der Verordnung werden daher Vorschrif¬
ten für die Polizeibehörden und ein 'Unterricht

für die Viehbesitzer zur Behandlung und Pflege des

kranken Viehes gegeben. Zu den ersten gehört:
Aufhebung des Viehverkehrs mit infizirten Orten;
Absonderung des kranken Viehes ; Einstellung des
Weidetriebs; Verbot des Schlachtens oder des Ver¬
kaufs von erkranktem Vieh; Verbot des Genusses
der Milch desselben; Visitation des Viehes auf Vieh¬
märkten und in Schlachthäusern ; tabellarische Auf¬
nahme des Viehstandes über die Menge des gesun¬

den, des kranken Viehes, wieviele gefallen sind,
wie viele genasen, Namen der Viehbesitzer u. s. w.
wöchentliche Einsendung solcher Tabellen; Ein-

schickung von Tabellen nach dem Aufhören der
Seuche über den Viehstand vor derselben und nach

derselben, über die Zahl der erkrankten, genese-
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nen und gefallenen Stücke; Einholung der Physi-

katsberichte über die Seuche nach ihrer Beendigung;
vom Physikus zu gebende Belehrung eines taug¬
lichen Subjekts in der Behandlung des erkrankten
Viehes für jeden Ort, wo die Seuche ausbricht. —
In dem Unterrichte fiir die Viehbesitzer wird Fol¬

gendes bemerkt. Einzelne Stücke können durch
Eiuflufs der Witterung, durch zu frühes Austreiben
auf die Weide, schlechtes Futter, schlechtes Was¬
ser , Unreinlichkeit u. s. w., ursprünglich die
Maulseuche bekommen, dann aber pflanzt sie sich
mittelst des Geifers durch Ansteckung fort. — Als
Vorbereitungsmittel, unter andern Salz, Auswaschen
des Murides mit gesalzenem Essig. — Diagnosti¬
sche Zeichen. — Bei der Behandlung sei das Oeff-
nen der Biasen im Munde (unter der Vorsicht, dafs
man sich mit der Jauche nicht die Hand beschmutze)
das Vorzüglichste, Auswaschen mit Salbei- oder

Eichenabsud u. s. w. — Zuratheziehung eines
Thierarztes, wenn die Krankheit bösartig wird. ;—•
Kennzeichen und Behandlung der Klauenseuche oder
des Fufswehs. (S. d. ausführliche Verordnung im
allg. Kameralkorrespondenten. 1809. Nr.
98.) — Aufserden benanntet! Gegenden war die Seu¬
che auch im Altmiihlkreise Hippoltstein und in der
Oberpfalz im Kammergerichte Wunsiedel herrschend.

Am lOten Juni 1809 erliefs die Landesregierung
zu Salzburg in Betreff der dort ausgebrochenen
Maul - und. Klauenseuche des Hornviehes eine Ver-
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Ordnung, worin die Unterthanen mit den Ursachen,
der Natur und dem Verlaufe der Seuche, sowie mit

(den Vorbauungs- und Heilmitteln bekannt gemacht
werden. — Die Krankheit sei Folge des Krieges
und schien sich durch Ansteckung fortzupflanzen.
Nicht selten sei die Krankheit Vorbote der Löser-
dürre oder des Milzbrandes.

Auch im Nassauischen zeigte sich diese
Seuche.

Vorzüglich herrschte im Sommer 1809 die epi-

Z 'OOtische Maul - und Klauenseuche in mehreren

Gregenden der Schweiz, hauptsächlich unter dem
Hornvieh, aber auch unter Schafen, Ziegen, Schwei¬
nen u. s. w. Anfangs erschien sie in den Kan¬
tonen Zürich und Schaf hausen , etwas später in je¬
nen von St. Gallen , Thurgau, Argau, Luzern,
Bern, Solothum und Zug. Sie nahm ihren Weg
von Norden und Osten gegen Süden und Westen.

Ihr Gang war ungeregelt, und ihr Verlauf langsa¬
mer, als er in früheren Epizootien "dieser Art beob¬
achtet wurde. Bösartig zeigte sie sich nicht. Dia
Sanitätsbehörden von Zürich, St. Gallen, Argau
und Luzern haben Anleitungen über die Heilart,
die Kennzeichen und die Vorbauungsmittel bekannt
gemacht. Sperranstalten wurden meist überall und
mit besonderer Strenge von einigen der inneren,
beinahe ausschliefslich Viehzucht treibenden Stän¬

de, namentlich von Sclnvyz zur Abhaltung des
Uebels verfügt.. Unter andern Mafsregeln der Poli-
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zei ward auch der Genufs der Milch und des Flei¬

sches der kranken Thiere untersagt. So durfte
nach der Stadt St. Gallen keine Milch ohne .eine

Bescheinigung, die alle 5 Tage von dem visitiren-
dcn Thierarzte erneuert ward, gebracht werden.

Argau, Luzern und Solothurn suspendirten die Ab¬
haltung aller Viehmärkte. Argau hatte besonders
gegen das Grofsherz'ogthum Baden eine Viehsper¬
re angelegt,' weil sich in dem Amte St. Blasien
an mehreren Orten die Lungenseuche äußerte. Die

Sperre im Kantone Uri erstreckte sich nicht nur, aufser
dem Horn- und kleineren,Vieh, auf diePferde, sondern
auch auf die Metzger und ihre Hunde und auf die
Einbringung einer jeden Gattung von Fleisch. Un¬
ter den Sperrverordnungen von Obwalden im Kan¬

tone Unterwaiden sind nebst den fremden Metzgern
and irren Hunden auch die Einbringung raher Häu¬
ft, Wolle, Federn und Magen vom Vieh im Ver¬
bote begriffen. — Für den Kanton Zürich wurde
eine Verordnung unter dem 12ten Juni 1809 aufser
andern Bekanntmachungen wegen der Maul- und
Klauenseuche erlassen. Ausführlich sind die Ver¬

fügungen in einer Anleitung zur. Erkenntnifs und
Heilung der Seuche (16 S. 8.) enthalten, welche
das Sanitätskollegium zu Zürich herausgab. Unter
andern wird auch liier die groise giftartige Eigen¬
schaft der in den, auf der Zunge und Lippen be¬
findlichen, Blattern enthaltenen Materie dadurch er¬

wiesen, dafs der Erfahrung zufolge Menschen bin-
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nen 2 Stunden starben, welche Instrumente, wo¬
mit Blattern im Maule des Viehes geöffnet waren,
zwischen die Zahne steckten. Geselle sich zu dem

Zungenkrebse die Klauenseuche, so habe man im
Züricher Kantone eine Linderung des Zungenkreb¬
ses bemerkt. Wer das kranke Vieh besorge , solle

nicht mit dem gesunden umgehen. Der Viehver¬
kehr sei verboten. Die Haut dürfe man unter Vor¬

sicht gerben. Krankes Vieh müsse abgesondert, ge¬
sundes dürfe nicht getrieben werden. Für fremdes
durchziehendes Vieh ist, wenn die Seuche in der

Nähe ist, Sperre, im Falle nicht authentische Ge-
ßundheitsscheine da sind, und die Zunge nicht be¬

sichtigt worden ist. —• Im August wurde verord¬
net, dafs die Gemeinden, wo die Seuche herrschte,
Tabellen nach einem gegebenen gedruckten Schema
Über ihren kranken Viehstand einsenden sollten.

Im Herbste verschwand die Seuche beinahe in al¬

len Kantonen, in welchen sie grassirte. Bösartig
war sie nirgends, und da sich auch ihre ansteckende
Natur nicht erwies, so wurden die angeordneten
Sperren u. s. w. aufgehoben.

Im striegauer und grottauer Kreise Schlesiens
brach die Rinclviehpest im Herbste 1809 aus.

Sie wurde durch ausländisches Vieh eingebracht.
Es wurde alles aufgeboten, um der weitern Verbrei¬
tung Einhalt zu thun, Sperrungen veranstaltet
u. s. w.

Herr



) 353 (

Herr Dr. Frank, Kreisphysikus zu Gnesen,
machte über die Anwendung der Übersatiren
Salzsäure bei der Löserdürre neue merkwür¬

dige Beobachtungen. Das Kontagium des Schleims,
welcher den pestkranken Rindern aus der Nase
fliefst, wird durch diese Säure zerstört. Gesundes
Vieh, was mit diesem, auf die erwähnte Weise
präparirten, Schleime geimpft wurde, bekam die
Krankheit nicht. Diese Erfahrung erweckte in ihm
den Gedanken, die übersaure Salzsäure als Heil¬
mittel in jener Rinderpest innerlich anzuwenden.

Nach vorher gegangenen Abführungsmitteln (in
dringenden Fällen auch ohne diese) gab er 1 bis
4 und 6 Loth Saure mit Wasser verdünnt. An ei¬
nem Tage wurde dies bisweilen mehrmal wieder¬

holt. Der Erfolg übertraf seine Erwartung und alle
Stücke, bei denen nicht schon offenbarer Brand der

Eingeweide vorhanden war, wurden in 24 Stunden,
höchstens in 2 Tagen hergestellt, zur Nachkur er¬
hielten sie Eichendekokt. —• Pessina bediente sich

vor 8 Jahren schon der eisenhaltigen Salzsäure mit
dem besten Erfolge in der Löserdürre.

Hr. Regierungsrath Dr. Rausch machte ein neues
charakteristisches Zeichen der Rihd-

viehpest bekannt. Es besteht in Erosionen in
der innern Maulhöhle, besonders um das Zahn-

fleiscii und das Innere der Lippen herum.

Zier Jahrg. Z



) 554 (

Der k. I andthierarzt Herr TValz zu Stuttgart
will die Entdeckung gemacht haben, dafs die
Schaf raude von kleinen Insekten hervorge¬
bracht würde. Auch gibt er ein neues und siche¬
res Mittel gegen dieses Uebel an. (jValz über
Natur und Behandlung der Schafraude
u. s.w. Stuttgart. 1809.) #

Herr Professor TValdinger rühmt das Einblasen

der frisch geglühten Holzkohle in die Nase im
ersten und zweiten Stadium der Rotzkrank¬

heit der Pferde, wo nur noch lokales Leiden ist,
als ein beinahe unfehlbares Heilmittel. Statt

des Einblasens läfst TV. auch einen Sack, mit Koh¬

lenstaub gefüllt, dem Pferde wie einen Futtersack
anhängen. {TValdingers Abhandlung über
die Kohle als Heilmittel de'r verdäch¬

tigen D rüsen b e i P f er d en. AVien. 1809.)

In dem neuen hannoverischen Magazine wird der
Vorschlag zur Errichtung., eines Vieharznei-
bundes gemacht. Sämmtliche Viehbesitzer
einer Gegend sollten sich nämlich zur Anneh-
mung und Unterhaltung eines Vieharztes für ih¬
ren .Distrikt- verbinden. (S. d. Ausführliche dieses
Plans in den allgem. Justiz - und Polizei¬
blättern. 1809- Nro. 51.)
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In der med. Gesellschaft zu Kopenhagen trug Prof.

Viborg Bemerkungen, über die" Behandlung
der Sckufswunden bei Pferden, und der
Heilung der Lungenblutstürzungen bei denselben
durch essigsaure Dämpfe vor.

Die Veterinärschule zu Turin soll eine ähn¬

elte Einrichtung mit der von Alfort und Lyon erhalten.

In dem Berichte der Jury der kaiserl. Veteri¬

närschule zu Alfort über das im April 1809
statt gehabte Examen wird bemerkt, dafs in dieser
Prüfung zuerst, seit Errichtung eines Lehrstuhls

der Agrikultur an diesem Institute, die Zöglinge
der Agrikultur mit den Schülern der Thierarznei¬
kunde in einer Sitzung examinirt wurden. Die Ju¬

ry äufsert dabei den Wunsch, dafs wegen der Vor¬
theile, welche aus der Verbindung dieser beiden,
sich wechselseitig unterstützenden Wissenschaften
entstünden, es denen, welche die eine Wissen¬

schaft bearbeiten, von der Regierung erlaubt
werden möchte, sich, um auch die andern zu er-
lernen,.länger in Alfort aufhalten zu dürfen.

Der" Grofsherzog von Würzburg hat unlängst in
der Absicht, um die Eleven der Thierarzneikundex 1
Zur gründlichen Erlernung dieses Faches aufzumun¬
tern, jährlich 55 fl. angewiesen. Es werden da-

Z2
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für thierärztliclie Instrumente angeschafft, und un¬
ter den 4 ersten bei der Prüfung.sich auszeichnen¬
den Eleven vertheilt.

Bemerkungen über die in Franken im Sommer 1809

herrschend gewesene Viehseuche, die Maul-

und Klauenseuche genannt.

(Von Hrn. Medixinalrath und Professor Ryfs zu Wiirz-
burg eingesandt.)

Die Seuche blieb durchaus gutartig, so sehr sie sich

auch ausgebreitet hatte; viele Viehbesitzer haben bei
ihrem Viehe gar nichts gebraucht, die Thiere wur¬
den von selbst besser, dagegen aber meistens zum
zweitenmal von der Seuche befallen; diejenigen
Viehbesitzer aber, die zweckmäfsige Mittel anwand¬

ten, den kranken Thieren Ruhe gönnten, und
vorzüglich gut pflegten, heilten die Seuche schnel¬
ler und ohne dafs Rückfälle entstanden.

Diese Seuche, die schon so oft in Deutschland

ausgebreitet herrschend war, und sich alle Jahre
i,n verschiedenen Gegenden äufsert, war auch dies¬
mal nicht ansteckend, ob schon in manchen Pro¬
vinzen Verordnungen erlassen wurden, die blos

gegen eine ansteckende Seuche gerichtet seyn kön¬
nen; sie waren daher zweckwidrig und mufsten
dem Landmanne zur Last seyn.
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In vielen alten Verordnungen für diese Seuche,
und selbst diesmal wurde das Schaben der Zunge
mit Instrumenten bei dem kranken Vieh, das Auf¬
machen der- Blattern im Munde und an den Fü-

fsen empfohlen, dadurch wurde nicht selten die
halbe Zunge abgehäutet, das Uebel erst schmerz¬
haft gemacht, die Krankheit verzögert, und die
Zufälle so vermehrt, date manches Thier starb. In¬

nerliche Mittel waren, wenigstens diesmal bei den
meisten kranken Thieren ganz entbehrlich, die
Hauptsache war, dem Viehe leicht zu kauende,
mehr flüssige Nahrungsmittel vorzulegen, damit
der Schwächezustand nicht zu sehr überhand

nahm. Dagegen waren äufserliche Mittel, die
Mundschwämme und ödematösen Fulsgeschwüre
zu reinigen, nothwendig. Als ein bewährtes und
sehr wohlfeiles Mittel zeichnete sich die Salz¬
säure aus.

Das französische Schlachtvieh auf der Vestung
Würzburg, aus hundert ein und zwanzig Stück
bestehend, bei welchem die Seuche noch mehr

begünstigt wurde, indem das Vieh seit fünf Mona¬
ten nicht aus dem Stalle kam, wurde bei befalle¬

ner Seuche allein nur mit oxygenisirter Salzsäure
(ein Maas mit fünf Maas Wasser verdünnt) behan¬

delt und damit täglich zweimal jedem Stücke die
Mundschwämme und die Fufsgeschwüre gerei¬
nigt. Im Verlaufe von fünf Tagen ward jedes
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kranke Stück vollkommen hergestellt, selbst sol¬

che , die nicht mehr- stehen konnten, und bei de¬

nen man das Absetzen der Klauen befürchtete.

Auch die gemeine (Salzsäure, die sonst in an¬

dern Ställen angewandt wurde, zeigte die nämliche

gute Wirkung.
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8.
Medizinisch - polizeiliche Miszellen.

In Betreff der Leichenöffnungen ist von Seiten

der primatischen Regierung folgende Verord¬
nung am 27sten Febr. 1809 erschienen. Eine Sek¬
tion ohne Unterschied der Person darf nicht vor¬

genommen werden, wenn nicht die Aerzte der
Polizei die Krankheit, die Todesart und die Grün¬
de zur Oeffnung vorgelegt und hierzu die Erl au b-
nif3 erhalten haben. —■ In der Regel darf selbst
im Sommer nie vor dem Ablaufe von 24 Stunden

nach dem Tode, in den übrigen. Jahreszeiten und
minder heifsen Tagen nach Krankheiten, welche
keine schnelle Zersetzung verursachen, nie vor dem
Ablaufe von 56 Stunden geöffnet werden. —• Aus¬
nahmsweise von dieser R.egel wird dem Arzte in
allen jenen Fällen die Bestimmung der Stunde zur
Leichenöffnung überlassen, wo entweder durch äus-
serliche Gewalt, durch absolut tödtliche Verletzun¬

gen,.oder auch durch Krankheiten, welche, bis zur
gänzlichen Ueberzeugung des Arztes, zum Leben
unumgänglich nothwendige Eingeweide zerstört
haben, der wahre Tod verursacht wird. Jedoch

mufs hiervon der Polizei die Anzeige gemacht,
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und in Fällen, welche nicht dringend sind, ihre
Erlaubnifs abgewartet, in dringenden aber vorge¬
schritten und nachher die Anzeige gemacht wer¬
den. *) — Alle in und nach dem 6ten Monate

verstorbene Schwangere müssen geöffnet werden.
In diesem Falle wird ebenfalls die Bestimmung
der Stunde zur Sektion dem Hebarzte überlassen.

Der Polizei wird aber immer die Anzeige davon

An manchen Orten existirt aus einer einseitigen

Vorsicht die Verordnung, eine Legalsektion nur

nach Verlauf einer — gewöhnlich geraumen — Zeit
erst vorzunehmen. Bei vielen Obduktionen aber ist

es der Untersuchung sehr hinderlich, wenn zumal

im Sommer , die Sektion so lange verschoben' wird,

dafs schon Fäulnifs eingetreten ist. An Scheintod

rst gewöhnlich in solchen Fällen gar nicht zu den¬

ken , warum will man nun eine Obduktion dadurch

dunkel machen , dafs man die Leiche erst lange lie¬

gen läfst ? Besonders verdient dies bei Verletzungen

des Unterleibes eine Rücksicht, weil in den hier be¬

findlichen Eingeweiden zuerst die Auflösung erfolgt,

und mithin viele Resultate der Sektion dem obdu-

zirenden Arzte undeutlich und unsicher werden

müssen. Es sollte vielmehr verordnet werden, bei

allen Leichnamen, die Sektion sobald wie möglich

anzustellen, die an solchen V erletzungen oder

Vergiftungen sterben, hei- welchen die Fäulnifs

sieb früh einflndet, oder Undeutlichkeiten in der

gerichtlich -ärztlichen Untersuchung hervorbringt.

Arm. d. Herausgebers.



gemacht. Der Arzt oder Hebarzt, welcher eine
verstorbene Schwangere nicht öffnet, wird mit 20
Thlr. gestraft, der aber ein Kind auf diese Weise
rettet, erhält eine Belohnung von 20 Thlr. und ei¬
ner Medaille, und wird zugleich in der Landes¬
zeitung öffentlich belobt. Hebammen und Orts¬
vorstände, welche in solchen Fällen nicht den Arzt

rufen, werden an Geld und mit Gefängnifs gestraft.
Beamte, die eine Schwangere ungeöffnet begraben
lassen, ^werden ebenfalls mit Strafe belegt. —• Die
Juden sind denselben Gesetzen bei Strafe unter¬
worfen.

Ein im Kantone S o 1 o t hu r n bekannt geworde¬
ner Beschlufs vom 6ten April 1809 betrifft das
schändliche Geschäft, von dem im 2ten Bande d.

Jahrbuches (S. 530.) Nachricht gegeben wurde, näm¬
lich die Versendung neugeborner Kinder.
Dieser Beschlufs ist vorzüglich deswegen merkwür¬
dig, weil er als die erste diesen verruchten Kin¬
derhandel betreffende Regierungsverordnung anzu¬
sehen ist. Er lautet folgendergesta't. „Aufmerk¬

sam gemacht, dafs> sowie in anderen Kantonen,
auch in hiesigem, neugeborne Kinder öfters aufser
Land geschickt werden, wo sie dann nicht selten,
aus Mangel der nüthigen Zeugnisse nicht mehr
können ausfindig gemacht, oder gar absichtlich ver¬
gessen , mithin ihres erworbenen Bürgerrechts, bei
dem Wir sie zu schützen verpflichtet sind, verlu-
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stig werden , beschliefsen wir; es sei allgemein ver¬
boten, ein neugebornes Kind aufser Land zu brin¬
gen , ohne vorher vom Konsistorium die Erlaub-
nifs dazu erhalten zu haben, damit dieses zu Si¬

cherung seines Standes und Heim'athrechtes die
nöthigen Veranstaltungen möge treffen lassen."

Die Kantone U r i und T e s s i n weisen alle nach
dem Findelhause zu Mailand bestimmte Kinder an

der Grenze zurück, weil dieses nur für Italien be¬
stimmt ist. Die Regierung von Luzern erliefs
ebenfalls eine Strafverordnung am 8ten -I jv. 1809

gegen das Kindervertragen.

Von Seiten der k. würtenrbergischen Ober-
Polizei - Direktion erschien zu Stuttgart eine Ver¬

ordnung, den Verkauf der unter dem Na-
men Kropfschwamm bekannten
Schwämme betreffend. Der Badeschwamm,
der an und für - sich nicht narkotisch sei , könne
durch fehlerhafte Zubereitung oder durch unver-
hältnifsmäfsige Gaben, wie kürzlich die Erfahrung
gelehrt habe, ein relativ schädliches Mittel wer¬
den. — Nur gehörig gebrannt dürfen die Apothe¬
ker die, als Kropfschwamm gebräuchlichen, kleinem
Badeschwämme verkaufen. — Die Materialisten
und Kaufleute dürfen diese kleinen Badeschwäm¬

me nicht im Detail verabfolgen lassen. Alles bei
Strafe von 20 Thlrn.
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Die Gefängnisse in Lukka sind trefflich
und selbst noch zweckmäfsiger eingerichtet, als die
in Amerika. Im Innern derselben sind grofse mit
Bäumen besetzte Höfe; die Säle sind geräumig, die
Luft gesund und die Reinlichkeit grofs. Die Klei¬
dung der Gefangenen ist für alle gleich und alle
Jnüssen arbeiten.

In Frankfurt a. M. ist unter dem Josten No¬
vember 1809 von der fiirstl. primatischen Polizei¬
direktion eine Verordnung ergangen, worin
auf die Schädlichkeit des Vergoldens
und Versilberns der Zucker - und Leb-

küchlerwaaren, sowie des Bemahlens
mit bunten Farben desselben und des

An Streich ens d e s K in d er spi e 1 zeuges
mit schädlichen Farben (Kupfer, Gum-
migutt, Blei, Grünspan, Smalte, Operment u. s.w.)
aufmerksam gemacht wird. Zum Vergolden verwen¬
det man falsches Gold, das aus Kupfer besteht, und
zum Versilbern unächtes Silber, welches aus Blei
Zmn und Zink zusammengesetzt ist. Dieser Ge¬
brauch und der Verkauf aller solcher Waaren ist

bei Strafe untersagt worden. (N a tional - Zei¬
tung der Deutschen. 1809. 50stes St.)

Die Gesellschaft zur Beförderung
und Aufmunterung des Guten und Ge¬
meinnützigen zu Basel erhielt zum Be-
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sten hülfloser Armen 5,509 Gulden. Sie liefs

20,272 Portionen Rumford'sehe Suppe austlipilen.

Grindel schlägt ein einfaches Mittel,
die Salpetersäure vor, um das rothe
Q u e cks i 1 b erpr ä z ipita t und den Zinno¬
ber auf Mennige zu prüfen. Sind sie mit
Mennige verfälscht, so verändern sie ihre Farbe,
wenn sie bei mittlerer Temperatur mit starker Sal¬

petersäure (doppeltes Scheidewasser) Übergossen
werden. Das rothe Quecksilberpräzipitat wird braun
und der Zinnober erhält eine schmutzige Farbe.
Bleibt die Rothe aber, so waren beide Präparate
frei von Mennige. ( Grindel" s russisches Jahr¬
buch der Pharmazie. B. VI. S. 150. ff.^

Schauh's Prüfungsart der Spiesglanz- 1
präparate auf Arsenik ändert Grindel fol-
gendermafsen ab. Man verpuffe einen Theil des
zu prüfenden Spiesglanzes mit 2§ Theilen Salpeter,
koche den Rückstand im Tiegel mit Wasser und
vermische die, selbst trübe, Flüssigkeit mit Kupfer¬
ammoniak. Entsteht eine grüne Auflösung und
ein solcher Niederschlag, so wäre Arsenik irp Spie3-
glanz. War derselbe aber rein, so wird die Flüs¬
sigkeit die blaue Farbe behalten, und nur durch
das aufgerührte weifse Oxyd blässer werden. Vor¬
sehen mufs man sich, dafs man nicht weniger Sal¬

peter zum Verpuffen - anwendet. (GrindeVs rus-
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sisches Jahrbuch f. Pharmazie. B. VI. S.

159. ff.) -

Grindel fand eine Menge von verkäuflichem

Stangenzinne arsenik haltig. Seine Me--
tliode, den Arsenik im Zinne zu entdecken, ist fol¬

gende. 2 Quentchen zerschnittenes Zinn digerirs
man mit einer Unze starker Salzsäure bis zur vol¬

ligen Solution. Entsteht ein schwarzer Nieder¬
schlag, so kann man schon einen Arsenikgelialt
vermuthen. Diesen schwarzen Niederschlag berei¬
te man sich nun in gröfserer Quantität und gebrau¬
che ihn folgendergestalt. Man wasche ihn öfters
aus und erhitze ihn auf einem Eisenbleche. An

dem entstehenden Knoblauchsgeruche und an dem
Weifswerden einer über die Dämpfe gehaltenen
Kupferplatte erkennt man den Arsenik. — Ein
anderer Theil des Niederschlags wird in einem por¬
zellanenen Gefäfse mit starker Salpetersäure übergös¬
sen (2 Drachmen Säure zu •§ Drachme des Nieder¬
schlags) und die Säure in der Wärme verdunstet.
Dies wiederhole man so lange, bis das schwarze
Pulver weifs, oder zur Arseniksäure geworden ist.
Jetzt wird das weifse Pulver in destill. Wasser ge¬
bracht, einigemal darin aufgekocht und die Flüssig¬
keit dann mit Kupfersalmiak geprüft. Der entste¬
hende grüne Niederschlag zeigt den Arsenik an-
(a. a. O. S. 168. ff.)
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Paris bat durch den neuen Kanal der Ourcq

gutes T rinkwasser erhalten.

Zu Aschaffenburg wurden zufolge eines

Befehls der Landesdirektion vom 2Osten Okt. 1809

zwei Bürger, weil sie schlechtes Bier gebraut

hatten, jeder mit einer Geldstrafe belegt, ihr Name

ward öffentlich bekannt gemacht, und das Bier wur¬

de am Marktplatze in Gegenwart der schuldigen

Bürger und der Polizeibehörden verschüttet.

Die Suppenanstalt zu Wetzlar theilte im

J. 1808 11,175 Portionen RumfüreVsehe Suppe aus.

Dieselbe Anstalt zu Karlsruhe hatte vom lsten

März 1808 bis letzten Febr. 1809 16,901 Portionen

abgegeben. — Die Suppenanstalt zu. Mann¬

heim ist eingegangen.
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Gerichtliche Medizin,

Auszug aus der Uebersicht der merk¬

würdigsten Vorfälle im Entbindungs¬
institute zu Göttingen im J. 1808. „Ein
anderer oft bezweifelter Umstand, nämlich das Ath-
men und Schreien von Kindern, die kaum mit dem
Kopfe geboren waren, mit dem Leibe noch in en¬
gen Geburtstheilen steckten, bestätigte sich wieder¬
holt. Am 9ten Jan. 1808 wurde eine Erstgebäre-
rin wegen langsamer und beschwerlicher Geburt»
durch fehlerhaften Kopfstand und Verkürzung der
umschlungenen Nabelschnur veranlafst, von Hrn.

Dr. Gas pari "ans dem Schaumburgischen, mittelst
der Zange entbunden. Als der Kopf kaum
geboren und die Nabelschnur noch fest

Um den Hals geschlungen war, schrie
das Kind, ein Knabe von 4 Pfund 5 Loth, mit
Klumpfüfsen. Da dieses Schreien bei fest um¬
schlungener .Nabelschnur den anwesenden Herren»

welche dies noch nie gehört hatten, sehr auffallend
war, so liels Hr. Hofr. Oslander einige davon die

Wahrheit des Beobachteten sogleich in dem Tage¬
buche des Instituts mit ihrer Namensunterschrift at„

testiren. Den 24sten Nov. wurde ein Knabe von

7 Pfund 12 Loth an Gewicht und 19 Zoll Länge
mit fast völlig verknöcherter vorderer Fontanelle
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von einer Erstgebarerin natürlich zur Welt gebracht.
Hr. Stuzer aus Hannover assislirte dabei. Da der Kopf

eben geboren , der übrige Leib noch in den engen
Geburtstheilen war, schrie das. Kind. Sogleich hielt
Hr. Hofr. Oslander solches mit Fleifs zurück, da¬

mit es wiederholt in solcher Lage schreien und
dieses von allen Anwesenden recht deutlich wahr¬

genommen werden möchte. Ein solches Schreien
bald nach gebornem Kopfe eines Knaben von 7-|
Pfund wurde abermals den 2ten November und bei

einem Mädchen, welches mit der Hand neben dem
Gesichte zur Welt kam, den löten Dezember beob-

tachtet. Bei ersterem assistirte Hr. Dr. Grote aus

dem Bremischen, bei letzterem Hr. Dr. Pfeifer aus
Stade. — Ein aus engem Becken den oOsten Au¬
gust durch die Wendung auf die Füfse zur Welt
gebrachter, unter der Geburt wahrscheinlich verstor¬
bener, nach der Geburt völlig todter Knabe von 8
Pfund 16 Loth wurde öffentlich sezirt, und es zeig¬
te sich, wa3 sich hier in dem Hospitale bereits oft
durch solche Leichenöffnungen bestätigt hat, dafs
die Lungen nämlich im Mutterleibe respirirt haben»
denn beide Lungen waren ausgedehnt, wogen 5
Loth 5 Quentchen, sahen hellroth aus und
schwammen sowohl ganz, als in Stüh¬
ren zerschnitten im Wasser, ungeachtet
der Leichnam weder von Fäulnifs angegriffen, noch
zur Wiederbelebung Luft eingeblasen worden war.—
Eins andere eben so merkwürdige Beobachtung

wurde
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wurde im Mai im Hospitale gemacht; zwei 7 mo¬
natliche Zwillingsknaben wurden lebend geboren.
Der eine lebte 2 Stunden, der andere 13 Stunden
nach der Gebaut. Beide schrieen gleich nach der
Geburt ziemlich lautund wiederholt und wimmer¬

ten beständig fort .bis an ihr Ende. Der eine wog
2 Pfund 2 Lotli, der andere 2 Pfund 12 .Loth.
Beicfe Leichname wurden - öffentlich in Beiseyn der
Herren, welche das Kollegium der Entbindungskunst
und das der gerichtlichen Medizin besuchten, se-
zirt und zur Verwunderung aller Anwesenden
wahrgenommen, dafs die Lungen von beiden
Leichnamen, sowohl ganz, als in Stücken zerschnit¬
ten bei wiederholten Versuchen im Wasser unter¬

sanken, da im Gegentheile bei einem vor weni¬
gen Tagen sieben Wochen zu früh gebornen, todt-
6cliwachen wassersüchtigen, nur 2 Pfund 13 Loth
schweren Kinde, welches nur 10 Minuten nach der

Geburt gelebt, nie geschrieen und nur schwach ge-
atlimet hatte, die Lungen vollkommen schwam¬

men. — Diese Erscheinungen sind Für die ge¬
richtliche Arzneikunde von der gröfsten Wichtig¬
keit und stöfsen freilich, wie Hr. Hofrath Osian-

der längst lehrte und aus ähnlichen Fällen erwies,

die bekannte Lungeriprobe völlig über den Haufen,
um derentwillen aber ihr eifrigster Vertheidiger, der
verstorbene G. B. Metzger in Königsberg, sich so
heftig gegen die Erzählung des Herrn Hofr. Oslan¬
der von ähnlichen Beobachtungen in seinen Schrif-
6 1er Jahrg. A a
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ten ausliefs, dafs er sogar äufserte, die ehemaligen
Zuhörer des Hrn. Hofrath Oslander, auf deren

Zeugnifs und Bestätigung sich dieser berief, wür¬
den wohl ihrem Lehrer nicht öffentlich widerspre¬
chen wollen. Eine armselige Ausflucht, dem An¬
erkennen einer Wahrheit zu widerstreben, gegen
welche deshalb Hr. Hofr. Oslander nie ein Wort

entgegnete". *)

*) Es -wird niemand leugnen, dafs solche Beobachtun¬

gen für die gerichtliche Medizin von der gröfsten

Wichtigkeit; sind. Ich lieferte sie daher so ausführ¬

lich, als sie bis jetzt bekannt waren, erwähnte ih¬

rer aber schon bei einem Falle , der eben so wenig

günstig für die Lungenprobe sprach. (Jahrb. B. II.

S. 2oo. vergl. das. S. 55i und 546. B. I. S. 455). Es

reihen sieh diese Wahrnehmungen an frühere. An

die von Loder (Progr. -pulmonum doeimasia in du-

bium vocatur ex nova anatomica observatione. Jenae.

1780) , wo die Lungen eines siebenmonatlichen

Kindes,"fdas i3 Stunden lebte und mehrmals Stim¬

me von sich gab , ganz und in Stücken im Wasser

untersanken, ohne dafs die Lungen skirrhöse Ver¬

härtungen u. s, w. gehabt hätten , sowie an andere

Fälle der Art (s. Kiefer diss. de docimas, pulm. Jen.
3788). Bohn machte schon darauf aufmerksam. So

sagt er in einem Gutachten : ,, Quo vero et hac occa-

sione controversiam iilam, de innatantibus ac submer-

gentibus natorum pulmonibus per experientiam ventila-

rem, e thorace tenello hos extractos, satis albicantes,

aqua» injiciebam , cui innatabant, Joetus nihilominur
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j,Wegen einer andern Zwillingsgeburt wurde vom
Auslande angefragt, ob die Mutler der Zwillinge
wirklich zu früh niedergekommen sei, da der
Schwangerer einredete, der Terminus partus treffe
nicht mit dem Terminö impraegnationis über¬

ein- Da beide Zwillinge genau gewogen und ge¬
messen , und der Befund, wie gewöhnlich , in das
Tagebuch des Instituts eingetragen war, so konnte
darüber genaue Auskunft gegeben werden, und es

mortui; sine' dubio , qvod explicati fucrint facta ab
cbstetrice aeris inspiraticne. £. quod probandum erat
hactenus negatum, aliquando pulmones mor¬
tui intra utfrum foetus aquae super na•
tant." (Talent. p a n d. med. leg. B. II- S.
VII. Cas 7). — Metzger war zu sehr für die
Lungenprobe eingenommen, und sein TJrtheil über

alles ihr entgegenstehende nicht unbefangen und
oft bitter. — Immer wird aus der hydrostatischen

Lungenprobe nur mit gröfster Vorsicht bei gericht¬
lich - medizinischen Obduktionen, geschlossen wer¬
den können. Sie wird nur in Gesellschaft anderer

Zeichen, ein Supplementär - Beweis für das lebend

Geborenseyn eines Kindes abgeben. — Aber von
ungemeinem Vortheile wäre es , wenn in Entbin¬

dungsanstalten durch Sektionen todtgeborner und
bald nach der Geburt gestorbener Kinder noch

gröberes Licht über diese so wichtige Materie ver¬
breitet würde.

Anm. d. Herausg.
Aa 2
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zeigte sich abermals der Nutzen von dem genauen
Messen und Wagen der neugebornen -Kinder -de»
Instituts, auch für solche forensische Fälle. Der
eine Zwilling wog !\\ Pfund, der andere 4 Pfund

4 Loth." (Gotting, gelehrt. Anz.)

Mit den eben erwähnten, auf die Lungenprobe
sich beziehenden, Wahrnehmungen Oslanders ver¬

knüpft sich eine Beobachtung von Hrn. Hofr.
Schenck zu Siegen. Die Lungen eines Kin¬
des, das 4 Tage nach der Geburt lebte, san¬
ken im Wasser zu Boden. Das Kind war völlig

ausgetragen und stark. Der Athem anfangs röchelnd
und beschwerlich, und die Stimme grämlich. — Nach
einem Bade wurde aber jener sanfter und diese hel¬

ler. Die Lungen waren nicht ausgedehnt, sondern

lagen auf beiden Seiten nach den Rückenwirbeln.
Die Farbe des rechten etwas grofsen Lungenflügels
war du. chaus dunkelbraun, und man konnte deut¬

lich bemerken, dafs noch nie Luft irr ihm gewesen
war. Der linke-Lungenflügel war eben so, nur
ein kleiner Streif war weifsröthlich. Die Lungen
sanken mit dem Herzen und ohne dieses, jener
weifsrötkliche Streif allein hatte eine kleine Tendenz

nach oben. —• Die grofsen Blutgefäfse der Lun¬
gen waren leer und. zusammengefallen. Die Lun¬
gen lieTsen sich vollkommen aufblasen und zeigten
keinen krankhaften Fehler. In den dicken Där¬

men war nur noch wenig Kindspech und die Urin-
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blase war leer. *) ( HvfelancL's und Himly s Jour¬

nal d. p. H. B. I. S. 93. ff.)

*) Herr Hofr. Sehen ck Folgert aus dieser Beobachtung

einen, dem meinigen gerade entgegengesetzten,

Schlufs. Er hält sie „für einen sichern und zuver¬

lässigen Beweis, dafs das Schwimmen der Lungen

ein vorhergegangenes vollkommenes Leben voraus¬

setze und man mit Unrecht dem gerichtlichen Arzte

Mifstrauen gegen die Lungeupvobe, die doch auf so

untrügliche uxid unumstöfsliche Grundsätze gebaut

ist (?) , einzuflöfsen suche". — Ein gerichtlicher Arzt,

der von dem wirklich statt gefundenen Leben des

Kindes nichts gewufst und hier eine Obduktion zu

machen gehabt hätte, würde, wenn er sich vorzug¬

lich auf die Lungenprobe verlassen hätte, das Kind

für ein todt zur Welt gekommenes im Fundscheine

angegeben haben. Durch den kleinen Streif am linken

Lungenlapperi und durch die kleine Neigung dieserStelle

zum Schwimmen würde er wenigstens nicht zum Ge-

gentheile bestimmt worden seyn. Obgleich nun dieses

Kind ein unvollkommenes krankes Lehen hatte, so

wäre es doch, wie Hr. Schenck ausdrücklich sagt,

wahrscheinlich gerettet worden , wenn man ihm hät¬

te Luft eingebiasen. Der gerichtliche Arzt, der un¬

bekannt mit dem vorhanden gewesenen Leben des

Kindes, ohne Mifstrauen gegen die Sicherheit der

Lungenprobe es nbduzirt hätte, würde es also für

todrgeboren erklärt haben ; ein Kind das nicht allein¬

gelebt hatte , sondern das man auch bei zweckmä-

fsigen Mitteln hätte beim Leben erhalten können.
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Herr Hofr. Oslander erhielt einen lebenden

monströsen ändert Ii albleib igen Knaben
vom Lande, und zeigte ihn öffentlich vor. Auf
dem Anfange des Bauches und dem Ende der Brust
sitzt der halbe Unterleib , mit quer ausgedehnten
Fiifsen einer zweiten unvollkommenen männlichen
Fracht. In diesem halben Unterleibe war nichts

als eine kugelförmige Niere, eine Urinblase und
ein Darm einhalten, welcher auf der Leber des gan¬
zen Kindes als ein verschlossener blinder Darm darin

seinen Anfang nahm, durch die Oeffnimg unter dem
Brustbeine heraus und in den unvollkommenen

Leib ging, und in der Blase dieses halben Kindes
endigte. Aus dem mit einer doppelten Oeffnung
versehenen männlichen Gliede des Halbbruders Hofs

beständig Urin ab, wovon der Bauch des ganzen
Kindes völlig exkoriirt und brandig wurde. Den¬
noch lebte das Kind neben einer beträchtlichen

Kopfverletzung bis den löten Tag. *) Eine genaue-

Und doch soll diese Wahrnehmung zum

Vortheile der Lungenprobe sprechen ? ?
Anm. d. Ilerausg.

*) Wer erinnert sich hierbei nicht an die in Frankreich

gemachte Beobachtung von einem im Körper eines
jährigen Knaben gefundener* Fötus? S. Hufelands
Journal der pr. Heilkunde B. .20. St. 2. (Vergl.

Haller's Vorlesungen Uber d. gerichtl*
A r z n e i wi s s c n s chaf t. ß.e r n 1782, B. I. S. 5)7,
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re Beschreibung wird Hr. Hofr. Oslander noch

liefern. ______

Für die gerichtliche Medizin interessante Beob¬
achtungen von temporärem Verluste des
Bewulstseyns und der Empfindung bei
sonst gesunden Individuen erzählte Heim,
und Horn theilte einen Fall von 6imulirter

Krankheit mit. ( Horns Archiv für med i z.

Erfahrung. Jahrg.1809. Erster Bd. S. 63 ff.)

Beobachtungen von seltenen, schweren, zumal
geheilten Wunden gewähren nicht blos der Chi¬
rurgie Interesse, sondern sind auch für die gericht¬
liche Medizin von Wichtigkeit, da sie so oft auf

Erfahrungen der Art zurückgehen mufs, um die
Lethalität von Verletzungen richtig zu schätzen.

Hier einige Fälle aus einem neueren französischen
Werke.

Ein Kavallerist von 29 Jahren wurde bei Landre-

cie am vordem und obern Theile der fofs. tempo¬
ral■ dvxtr. in den Kopf geschossen. Er ging noch
30 bis 4O Schritte, wurde dann ohnmächtig und
erwachte blind auf dem rechten Auge und mit I ris-

mus. Die Kugel hatte den unteren Theil des
Stirnbeines, wo dieses von dem grofeen Flügel des
Keilbeines begränzt wird, •§ Zoll am aufsern Win-

wo noch mehrere Beispiele der Art erwähnt

werden.)
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kel des rechten Auges, durchbohrt und war 5 Zoll
in die Schädelhöhle, nach dem process. clinoid. ant.
dext. hin, eingedrungen. .Die Wunde eiterte
■während der Kur stark, und sonderte einige exfo-
liirte Knochenstückchen ab. Die Kugel b.lieb

i in der Schädel höhle zurück:. Demunge-
achtet wurde der Mensch im Cten Monate geheilt,
und als er 6 Monate nachher wieder als Krätziger
in das Hospital kam, war er sonst sehr wohl, nur
konnte er wegen der Verletzung des Schläfemuskels
die Zähne nur 31 Linien von einander entfernen.

(Opiiscules de Chirurg ie, suivis d'uiie notice sur
Vepidemie qili a regne cians l'Andalusie en 1800,
par J. B. ParoiSse. Paris 1806. S. 1. ff.)

Ein Soldat erhielt einen Fiintenschufs in die Le¬

ber, und wurde, ohne dafs man die Kugel heraus¬
nahm , geheilt. , 2 Iahre nachher starb er an einer
Brustkrankheit. Bei der Sektion fand sich die Ku-,

gel, in der Gallenblase. In der Leber war keine
Spur mehr von ihrem Durchgange. *) (Daselbst
S. 255.)

*) In einem Falle bei Alberti ( jurtsprud■ med.
Ups. et Coerl. 1747- T. VI- Cas. XIX.) borst die

Gallenblase nach einem Fufsti'itte, der Gestofsene

starb noch denselben Tag und die Sektion zeigte

die Zerreifsung. Die Verletzung wurde für absolut

tödtlich von der lydlischen Fakultät erkannt. Eine
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JOelmas machte schon früherhin die Beobachtung

einer Ueberscliwängerung bekannt, die wir
nachholen. Zu Rouerv gebar eine 56 jährige Frau
ein weifses Kind und einen Mulatten im 8ten Mo¬

nate der Schwangerschaft. Beide starben bald dar¬
auf. Die beiden Nachgeburten waren mit einander
verwachsen. Wie die Frau.selbst gestand, so hatte

sie im. <jten oder 5ten Monate der Schwangerschaft
einen Beischlaf mit einem Neger gehabt. {/.Innales
de la Societe de medecine pratique de Montpellier.
1806. Sept. T. VIII.)

andere Beobachtung einer innerhalb 27 Stunden t'dclt.

lieh gewordenen Verletzung der Gallenblase liefert

Am man ( praxis vuliieruni lethaliurri. Frankf. 1701.
Dec. III. Hist. 10.) Verwundungen dieses Organs.,

welche ein tödtliches Ende nahmen , erzählen noch

Sabatier ( medecina eclaire'e pdr les Sciences physi-
ques par Fourcroy. Paris 1790. T. III.), Stuart
(Philos. Trcinsact. Nr. 11.p), Flajani ( collezione
d'ofservaziöm• T. III. obsBrij. 18.) Daher werden die

Verletzungen der Gallenblase in den' gerichtlich - me-

diz. Kompendien Und in andern Schriften mit Recht

als sehr gefahrlich angegeben , vülnera vesiculae lilia-
ride, «agt Sebiz *), aegre coalescunl i. propter sv'h-
stantidm meiAbrdncsam\ 2. propter biletn acrem et mor-
dacem, qiiae codlitum impedit. Vidcnlur etidni perieü-
losa etc.

*) Examen vulnerina singularum etc. Argent. ISSij. 4. - • HI.
5. 126. und 127,
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Uebersi cht der Literatur der
Staatsarzneikunde des

Jahres 1809.

Staatsarzneikunde überhaupt.

Kritische Jahrbücher der Staatsarzneilcunde für

das neunzehnte Jahrhundert. Herausgegeben von
Dr. C. Knape und Dr. H. F. liecker , 2ten Bandes
2ter Theil. Mit einem Kupfer. Berlin bei Mau¬
rer. 1809. 8. (1 fl. 30 kr.) *).

I. Medizinische Polizei. x. UeberdenBegriff
der m e di zi ni s c h e n G e s e tz g e bu 11g. EinBeitrag
zur allgemeinen Staats Wissenschaft. Von
Hrn. Hofrath Dr. WKildberg, — 2. Ueber die Verei¬

nigung der Medizin mit der Chirurgie. Von
Hrn. General - Chirurgus Mursinna. 5. Day's Regen¬
maschine, verbessert von Hrn. C. Knape. (Mit einer Ab¬

bildung). —- 4. Etwas iibe v die vorzüglichsten
Ursachen der Vieh 1c rankheiten während des

Krieges und nach demselben, nebst darauf

gegründeten V erhiitungs regeln und Heil¬
mitteln, wie auch drei Gutachten. Von Dr.

Brennecke , Geh. Stiftsrath zu Stargard. —_ 5. Untrüg-

*) Vergl. Jahrb. «E. II. S. 549, ff.
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liebes Mittel zur Heilung der Schafräude
Von Hrn. Karbe , Amtsrath zu Blankenburg.

II. Gerichtliche A r zn e i wi s s e 11 s c h a f t. Bis¬

her ungedruckte Aufsätze. ». Merkwürdige Kopf¬
verletzung nebst einem Gutachten, des k ei¬
nig 1. preufs. Ober - Medizinal - Kolle-
g i u m s. -f- 2. Zweifache Entmannungj aus
Wahnsinn.

III. G e s c hi c h te und Literatur der g e-
s am'm ten Staatsarzneik um de in Deutschland,
vom J. 1801 an. Von Hrn. Dr. Hecker. Erstes
Jahr.

Register zum zweiten Bande

Ges ii n d h e i ts p o 1 i z e i.

Nalirungsmitbel - Polizei.

1. ■Abhandlungen über das gefährliche Haushal¬
tungsgeschirr des Bleizinns und der irdenen glasir-
ten Gefäfse, Wein Verfälschung , Weinvergiftung
und schädliche Künsteleien beim Bierbrauern Nebst

Mitteln zur Abwendung und Verhütung der Gefah¬
ren. Von Müller. Neue Ausgabe. Leipzig bei
Hinrichs in K. 1809. 8.

2. Von den Mitteln und Wegen die mannichfal-
tigen Verfälschungen s'ämmtlicher Lebensmittel aus¬
serhalb der gesetzlichen Untersuchung zu erkennen,
zu verhüten und wo möglich wieder aulzuheben.
Eine durch die königl böhm. Gesellschaft der Wis-
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senschaften zu Prag genehmigte Preisschrift. Von
J. W. Knoblauch , cl. Philos. Mag. und Med. Baccal.
in Leipzig, auf Kosten der Gesellschaft mit einer
Vorrede gedruckt und dem Verfasser als Belohnung
überlassen. Ersten Theils erste Abtheilung. Ein¬
leitung, Dunstkreis,- Werkzeuge und thierische
Nahrungsmittel. Ersten Theils zweite Abtheilung.
Vegetabilien, Salze, Farben , Getränke und ihre
Prüfungsmittel. Zweiter Theii. Anleitung zur
Kenntnifs der unverfälschten und Prüfung der ver¬
dächtigen Nahrungsmittel. Leipzig jin Kommissign
bei Mittler. 1810. 8. (6 11.)

Ueber frühere Verhandlungen in Hinsicht der Preisfra¬

ge , welche die böhm. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Prag im J. 1804 aufgab , theilten wir schon im 2ten

Bande (S. 345.) d. Jahrbuches Nachricht mit. Unter

den eingegangenen ,10 Preisschriften fand die Gesell¬

schaft vorzüglich 2 einer besondern Aufmerksamkeit

würdig - Die Gesellschaft erliefs eine Einladung an

beide Verfasser, ihre Abhandlungen umzuarbeiten und

machte sich verbindlich , ihre Arbeiten auf Kosten der

Gesellschaft drucken zu lassen , und jedem Verfasser

die Auflage seines Werks als Geschenk ztr überrei¬

chen. — Der eine Verfasser entsagte dieser Anerbie-

tuilg. Die ganz umgearbeitete Schrift des andern

ist die vorliegende, ihren Gegenstand sehr ausführlich
behandelnde.

Schutzblatternimp fung.

1. Versuch einer historisch - kritischen Darstel¬

lung der Verhandlungen über die Kuhpockenim-
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pFang in Grofsbrittannien, besonders der, über die
Schutzkraft und Gefahrlosigkeit derselben, seit dem
Jahre I8O4 in diesem Lande obgewalteten, Streitig¬
keiten. Nebst einem Anhange, welcher einige

' Vorsichtsmafsregeln, die bei der Impfung zu beob¬
achten sind, enthält, von Dr. F. G .Friese, Me¬
dizinalrath im Coli. med. et sanitatis bresl. Regier.
Depart. u. s. w. Breslau bei Korn d. ä. 1809. 8.
(1 fl. 12 kr.)

Die Gegner der Schutzpockenimpfnng in England
zumal in London waren vorzüglich RowUy *), TVlo-
seley, Gohlson , Birch , Rogers, Lipscomb , Skirrel. Ei.
gennutz und Gewinnsucht trieb sie besonders an, eine
Menge Behauptungen gegen die Impfung aufzustellen,
die bei näherer Untersuchung sich als Erdichtungen,
Entstellungen, Widerspruche, Verwechselung der wil¬
den Pocken mit den Menschenblattern oder blofse Lo-

kalansteckung derselben zeigten. Nur wenige Beob¬
achtungen ergeben sich , wie dies auch bei der Inokui
lation der Menschenpocken der Fall ist, wo diese, aber

immer gutartig, nach der Vakzination folgten.
TJeber alle diese Streitigkeiten, sowie über die offi¬

ziellen Verhandlungen rücksichtjich. der Schutzpocken¬
impfung in England, findet sich in dieser Schrift aus¬

führliche Auskunft. Sie ist ein würdiges Seitenstück
zu Cyillan's Werk und jedem, dem dieser wichtige
Gegenstand am Herzen liegt , zu empfehlen. — Der
Anhang liefert mehrere Kautelen bei der Impfung:
nicht von Kindern weiter zu impfen , die an cliroui»-

*) 6. d. Jahrb. B. II. S. 5gi.
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sehen Exanthemen leiden; nicht aus Pusteln zu in-

okuliren , die aufgekratzt wurden und nicht schützend

sind; einige Pusteln in ihrer Vollkommenheit zu lassen,

um den regelmäfsigen Verlauf beobachten zu können;

mehrere Impfstiche zu machen u. s. w.

2. Vergleichende Uebersicht der natürlichen, der

geimpften und der Kuh- oder Schutzblattern in

Rücksicht ihrer Witkungen auf einzelne Personen

und auf die ganze menschliche Gesellschaft; be¬

kannt gemacht von der Jenner sehen Gesellschaft

in London , zur Ausrottung der natürlichen Blat¬

tern. Wien bei A. von Mösle. 1809. fol.

5. Ueber die Nothwendigkeit und Pflicht der

Schutzblattern-Einimpfung. Wiesbaden bei Schel¬

lenberg. 1809. 8. (22 kr.)

Eine Predigt vom Pfarr. Köllner.

4. Sollen wir unsern Kindern die Schufzpocken

einimpfen lassen? Eisenberg bei Schönes. 1809. 8.

(50 kr.)

5. Untersuchung der Frage: ob die Kuhpocken¬

impfung jetzt schon durch Zwangsgesetze allgemein

eingefühlt werden könne? Von Dr. J. K. Oster¬

hausen. Nürnberg bei Wittwer. 1809. 8.

6. Die Kuhpocken od6r die Vakzination u. s- W.

Hamburg bei Vollmer. 1809 8. (20 kr.)

7. Dr. Lu dw i g, historiae insitienis Variola-

mm humanarum et vaccinarum comparatio. Sp.

VI. Ups. 1808-
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: 8. Dissert. de vaccinatione a. Ria nk in ei st er.

Ups. 1808.

Medizinalwesen, med. Bildungsanstalten, Ver¬

ordnungen ii. s. iv. betreffend.

1. Ueber das Medizinalwesen in der vormaligen

königlich bayerischen Provinz in Schwaben, oder

Rechenschaft über meine Geschäftsführung als Me¬

dizinalrath bei der Landesdirektion der vormal. kö-

nigl. bayerischen Provinz in Schwaben. Nebst Dar¬

stellung der Medizinalverfassung in Bayern, unter

der vorigen und gegenwärtigen Piegierung. Von

J. E. PVetzler zu Augsburg, k. b. Medizinalrathe

des Lechkreises. Augsburg beim Verfasser und

Nürnberg bei Kampe. 1810. 8. (2 fl.)

Die vorliegende , einem jeden Staatsarzneikundigen
zu empfehlende, Schrift liefert eine Darstellung der
gegenwärtigen vorzüglichen Administration des Me¬
dizinalwesens im Königreiche Bayern. Und wahr ist

es, dafs Bayern unter allen Staaten verhältnifsmäfsig
bei weitem die gröfsten Summen auf diesen Theil der
Staatsverwaltung verwendet. Der würdige Verfasser
gibt einen rühmlichen Beweis, wie sehr ein Sanitäts¬
beamter sich um das Wohl eines Landes verdient ma¬

chen kann, wenn er thätig seyn will und wie sehr
er den Vorwurf, dafs so häufig ärztliche Staatsdiener,
für den Gehalt, den sie ziehen, so wenig leisten, zer¬
nichten kann.

Mehrere der hier enthaltenen Verordnungen für die
k. b. Provinz Schwaben , werden in unserm Jahrbuche
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(X. a83, ä85, 087 und a. O) mitgetheilt. Sie
sind von Hrn. W. verfafst •worden. — Muster zu Ge-

bnrtsKranken-, Sterbelisten, zu meteorologischen
Tabellen u. s. w. beschliefsen diese instruktive
Schrift.

2- Ueber den gegenwärtigen Zustand der Medizin
in Hinsicht auf die Bildung künftiger Aerzte. Von

Dr. Ludw. Formey. Berlin bei Amelung. 1808. 8.

(40 kr.)

5. Ferdinand Niederholdt's, eines jungen deut¬

schen Arztes Lehrjahre. Von Dr. II. C. A. Ost-

hoff. 2 Tille. Sulzbach bei Seidel. 1809. o.
(5 fl. 50 kr.)

4. Diss. de educakione fukuri medici. Auct. E.

G. Hommeyer. Fips. 1808.

5. Annalen der klinisch - technischen Schule zur

Bildung des Arztes als Kliniker und als Staatsdie¬

ner. Herausgegeben von Dr. P. J. Harsch, grofs-

herzogl. wiirzburg. Medizinalrathe u. s. w- Erstes

Heft. Piudolstadt bei Klüger. 1809. 8. (1. fl.

50 kr.)

Der würdige Hr. Verfasser legt in diesen Jahrbü¬
chern die Denkwürdigkeiten eines Instituts nieder,

das als das einzige angesehen werden kann, wo die so
nothwendige , auf andern Universitäten gewöhnlich
vernachlässigte, Bildung des Arztes als Staatsdiener
beabsichtigt ist. Der Inhalt ist folgender: 1. Rede
Uber das Studium der Medizin aäf Univer¬
sitäten. — S. Idee der Klinik im Umrisse

dargestellt, r— 3. Wi 11 er ung s b e 0 b a ch t ui-
gen
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gen vom Ja hü 1804- — 4- Krankheiten und
Sterblichkeit des J. 1804. — 5. Auszug aus
dem klinischen Tage buche v. J. »807. — 6.
Witterungsbeo bac'htungen der ersten Hälf-
t e d. J. 1 8 o 8. — 7. Beobachtungen der Krank"
heiten vomjan, bis Juni 1808. — Neben einer

Reihe von Krankengeschichten finden sich viele medizi¬

nisch-statistische Notizen über YVürzburg, die zugleich
Fortsetzungen der trefflichen, vom Hrn Verfasser heraus¬

gegebenen, Topographie dieser Stadt sind. Drei ge¬
richtlich - medizinische Gutachten betreffen ein neuge-
bornes Kind und zwei Ertrunkene. Am Schlüsse des

letzten sagt Hr. H. , es möchte bei den Rettungsversu¬
chen an Ertrunkenen immer auf die Möglichkeit
Rücksicht zu nehmen sey u , dafs Wasser in die Luft¬

röhre eindringe, daher auch ein behutsames Stürzen,
freilich nicht so tumultuarisch, wie es oft geschah,
nicht ganz zu verwerfen seyn möchte !

6) Dr. A. E. Schweiger, über Kranken- und Ar¬

menanstalten zu Paris , herausgegeben mit Zusätzen
und einem Anbange von Dr. ./. G. Langermann.
Bayreuth bei Lübecks Erben. 1810. 8. (1 ß. 24 kr.)

7) Beiträge zur Vervollkommnung des Feldhospi-
talwesens, oder Leitfaden für militärische Medizinal¬
behörden, Feldärzte, Wundärzte u. a. aus dem

Französischen übersetzt und mit einem Anhange
versehen von Dr. M. E. C. F. Richtsteig, k. preufs.
Medizinalrathe zu Glogau u. s. w. Glogau bei Gün¬
ter. 4809. 8.

Eine Uebersetzung von 5, diesen Gegenstand betref¬
fenden, im J. VM erschienenen Arretes , wichtig für

5ter Jahre. Bh
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die , welche sich mit dem französischen Feldhospital¬

wesen bekannt machen wollen.

8) Unterricht für Hebammen. Von F. C. Nicolai.
Düsseldorf bei Schreiner. 1809. 8. (lfl. 50 kr.)

9) Unterricht in der Geburtshiilfe für die Hebammen
des Grofsherzogthums Baden , sowohl zu ihrem ei¬

genen Nachlesen, al9 zu einem Leitfaden bei der
Unterweisung und den Prüfungen für ihre Lehrer.
Aus Auftrag der grofsherzogl. badischen General-
Sanitäts- Kömmission . verfafst und auf derselbigen
Gtitheifsen gedruckt. Karlsruhe bei Macklot. 1809.
8. (lfl. 12 kr.)

10) Tie. officio artis obstetriciae concedendo solis
viris. Auct. J. P, TVeidviann, Mogunt. ap.

JQ'pferberg. 1808. 4. (18 kr.)

11) Annotatio ulterior, quumodp res ista intra
virorum Solas manus tradi possit ? Auct. J. P.

TV ei dm arm, Mogunt. ap. Kupferborg. 1808.

4. (24 kr.)
12) Apothekertaxe zur neu eingeführten preufs.

Pharmakopoe. Von Dr. C. Tlachsland. Karls¬
ruhe bei Müller. 1809. 8. (lf> kr.)

15) Pharmakopoe und Arznei-Taxe für das bei

der hiesigen Armenanstalt angestellte^,medizinische
Personale. Frankfurt a. M. 1809. 8.

Verfasser ist Hr. X)r. Scherbius zu Frankfurt a. M. ■

Durch die wohlthätigen Verbesserungen, welche Se.

kön. Hoheit der Groüberzog mit dem Armen -Verpue-

gungs-Wesen vornolinicn lieft, erhielt auch der me-
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djzinische Theil desselben eins andere Einrichtung.
Statt dafs sonst die Kranken der Armen nui durch ei¬

nen Arzt und einen Wundarzt besorgt wurden , haben
jetzt 14 Aerzte uud 7 Wundärzte diese Funktion. Die

Arzneien Wilden unentgeltlich gegeben.

Med. Geographie, Topographie u. Statistik.
Versuch einer medizinischen Topographie der

Stadt Sulz am Neckar im Königr. Wiirtemberg.
Von Dr. Wunderlich. Tübingen hei Kotta.
1809. 8.

Volksarziieikunde. ,

1. Ueber die seither im Herzogthume Oldenburg
bemerkten, ungewöhnlich häufigen Krankheiten und
Todesfälle, ihre Ursachen, und in wiefern solchen
künftig möglichst vorzubeugen sei: Von Dr. G.

A. Gramher g, herzogl. Kanzleirathe und Landphy-
sikus. Oldenburg bei Schulze. 1808. 8. (36 kr.)

Wird von Laien, zumal der dortigen Gegend, mit
Nutzen gelesen werden.

2. Anleitung zur allgem. Krankenpflege. Ein
Handbuch für Krankenwärter und alle, welche um

Kranke seyn müssen. Vom Verf. der Kunst gesun¬
de Kinder zu haben. Eisenberg bei Schöne.. 1809.
8. (1 fl. 30 kr.)

5. Katechismus oder leicht fafslicher Unterricht

für Kinderwärterinnen, Auch allen guten Eltern
gewidmet, denen daran gelegen ist, nicht nur ge¬
sunde, sondern auch gut geartete Kinder um sich
zu haben. Von E. ' Mangold t, ■ Kaplan der Pfarr.

Eb2
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Hang zu Würzburg. Bamberg und Würzburg bei
Göbhardt. 1809. 8. (56 kr.)

4. Versuch einer Pastoral-Medizin. Von A. M.
Vertilg. Münster bei Aschendorff. 1809. 8. (1 fi.

40 kr.)
5. Abhandlung über ansteckende Krankheiten,

Verwahrungsmittel dagegen , und Behandlung nach
geschehener Ansteckung; zur Beruhigung für Seel¬
sorger geschrieben. Wien bei Doli. 1809. 8.

6. Die Kunst gesund zu bleiben und alt zu wer¬
den , oder der neue Volks - und Hausarzt für alle
Stände. Von Dr. K F. Lutheritz. Leipzig bei Hin-
richs. 1809. 8. (2 fl. 24 kr.)

7. Hygiea oder die Kunst gesund zu seyn nnd
alt zu werden , zur Beförderung medizinischer Auf¬

klärung und des physischen Lebensgliickes heraus¬
gegeben von Dr. K.. F. Lutheritz prakt. Arzte
und Physikus zu Meifsen u. s. w. Leipzig bei
Hinrichs. Sechs Hefte machen einen Jahrgang. (4
fl. 30 kr.)

Fortsetzung des neuen Völksatztes.

8. Das physische Leben und die Mittel es zu er¬
halten. 2ter prakt. Theil. Von Dr. K. F. Lutheritz.
Auch unter dem Titel: Grundregeln der Diätetik
für gebildete Leser und studierende Jünglinge. Leip¬
zig bei Barth. 1809. 8. (36 kr.)

9. Anleitung zu einer vernünftigen Gesundheits¬
pflege für das Landvolk, in Gesprächen und Erzäh¬
lungen nach den neuesten Ansichten der Physiker
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und Aerzte. Von Dr. J. H. Müller. Basel bei Flick.

1808. 8. (56 kr.)
10. Glückseligkeitslehre für das physische Leben

des Menschen, oder die Kunst das Leben zu benuz-
zen und dabei Gesundheit, Schönheit, Korper-und
Geistesstärke zu erhalten und zu vervollkommnen.

Von Ph. K. Hartmann. Dessau und Leipzig bei
Vofs. 1808. 8. (2- fl. 40 kr.)

11. Der Gesundheit und Frohsinn verbreitende

und das Leben verlängernde Genufs der Liebe; oder
die Entstehung, Zeugung und Fortpflanzung des
Menschengeschlechts nebst Darstellung der schreck¬
lichen Folgen, welche Onanie, Pollutionen, und
jede venerische Ansteckung durch den Beischlaf für
beide Geschlechter haben. Mit einem Anhange
wirksamer und unschädlicher Heilmittel. Von Dr.

C. V. B. Leipzig bei Sommer. 1809. 8. (2fl. 4O kr.)
12. Naturbuch von der Fortpflanzung des Men¬

schen, oder physiologisch - diätetischer Unterricht
über Begattung und Erzeugung u. s. w. Halle bei
Dietlein. 1809. 8.

13. Die Kunst den Beischlaf so auszuüben, dafs
dadurch die Gesundheit keinen Schaden leidet, und

dafs doch dadurch der süfseste Erdengenufs erreicht
wird. Eine unentbehrliche Beilage zu Beckers
Kafhgeber vor, bei und nach dem Beischlafe u. s. w.
Bayreuth bei Lübecks Erben. 1809. 8.

14. Die Leitung des Geschlechtstriebes zum Na-

turzwecke des Beischlafs. Eine prakt. Abhandlung
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entweder für sich oder als Zugabe zu Hufelanas

Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Mün¬

chen bei Fieischmann. 1809. 8. ,(46 kr.) Auch un¬

ter d. Titel: über die Veredlung des Menschenge¬

schlechts in Hinsicht auf kluge Leitung des Ge¬

schlechtstriebes.

15. Der Beischlaf, nebst einer vernünftigen An.

Weisung, wie man sich vor, bei und nach diesem

zu verhalten habe, um seine Gesundheit und Kräfte

zu erhalfen, und zugleich schöne, starke und ge¬

sunde Kinder erzeugt werden u. s. w. Hamburg

bei Vollmer. 1809. 8. (50 kr.)

15. Die Heimlichkeiten der Frauenzimmer u.s.w.

Von Dr, Albrecht. Hamburg bei Vollmer. 1809.

8. (1 11.)

17. Die monatliche Reinigung, oder wie hat sieh

das Mädchen und das Weib dabei zu verhalten, um

schön, gesund und von Schmerzen frei zubleiben?

Von Dr. G. W„ Becker. Zweite vermehrte und ver¬

besserte Aufl. Pirna bei Friese. 1809. 8. (46 kr.)

18. Versuch über die Einbildungskraft der Schwän¬

gern in Bezug auf ihre Leibesfrucht zur Beantwor¬

tung der Frage: können Schwangere sich wirklich

versehen ? Mit 27 Beispielen erläutert, zunächst

zur Belehrung für -Frauenzimmer. Von Dr. H.

G. BViisbnei. Rostock bei Stiller. 1809 8.

(45 kr.)

19. Medizinische Nachricht für Schwangere, wie

sie sich während der Schwangerschaft verhalten sol-
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len, um gesunde und starke Kinder ohne Schmer¬

zen zur Welt zu bringen. Von J. Lehnliard. Qued¬

linburg bei Bafse. 1808. 8. (36 kr.)

20- Der Hausfreund oder das geheime Buch. Ei¬

ne falsliche Anweisung auch ohne Arzt die Frucht¬

barkeit unfruchtbarer Weiber zu befördern, und

ihnen ohne den l.ehnhard'sehen Gesundbeitstrank

eine leichte Geburt zu verschaffen. Von einem

praktischen Arzte. Als Anhang, zum Rathgeber

beim Beischlafe. Von Dr. G. W. Becker. 5te Aufl.

Naumburg bei Wild. 1809. 8. (1 fl.)

21. Eileithyia, oder diätetische Belehrungen für

Schwangere und Wöchnerinnen, welche sich als

solche wohl befinden wollen, in zehn, an gebildete

Frauen gehaltenen Vorlesungen. Von Dr. J. Gh.

G. Jörg. Leipzig bei Knoblauch, 1809. 8. (1 fl.

30 kr.)

22. Allgemeines Hülfsbuch fiir's männliche Ge¬

schlecht. "Enthaltend die Krankheiten und Zufalle,

welche mit der Schwäche der GeschlechtstheUe ver¬

bunden sind u. s. w. Von Dr. Abbrecht. Hamburg

bei Vollmer. 1809. 8. (1 fl. 4O kr.)

23. Hülfsbuch bei allen männlichen Krankheiten.

Ein unentbehrliches Handbuch für alle Männer, die

durch Entfernung, Scham oder andere Verhältnisse

abgehalten werden bei Aerzten Hülfe zu suchen ,

nebst einer verständlichen Anweisung, sich selbst

sicher und leicht zu heilen. Von Dr. Albrecht. 3
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Theile. 3te Auflage. Hamburg bei Vollmer. 1809.
8. (1 fl. 12 kr.)

24- Geschichte eines mit den Folgen jugendlicher
Ausschweifungen in der Liebe und Onanie hart ge¬
straft gewesenen Menschen und durch welche Mit¬

tel er wiederum völlig genesen. Hamburg bei
Kratzsch. 1809. 8. (56 kr.)

25. Ideen über das Laster der Selbstbefleckung
und Vorschläge, wie demselben Einhalt zu thun
ist. Zur Beherzigung für Eltern und Erzieher.
Von Dr. J. D. Kayser. 4te verbesserte Aufl. Naum¬
burg bei Wild. 1809. 8/(30 kr.)

26. Allgemeines Und vollständiges Lehrbuch zur
Heilung aller venerischen Krankheiten, Kunst sie
zu erkennen, zu behandeln u. s. w. Von Dr.

Albrecht. Hamburg bei Vollmer. 1809. 8. (1 fl.
30 kr.)

27. Wie kann man sich von dem im Körper be¬
findlichen versteckten und eingewurzelten veneri¬
schen und Merkurialgifte gänzlich befreien, und
die verlorne Gesundheit, besonders das geschwäch¬
te Zeugungsvermögen wieder herstellen? Nebst ei¬
nem Anhange von Mitteln, wodurch man sich vor
venerischer Ansteckung völlig sicher stellen kann.
Pirna bei Friese, 1809. 8. (1 fl. 4O kr.)

28. Ueber die Erkennung und Heilung der ve¬
nerischen Krankheiten, für Nichtarzte. Von F. W.

Gautzsch. Leipzig bei Gräff. in K. 1809. 8«
(40 kr.)
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29. Arzneimittellehre welche die in venerischen

oder syphilitischen Krankheiten nothwendigen,

wichtigen und unentbehrlichen einfachen und zu¬

sammengesetzten Medikamente begreift u. s. w.

Von Dr. J. F. F.. Albrecht. Hamburg bei Vollmer.

1809. 8. (2/ + kr.)

50. Hiilfsbuch für alle, die an der güklnen Ader

oder Hämorrhoidal ■ Zufällen leiden u. s. w. Ham¬

burg bei Vollmer. 1809. 8. (30 kr.)

31. Mittel und Belehrung fiir Hämorrhoidalkran-

ke, Hypochondristen und solche, welche an Ner¬

venschwäche und Verdauungsbeschwerden leiden,

besonders aber für diejenigen, welche die Zufälle

der blinden Goldader ertragen, ohne sie bisher als

solche erkannt zu haben, ote Auflage. Leipzig bc-i

Bauer in K. 1809. 8. (56 kr.)

32. Wie können Personen, welche mit den Be¬

schwerden der Hämorrhoiden oder güldnen Ader

behaftet sind, davon gründlich geheilt und wenn

sie noch nicht entstanden, davor geschützt werden.

Von Dr. A. Meyer. Zweite Aufl. Hamburg bei

Kratzsch. 1809. 8. (48 kr.)

33. Die Hämorrhoiden , ein deutlicher Unterricht

für alle, welche daran leiden, nebst den sichersten

Mitteln sich davon zu befreien. Von Dr. K. fp'e-

zel. Pirna bei Friese. 1809. 8. (1 fl. 20 kr.)

54. Rathgeber bei rheumatischen Schmerzen oder

sogenannten Flüssen u. s. w. Hamburg bei Voll¬

mer. 1809. 8. (30 kr.)
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35. Schnupfen und Husten. Ein guter Rath art
meine Mitbürger, die sich gegen ihn und seine Fol¬
gen, besonders die Auszehrung, Schwindsucht
u. s. w. schützen und von ihnen überfallen , sich

und die Ihrigen heilen wollen. Von Dr. G. W.
Becker, Pirna 1808. 8.

36. Hülfe für alle, die an hypochondrischen und

hysterischen Uebeln leiden u. s.w. Haniburg bei
Vollmer.' 1809. 8..- (36 kr.)

37. Sichere Mittel für Schwindsüchtige u. s. w.

Hamburg bei Vollmer. 1809. 8. (50 kr.) *)
38. Die Kopfschmerzen, ihre schnelle Linderung

und Heilung u. s. w. Hamburg bei Vollmer. 1809»

8. (44 kr.)
39. Diätetik für Augenkranke. Von Dr. K. Fr.

Graefe. Mit erläuternden Kpfrn. Leipzig bei Küh¬
ler. 1809. 8. (2 fl. 6 kr.)

40. Der Augenarzt oder sichere Hülfe für kranke
Augen u.s.w. Hamburg bei Vollmer. 1809.8. (50 kr.)

41. Ueber die am häufigsten vorkommenden
Krankheiten der Augen und die sichersten Mittel
sie zu heilen, nebst Gebrauch eines Augenopiat»,

*) Die populären medizinischen Schriften , womit als
Ballast fuderweise Vollmer die Messe versieht,

sind gewöhnlich aus der Fabrik von Dr. Albrecht.
Sache der Polizei aber ist es, Erzeugnisse, wie diese,
in der Geburt zu ersticken, um dem Schaden, den

sie nothwendig bringen , zuvor zu kommen.



) 3 9 5 (

welches jede Krankheit des entzündeten Auges si¬
cher und gründlich heilet. Von Dr. J. H. TVittig.
Hamburg bei Kratzsch. 1809. 8. (48 kr.)

42. Die Krankheiten des Gehörs, oder sichere

Mittel, das Sausen vor den OhrenHarthörigkeit
nud Taubheit zu mindern, und nach und nach

ganz zu heilen u. s. w. Hainburg bei Vollmer.
1809. 8. (30 kr.)

4.3. Die Zahnschmerzen oder zuverlässige Mittel
sich von denselben zu befreien, sie mögen aus
hohlen Zähnen oder Flüssen entstehen, nebst einem
Unterrichte, wie man die Zähne bis in's hohe Al¬
ter gesund und schön erhalten kann. Zweite ver¬
besserte und vennehrte Auflage.- Pirna bei Friese.
1809. 8. (50 kr.) '

44. Sichere Mittel gegen das,Zahnweh, oder der

kleine Zahnarzt u. s. w. Hamburg bei Vollmer.
1809. 8. (50 kr.)

4'5- Radikalkur der Brüche, vom frühesten bis

zum spätesten Alter, nebst Vorbauungsmitteln und
einer Anweisung sich selbst darin zu helfen. Ham¬
burg bei Vollmer. 1809. 8. (1 11.)

46. Rathgeber für alle, die an Eriichen, beson¬

ders des Unterleibes leiden u. s. w. Hamburg bei
Vollmer. 1809. 8» (50 kr.)

4?. Neues Noth- und Hülfsbiichlein für Bruch¬
kranke aller Art, worin über das Wesen, die
Entstehung, Verhütung und Heilung der Leisten-,
Schenkel-, Nabel-, Wasser-, Fleisch- und ande-
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rer Brüche der faßlichste und vollständigste Unter¬
richt zum Besten der leidenden Menschheit gege¬
ben wird. Von Dr. Becker pr. Arzt zu Leipzig.

Nürnberg bei Schneider undWeigel. 1809.8. (54 kr.)
48. Unterricht für Bruchpatienten beiderlei Ge¬

schlechts , worin sie besonders diesen Leibesschaden
an sich leicht erkennen, und dagegen zur'Verhü¬

tung lebensgefahrlicher Folgen , die sichersten und
zweckmäl'sigsten Vorbauungs- und Heilmittel ange¬
zeigt finden. Von L. Mieg. Zweite vermehrte und
verbesserte Aufl. Basel bei Flick. 1809. 8. (06 kr.)

49. Bewahrte und zuverlässige Hülfsmittel, sich
von Leichdornen, Warzen und Schwielen zu be¬
freien , und sich davor zu bewahren u. s. w. Leip¬
zig bei Joachim. 1809. 8. (4O kr.)

50. Zweckmäfsige und erprobte Mittel gegen
Sommersprossen, Leberflecken, Sonnenbrand, Hüh¬
neraugen u. s. w. Von Dr. Albrecht. Hamburg bei
Vollmer. 1809. 8. (30 kr.)

51. Sicherste, gründliche, auf vieljährige Erfah¬
rung gegründete Heilung aller Frostbeulen und er-
frornen Glieder. Nebst einer Anweisung ihnen vor¬
zubeugen. Von Dr. Albrecht. Hamburg bei Voll¬
mer. 1809. 8.

52. Die Kunst gesunde Kinder zu haben. Ein
Handbuch für vernünftige und zärtliche Mütter.
Zweite Auflage. Eisenberg bei Schöne. 1809. 8. (30 kr.)

53- Die Krankheiten der Kinder, ihre Kenntnifs
und Heilung. Ein Haus- und Hülfsbuch für Eltern
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und Erzieher, die ohne Arzt seyn müssen oder sei¬

ne Bemühungen unterstützen wollen. Von Dr. G.

W. Becker. 2ter Theil *). Pirna bei Friese. 1809. 8.

V et e r in är künde.

1. System der theoretischen und praktischen Thier-

Ii eilk und e. Von Dr. F. Busch , 2terBd. Marburg in

der akadem. Buchhandl. 1809. 8. (5 fl.)

2. Allgemeines Hausvieharzneibuch, oder voll¬

ständiger Unterricht wie man die Krankheiten der

Pferde, des Rindviehes, der Schaafe, Schweine,

Hunde und des Federviehes auf die leichteste und

wohlfeilste Art heilen kann. Nebst Anhang einer

kleinen Hausapotheke, oder kurzer Unterricht, wie

man die in jeder Haushaltung sich vorfindenden Din¬

ge (sogenannte Hausmittel) gegen die Krankheiten des

Viehes beflutzen kann. Von K. W. k. Thier¬

arzte etc. Ansbach bei Gassert. 1809. 8. (2 11. 24 kr.)

3. Veterinarisches Handbuch oder Anweisung die

Krankheiten der Thiere zu erkennen und zu heilen,

für Thierärzte und Haushalter, nach alphabetischer

Ordnung. Von Dr. C. H. Spohr , Stadtphysikus

zu Seesen. 5ter und letzter Bd. Nürnberg bei Has¬

pe. 1809. 8. (1 fl. 15 -kr.)

4- J. Fr. W öllstein die Kunst ohne alle Anlei¬

tung Pferde, Rindvieh, Schaafe, Ziegen u. s. w.

6ter und letzter Bd. Erfurt, bei Hennings 1809.

8. (20 gr., alle 6 Bde. 5rthlr. 6gr.)

*) S. d. Jahrb. F. S, 433.
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5. Wahrnehmungen an Pferden, um über ihr Be¬
finden urtheilen zu können. Von H. Waldinger.
Zweite verbesserte und vermehrte Aufl. Wien bei

Degen. 1809. 8. (1 fl. 50 kr.)
6. J. A. Gaab's praktische Pferdearzneikunst u.s.vy.

dritte verb. und verm. Auflage. Bearbeitet von J. A.

F. R—f. Mit 2Rupfern. Erlangen bei Palm. 1809.
8. <1 fl. 30 kr.)

7. Der Tascheniderdearzt. Ein Handbuch für al¬

le Stände, vorzüglich zum Gebrauche der Kavallerie.
Von .1. N. Rchlivcs. 2üe verm. und verbess. Aufla¬

ge. Mit 2 Kupf. Berlin bei Maurer. 1809. 8. (2fl.)
8. Natur und Behandlung der Schaafraude, dar¬

gestellt von G. H. Td7 alz , k. wiirtemb. Land -Thier-
Arzte etc. Mit einem Kupfer. Stuttgart bei Stein¬
kopf. 1809. 8. (1 fl, 24 kr.)

9. Abhandlung über die Kohle als Heilmittel der
verdächtigen Drüsen bei Pferden. Von H. PJ'aldin-
ger, Profess. am k. k. Militär-Thierarznei-Institu¬
te zu Wien. Wien. 1809. 8.

Gerichtliche Medizin.

1. Ueber ärztliche Untersuchung des Gemüthszu-
standes. Enthaltend 1) ein ärztliches Parere über
den Gemüthszustand eines in Kannstadt 1808 ent¬

haupteten Mörders; nebst Bemerkungen über dassel-
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be. 2) Erörterung der Frage: ob und wiefern es
Sache des gerichtlichen Arztes sei, über zweifelhaf¬
ten Gemüthszustand zu erkennen. Von Dr. C. G.

Elvert, kön. wiirtemb. Hofmedikus etc. Anhang.

Beobachtungen, welche an dem Kopfe und Rumpfe
des Enthaupteten unmittelbar nach der Enthauptung
gemacht worden, mitgetheilt von Hrn. Hofmedikus
Dr. Klein in Stuttgart. Tübingen bei Heerbrandt.
1810. 3. (4O kr.)

Eine empfehlenswerthe Schrift.

In allen den Fällen wo die Gemüthskrattkheit in ei¬

nem anomalen Zustande des Körpers als Ursache nach¬

gewiesen werden könne, müsse der Arzt in gerichtli¬
chen Fällen darüber entscheiden , in andern fiele diese

Entscheidung nicht in seine Kompetenz , sondern »in
die des Philosophen (dem Ar;ste kommt sie aber im¬
mer zu, weil eine blos psychische Krankheit ohne
körperliche Ursache nicht statt findet, und weil
der gerichtliche Arzt, wie er seyn sollte , auch prak¬
tischer .Psycholog und Anthr'opolog seyn mufs und
durch seine Menschenkenntnifs am besten bei der Un¬

tersuchung des Gemütszustandes eines Menschen ge¬
leitet wird).

Das Organ des Mordsinnes nach Gall war in dem
erzählten Falle bei dem Inquisiten deutlich entwickelt.

— Spuren, die auf Bewufstseyn hätten schliefsen las¬

sen, konnte Hr. Kl, in dem abgehauenen Kopfe nicht
entdecken.

2. Anweisung zu gerichtlichen Leichemmfersu-

chungen für Aerste , Wundärzte und Recbtsgelehr-



) 4oo (

te. Von C. A. Kraus. Zweite vermehrte Auflage.
Helmstädt bei Fleckeisen. 1809. 8.

5. M. Hafner's, Wundarzt etc. zu Eichstädt'
neues und nützliches (?) Taschenbuch für Beamte,
Aerzte und Wundärzte. Oder kurze, jedoch voll¬
ständige (?) Abhandlung alles dessen, was bei ge¬
richtlichen Untersuchungen gewaltsam verletzter, ge-
tödteter, plötzlich verstorbener, oder todt gefunde-

-her Menschen zu beobachten ist. Augsburg und
Stadtamhof bei Daisenberger. (Ohne Jahrzahl). 8.
(36 kr.)

Ein schlechtes Produkt.

4. Neueste Sammlung kleiner akademischer Schrif¬
ten über Gegenstande der gerichtlichen Arzneige-
lahrtheit und medizinischen Rechtsgelehrsamkeit.
Aus dem Lateinischen übersetzt und herausgegeben
von Dr. Fr. Aug. PT{ait~. lten Bds. Ites St. Naum¬
burg bei Wild. 1809. 8.

5. Specimen inaug. med. continens suicidium
d ubinm casu singulari illuskratum, qnod a. d. 15.
Au g, 1808 publico ervditoriim examini obtidit au-
ctor F. H. 1 mmis c h, ValsLadio - Altenburg. Je-
nae. 1808. 8.

Ein interessanter Fall von einem zweifelhaften Selbst¬

mord^. Der erste Abschnitt liefert die Species facti

aus den Akten gezogen und den Obduktionsbericht;

der zweite Abschnitt enthält die gerichtlich medizini¬

sche Beurtheilung dieses Falls.

6. Beiträge zur Beförderung einer Kurmethode auf
psychi-
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psychischem Wege. Herausgegeben von J. C. Reil
und J. C. Hoffbaver, Professoren zu Halle. Ister Ed.
( 5 fl. 24 kr.) — Vom zweiten Bande sind 3 Stücke
bereits erschienen. Halle bei Gurt. 1807 —1809. 8.

Auch für die gerichtliche Medizin ist dieses treffli¬
che Werk von voiziiglichem Werthe.

* *
*

7. Ueber die Unzulänglichkeit der gesetzlichen
Hauptmängel bei Pferden, Rindvieh, Schaafen und
Schweinen , um Betrügereien im Viehhandel zu ver¬

hüten. Von K. W. Ammon. Nürnberg beiMonath
und Kufsler. 1810. 8. (24 kr.)

Schriften vermischten Inhalts.
— 1iii

1. Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und

praktische Heilkunde. Herausgegeben von Dr. J.
H- G. Schlegel , herzogl. ßächs. weimar. Amts- und
Stadtphysikus zu Ilmenau. Achte Sammlung. Je¬
na bei Göpfert. 1809. 8. (1 11. 20 kr. )

Die Abhandlungen, welche in dieser Sammlung ent¬
halten sind, betreffen meist die Staatsarzneikunde und

nur der geringere Tlieil gehört zur praktischen Medi¬
zin, Die erstem sind folgende: Gutachten des
Herausgebers tiber eine tö dt liehe Vergif.
t u 11g durch höchst wahrscheinlich mit
Grünspan verunreinigt gewesenen Zwet-
schenmnfi. Mehrere Personen wurden nach dem

Genüsse desselben krank, ein Mädchen starb 84 Stunden

nachdem sie davon gegessen hatte. Die chemische
Untersuchung der bei der Sektion gefundenen Konten-

Sfer Jahrg. C 4
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teu des Mafijens erwiefs kein Gift, das wohl durch

Blechen und Stuhlgang ausgeleert, zum Theil auch re-

sorbirt wurde. Hr. Schi, schlofs auf zufällig tödtliche,

Vergiftung, weil die Behandlung der Kranken durch¬

aus fehlerhaft war. — Obduktionszeugnisse

über zwei mit der YV u r m - und R. 9 t z k r a n k .

Ivo it behaftete Pferde mit Zusätzen v]o m

Herausgeber. — Gutachtlicher Bericht über

die Frage: ob zwei zur Zeit des in Bayern

herrschenden Milzbrandes (im August 1807)

nach Ilmenau verkaufte Kiihe auch an jener

Krankheit litten? Vom Herausgeber. —

Gutachten der medizinischen Fakultät zu

H. über verschiedene Krankheitszufälle ei¬

ner Kuh, mit aktenmäfsigen und eigenen

Erläuterungen versehen vom Herausge¬

ber. — Todtliche Verletzung des Schädels

durch einen Schlag, nebst zwei ähnlichen

durch einen Fall verursachten. Vom Her¬

ausgeber. — Gutachten Uber den Gemiiths-

zustand eines Mannes, welcher sich i n's

Wasser stürzte, aber gerettet wurde. Vom

Herausg. — Obduktionsbericht über einen

im Wasser gefundenen Mann. Vom Her¬

ausgeber. Aus dem ausführlichen Sektionsberichte

über diesen Ertrunkenen bemerken wir Folgendes.

'Im Kehlkopfe fand man schaumigen Schleim und Was¬

ser. Die Luftröhre war voll Wasser; die Epiglot-

tis vericlilofs nicht die Stimmritze ; schaumiges Was¬

ser war bis in die kleinsten Luftrphrenästcben der

Lungen getreten; die Lungen selbst strotzten von

schwarzem Blute und waren sehr durch Luft ausge-
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dehnt. — Gutsoliten des Herausgeber« über
den einer Weibsperson angeschuldigten
Blödsinn. — O b d uk ti o n s b e ri c Ii t über ei¬

nen jungen Mann, der sich durch einen
Schufs ins Herz selbst entleibte. Vom

Herausgeber. — Obduktion eines Jüng¬
lings, welcher sich mittelst eines Pi¬
stolenschusses durch den Kopf selbst um's
Leben brachte. — Selbstmord durch Opium
und oinen Schnitt in die eine Speichen¬
pulsader, nebst Bemerkungen des Her¬
ausgebers über diesen Fall und über den
jetzt häufigeren Selbstmord überhaupt.

2. Neue Beiträge zur Wundarzneikunst und ge¬
richtlichen Arzneikunde. Von Dr. J. T. Chr. Berti'
stein, fürstl. neuwiedischem Hofrathe und Leiharz¬
te, Physikus etc. Erstes Bändelten. Koblenz bei

Pauli uncj Comp. 1809. 8. (1 fl. 2/j. kr.)
Die gerichtl. mediz. Aufsätze dieser lesenswerthenSclirift

sind nachstehende: Untersuchung einer angeb¬
lich verheimlichten Schwangerschaft und
Niederkunft. Vom Hrn. Hetausgeber. — G e-
schichte eines unglücklicli abgelaufenen
Accoucliements nebst dem Gutachten der
medizinischen Fakultät zu**. Vomllrn-
Herausgeber. — Gutachten über die Tod t
liclikeit einer Sjchenkelver letzung. Vom
Hrn. Herausg. — Leichenöffnung eines im
Wasser gefundenen Kindes nebst Gutach¬
ten von Hrn. Prof. D r. fV e gel er in Koblenz.
— Gutachten über die Verwundung des— S

Cc2



— 404 —

Wilhelm K. ausL. Von Hrn. Prof. TVe gel er.

— GutacIiteil über die Verwundung des
Andreas D. zu W. Vom Hrn. Herausgeb. —

Drei Untersuchungen über zweifelhafte
Gemüt hszuständ'e. Vom Hrn. Heraus g. —
Gutachten über die fruchttreibende Kraft

der Sabina. Vom Hrn. Herausgeber. —

Besichtigung eines todtgefundenen Man¬
nes, Leiche n öff n u n'g und Gutachten. Von
Hrn. Dr. K lein zu Andernach.

3. Grundlinien der Polizeiwissenschaft mit beson¬

derer Rücksicht auf das Königreich Bayern. Von Dr.

J. D. A. Hock , kön. bayrischem Justizrathe etc.

Nürnberg bei Stein. 1809. 8. (3 8. 15 kr.)
Die Sanitätspolizei ist in dieser Schrift nur mangel¬

haft und in einer nicht "„zu rühmenden Ordnung abge¬
handelt.

4. Grundsätze der Polizeigesetzgebung und der Po¬

lizeianstalten. Von L. H. Jakob. 2 Bde. Charkow

und Halle hei Ruff. 1809. 8. (6 fl. 30 kr.)

Der Hr. Verf. ist gegen die Zwangsimpfung , ohne
daft seine Gründe für Referenten überzeugend raren. Der

Wirkungskreis der med. Polizei dürfte oft zu sehr
von Hrn. J. eingeschränkt werdeil.

Literatur des Auslandes.

1. Comptes generaux des Höpitaux, des

Hospices civiles, secours a domicile, Dire-

ction des nonrrices de 1a ville de Paris et en-

fans abandonne's du Departement de la Seine. An



—•. 4°5 —

XII. An XIII. Paris. Imprirnerie des Hopitaux.
1808 et 1809. 8.

Diese Berichte liefern eine Darstellung des Zustandes

des Armenwesens, der Hospitäler, der Findelanstaltea

u. s. w. in den oben benannten Jahren Die Berichte

selbst sind in 4 Abschnitte getlreilt. Drei davon geben

Nachricht über die Einkünfte , Ausgaben und Bevölke¬

rung. Der vierte enthält vergleichende Tabellen. Die

tabellarischen Unterabtheilungen eines jeden Theils

zerfallen in Hauptstücke und Nummern und schlies-

sen immer mit einer allgemeinen Rekapitulation. —

Durch die Vereinfachung der Administration sind auch

die Berichte minder weitläufig als die vorhergehenden

geworden.

2. Annuaire medical ou Alm an ach des rriedecins,
chirurgiens, pharrfiaciens etc. Paris chcz Cronl¬
ieh ois. 1309. 8.

Ueber Frankreichs Medizinaleinrichtung, Medizinal¬

geselze , Medizinalpersonen , neueste mediz. Literatur,

Epidemien und Gesundheitszustand,

5. Code des Me'decins , Chimrgiens et Pharma-

ciens, contenaut les lois, decrets et actes du gou-
vernement, relatifs a l'exercice de la medecine,
de la Chirurgie et de la phartnacie, avec les ex-

pose's des motifs et rapports proriolices au corps
legislatif recueillis et mis en ordre par E. Ii 011-
d onn e a ii. Paris chez l'Editeur. 1809. 8. (2 Fr.
50 C. =1 fl. 10 kr.)

4- Proces verbal de la distribution de prixfaite
par Son Excellence le lilinistre de VInterieur aux
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eleves sagefemmes de la mabernibe, le 29 Decem-
bre 1807 par M. C haussier, a Paris chez
Mequignon 1808. 8.

C haussier macht unter andern darauf aufmerksam,

daf> man bei Untersuchungen todter Kinder sorgfäl¬

tig nachforscheu müsse, ob der Tod nicht etwa eine

unvermeidliche Folge der Geburtsarbeit war.

5. Seeours a donner aux enfans, qui naissent sans

offrir de fignes de vie, avec la descripbion eb le
dessin d'itn nouvel Instrument propre a inbroduire
Vair daus les branches. Tableau synoptique pu-
llie par C haussier. Paris 1808.

6. Memoire sur la fievre jaune, par J.
Leforb, Dr. eil medecine, medecin eil chef du.
deuxieme corps d'arme'e d' Observation de la Gi-
ronde ebc. Paris chez Colas, Croullebois et Ga-
bon. 1809. 8. (1 Fr. 50 C. == 4 2 kr)

7. Des erreurs populaires relatives a la mede¬

cine , par M. Iii che ran d, professeur de Iß fa-
culbe de medecine. Paris eh. Caille eb Kavier.

1809. 8. (5 Fr. = 2 fl. 20 kr.)

8. Oeuvres complebes de Tissot; nouvelle edition

revue; pre'cede'e d'un precis historique sur la vie
de Vauteur et accompagnee de notes par M. II al-
l e, Dr. et professeur en medecine de l'e'cule de
Paris etc. Paris chez Allub. 1809. (8 Fr. 50 C. =
3 fl. 57 kr.)

9. Traite de maladies qu'il est dange.reux de

guerir; ouvrage utile aux personnes sujebtes a des
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incommodite's habituelles , /ja/' iJZ. ZJ. Raimond,

Dr. en med. de Tancienne faculte dt Montpellier}
nouvelle edition, augmente'e de notes par M.
Geraud, Dr. eil med. de l'ecole de Paris. Paris
chez Collin. 1809. 8. (7 Fr. 50 Cent. = 3 fl.
29 kr.)

10. La philopedie , ou avis aux epoux sur l'drt
d'avoir des enjans saus passions. Par A. G. de
JB. S. O. Paris chez Ferra a. 1809. 8. (2 Fr. 50 C-

= 1 fl. 10 kr.)

11. Reßexions sr/r la Vaccine , suivies d'nn rap-
port sur la vaccination pratiquee dans la ville de
Douai departemenb du nord, depuis Fructidor au

X. jusqu eil Brumaire an XII, par A. T u ränget,
Dr. en medecine etc. Paris chez Rechet. 1809. 12.

(1 Fr, 25 Cent. = 55 kr.)
12. La Vaccine soumise aux simples lumieres de

la raison , ou Conferences villageoises sur la Vacci¬
ne , par C. H. Marc. Paris cliez Crachard et
König. 1809. 12. (1 Fr. 25 Cent. = 25 kr.)

15. Pharmacie veterinaire, chimique , theorique
et pratique, d l'usage des eleves , des artistes et
proprietaires, suivies du programme du cours de
M. Dupuy, professeur d l'ecole royale d'Alfort.
Par J. PJi. Lebas, membre du ci-devant College
de pharmacie de Paris. Paris chez VAuteur. 1809. 8.

* + *

I4. Le manuel d'autopsie cadaverique medi-
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co-legalc, par 31. 3'Iarc. Paris chez Dumeril.

1803. • -

15. Essai sur la natura des poisons et sur les

moyens que la clümie peut fournir pour les recon-

naitre ou pour arreter leurs ravages par F. Plu-

quet, pharma,eiert a Bayeux. Caen chez Pois-

soti. 1809. 8.

16. Ex. rnen citique d'un rapport medico-legale

par Ed. Petit, TDr. en med., mededn des epide-

mies pour la Sous-Prefecture de Corbeil etc. Paris

chez Dumeril, 1808. 8.

17. Reponse de 31. 31. L aj o i e 3Iedecin, 31a r-

celat Chirurgien, D o r ez Pharmacien, dl'exa-

men crilique d'vn rapport medico-legale, par Ed,

Petit. Paris. 1809. 4*

18. Lettre t d'un e'leve en 31e'decine a 31.31. L. Me-

decin, 31. Chirurgien et D. dpothicaire en re¬

ponse a ces 31essieurs sur l'examen ctitique d'un

rapport medico-legale par E. Petit, Dr. en

Med. a Corbeil. 4»

Die fehlerhafte Untersuchung einer eben dadurch

zweifelhaft gewordenen Vergiftung gab den vorste¬

henden 3 Streitschriften ihr Daseyn.
* * *

19. Verhandelingen van heb Rotterdamsch Genoots-

chap ter bervordering van de Koepokinenting lin¬

der de Zinspruck: ne pestis intret vigila, ter Ge¬

legenheit van des-zelfs algemene Vergadering ge¬

honten den 9 van JVintermond 1807. Rotterdam

1808. 8.
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Beförderungen und Ehren¬

bezeigungen. *)
'l ~~ ' .' ..

Herr Dr. Parisani , Landscliaftsphysikus und vor-

mal. Sanitdtsrath, ist nach dem Tode des Protome-
dikus und Direktors des chirurgischen Studiums

zu Salzburg Hrn. Härtenkeil , als Supplent ange¬
stellt worden.

Hr. Dr. Eisner, königl. preufsischer Medizinalrath,
ist zum Regierungsrathe ernannt worden.

Hr. , Dr. Panzer, Physikus zu Herspruck im
Nürnbergischen wurde von der Suciete philomati-
qne zu Paris, von der k. bayerischen Akademie der
Wissenschaften zu München zum Korrespondenten,
von der physikalisch - medizinischen Sozietät zu Er¬
langen zum ordentlichen und von der wetterauischen
Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zum
Ehrenmitgiiede ernannt.

*) Diese und die folgende Rubrik betrifft, der Anlage

des Jahrbuches zufolge, nur solche Aerzle , die für

die Ausübung der gesammten Staatsarzneikunde oder

für eigen Tlieil derselben, oder als Lehrer für sie

angestellt sind, oder Schriften, in diesem Fache her-

ausgaben. Dies gilt auch von denselben Notizen des

isten und 2ten Bdes. Die Rubriken enthalten alle Ver¬

änderungen , soweit solche zur Publizität kanten.

Anm. d. Herausg.
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Hrn. Dr. K. L. Eichrodt, zweitem Assistenzarzte

zu Karlsrühe, ist die Sekretariatsfiihrung bei der
grofsherzogl. General - Sanitätskommission über¬
tragen worden.

Im Grofsherzogthume Würzburg (Vergl. S. 327.)
sind folgende schon angestellte Physiker bestätigt.
Hr. Dr. A. Brandner, als Phys. de3 Landgerichts
Neustadt; Hr. Dr. J. Doser , als Phys. des Landger.
Homburg a. M.; Hr. Dr. J. Hejsler, als Phys. d.
Landger. Volkach; Hr. Dr. Fr. K. Medikus, als
Phys. des Landger. Königshofen; Hr. Dr. J. F.
Sartorius, als Phys. des Handger. Arnstein; Hr.
Dr. G. Sartorius, als Phys. des Landger. Karlstadt.
Hr. Dr. N. J. Schöller, als Phys. des Landger. Och¬
senfurth; Hr. Dr. F. Ch. Theiu , als Phys. des
Landger. llöthingen; Hr. Dr. M. liebholz, als

Phys. zu Hafsfurt; PIr. Dr. P. Reujs, als Phys.
zu Kitzingen. — Neu angestellt wurden : Hr.
Dr. G. M. Fegelein, als Phys. des Landger.
Münnerstadt; Hr. Dr. J. Guck, als Phys. des Land¬
gerichts Würzburg diesseits a. Main; Hr. Dr. G.
Neubert, als Phys, des Landger. Hofheim; Hr. Dr.
Sinner , als Phys. des: Landger. Würzburg jenseits
a. Main; Hr. Dr. J. TVohlgemutli, als Phys. der
Landger. Melierichstadt und Fladungen. Zu Phy¬
sikern wurden ernannt: Hr. Dr. G. Adelmann für

das Landgericht Geroldshofen u. s. w-; Hr. Dr. A.
Bayerlein, f. d. Distrikt Wolfsmünster; Hr. Dr.
F. EgiaacJi für Hildes; Hr. Dr. A. Laubreis für
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Ebern und Sefslach; Hr. Dr. F. Lcsch (der mit ei¬
nem Belobungsschreiben 50 Thlr. Gratifikation er¬
hielt) für Euerdorf; Hr. Dr. A. Metz f. Werneck;
Hr. Dr. S. Pfenning für Eltmann; Hr. Dr. F. C.
Bosenauer für Bischofsheiin; Hr. Dr. C. Schmitt
für Gemünden.

Hr. J. Hawelik , Physikus des Arbeitshauses zu
Prag, wurde zum Oberdirektor der Armenversor-
gungs - Anstalten zu Prag ernannt.

Für das k. bayerische Medizinalkomite zu Trient
wurde zum Vorstande Hr. Dr. J. v. Hörmann,
Kreismedizinalralh daselbst; zu Mitgliedern, Hr.
Dr. D. Matthasoni Kreismedizinalrath , Hr. Dr. J.
B. Mazzonelli, als Assessor; Hr. Dr. J. Bacca
und Hr. Dr. S. Zuech als Assessoren ernannt. — Bei

dem Medizinalkomite zu Bamberg wurde Marcus
als Vorstand angestellt. (S. Jahrbuch II. S. 485.)

Hr. Dr. Fahricius ist zum zweiten Physikus zu
Wiesbaden ernannt worden.

Hr. Dr. Wittum , der als Physikus nach Breisach
bestimmt war, bleibt aufsein Ansuchen als Physi¬
kus in Villingen. Das Physikat Breisach erhalt der
bisherige Physikus zu Trybcrg, Dr. Ummenhofer,
und dessen Stelle Dr. Ketterer von Freiburg.

Hr. Dr. M. v. Lenhossek, bisher Physikus des gra¬
ner Komitats, ist zum Professor in Pesth ernannt
worden.

Hr. Dr. J. G. v. Zm-Pach zu Grienfelden erhielt

die Professur der Thierarzneikunde zu Salzburg.



) 4 12 (

Hrn. Dr. Maag , Oberamts - Physikus zu Altdorf,
wurde der Charakter und Rang eines Kreisarztes
evtheilt.

Hr. Professor D. Hiller zu Stuttgart erhielt das
durch den Tod des Physikus Dr. Pßeiderer erle¬
digte Physikat zu Urach.

Hrn. Dr. IVagemauu wurde das erledigte. Physi¬
kat Schorndorf im K. Wirtemberg übertragen.

Hr. Oberamts - Physikus Dr. Hof [mann in Ried¬
lingen, Hr. Oberamts-Physik. Dr. Maag zu Alt¬
dorf, und Hr. Hofinedikus Dr. Elvert in Caun-,

Stadt ßind zu Bücher - Fiskals vom Könige von
Wirtemberg ernannt worden.

Hr. Dr. Schaff roth , Amtsphysikus zu Ettlingen,
erhielt eine Professur zu Freiburg, das erledigte
Physikat wurde Firn. Dr. Goering übertragen.

Hr. Dr. Kuenzer , Physikatsverweser zu Breisach

wurde zum Physikus und Assistenzarzt des Physi-
kats Müllheim befördert.

Hr. Dr. J. Stähling , prakt. Arzt zu Presburg,
-Wurde Physikus in Fügen im Zillerthale mit 4OO iL
Gehalt.

Hr. Dr. und Kreisphysikus PVisniowski zu Tar-
now in Gallizien erhielt vom Kaiser von Oester¬

reich , wegen seiner im J. 1806 bei der herrschend
gewesenen Epidemie um die österreichischen und
russischen Truppen sich erworbenen Verdienste,
eine goldne Ehrenmedaille.

Hr. Dr. Hinkelbein , Landphysikus zu Flieden
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im Fuldaischen, ist von der wetteranischcn Gesell¬

schaft zu ihrem wirklichen Mitgliede aufgenommen

worden.

Hr. Professor D. Fechner ist wirklicher Direktor

des k. k. Thierarzneiinstituts zu Wien geworden.

An seine Stelle kam als zweiter Professor Hr. Wal¬

dinger , Apothekerund Lehrer der Chemie der

Anstalt.

Hr. Hofmedikus Dr. Hohnbaum zu Erlangen

wurde zum Stadt- und Amtsphysikus in Heldburg

im Herzogth. Hildburghausen mit dem Titel als

Rath ernannt.

Hrn. Dr. Brumhard wurde dasPhysikat zu Frank¬

furt a. M., welches Bozzini begleitete, übertragen.

Hrn. Dr. T. Josephi , Kreisphysikus zu Parchim,

wurde der Charakter eines Sanitätsraths erlheilt.

Hr. Dr. F. Reich wurde Physikus des czafslauer

Kreises.

Hr. Dr. Canzler , Physikus zu Schmölnitz, er¬

hielt eine Vokation nach Nagybanya.

Hr. Dr. Kau,ich, miliisch - trachenbergischer

Kreisphysikus und Medizinalrath, wurde zum Re-

gierungs - und Medizinalrathe bei der königl. preu-

fsischen Regierung zu Liegnitz in Schlesien be¬

fördert.

Hr. Medizinalrath Dr. Gebel , welcher die Praxis

durch Ankauf eines Gutes mit der Landwirth-

schaft vertauscht hat, ist interimistischer Verweser
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des landratlxlichen Officii im jauerschen Kreise ge¬
worden.

Hr. Medizinalrath D. Mogalla zu Ereslau
ist bei der neuen Organisirung der breslauischen
Regierung von ^Schlesien zum Regierungs - und
Medizinal - Rathe befördert worden. Das bres¬

lauische Collegiurn medicum ist zu eben der Zeit
eingegangen.

Der Direktor des Collegii medici zu Glogau,
Regierungsrath und erster Regierungs - Justitiarius
der liegnitzischen Regierung von Schlesien, hat im
Monate März des Jahres 1810 Glogau, wo ehedem
die liegnitzische Regierung ihren Sitz hatte, verlas¬
sen , seinen Posten als Direktor des glogauischen
Coli. med. et Sanit. aufgegeben und sich zur Re¬
gierung nach Liegnitz begeben.] Das glogauische
Collegiurn medicum funktionirt noch fort. So ist
von demselben noch zu Ende März der Hr. Dok¬
tor Ifamsler zu Prausnitz an die Stelle des

nach Liegnitz abgegangenen Regierungsraths
Herrn Rausch zum Adjunktus Coli, med.
für den militsch - trachenbergischen Kreis ernannt
worden.

Hr. Medizinalrath von Gumpert in Kaiisch ist
vom Könige von Sachsen in den Adelstand erhoben

worden, er dirigirt im kalischer Departement im
Herzcgthume Warschau jetzt die Medizinalgeschäf¬
te allein und funktionirt bei der Präfektur; da
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auch in diesem Herzogthume die Collegia niedica
eingegangen sind.

Hr. Dr. H. C. A. Osthoff zu Vlotho hat das
Landphysikat der Kantone Ucht, Freudenberg und
Thedinghausen im Königr. Westphalen erhalten,
und wird sich «in Bassttm aufhalten.

Hr. Dr. Vend , Privatlehrer zu Würzburg, wur¬
de züm Physikus des wiirzburg. Landgerichts
Mainberg ernannt.

Hr. Hofrath und Stadtphysikus LVildberg zu
Neustrelitz ist von der physisch-mediz. Gesellschaft
zu Erlangen zum Korrespondenten ernannt worden.

Hr. Geheime - Ilatli von Loder , bisher in königl.
preufsischen Diensten, ist nunmehr in Dienste des
Kaisers von Rulsland als Leibarzt und wirklicher

Etatsrath mit 6000 Rubeln Gehalt getreten. Es ist
ihm erlaubt in Moskau, wo er sich seit einigen Jah¬
ren aufhält, zu bleiben, doch ist er verpflichtet, auf
Verlangen einer Konsultation in Petersburg beizu¬
wohnen.

Hr. Albe Sicard, Lehrer der Taubstummen und

Mitglied des Instituts, hat von der Acadeviie des

jeux fiöraux zu Toulouse das Diplom als M'aitre
des jeux floraux erhalten.

Hr. Landphysikus Dr. Jugler zu Lüchow im Lü¬

neburgischen wurde als Physikus in Lüneburg an¬
gestellt.

Hr. Grashof , Lehrer am Taubstummen - Insti-
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tute zu Berlin, hat den Charakter als Professor
erhalten.

Hr. Prof. Dr. Piosenmiiller zu Leipzig hat das
Physikat bei den akademischen Gerichten freiwil¬

lig niedergelegt und dafür die Stelle eines Physi-
kus bei der juristischen Fakultät angenommen.

Hr. Oberschulrath Dr. Esclike, Direktor des Taub¬
stummen-Instituts zu Berlin ist von der Hülfsge-
sellschaft zu Zürich zum Ehrenmitgliede ernannt
worden.

Hr. Prof. Reiner zu Helmstädt ist als Lehrer der

Arzneikunde in Königsberg angestellt worden.

Durch einen Beschlufs des grofsen Raths des Kan¬
tons Solothurn vom 29ten Dezember 1808 ist die
Stelle eines Kantonsarztes erschaffen und Hrn. Dr.
Koktmann aus dem Kantone Luzern mit 1200 Fran¬

ken Gehalt übertragen, auch seine Pflichten, unter
welche die unentgeltliche ärztliche Armenpflege ge¬
hört, bestimmt worden.

Hr. Dr. K. E. T. Brandenlurg aus Rostock er¬
hielt eine Professur d. Med. und das Stadtphysikat
zu Rostock.

Hr. Dr. J. H. G, Schlegel zu Ilmenau ist von der k.
k. med. chirurg. Josephsakademie zu Wien zum
korrespondirenden Mitgliede aufgenommen wor¬
den.

Hr. Prof. Dr. Augustin zu Berlin ist zum Regie-
rungs-
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rungs- und Medizmalrathe bei der kurmärkisehcn He-

gierung ernannt worden,

* * *

Der russisch - kaiserl. Staatsrath und erste Leib¬

arzt Hr, Peter Frank ist im November 1809 mit

""seiner Familie in Freyburg angekommen» um den

Rest seiner Tage dort zu verleben.

Oker Jahrg. DA
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T odesfälle.

•M-r. Dr. J. M. Karg, erster Stadtarzt zu Kon¬

stanz und Lehrer am Lyzeum; starb im J. 1808.

Hr. Dr. Schleyer, Stadt - und Landphysikus zu
Schrobenhausen; starb im 5/pen Jahre.

Hr. Dr. L. A. Kühn, Mitglied des Medizinalkol¬
legiums zu Eisenach; starb am 7ten Sept. 1808, 34
Jahre alt.

Hr. Dr. J. G. Knebel, prakt. Arzt und Sekretär
der Oberlausitzischen Gesellschaft zu Görlitz; starb
am SOsten Jan. 1809; /j5 Jahre alt.

Hr. Dr. IC. A. Besser, Amts - Land- und Stadt-
physikus zu Zeitz; starb am 21ten Februar 1809 im
70ten Jahre.

Hr. J. W. Janssen, Landphysikus zu Lüneburg;
starb am Slten Febr. 1809, 74 Jahre alt.

Hr. Dr. J. G. Eckold, Wnndarzt der Stadt Leip¬
zig und des Jakobsspitals daselbst; starb am-8ten
Marz 1809 , 65 Jahre alt.

Hr. Dr. P. Bozzini , Landphysikus zu Frankfurt
a. M.; starb am 5ten April 1809, 36 Jahre alt.
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Hr. Dr. J. G. Himer, Amts - und Stadtphysi-
kus zu Zörbig; starb am 20ten April 1009, 30 Jah¬
re alt.

Hr. D. 0. G. Franks , Amts - und Stadtphysikus
zu Eilenburg ; starb am 21ten April 1809, 48 Jah¬
re alt.

Hr. Dr. J. A. Schmidtmiiller, k. bayer. Hofrath,
ordentl. Professor und Stadtphysikus zu Landshut;
starb am 6ten Mai 1809, 33 Jahre alt,

Hr. Dr. J. P. Langgut]/', Physikus und praktis.
Arzt zu Suhl im Hennebergischen; starb den 5ten
Mai 1809, 55 Jahre alt.

Hr. Professor IJentTn, Direktor der Thierarznei¬

schule zu Lyon; starb am 7ten Mai 1809 , 60 Jah¬
re alt,

Hr. Dr. Brotleck, Stadt - und Amtsphysikus zu
Heidenheim ; starb am 25ten Juli 1809 , 75 Jahre alt.

Hr. Graf von Berchtold starb im August 1809
an einem Nervenfieber im mährischen Bade Sihra-

diaka. — 13 Jahre machte er Beisen in Europa und
4 Jahre in Asien und Afrika, um Menschenelend zu
lindern und die Mittel dazu kennen zu lernen. Er
war Stifter der Humänitäts - Gesellschaft in Mähren

und der lletlungsanstalten zu Prag und Brünn,
Seinen Tod fand er durch Ansteckung, die er sich

Dd2
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in seinem Schlosse Buch!an, das er zum Lazareth

für die üstreichischen Truppen hergab, zuzog.

Hr. J. P. Fiupp, Landgerichtswundarzt und Ge¬
burtshelfer zu Stadtvolkach im Grofsherz. Würz¬

burg; starb am 47ten August 1809, 7i Jahre alt.

Hr. Dr. J. C, Unzer, Professor und Stadtphysi-
kus zu Altona; starb am 20ten August 1809 zu

Göttingen, 62 Jahre alt.

Hr. Dr. P. J. von Ferro , k. k. niederösterreichi¬

scher Fiegierungsrath; starb den 2iten Aug. 1809,
56 Jahre alt.

Hr. Dr. Hoffmann , Stadtphysikus zu Riedlin¬
gen ; starb am 26ten Sept. 1809.

Hr. Dr. J. Puchslaum, k. k. Polizei -Bezirks-

•Cyundarzt zu Wien; starb am 2ten Oktober 1809,

44 Jahre alt.

Hr. Dr. J. N. Pre?c, Rath und Landschaftsphy-

sikus zu Salzburg; starb am löten Oktober 1809 , 79
Jahre alt.

Na-
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und Sachregister.

•t-J-d e 1 m an n, Beförderung. 4 10 -

Alf ort, Nachricht von der Veterinärschule daselbst.- 355.

Amerika , Danksagungsschreiben der dortigen Wilden

an Jenner. 298.

Am-P ach, Beförderung. 4 11 -

Amsterdam , Nachricht von dem dortigen Privatlehrinsti¬
tute Für Blinde. 253.

Angustura, Verfügung in Rufsland wegen derselben

324.

— Verbot der unachten in Dänemark. 324.

Ansbach, Maul - und Klauenseuche daselbst. 547.

Anstalt , für arme kranke Kinder . zu Wien. 3o6.

Anstalten / für Kranke u. s. w. zu Brünn, Nachricht von

denselben. 307.

— für ."Kranke zu Mannheim , Nachricht von ihnen.
3io.

— —- über die zu Neapel. 3n.

•— für Wahnsinnige, Thomann's Plan zu einer 2 Il¬

ten Einrichtung derselben. 3n.

Ansteckung , über die der Lungensucht. 75.

Apotheker, Verfügung wegen ihnen in Rußland. 33z.

Arsenik , braunschweigische Bekanntmachung in Betreff

des Gebrauchs desselben im Wechselfieber. 32g.

Arzneien , Verbrennung Verfälschter in Rom. 323.

— Verfügung in Dänemark wegen der indischen. 323.

Aschaffenburg, dortige Polizeistrafe wegen schlechten
~ Biers. 366.

Augsburg, daselbst erlassene Verordnung wegen der

Maulseuche. 348.

Augustin, Beförderung. 416.

Ster Jahrg. E e
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Hacca, Beförderung. 4* 1 -

Baden , neueste Organisation des Sanitätswesens daselbst.

3a5.

Ballehstedt, Errichtung eines Krankenhauses daselbst. 309.

Bamberg, daselbst erschienene Verordnung wegen der

Maul - und Klauenseuche. 346.

Basel, Nachricht von der Gesellschaft zur Beförderun»;- ®

des Guten und Gemeinnützigen daselbst, 809 und 563.

Bayer lein, Beförderung. 410.

Bayern, bestimmte Einfuhrung des nürnberger Medizi-

nalgewichts daselbst. 32o

— daselbst erlassene Verordnung wegen der Organisa.

tion der Medizinalkomiteen zu München , Bamberg

und Trient. 317.

„ — wegen der Prüfung medizinischer Kandidaten.

317.

Begraben , nassauische Verordnung deshalb. 3i4-

der Juden , primat. Verordnung deshalb. 5i4«

Begräbnisse , Verbot derselben' in den Kirchen zu Nea-O 7

pel, Madrit und Horn. 268.

Berchtold, Tod. 4*9*

Berlin , Zahl der Menschenpocken-Todten daselbst. 29t. '

— neue Einrichtung der Kranken - Armen - Verpflegung

daselbst. 607.

Befser, Tod. 418.

Bevölkerung, in England. 353.

— und hohes Alter im Ober - Pyrenäen - Departement,

334.

— Vermehrung derselben in Dänemark und Norwegen.

333.

— in Schweden. 334.
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Beioufstseyn , über temporären Verlust desselben und der
i Empfindung'; 5y5.
Biener, Tod. 4 19*

Bier , Ahndung wegen schlechten zu Aschaffenburg. 366.
Blasebalg , van Go-rcy zur Wiederbelebung Sehein.

todler. 12.

Blinde, Nachricht von den Anstalten für sie zu Amster¬
dam. 265.

— — — — Erfurt. 265s

— — — — Zürich. 265.

Bozzini, Tod. 4 18.

Brandenburg, Beförderung. 416,
Br and n er , Beförderung. 410.

Braunschweig , daselbst erlassene Bekanntmachung wegen
Pfuscherei mit Arsenik im Wechselfieber. 32g.

Breslau , Nachricht von dem Spitale der Elisabethinerin-
nen daselbst. 3io. -

Brotheck, Tod. 4 19-
Brünn , Nachricht von dem Findelhause daselbst, 262.

— — von den Krankenanstalten daselbst. 307.
Br umhard , Beförderung. 4rS.

C
aillan , Bericht über die Fortschritte der Vakzina¬

tion in verschiedenen Welttheilen. 282. ■

C anzl er , Beförderung. 4 i 3.
China, gelbe, Planche über die Verfälschung dersel¬

ben, 322.

— Verfügung in Dänemark wegen Verfälschung dersel¬
ben. 324 , ' ,

— Vertheil ung eines Vorratlies davon in Frankreich,
-323.

Ee2
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Code Napoleon, über die Gesetze in demselben, welche

mit der Staatsarzneikunde in Verbindung stehen. n5.

Callen, d. Röhre zur Wiederbelebung Scheintodter. ig.

Dänemark, Verbot der unächten Angustura daselbst.

324*

— VerRigung daselbst wegen indischer Arzneien. 323.

__ — — wegen Verfälschung der China. 324.

Vermehrung der Population daselbst. 333.

Delmas, Beispiel einer Ueberschwa'ngerung. 377.

Des- Efsar tz , med. Topographie von Paris. 33a,

Doser, Beförderung. 410,

~f~Lsckold , Tod. 4'S.

E gl auch, Beförderung. 4 10 *

Eichrodt, Beförderung. 410.

Eisner , Beförderung. 40g.

E/ t v er t, Beiträge zur Materie von der Untersuchung

todtgefundener neugeborner Kinder. 164.

— Ehrenbezeigung. 412.

— Beispiele yon Früh - und Spätgeburten, 267 und

£58.

England, Bevölkerung. 333.

EnthinJungsinstitut, Nachricht von dem zu Göttingen.

20*).

V01 fälle daselbst, wichtig f. d. gerichtl. Medizin.

367.

— Nachricht von dem zu Marburg. 2 66.

,— — zu Würzburg. zh6.

Erfurt, Nachricht von dem dort, Institute fiir arme Au-

genkranke und Blinde, 205.
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Ertrunkene, Zahl derselben in Kopenhagen, in d. J. i8o3

bis 1807. 3i5.

E sch ke , Ehrenbezeigung. 416.

fp
ahricius , Beförderung. 4 11 -

Fe ebner, Beförderung.

Fegelein, Beförderung. 4 10,

i>. Ferro, Tod 420. v

Fieber, gelbes , Nachricht von demselben. 871.

Findelhaus , Nachricht von dem zu Brünn. s6a.

— — zu Wien./ 262.

Findelbäuser, über. 3o.

Frank, P., dessen Veränderung.

Frank, dessen Mittel gegen die Löserdürre. 553.

Franke, Tod. 4 19 -

Franken, Maulseuche daselbst. 346,

Frankreich, VertheiluRg von Peru - Binde daselbst. 325.

Frühgeburt , Beispiele von derselben. 258 und 3ys.

— Beispiel von einer 6monatlichen, mehrere Tage le¬

bend gebliebenen. 128.

allen , St., Zahl der Vakzinirten daselbst. 2cj5.

— Medizinalpersonale daselbst. 35o.

Gallenblase , Verletzung derselben. 576.

Gallizien. über die Schutzpockenimpfung daselbst. 296,

Gebel, Beförderung. 418

Gefängnisse, Nachricht von denen zu Lukka, 365.

Gesellschaft , zur Beförderung des Guten und Gemein¬

nützigen zu Basel. 3ug und 363.

— Kettlings - , zu Hamburg, Nachricht von dereelben
3I2.

— der Wohltliatigkeit zu Marseille. 3io.
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Gesellschaft, philantropische zu Paris, Nachricht von
ihr. 3o2.

G ör in g, Beförderung. 412.

Gottingen , Nachricht von dem dortigen Entbindungs¬
institute. 266.

Goodwyn, dessen Spritze zur Piettung Seheintodter. 8.

G or c y, dess.Blasebalg zurWiederbelebungScheintodter. 12.

Gotliaische Lande. Maulseuche daselbst. 647.

Grashof, Beförderung. 4i5.

Grindel, dessen Verbesserungen der Guyton-Mor-

ve auschen Apparate zu sauren Räucherungen. £69.

Verfahren das rothe Quecksilberpräzipitat und den

Zinnober auf Mennige zu prüfen. 864.

— die Spiesglanzpräparate auf Arsenik zu prü¬

fen. 864.

— — zur Prüfung des Zinns auf Arsenik. 365.

Guck, Beförderung. 410.

Gumbert, Beförderung. 4 a4-

Hamburg, Nachricht von der Rettungsgesellschaft da¬
selbst. 3l2.

von dem Hospitale ftir kranke Dienstboten da¬

selbst. ' 3io.

Hanau , Tabelle über die dortigen meteorologischen Ver-

liältnissfe und Krankheiten vom J. 1809. 341 u. 3)2.

Harcke, über die Nothwendigkeit der gesetzlichen

Infpfnng der Schutzpocken, 293.

Hawelik, Beförderung. 411.

Hebammenanstalten, von den im Kantone Zürich und Lu-

zern. 329.

Hebemmenschule', Nachricht von der zu Würzburg. 32g.

Heilbronn, Zahl der Menschenpockentodten daselbst. 291.
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11 eint, Beiträge zur Diagnostik der falschen Pocken.
273.

—• Beobachtung von temporärem Verluste des Bewufst-
seyns und der Empfindung. 5j5,

H e n o n , Tod. 4 19-

Hefsler, Beförderung. 4 10 *

Hill er, Beförderung, 4 12 »

H inke ll> ein, Ehrenbezeigung. 4 l2 '

Hof/bau er, dessen Eintlieilung der Gemütliskrankhei-
ten. 140.

H off m a n n-, Ehrenbezeigung, 4 l2 "
— Tod. 420.

Hohnbaum, Beförderung. 4 1^'

Holland , Uber die Schutzpockenimpfung daselbst. 296.

Hormann, Beförderung. 411.

Horn, Beobachtung einer simulirten Krankheit. 375.

Hospital, Nachricht von dem zu Ballenstedt. Sog.
— — zu Breslau. 3io.,

— von den Freimaurern gestiftet zu Hamburg. 3lo.

— und Rettungsanstalt zu Saratow. 3n.
der Elisabethincrinnen zu Wien, wird von Qua

r i n beschenkt. Soy.
.— Nachricht von dem zu Wiirzburg. 3o3.

Hospitäler und' Armenanstalten , über die zu Paris. 5oo
und 002.

— Nachricht von denen zu Wien. 5o5.

-— — • der Barmherzigen in Oesterreich. 307.

Hufeland, riher die -Nothwendigkeit der gesetzlichen
Einimpfung der Schutzpocken. 2g2.

Hunde, wiithende, Vorschläge wegen derselben. 271.
— Taxe auf sie im Koburgischen. 278,

— — in Wurtemberg. 272.
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Hypospadiäen, über sie in gerichtlich • medizinischer
Hinsicht. 228.

T

Jakuten) Zustand der Schutzpookenimpfung bei ihnen.

298.

Janfsen , Tod.

Instrument, Angabe eines neuen zur Wiederbelebung

Scheintodter. ig.

Joseph i, Ehrenbezeigung. 4'^"

Italien , Einschränkung des Reifsbaues daselbst. 267.

Jugler , Beförderung. /[IS.

^Kaiserschnitt, Beispiel eines, nach welchem in der Folge

die Frau doch noch gebar. 256. ■

— über das , was der Staat deswegen verfügen soll. 96.

Karg , Tod.

Karlsruhe, über die Rumford'sche Suppenanstalt da¬

selbst. 366.

K au s c h , Beförderung. 4i3.

—- dessen neues Zeichen der Rindviehpest. 353.

— über eine, besonders in gerichd, med. Hinsicht sehr

wichtige (Reform der preufs. Kriminalverfassung. 101.

Kettere'y, Beförderung. 411.

Kiel , Nachricht von dem dortigen Taubstummenin¬

stitute. 264.

Kind , todtgefundenes, Obduktionsgeschichte eines. 186.

Kinder , todtgefnndene neugeborne , Beiträge zur Mate¬

rie von der Untersuchung derselben. i54.

Kinderhandel, Verfügungen in der Schweiz deshalb. 36i.

Kite, dessen Röhre zur Wiederbelebung Scheintodter.

19-

Klauenseuche , über eine Epizootie derselben. 345 ff.
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Knebel, Tod. 4 1^-

Koburg, Verordnung wegen der Maulseuche daselbst. 547.
Köln, Nachricht von dem Waisenhause daselbst. 261.

Königsberg , Menschenpocken daselbst. sg2.
Kopenhagen , Kommission daselbst, um der Ausbreitung

der Lustseuche zu steuern. 273.

— Pockenepidemie daselbst. 2g2.
— Nachricht von dem dortigen Taubstummeninstitute.

2 63. ,

— Behandlung Venerischer auf öffentliche Kosten.. 3n.
— Zahl der Ertrunkenen vom J- i8o5 bis 1807. 3i5.

Kopfwunde, Beobachtung einer seltenen. 375.
Kopfwunden, Beiträge zur ger. med. Beurtheilung der¬

selben. 208.

Kopp, über die Gesetze im Code Napoleon, die auf
Sätze der Staatsarzneikunde basirt sind. ir5.

— über eine Frühgeburt von 6 Monaten, die mehrere
Tage lebte. 128.

— über die zur Wiederbelebung Scheintodter erfundenen

Vorrichtungen, r.
— Angabe eines neuen Instruments zur Wiederbelebung

Scheintodter. ig.
— Uber Hypospadiäen in gerichtl. med. Hinsicht. 228.
— über eine auffallend sonderbare Selbstentmannung.

=49-
Kottmann, Beförderung. 416.
Kranken - Armen - Kerpßeguiig , neue Einrichtung dersel¬

ben in Berlin. 307.

Krankheit, simulirte, Beobachtung einer. 375.
Kraufs, über eine Milzverletzung. 200.
Kropfschwamm , würtembergische Verordnung wegen des

Verkaufs desselben. ' 562.
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Kühn, Tod.

Jiuenzer, Beförderung. 4 13 -

1— andärzte, Nachricht über die Schulen für sie in

Bayern. 3i8.
Langguth, Tod. 4 19 >

Laubreis, Beförderung. 4 10-

Leberverletzung, Beobachtung einer. 376.

Leipzig , Nachricht von dem dortigen Taubstummenin¬

stitute. 263.

Lenhossek, Beförderung. 4 11 «

L esch , Beförderung. 410.

Liegnitz , Zahl der Vakzinirten daselbst. 281.

Litthaueti, über den Fortgang der Vakzination daselbst»

292.
Loder, Beförderung. /fi5.

Löserdürre, Frank's Mittel dagegen. 353.

London , Nalionalinstitut für die Schutzpockenimpfung

daselbst. 294*
Lukka , Uber die Gefängnisse daselbst- 363.

- Lungenprobe, Beiträge liir sie. 368 ff.

Lungensucht-, über ihre Ansteckung.- y5.

Lustseuche , Verheerung durch sie auf Otaheiti. 2y5.

— Kommission zu Kopenhagen, um ihrer Verbreitung

zu steuern. 2y3.

■■—Behandlung solcher Kranken, auf öffentliche Kosten

zu Kopenhagen. Sil.

aag, Ehrenbezeigung. 412.

TVIadera, Maseinepidemie daselbst. 271.

'JVIadrit, Verbot der Begräbnisse in den Kirchen daselbst.

268.'
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Mailand, über die Vakzination daselbst.. 2g5.

Mallaga, mediz. Topographie. 552.

Nachricht von der daselbst herrschend gewesenen

Epidemie. 270.

Mannheim, über die Rumf o r d's ch e Suppenanstalt'
daselbst. 366.

— Anzahl der Vakzinirten daselbst. -281.

— Nachricht, von den Krankenanstalten daselbst. 3io.

Marburg, Nachricht von dem dortigen Entbindungsin¬
stitute 266.

Marcus, Beförderung. 411.

Marseille, Nachricht von der Wohlthätigkeits - Gesell¬
schaft daselbst. 3io.

v. Mar um, dessen Spritze zur Wiederbelebung Schein-

todter. 17.

Masernepidemie, auf der Insel Madera. 271.

Malerialisten , bergische Verordnung in Betreff derselben.

3l 9-
Matthasoni, Beförderung. 411.

Maulseuchc, über eine Epizootie derselben. 3/(6.

— Bemerkungen über sie und die Klauenseuche. 356.

Mazz onelli , Beförderung. 411.

Medikus, Beförderung. 410.

Medizinal gewicht, nürnberger, gesetzliche Einführung
desselben in den bayerischen Apotheken. 520.

Medizindlkollegium, Errichtung eines für /Norwegen.
53o.

Medizinalpersonale, im K. St. Gallen. 55o.

Medizinalwesen , Uber das zu St. Petersburg. 53o.
■— über das in Spanien. 53i.

Menschenpocken, Zahl der an_ihnen Verstorbenen in Ber¬

lin. 291.
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Menschenpocken, Zahl der an ihnen Verstorbenen in

Heilbronn. 2gi.
— — — — in Königsberg 2g2.
«a» —. — — — in Kopenhagen. 292 •

— — — — in Persien. 298.

— — — in den vorarlbergischen
Landen. 290.

Mutz, Beförderung. 4 11,
Milz, iiber eine Verletzung derselben. 200.

Mifsgeburt, Beobachtung einer doppelleibigen. 0~4-
Mogalla, Beförderung. 414.

Mo uro, 'dessen Röhre zur Wiederbelebung. Scheintod-
ter. 139.

Mortalitäts- etc. Listen, vom J. 1808. von Neuenburg
und Vallengin. 336.

vom Eisackkreise in Tyrol. 336.

-— — der vornehmsten Städte und einiger
Länder vom J. 1808. 337.

—■ vom J. 1809. 338. ff.

V J. 1809 von Neapel. 346.4 ' ' '' f.
Münster, Institut für die Schutzpockenimpfung daselbst.

294.

amsler, Beförderung. 4 I 4-

Nassau- Usingische Lande, über die Schutzpockenimpfung
daselbst. . 2jo.

Nassauische Lande, Maulseuche daselbst. 35o.

Neapel, Verbot des Begräbnisses in den Kirchen daselbst,
268.

Stiftungen für Kranke daselbst. Sit.
— Mortalitätslisten vom J. 180g. 345.
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Ne ub e r t, Beförderung. 4 1C -

Neuenburg, Morfalilätslisten etc. vom J. 1808. 556.

Norwegen, Errichtung eines med. Kollegiums daselbst.
35o.

— Vermehrung der Population daselbst. 355.

Obduktionsberieht, über ein todtgefundenes neugebornes
Kind. 186 und t54-

— über eine Kopfschnfswunde, 208.

— über eine Kopfwunde durch einen Schlag. 218.

— über einen plötzlich gestorbenen Mann. ig4-

— über eine Milzverletzung. 200.

— über eine Riickenmarkswunde. i83.

Oesterreich, Nachricht von den Krankenanstalten des Or¬

dens der Barmherzigen in Oesterreich. 307.

.— — von dem dortigen Taubstummeninstitute. 262.

Oslander, Beobachtungen über Lungenprobe, Athmen

der Kinder vor völligen» Geborenseyn , Frühgeburten ,

Mif-sgeburten u. s. w. 867 ff.

Osthoff, Beförderung. /ji5.

Otaheiti, Verminderung der Population daselbst durch
die Lnstseuche. 278.

Paris , Nachricht über die Gesellschaft zur Ausrottung
der Pöcken u, s. w. daselbst. 2g4<

— Nachricht von der philanthropischen Gesellschaft da-

selbst. 3 o2.

■— über die Armenanstalten daselbst. 3oo.

— Beiträge zur medizinischen Topographie- 532.

— gutes Trinkwasser gegenwärtig dort. 566.

Parisani, Beförderung. 409.

Ehrenbezeigung. 4°9-
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Parois.se, Nachricht von der in Mallaga grassirend ge.
vvesenen Epidemie. 270.

— dessen med. Topographie von Mailaga. 332.
Persien, Menschenpocken und Zustand der Vakzination

daselbst. 298.

Petersburg , Verfügung daselbst wegen der Angustura.
324-

— über das dortige Medizinalwesen- 33o.
Pfenning, Beförderung. 411.
Pferde, über die Behandlung der Schufswunden bei

denselben. 355.

Pfeufer, über das Verhalten der Schwangern, Gebä¬
renden und Wöchnerinnen auf dem Lande u. s. w.

43.

Pfuscherei, dänische Verordnung deshalb. 0.0
wiirtembergische Verordnung in Betreff derselben.

320, 321.

Philadelphia, vom gelben Fieber daselbst. 271.

Physikale, Organisation derselben im Grofsherzoglhume
Würzburg. 327.

Planche, über die Verfälschung der gelben China.
322.

Pocken, falsche, Beiträge zu ihrer Diagnostik. 273.

Prag, von dem dortigen Institute für Blinde. 264
Preisfrage, wegen des Medizinalwesens auf dem Lande

zu Güttingen erlassen, 528.
— österreichische , wegen Topographien. 533.
.— — — wegen Surrogate für indische Arzneien. 522.
Preufsen, über eine daselbst vorgenommene Reform der

Krjminalverfassung, besonders in gerichtl. med. Hin¬
sicht wichtig. 101.
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Preujsen , neueste Organisation des Medizinal Wesens da«
selbst. 3a5.

Puchsbaum, Tod. 4 20 >

Pyrenäen, Depart. der Ober-, Bevölkerung und hohes
Alter daselbst. 334-

v uarin, beschenkt das Hospital der Elisabeth, zu
Wien. 307.

Ouecksilb erpräzipitat, röthes , Prüfung desselben
und des Zinnobers auf Mennige. 364.

I^äueherungen, salzsaure, Grindel's Verbesserurig der
Apparate dazu. 26.7.

Rebholz, Beförderung. 41Ö,
Reich, Beförderung.

Reifs, Einschränkung des Baues desselben im Königrei¬
che Italien. 267.

Hemer, Beförderung. Ip6.

Rettungsapparat, bei Feuersgefahr. 3i5.
Reufs, Beförderung! 4 10 -

Rezepte , dänische Verordnung deshalb. 32o.
Rhein , Depart, des Niederrheins, von der Sehutzpöcken-

impfung daselbst. 279.

— und Moseldepartement, von dem guten Fortgange der
Vakzination daselbst. 277.

Rindviehpest, Kausch's neues Zeichen derselben. 553.
— in Schlesien. 352.

Röhren, zur Wiederbelebung Sclieintodter vort. C allen,
Rite, IVlonro, Savigny , Sherweni rg. ,

Rom, Verbot der Begräbnisse in den Kirchen daselbst.

Prex, Tod, 4 20,

268.
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Rom , Verbrennung verfälschter Av/.neien daselbst. 023.

Rosenauer, Beförderung. 411.

Ro s-B um il II er , Beförderung. 416.

Rotzkrankheit, der Pferde, VF aldingers Mittel dage¬

gen. 354.

Rückenmark, Beobachtung einer Verwundung desselben.

i83.

Rupf, Tod. 420.

Rufsland , über die Schutzpockenimpfung daselbst. 2gj.
_ Verfügung daselbst wegen der Apotheker. 55i.

Ryfs, Bemerkungen über die Maul- und Klauenseu¬
che , die im J. 1Ö09 herrschte. 356.

'Sahburg , erlassene Verordnung daselbst' wegen der

Maulseuche. 349.

Sanitätswesen, neueste Organisation desselben in Baden.
5s5,

Preisfrage zu Göttingen wegen desselben auf dem
Lande. 328.

— neueste Organisation desselben in Preußen. 325.

Saratoui , von dem Spitale und der Rettungsanstalt da¬
selbst. 3n,

Sartorius, G. und J. Fr., Beförderung. 410.

Sauler, Vorschläge wegen wüthender Hunde. 271.

Savigny, dessen Röhre zur Wiederbelebung Schein-

todter- ig.

S chaffro th, Beförderung. 412.

Schaf raude, VF alz s sie betreffende Entdeckung. 554.

Scheintodte , über die wichtigsten Instrumente zu ihrer
Wiederbelebung. 1.

Scheuch, gerichtlich- medizinische Fälle. i83.
Beobachtung für die Lungenprobe. 372.

S chle s el.
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Schlegel, Ehrenbezeigung. '^i6.

Schlesien, Rindviehpest daselbst. 302,

Schleyer, Tod. /\i8.

S c h m i d t m ü i'1 e r, ,Tod. 4'9"

Schmitt, Beförderung. 411.
Schneider, über die Gefahren des Trödelhandels u. s. w.

mit besonderer Rücksicht auf die Lungensucht. y5.

Schöll er, Beförderung. 410.

Schreien der Kinder, Beispiele von solchem bei Kindern,

ehe sie völJig geboren waren. 367.

Schriften, angezeigte und leurtheilte.

Abhandlung, über ansteckende Krankheiten u. s. w. 388.

Albrecht, J. F. E., Arzneimittellehre in Venerischen

Krankheiten. 3g3.

— die Heimlichkeiten der Frauenzimmer u. s. w. 3go.

— allgemeines Hülfsbuch fur's männliche Geschlecht.
3gi.

— Iliilfsbuch bei allen männlichen Krankheiten. 3g 1.

— allgem. und vollständiges Lehrbuch zur Heilung aller

venerischen Krankheiten. 392,

— zweckmäßige und erprobte Mittel gegen Epmmcr-

sprossdn u. s. w. 5g6„

— sicherste, gründliche, auf vieljährige Erfahrung ge¬

gründete Heilung aller Frostbeulen u. s. w. 396.

Am.mon, K. W., allgem. Hausvieharzneibnch. 897.

— — — über" die Unzulänglichkeit der gesetzlichen

Hauptmängel bei Pferden, Bindvieh u. s. w. 401.

Anleitung zur allgemeinen Krankenpbege. 387,

Annuaire medital, etc. Cjo5.

Augenarzt,, der. 894.

B., C. V-, der Gesundheit und Frohsinn verbreitende

' Zter Jahrg. Ff
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und da# Leben verlängernde Genurs der Liebe.

58g.
Becker, G. W-, die monatliche -Reinigung u. s. w.

3go.
— — der Hausfreund, oder das geheime Buch. 391.
— — Schnupfen und Husten. 5g4-
— — neues Noth - und Hülfsbiichlein für Bruchkranke

aller Art u. s. w 3g5.
— — die Krankheiten der Kinder, ihre Kenntnifs und

Heilung u. s. w. 396.
BeischlaJ, der, nebst einer vernünftigen Anleitung u. s. w.

3go.
Bernstein , J. T. Chr., neue Beiträge zur Wundarz¬

neikunst nnd gerichtlichen Arzneikünde. 4o3,
Blankmeister, Diss. de vaccinatione. 583.

Busch, F., System der theor. nnd prakt. Thierheilkun-
de 397.

C haussier, TIT. , proces verbal de la distribution de
prix etc. 4°5-

— — secours a donrier aux enjans, qui naissent sans offrir
de' signes de vie etc. /y f>

— — Comptes generaux des Hospitaux etc. 4°4'
Dupuy, M. , pharmacie veterinaire etc. 4 °7"
Elvert, G. G. , über ärztliche Untersuchung des Ge-

miithszustandes. 398.
Flachsland, J. C., Apothekertaxe zur neu einge¬

führten preufs. Pharmakopoe. 386.
Fortney, L , Uber den gegenwärtigen Zustand der Me¬

dizin. 384.
Friese, F. G., Versuch einer historisch-kritischen Dar¬

stellung der Verhandlungen über die Kuhpockenim¬

pfung in Grofsbrittanien. 38o.
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Gaab, J. A., praktische Pferdearzneikunst. 398.

Gautzsch, F. W. , über die Erkennung und Heilung

der venerischen Krankheiten. 3g2.

Geschichte eines mit den Folgen jugendlicher Ausschwei¬

fungen in der Liebe und Onanie hart gestraft gewe¬

senen jungen Menschen u. s w. 3g2.

Gräfe, K. F., Diätetik für Aug tnkranke 3g^.

Gramberg, G. A., über die seither im Herzogthu-

me Oldenburg bemerkten ungewöhnlich häufigen

Krankheiten u. s. w. .387.

Hafner, M. , neues und nützliches Taschenbuch für

Beamlc , Aerzte und Wundärzte u. s. w- '4 00 -

Halle, HJ., oeuvres completes tle Tissot. 40h.

Hartmann, Ph. K., Glückseligkeitslehre für das phy¬

sische Leben des Menschen. 38g.

H ö c k , J. - D. A. , Grundlinien der Polizeiwissenschaft

u. s. w. 404.]

Hommeyer, E. G-, de educatione futuri medici• 384.

HorscK, Annalen der klinisch - technischen Schule zu

Würzburg 384.

Hülfe für alle, die an hypochondrischen und hysterischen

Uebeln leiden u. s. w. 3gJ.

HiiIJsbuch für alle, die an Hämorrhoiden leiden u. s. w.

3g3.

Hülfsmittel, bewährte und zuverlässige, sich von Leich¬

dornen , Warzen 11. s. w. zu befreien. 3g6.

Jakob, L. H., Grundsätze der Polizeigesetzgebung u.s.w.

404.

Immiscli, F. B , spec. inaug. med. continens suicidium

dubium casu singulari illustralum. 4°° -

Jörg, J. Ch, G., Eileithyia u. s. w. 3gi.

F f 52
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Kay ser, J, D. , Ideen Uber das Laster der Selbstbe-
ilecitung. 3g2»

Knape , C. , und Heck er, II. F. , britische Jalubii-
eher der Sfaatsarzneikunde. 3y8.

Knoblauch, J. W., von den Mitteln und Wegen
die mannichfaltigen Verfälschungen sämmtlicher Le¬
bensmittel zu erkennen u. s w. 879.

Kopf schmerzen , die , ihre schnelle Linderung und Hei¬
lung. 394,

Krankheiten, die, des Gehörs u. s. w. 3g 5.

Kraus, C. A., Anweisung zu gerichtlichen Leichenun¬
tersuchungen n. s. w. 399.

Kuhpocken, die u. s. w. 382.

Kunst , die , gesunde Kinder zu haben. 396.
— — den Beischlaf so auszuüben , dafs dadurch die

Gesundheit keinen Schaden leidet u. s. w. 58g.
L efo r 1 1 J. , "memoire sur la ßevre jaune gofi

Lehnhard, J., mediz. Nachricht für Schwangereu.3. W-
3go.

Leitung, die, des Geschlechtstriebes zum Naturzwecke
des Beisehlafs. 58g.

■Ludwig, historiae ihsitionis variolarvm humanarum et vac-

cinarum cemparatio. 332.

Luthe ritz, K. F., Hygiea. 588.
— — die Kunst gesund zu bleiben und alt zu werden

u. s. w. 388.

— — das physische Leben und die Mittel es zu erhal¬
fen. 388.

JVIangoldt, F.., Katechismus oder leichtfafslicher Un¬
terricht für Kinderwärterinnen. 887.

31 ar c , C. H. , la Vaccine soumise aux simples lumieres

de' la raison etc. 4°7*



- ) 44 1 (

M ar c, C. H., le mannet d'autopsie cadaveriqua mcdico-lc-

gale. 408.

Meyer, A. , wie können Personen, welche mit Be¬

schwerden der Hämorrhoiden behaltet jsind u. s. w.

3g5.

M i e g , L., Unterricht für Bruchpatienten beiderlei

Geschlechts u. s. w. 3g6.

Mittel u. Belehrung für Hamorrhoidalkranke u. s. w.

3g5.

— sichere, für Schwindsüchtige u. s, w. 3g4.,

— — gegen ^ as Zahnweh, 3g5,

Müller, Abhandlungen über das gefährliche Haushal¬

tungsgeschirr. 37g.

— J. H., Anleitung zu einer Vernünftigen Gesundheits¬

pflege für das Landvolk, 583.

Naturbuch von der Fortpflanzung des Menschen u. s. w.

38g.

N ikolay, F. G., Unterricht für Hebammen. 386-

Osterhausen, J. K. , Untersuchung der Frage, ob

die Kuhpockenimpfung jetzt schon durch Zwangsge-

seize allgemein eingeführt werden könne? 382.

Osthoff, II. C. A. , Ferd, Niederholdt',s, eines jungen

Arctes, Lehrjahre. 53,'}.

Petit, Ed., examen critiaue d'un rapport medieo-legalc.
408.

— — reponse de j$F. M, Lajoie, Marcel at etc.
408.

— — Lettre d'un e'leve me'dccin etc. 408.

Pharmakopoe u. Arzneitaxe für die Armenanstalten zu

Frankfurt a. M. 386.

Philope'die, la, etc. 4°7*

Pluquet, F. , essay sar la nature des polsons etc. 4°^'
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Radikalkur der Brüche etc. 3g5.

Raimond, M. D. , Traite des maladies qu'il est davge-

reux de guerir. 406.

Rathgeber, der, bei rheumatischen Schmerzen etc. 3g3.

—• für alle , die an Brüchen leiden etc. 5g5.

Reil, J. c. , und Hoffbauer, J. C. , Beiträge

zur Beförderung einer Kurmethode auf dem psychi¬

schen Wege. 400.

Richerand, M. , des erreurs populaires relatives ä la

me'decine. 'jO'i.

Richtsteig, M. E. C. F., Beiträge zur Vervoll¬

kommnung des Feldhospitalwasens. 385.

Röhl w es, J. N. , der Taschenpferdearzt. 3g8.

Rondonncau, L. , Code des medecins etc. 4o5.

Schlegel, J- H. G. , Materialien für die Staatsarznei¬

wissenschaft etc. 401.

Schweiger, A. E., über Kranken - und Armenanstal¬
ten in Paris etc. 385.

Sollen wir unsern Kindern die Schutzblattern einim¬

pfen lassen? 382.

Spohr, C. H. , Veterinär. Handbnch. 397.

Taranget, A. , reßexions sur la Vaccine etc. 4°7-

Ueber die Notwendigkeit und Pflicht der Schutzblattern¬

impfung. 382.

Ucbersiclit , vergleichende , der natürlichen , der ge¬

impften und der Kuh- oder Schutz^lattern etc. 382.

Unterricht in der Geburtsliülfe für die badenschen Heb¬

ammen etc. 386.

Uerhandelingen van het Rotterdamsch genootschap etc. 8.

Vering, A. M., Versuch einer Pastoralmedizin. 3Ö8.

IVailz, T. A. , neueste Sammlung kleiner akadern.

Schriften über Gegenstände der gerichtl. Mediz. 4 00 *
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Waldinger , H. , Wahrnehmungen an Pferden etc.

3g8.
— Abhandlung Uber die Kohle als Heilmitlei bei ver¬

dächtigen Drüsen der Pferde. 3g8.
Ttyalz, G. H., Natur und Behandlung der Schaafrau-

de etc. 3g8.
VI? eidmann, J. P., de ofjicio artis obstetriciae, conceden-

do solis viris. 386. ,

— annotatio ulterior, quomodo rts ista intra virorum solai
manus Lradi possit 386.

W e tzl er , J. E., über das Medizinalwesen in der

vormalig, königl. bayer. Provinz Schwaben. 383.
J/Vezel, K. , die Hämorrhoiden etc. 5g3.
Wie kann man sich von dem im Körper befindlichen

versteckten und eingewurzelten venerischen und Mer-
kuriale,ifle gänzlich befreien etc. 3g2.

Wittich, J. H. , über die am häufigsten vorkommenden

Krankheiten der Augen etc 3g4-
W oll s tein, J. F., die Kunst ohne alle Anleitung

Pferde , Rindvieh etc. 397.
Wiistnei, II. G. , Versuch über die Einbildungskraft

der Schwängern etc. 3go.
'Wunderlich, Versuch einer med. Topographie von

Sulz ,am Neckar. 38y. <
Zahnschmerzen, die, etc. 3g5.

Schutzpockenimpfung , Danksagungsschreiben der (nörd-)
amerikanischen Wilden wegen ülir an Je tiner
298.

— badensche Verordnung deshalb. 284.
— bayerische Verfügung in Betreff derselben. 285.
— bayreuthische Verordnung wegen ihr. 288.

J
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Schutzpockenimpfung, französische Verordnung deshalb.
289.

— Zahl der Vakzinirten im Kantone Sf. Gallen. 2g5.

— über die in Gallizien. 296.

— über die in Holland. 296.

— unter dem Jakuten. 298.

— im liegnitzscheft Pieg. Depart. 281,

— Uber den Fortgang derselben in Litthauen. 292,

— Nationalinstitui für sie in London. 294.

über die im Mailändisclien. 295.

— in Mannheim. 281.

— Institut für sie in Münster. 294.

— im Nassau - Usingischen. 290.

— im Departement des Niederrheins. 2gg.

— über die Noth'weudigkc-it der gesetzlichen Einim¬

pfung. 292.

— österreichisches Publikandum wegen derselben 285.

— Gesellschaft Iii); sie in Paris. 294.

— Uber die in Persien. 298.

über den guten Fortgang derselben im Rhein -'und

Moseldepartement. 277.

— über die in Rufsland. 297.

— salzburgische Verordnung wegen ihr. 286.
— Staun ton übersetzt ern sie betreffendes Werk in's

Chinesische. 298.

— Zahl der Vakzinirten im Vorarlbergischen. 291.

— Berieht über die Fortschritte derselben in verschie¬

denen Welttheilen. 282.

. Nachricht über ihren Fortgang im Würzburgischen.
274.

über die in Zürich, 2g5.
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Schwangere, Gebarende und Wöchnerinnen auf den»

Laude, über das Verhalten derselben etc. 43.

Schweden, Vermehrung der Population .daselbst. 53/|.
Sch weh, Maul - und Klauenseuche daselbst. 35o.

geelenh-ankheiten, Hoffbauer's Eintheilung derselben. 140''

Sektionen, primatische Verordnung "deshalb. 35g.
Selbstentmannung, über eine auffallend sonderbare. 249
Sherwen, dessen Röhre zur Wiederbelebung Scheintod*

ter. ig.
S ic ar d , Ehrenbezeigung. ^i5.
Sinn er, Beförderung." 4 10 '
Spätlinge, Beispiel eines. z5j.
Spanien, über das Medizinalwesen dajelbst. 33i.

Spiesglanz-Präparate, Prüfung derselben auf Arsenik.
364.

Spritze, von Goodieyn zur Wiederbelebung Schein-
todter. 8.

•— von v. M;ärum zu diesem Zwecke. 17.

St'ä Illing, Beförderung. 4 12 -
Staunton, übersetzt ein Werk über die Vakzine in's

Chinesische. 298.
Suppe, Rumford'sche, über die Anstalt für sie zu Wetz¬

lar, Karlsruhe und- Mannheim. 366.

Surrogate, ftir indische Arzneien, österreichische Preisfra¬
ge deshalb. 322.

I aubstummeninstitut, Nachricht von dem zu Leipzig. £63.
— — — zu Kiel. 264.
— — — zu Kopenhagen. 265.
— — — in den österreichischen Staaten. 262.
— — — zu Zürich. 205.

Th e in, Beförderung. 410.

I
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Thomann , dessen Plan zur Errichtung von Irrenan¬
stalten. 3n.

Tod , über den plötzlichen eines Mannes. ig4-

Topographieen, medizinische, österreichische Preisfrage
deshalb. 335.

Treck ard, dessen Rettungsapparat bei Feuersbrünsten.
3i3.

Trödelkandel, über die Gefahren desselben. j5.
Turin , Nachricht von der Veterinärschule daselbst. 355.

Tyrol, (Eisackkreis), Mortalitätslisten u. s. w. vom J.
löoö. - 335.

TT
ebersckwängcrung , Beobachtung einer. 377.

Vmmenhofer , Beförderung. .411.
Unzer, Tod. 4 2 °-

allengin , Bevölkerung, Geb., Gestorb. u. s. w. vom
J. 1808. 336.

Vend, Beförderung. 4'5-

Verfiigung, bayerische , wegen der Schulen für Land¬
ärzte. 318.

— — wegen der Schutzpockenimpfung. 285.
Vergolden der Zuckerwaaren, primatische Verordnung

deshalb 363.

Verördnung , badensche, die Schutzpockenimpfung be¬
treffend. 274.

— bambergische, wegen der Maul- und Klauenseuche.
346.

— bayerische , in Betreff der Organisation der Medizi-

nalkomiteen zu München, Bamberg und Trient,
3i6.
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Verordnung, bayerische, in Betreff der Prüfung mcdiz. •

Kandidaten. 5iy.

— — die Maulseuche betreffend. 3/fö.

— bayreuthische , wegen der Schutzpockenimpfung. 288.

bergische , die Materialisten angehend. 3ig.

—. dänische , die Rezepte betreffend. 3:o.

französische, in Betreff der Schutzpockenimpfung.

289.

holländische, wegen der Vakzination. 297.

koburgische, wegen der Hundetaxe. 273.

wegen der Maulseuche. 347.

nassau - usingsche , wegen des Beerdigens. 3i4-

— österreichische , wegen der Schutzpockenimpfung.
283.

-— primatische , die Schädlichkeit des Vergoldens der

Zuckerwaaren betreffend. 363.

wegen Leichenöffnungen. 35g.

wegen des zu frühen Begrabens der Juden.

314.

—— salzburgische , in Rücksicht der Vakzination. 286.

1 die Maulseuche betreffend. 34g.

—- schweizer , wegen der Maulseuche. 35o ff.

solothurner , in Betreff des Kinderhandels. 56i.

würtembergische, wegen der Hundetaxe. 272.

wegen des unvorsichtigen Gebrauchs der Arz¬
neien und der Pfuscherei. 320 u. 32 i .

wegen des Verkaufs des Kropfschwamms. 36a.

wiirzburgische, in Rücksicht der Maulseuche. 347-

Züricher , in Betreff des Medizinalwesens. 827.
Veterinärschule , Nachricht von der zu Alfort. 355.

zu Turin. 355.

-— — zu Würzburg. 355.
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Viborg, über die Behandlung der Schurswunden der

Pferde. 555.

Vielinrmeihund , Vorschlag zu einem. .554-

T 'orarlbergisclie Lande, Zahl der Vakzinirten daselbst.

291.w
agemanitsj Beförderung.

Waisenhaus, Nachricht von dem zu Köln. 261.

LT alditiger, dessen Mittel gegen die Rotzkrankheit

der Pfeide. 554.

■— Beförderung. 413.

TL alz, Entdeckung, die Schafraude betreffend. 354.

Wasser, gutes jetzt in Paris. 366.

W endelstädt, über polizeiliche Verfügungen rück-

sichtlich des Kaiserschnitts. 96.

" Nachricht "von einem Kaiserschnitte , nach welchem

in der folge die Frau doch noch gebar. 256.
Wetzlar, über die Jxumfo r d's ch e Suppen Anstalt da¬

selbst. 366.

Tiien, Nachricht von dem Findelhause daselbst. 262.

— den Kranken - und Versorgungsanstalten, da-
felbst. 3o3.

— der Kinderkranken - Anstalt daselbst. 3o6i

Wildberg, Ehrenbezeigung. 4 i 5.

TT ismowshy, Belohnung. 4*2.

TL ittum, Nachricht von ihm, 411.
VT ohlgenmth, Beförderung. 410.

TT Ürzburg, Nachricht von dem dortigen Entbindungs¬

institute 266.

von dem Fortgange der Vakzination daselbst,

274.

— von dem dortigen Juliushospitale. 5o3.
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TVürzburg , Organisation der Physikate daselbst. S2y.
Nachricht von der Hebammenschule daselbst. 32g.

Verordnung daselbst, wegen der Maul- und Klauen¬
seuche. 347.

.— Nachricht von dem dortigen Veterinärinstitute.
555.

TVvnden, Beobachtungen seltener. 575.

J/Vurzcr, über I'indelhäuser. 5o.

■Zi inn, Prüfung desselben auf Arsenik. 565.

Zuecji, Beförderung. 4 11 -

Zürich, Nachricht von dem dortigen Erziehungsinstitute
für arme Blinde. 265.

—— von dem dortigen Taubstummeninstitute.
265.

über die Schutzpockenimpfung daselbst. 2g5.
daselbst erlassene Verordnung in Betreff des Medizi¬

nalwesens. 327.

— daselbst bekannt gemachte Verordnung wegen der
Maulseuche. 55t,

— u. Luzern, von den Hebammenanstalten daselbst.
Sag. -

Gedruckt bei G. Kittsteiner in Hanau.



Verbesserungen.

Im ersten Bande.

Seite 3og gilt die Ang/ibe der Mortalität etc. im rus¬

sischen Reiche vom J. i8o5, nicht von 1806. Die

Mortalitätsnachrichten etc, S. 3i8 aber sind vom

J 1806.

Im zweiten Bande.

Seite i2 Zeile 18 lies Abwendung statt Anwen¬

dung.

Seile 5i4 ist das hier angezeigte Mortalitäts - etc.

Verhältnifs im russischen Reiche vom J. 1807,

nicht vom J. 1808.

Seite 558 Zeile 8 lies Rudolstadt statt Arnstadt.

— 5g 1 — 16 lies Instruction statt Dissertation.

— 628 — i3 lies 180 5 statt 1807.

In diesem dritten Bande.

Seite 274 Zeile 17 lies B d. statt S.
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